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Einleitung 

Dieser Auszug wurde erstellt, um die in Fraktur-Schrift gedruckten Teile des 
Lexicons in moderner Schrift wieder zu geben. 

Vorlage ist die grafische Digitalisierung der Bayerischen Staatsbibliothek: 
Permalink. Da dieses Exemplar an einigen Stellen unvollständig digitalisiert 
ist, wurde in diesen Fällen ergänzend das unter Zedler-Lexikon abrufbare 
Exemplar herangezogen.  

Die Artikel werden in der Reihenfolge der Vorlage aufgenommen. Nicht auf-
genommene Texte der Vorlage werden ŘǳǊŎƘ Χ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 5Ŝƴ ƧŜǿŜƛπ
ligen Spaltenüberschriften der Vorlage sind die Seitenzahlen des BSB-Exemp-
lars vorgesetzt. 

Nach Literaturangaben am Ende eines Satzes wird ein Absatz eingefügt. Zu-
sammenfassende Literaturangaben am Ende eines Artikels erhalten einen ei-
genen Absatz. 

In der Quelle in lateinischer Schrift (Antiqua) gesetzte Buchstaben werden in 
der Übertragung kursiv geschrieben; dort kursiv gesetzte Wörter sind hier 
fett/kursiv  gesetzt. 

Griechische Schrift wird ohne Akzentangaben usw. übertragen und gepunk-
tet unterstrichen dargestellt, z. B. mythos. 

Hebräischer Text der Vorlage wird mit [Hebr.] gekennzeichnet. 

Textteile in größerem Schriftgrad sind hier ebenfalls größer gesetzt. 

In der Vorlage fett gesetzte Textteile sind in fetter Schrift gesetzt. 

/ als Satzzeichen wird als , wiedergegeben. 

Diphthonge am Wortanfang wie Ae, Ue usw. werden als Ä, Ü usw. wiederge-
geben. 

9ƛƴ ǸōŜǊƎŜǎǘǊƛŎƘŜƴŜǎ Ţ ŀƳ ²ƻǊǘŜƴŘŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎ !ōƪǸǊȊǳƴƎ ŦǸǊ Ŝƴ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘƛŜǊt, 
ȊΦ .Φ ǿƛǊŘ ƪƻƳƳŢ Ȋǳ ƪƻƳƳŜƴΦ «ōŜǊ Ƴ ǳƴŘ ƴ ǿƛǊŘ Ŝǎ ŀƭǎ ±ŜǊŘƻǇǇŜƭǳƴƎǎȊŜƛπ
chen aufgefasst, z. B. wird koƳen zu kommen. 

Anmerkungen des Bearbeiters stehen ebenfalls in der rechten Spalte, wer-
den mit [1] usw. gekennzeichnet und beginnen mit Bearb.: ... . 

Absätze stammen, soweit nicht durch ¶ angegeben, vom Bearbeiter. 

In der Vorlage durch Zahlen oder Buchstaben geordnete Listen werden der 
Vorlage entsprechend wiedergegeben; nicht geordnete Listen stammen vom 
Bearbeiter, soweit nichts anderes angegeben. 

 

  

[1] Bearb.:  

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10326068-8
https://www.zedler-lexikon.de/index.html?c=startseite&l=de


 

 

Abkürzungen der Vorlage 

& : et (lat.) = und 

&c.: et cetera (lat.)  = und so weiter 

4.: Quarto (lat.) = Buchformat (4. Teil eines Bogens: Quart) 

6to.: in 6to.: 6. Buch der Decretales, Bd. 7. Sp. 374f. 

8.: Octavo (lat.) = Buchformat (9. Teil eines Bogens: Octav) 

12.: Duodecimo (lat.) = Buchformat (12. Teil eines Bogens: Duodez) 

a.: 

    anno (lat.) = im Jahr 

    argumentum (lat.) = Argument 

    articulus = Artikel 

A.: Anno (lat.) = im Jahr 

A. B.: Aurea Bulla (lat.) = Goldene Bulle 

A. C.: Augspurgische Confeßion 

An., an.: anno (lat.) = im Jahr 

ap.: apud (lat.) = bei 

Arg., arg.: argumentum (lat.) = Argument, s. Argumentatio 

Art.: Articulus = Artikel 

B.: Band 

Bes.: Besiehe 

c.: capitulum (lat.) = Kapitel 

C.: Codex; im Just. Recht: siehe REPETITAE PRAELECTIONIS CO-

DEX Bd. 31. Sp. 638 S. 332 

cap.: capitulum (lat.) = Kapitel 

c. l.: citato loco (lat.) wie l.c. 

Cod. Aug.: Codex Augusteus = Sammlung des Churfürstlich Sächsi-

schen Rechts 

conf.: confer (lat.) = vergleiche 

d.d.: de dato (lat.) = mit Datum vom 

D.: Doctor; im Just. Recht: Digesten, siehe Pandecten Bd. 26 Sp. 505 S. 

266 

Dd.: Doctores (lat.) = Doktoren 

E.: Ergo (lat.) = also 

E. g.: Exemplum gratum (lat.) = zum Exempel 

Ew.: Euer (in Anreden) 

F.: Feudorum (lat.) = Ius Feudorum, siehe Lehn-Recht Bd. 16 Sp. 1457 

S. 740 

ff.: Pandecten, siehe oben D. 

fl.: Floren = Gulden (Münze) 

Fol.: Folio (lat.) = Buchformat (2. Teil eines Bogens: Foliant) 



 

 

Frf.: Franckfurt; wohl meist Franckfurt am Main, siehe auch Franckfurt 

an der Oder 

G. B.: Goldene Bulle 

Hr., Hrn.: Herr, Herrn 

h. t.: hoc tenore (lat.) = in diesem Zusammenhang 

h. v.: hoc voce (lat.) = unter diesem Stichwort 

ib.: ibidem (lat.) = ebenda 

ibid.: ibidem (lat.) = ebenda 

i. e.: id est (lat.) = das ist 

I. P. O.: Instrumentum Pacis Osnabrugensis (lat.) = Westfälischer Frie-

den 

it.: item (lat.) = ebenso 

JCt.: Juris Consultus (lat.) = Rechtsgelehrter 

J. P.: Jus Publicum (lat.) = Staatsrecht 

Kr.: Kreutzer (Teil des Gulden) 

l., L.: Lex (lat.) = Gesetz ; Liber (lat.) = Buch 

I. Inst.: Institutiones, siehe Institutiones Bd. 14 Sp. 760 S. 404 

l. c.: loco citato (lat.) = am angegebenen Ort (dt. a.a.O.) 

litt.: littera (lat.) = Buchstabe 

LL.: Leges 

M.: Magister 

MSc.: Manuscriptum (lat.) 

MStum: Manuscriptum (lat.)  

N.N.: Nomen nescio (lat.) = den Namen weiß ich nicht (als Platzhalter 

für Namen) 

p.: pagina (lat.) = Seite; aber: im Universal-Lexicon verweist diese An-

gabe auf eine Spalte 

P.: Pars (lat) = Theil 

pag. : pagina (lat.) = Seite 

P. H. G. O.: Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung 

ˊ: Pandecten 

: Responsio (lat.) = Antwort 

R. A.: Reichs-Abschied 

R. I.: Recessus Imperii (lat) = Reichs-Abschied 

s.: sive (lat.) = oder 

Se.: Seine, in Bezug auf Adlige 

seq.: sequitur (lat.) = folgende (einzelne Seite) 

seqq.: sequuntur (lat.) = folgende (mehrere Seiten) 

Sr.: Seiner, in Bezug auf Adlige 

th.: thesis (lat./griech.) = These 

Th.: Theil 



 

 

Tom.: Tomus (lat.) = Band 

u. a. m.: und andere mehr 

u. d. g.: und dergleichen 

u. d. g. m.: und dergleichen mehr 

u. f.: und folgende (einzelne Seite) 

u. ff.: und folgende (mehrere Seiten) 

U. L. G.: Unseren Lieben Getreuen (Anrede) 

u. s. f.: und so fort 

v.: voce (lat.) = unter dem Stichwort 

v. g.: verbi gratia (lat.) = zum Beispiel, siehe Zum Exempel 

vid.: vide (lat.) = siehe 

Vol.: Volumen (lat.) = Band 

V. R. W.: Von Rechts wegen 

X.: für Decretales 

z. E.: zum Exempel = zum Beispiel  

 

Apothekerzeichen 

 recipe (lat.) = nimm (Rezept, Verordnung eines Arztes) 

a←a← ana partes aequales (lat.) = von jedem gleich viel 

 libra (lat.) = Pfund 

 unica (lat.) = Unze 

ᾎ drachma (lat.) = Drachme (Quintlein) 

g← Gran 

 scrupulum (lat.) = Skrupel 

Weitere siehe im Artickel Merckmahl . 

 

Botanische Bezeichnungen 

Siehe den Artikel Methodus Plantar.  

 

  



 

 

Spalten- und Seitenzählung 

Spalte: Spaltenangabe laut Druckseite 

BSB: Seitenzahl des Digitalisats der Bayer. Staatsbibliothek: Permalink 

 

Bezeichnung Spalte BSB Bemerkung 

Titel   fehlt in der Vorlage 

Anrede  6  

leer  7  

Widmung  8-13  

M - Mhemed 1-1528 14-771  
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[Anrede] 

 

 

 

 

 

 

Sr. Königl. Hoheit, 
Dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, 

HERRN, 

Friedrich Christian  

Leopold, 
Königl. Printzen in Pohlen und 

Litthauen, etc. 
Chur-Printzen und Hertzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, 

auch Engern und Westphalen, Landgrafen in Thüringen, Marggrafen 

zu Meissen, auch Ober- und Nieder-Lausitz, Burggrafen zu Magde-

burg, Gefürstetem Grafen zu Henneberg, Grafen zu der Marck, 

Ravensberg, Barby und Hanau, Herrn zu Ravenstein, etc. 

 

Meinem Gnädigsten Chur-Printzen 

und Herrn. 
 

 

  



 

 

 

[Widmung] 

 

 

Printz ! 
 

 

 

 

 

 Dessen Ruhm vorlängstens schon  

Der Deutschen Musen Chor besungen.  

Das, nur um Dich, der Seyten Thon  

Bisher so rein und hoch gezwungen: 

Empfahe dieses niedre Blatt,  

Das zwar kein himmlisch Feuer hat,  

Dich aber ewig treu verehret. 

Empfah auch Gnädig diese Schrifft,  

Die nie ein grösser Glück betrifft, 

Als wenn Dein Schutz die Welt von ihrem Nutzen kehret. 

 

  



 

 

 Wem soll der Castalinnen Chor 

Wohl ehr, als Dir, zu Fusse fallen?  

Dein gnädig, rein und göttlich Ohr  

Verschmäht ja nie derselben Lallen.  

Du bist ein Held: Du kennst den Staat:  

Du weist, durch Weisheit, Witz und Rath  

Schon ietzo Länder zu regieren.  

Dabey hat Deine weise Brust  

Auch an den Deutschen Musen Lust,  

Und läßt Sich durch ein Lied von ihren Chören rühren. 

 

 Erlauchter Printz! Dein Beyspiel weist, 

Daß Adler wieder Adler zeugen:  

Und göttlichhoher Ahnen Geist  

Bleibt auch derselben Erben eigen. 

August, der größten Fürsten Zier,  

Der Länder Schutz-Gott, hat auch Dir  

Sein göttlich Wesen eingedrücket.  

Was Wunder, Herr! wenn Deine Pracht  

So manches Volck verwundernd macht,  

So manchen Printz ergötzt, so manches Reich entzückt? 

 

  



 

 

 Schweig, schweig, vermorschtes Griechenland,  

Von Telemachs vollkommnen Gaben,  

Die deine Dichter, durch die Hand  

Geschminckter Kunst, geschiltert haben. 

Sieh unsern Printz! dein Telemach  

Geht Ihm ja kaum von ferne nach,  

Und muß gantz schamroth stille stehen. 

Ihr Dichter, schenckt Apollens Gunst  

Euch Krafft und Muth zur Dichter-Kunst: 

So kommet, unsern Printz, nach Würden, zu erhöhen. 

 

 Ihr Griechen sprecht: Was war das Lob 

Von eurem so gerühmten Printzen? 

Daß er sich auf das Meer erhob,  

Und sah die nähesten Provintzen?  

Den Vater sucht er kühnlich auf.  

Dieß war der so berufne Lauf  

Von Telemachs gepriesnen Thaten.  

Hätt ihn ein Mentor nicht geführt,  

Und durch so weisen Rath regiert:  

Wer weiß, wär ihm sein Werck so glücklich noch gerathen? 

 

  



 

 

 Seht unsern Friedrich Christian! 

Bewundert Dessen Unterfangen! 

Denn was der theure Printz gethan,  

Muß allzeit grösser Lob erlangen. 

Er reißt durch manch entferntes Reich,  

Und sieht, und hört, und merckt zugleich,  

Was einst vollkommne Fürsten zeuget.  

Kurtz: Alles, was Er unternimmt,  

Wird eintzig durch die Huld bestimmt,  

Mit der Sich Seine Brust zum treuen Sachsen neiget. 

 

 Ihr, die ihr, auf Augusts Geheiß,  

Den ungemeinen Printz begleitet,  

Kommt und erzehlt Desselben Preiß,  

Den Er Sich, durch Sich Selbst, bereitet.  

Er reißt nur darum nicht allein:  

Ihr sollt bewährte Zeugen seyn  

Von Seinem wundervollen Wesen.  

Wohlan! So laßt durch manche Schrifft,  

Die Ihm ein ewig Denckmahl stifft,  

Uns, und die späte Welt, des Printzen Thaten lesen. 

 

  



 

 

 Ja, Herr! die Musen freuen sich, 

So offt sie Deinen Namen nennen.  

Sie sind entzückt, hinführo Dich  

Für ihren Schutz-Gott zu erkennen.  

Sie dencken Deinen Gaben nach: 

Sie eilen, doch sie sind zu schwach,  

Dir den verdienten Ruhm zu geben.  

Denn wer kan Deiner Hoheit Pracht, 

Des Geistes Glantz, der Einsicht Macht,  

Kurtz: die Vollkommenheit an Dir, genug erheben? 

 

 Indessen ist ihr Chor bemüht, 

Dein Lob nach Kräfften zu besingen,  

Und Dir, auch durch ein niedres Lied,  

Der Ehrfurcht Opffer darzubringen.  

Empfah, was Dir die Demuth weiht,  

Biß einst, mit GOtt, und Glück, und Zeit,  

Auch Krafft, und Muth, und Feuer steigen.  

Dann soll, wann Deine Huld uns schützt,  

Und dieses Unterfangen stützt, 

Noch manch erhaben Lied von Deiner Grösse zeugen. 

 

  



 

 

 O! Vorsicht, gönn Ihn doch nun bald 

Auch wieder Seinen treuen Ländern!  

Laß Ihn den fernern Aufenthalt 

Nunmehr, zur Freude Sachsens, ändern! 

Ja, kehre, theurer Printz, zurück! 

Ja, gönn uns wieder Deinen Blick! 

Wir warten Deiner, mit Verlangen.  

Ja, komm! die Musen stimmen schon  

Auf ihren Chören ieden Thon, 

Dich, ungemeiner Printz, recht freudig zu empfangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Leipzig 

in der Oster-Messe 

 1739. 

 

 

 

Johann Heinrich Zedler, 

Königl. Preuß. Commercien-Rath. 

 

 

  



 

 

S. 33 

40 Mecklenburg 

Meckinsia, (Bathusia) [Ende von Sp. 39] é 

Mecklenburg, Lat. Megalopolitanus oder Megapolitanus Duca-

tus, ein Hertzogthum im Nieder-Sächsischen Kreysse, welches, in so 

ferne alle Mecklenburgische Lande darunter verstanden werden, 7 

Landschafften, nemlich 

¶ das eigentlich so genannte Hertzogthum Mecklenburg, 

¶ die Fürstenthümer Wenden, Schwerin und Ratzeburg, 

¶ wie nicht weniger die Grafschafft Schwerin, 

¶ und die beyden Herrschafften Rostock und Stargard 

in sich begreifft. 

Also nun gräntzet es gegen Morgen an Vor-Pommern, und theils an 

die Marck Brandenburg, gegen Mittag an die gedachte Marck und das 

Zellische Fürstenthum Dannenberg, gegen Abend an das Hertzogthum 

Lauenburg und der Stadt Lübeck Gebiet, und endlich gegen Norden 

an die Ost-See, die Länge trägt in die 24 biß 30, und die Breite in die 

18 Meilen aus, wo es aber am schmälesten es, dörffte sie wohl nicht 

über 9 Meilen ausmachen, das gantze Land ist mit schönen Flüssen, 

der Böyse, Elbe, Pene, Reckenitz, Warna und andern, wie auch mit 

fischreichen grossen Seen, als dem 

¶ Calpiner- 

¶ Cummerowischen- 

¶ Krackewer- 

¶ Malchiner- 

¶ Muritzer- 

¶ und Schweriner-See 

wohl versehen. 

An Getraide, Baum-Früchten und Vieh-Weide wie auch Fischen und 

Geflügel ist kein Mangel, und sagt man, daß kein einiger wüster und 

öder Ort, desgleichen auch keine Berge darinnen zu finden seyn. 

Aus den Stutereyen werden, an die benachbarte viele Pferde verführet, 

und zu Sultow wird auch Saltz gesotten, jedoch nicht so viel als die 

Mecklenburgische Unterthanen brauchen. 

Die Mecklenburgische Handlung bestehet in Wolle und allerhand da-

raus verfertigten Zeuchen. So hat auch Mecklenburg viel Honig, 

Wachs, Federn und Feder-Kiele oder Posen, doch sind die letztern 

nicht so gut, als die aus Pommern kommen; Wie denn auch die Pom-

merische Wolle die Mecklenburgische übertrifft, und nächst der Ey-

derstädtischen unstreitig die beste ist. 

Rostock ist die fürnehmste Handlungs-Stadt in Mecklenburg, von 

dannen der meiste Handel mit Korne, Hopfen, Maltz und dergleichen 

nach Dännemarck, Norwegen und Schweden geschiehet. 

Ausser den Klöstern und Schlössern werden 16 vornehme Städte da-

rinnen gezehlet. 

Die allerältesten Völcker an der Ost-See haben Heruli  geheissen, und 

mögen wohl aus dem grossen Scandinavia über die Ost-See herüber 

gekommen seyn. Im IV Jahrhundert vor Christi Geburt haben diese 

Heruli  eine Ausschweiffung von der Ost-See bis an das schwartze 

Meer gemacht, und sind auch nicht wieder nach Hause gezogen, bis 

Alexander der Grosse seinen Feldzug nach Asien vorgenommen hat; 

zu dessen Andencken habe in sie den Ochsen-Kopff von Alexanders 



 

 

Pferde Bucephalo zu ihrem Wappen erwehlet, und haben es auch die 

Hertzoge bis diesen Tag behalten. 

Mittlerweile hatten sich die Vandali an der Ost-See niedergelassen, als 

sie von den Römern ins Enge getrieben wurden, und da haben sich die 

Heruli und Vandali dermassen mit einander vermischet, daß man sie 

nicht wieder von einander hat scheiden können. Darnach als im V 

Jahrhundert nach Christi Geburt die grosse Wanderung 
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der Völcker war, so haben diese Vandali und Heruli die grossen Feld-

züge nach Franckreich, Italien und Africa gethan. 

Unterdessen ist eine neue Nation aus dem Oriente an der Ost-See her-

ausgekommen, die hat man Slavos, Venetos und Obetritos, insgemein 

aber die Wenden genennet. Diese Wenden nun haben an der Ost-See, 

zwischen der Elbe und zwischen der Oder, ein gewaltiges Königreich 

aufgerichtet, welches bis in das Jahr 1163 gestanden hat, da der letzte 

König Pribislaus der II . nach dem ihm das meiste seiner Lande war 

abgenommen worden, von dem Sächsischen Hertzoge Heinrich dem 

Löwen ist gezwungen worden, die Königliche Crone niederzulegen, 

und dafür den Fürstlichen Titel zu erwehlen, dem nachher der Hert-

zogliche beygefüget war. Aus dem eingerissenen Königreich der 

Wenden, welche sich darauf in alle Welt zerstreuet haben, entstunden 

nun im XII Jahrhunderte die beyden Hertzogthümer Mecklenburg und 

Pommern. 

Seinen Nahmen hat es von der Stadt Mecklenburg. 

Das eigentlich so genannte Hertzogthum Mecklenburg begreiffet in 

sich Wißmar, welches aber nebst der Insul Poel, der Schantze Wall-

fisch und dem Nien-Kloster, dem König in Schweden gehöret; ferner 

sind daselbst Gadebusch, Buckow, Grevismoelen, Nienborg und an-

dere mäßige Örter. 

Es gräntzet oben an die Ost-See, zur lincken an das Lübeckische und 

Lauenburgische, und an die Grafschafft und das Fürstenthum Schwe-

rin, zur Rechten an die Herrschafft Rostock. 

Von obgedachten Pribislao leitet demnach das heutige Haus Meck-

lenburg sein Geschlechte her, und bestehet anietzo dieses Fürstliche 

Haus aus der Schwerinischen und Strelitzischen Linie, welche beyde 

der Lutherischen Religion zugethan sind. Der letztern gehöret das 

Fürstenthum Ratzeburg und die Herrschafft Stargard; jene aber besit-

zet das übrige gantze Land. 

Im Jahr 1708 haben der König in Preussen und alle Marckgrafen von 

Brandenburg angefangen, den Titel und das Wapen von Mecklenburg 

zu führen, weil man Preußischer Seits erwiesen, daß schon im Jahr 

1440 zwischen dem beyden Häusern Brandenburg und Mecklenburg 

ein Erb-Vergleich aufgerichtet worden, vermöge dessen nach Abgang 

des Mecklenburgischen Hauses Brandenburg succediren sollte, und 

dieses von Kayser Friedrich dem III . und allen nachfolgenden Kay-

sern confirmiret worden. Dieses machte anfangs grosse Aufsicht, son-

derlich bey dem Hertzog von Strelitz, es sind aber durch die gesche-

henen Erklärungen von Preussen alle Interessenten befriediget wor-

den. 

Von den ietztregierenden Hertzogen siehe den Geschlechts-Artickel. 

Im Jahr 1712 geschahe die Schwedische Invasion aus Pommern in 

dieses Land, in welchem auch die Schlacht bey Gadebusch vorfiel, es 

ward aber damahls von dieser Kriegs-Unruhe bald wieder befreyet, 



 

 

iedoch hat es durch das hin- und hermarschieren der Armeen viel er-

litten. 

Im Jahr 1716 entstunden zwischen dem Hertzog von Schwerin und 

dem Mecklenburgischen Adel wie auch dem Rath zu Rostock weit 

aussehende Streitigkeiten, indem der Hertzog dem Adel und obgemel-

deten Rath ihre alten Privilegia und Gerechtigkeiten zu entziehen 

suchte, das im Lande stehende Rußische Corps unter dem General 

Wey- 
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de zu vielen und harten Executionen wieder dieselben brauchte und 

dadurch die meisten von Adel nöthigte, daß sie das Land räumen und 

ihre Zuflucht an den Kayserlichen Hof nehmen musten. 

Es sind hierauf scharffe monitoria von dem Kayser an den Hertzog 

ergangen, auch von dem Hannoverischen und Preußischen Hofe bey 

dem Czaar nachdrückliche Vorstellungen geschehen, daß der Adel 

und Rath zu Rostock bey seinen Privilegien gelassen, und die fremden 

Völcker von dem Reichs-Boden weggeschaffet werden mögten. Al-

lein dem ungeachtet blieben die Russen im Lande und trieben unge-

meine Contributionen ein, biß sie sich endlich 1718 genöthiget sahen, 

bey Annäherung der Creyß-Trouppen ihren Rückmarsch nach Pohlen 

zu nehmen. 

Nach dieser Zeit haben die Creyß-Trouppen, welche in Chur-Braun-

schweigischen und Braunschweig-Wolffenbüttelischen Völckern be-

standen, die meisten Plätze des Hertzogthums in Besitz genommen; 

Zu Rostock aber ist eine grosse Kayserliche Commißion niedergeset-

zet, und die sämtliche Landschafft an dieselbe gewiesen worden, 

durch welche der Adel in seine Güter und Freyheiten wieder eingeset-

zet, und der Hertzog zur Submißion gegen Ihro Kayserl. Majestät und 

dem Adel vor den erlittenen Schaden Satisfaction zu geben angehalten 

werden sollen. Weil nun der Hertzog Carl Leopold sich ungeachtet 

aller aus dem Reichs-Hofrath ergangenen Verordnungen, dem Kayser 

nicht submittiren, noch auch seine Stände ihrer Beschwerden halben 

befriedigen wollen, so retirirte sich hierauf der Hertzog nach Dantzig. 

Im Jahr 1728 wurde durch ein Reichs-Hofraths-Conclusum gedachten 

Hertzogs bißher geführte Landes-Regierung sistirt, und derselben 

Verwaltung seinem Bruder Hertzog Christian Ludewig  zu Grabow 

provisionaliter aufgetragen, welches auch der Kayser billigte, und der 

Hertzog Christian Ludewig  unter der Bedingung, daß die Executi-

ons-Trouppen aus dem Hertzogthum rücken sollten, über sich nahm, 

auch dißfalls einen Revers ausstellte. 

Es haben auch, als die Sache durch ein Kayserliches Commißions-De-

cret an die Reichs-Versammlung gediehen, sich nicht allein der Chur-

fürstl. und Hertzogl. Braunschweigische Hof, sondern auch verschie-

dene andere Reichs-Stände dawieder gesetzt, welches von beyden Sei-

ten zu verschiedenen Schrifften Anlaß gegeben. Fabers Staats-Cantz-

ley an verschiedenen Orten. Chyträus Sax. L. I, p. 40. Lindenberg 

Chron. Rost. L. I. c. 3. Zeilers itin. Germ. contin. p. 158. Nebel Be-

schreib. Mecklenb. Topogr. Sax. inf. p. 15, 18. 

siehe Güstrau, Rostock, Stargard, Schwerin und Wenden. 

Der Hertzog Carl Leopold ließ ein mit vielen harten Ausdrückungen 

wieder Kayserliche Majestät, Chur-Hannover und Wolffenbüttel, als 

Commissarien, angefülltes, und so benanntes Admonitorium an seine 

Land-Stände ergehen, daß sie durch Erkennung eines Administrators, 



 

 

sich nicht seine Ungnade auf den Hals ziehen, sondern ihm vielmehr 

treu verbleiben solten, und versicherte sie dabey, daß er bald in dem 

Stande seyn würde, ihnen Schutz leisten zu können; er ließ auch die 

Bürgerschafft und Garnison in Dömitz durch seinen Commendanten 

aufs neue in Pflicht nehmen, diesen Ort auch mit allem so versehen, 

daß er im 
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Nothfall wohl eine Gegenwehr thun könnte. 

So bald aber die Kayserliche subdelegirte Commißion hiervon Nach-

richt erhielt, befahl sie dem Adel und allen Magistrats-Personen des 

Hertzogthums, daß sie bey Vermeidung der Reichs-Acht, und Confis-

cation ihrer Güter diesem Manifest nicht gehorsamen sollten. Wie 

denn auch Kayserl. Majestät die Stände besonders ermahnen liessen, 

sich der Interims-Regierung zu unterwerffen; befohlen aber zugleich 

der Commißion, dem Hertzog Christian Ludwig  die Lands-Regie-

rung allein zu überlassen, und sich von dannen hinweg zu begeben. 

Worauf denn die Commißion declarirte, daß solches nicht eher ge-

schehen könnte, bis ihre Herrn Principale wegen der auf die Execution 

gewendeten Kosten vergnüget; wollte man ihnen aber Boitzenburg 

und Zarrentile, bis der Abtrag erfolget, in Besitz lassen, so könnte der 

Hertzog die Administration antreten, und die Trouppen sollten Platz 

machen. 

Indessen kam der Hertzog Carl Leopold im Jahr 1730 gantz unver-

muthet von Dantzig in Schwerin an, und ließ durch seine Trouppen 

ein ohnweit davon gelegenes Commando Hannöverischer Völcker de-

legiren; es besetzten aber die Executions-Trouppen die Pässe dermas-

sen, daß die in Schwerin befindliche Garnison sich ohnmöglich heraus 

ziehen konnte, und die Commißion verbot zugleich allen Unterthanen, 

denen Befehlen des Hertzogs, so denen Kayserlichen Verordnungen 

zuwieder, Folge zu leisten. Dem ohngeachtet bekam der Hertzog eine 

Summe Geldes von seinen Lands-Ständen, convocirte dieselben aller 

Gegen-Vorstellungen ungeachtet, verstärckte seine Trouppen, und 

ließ alle seine Unterthanen aufbieten. 

Da sich nun auf diese Bewegungen die Executions-Trouppen in Ge-

gen-Verfassung setzten, so kam es ein und andermahl zur Thätlich-

keit, worüber sich der Hertzog bey denen Reichs- Ständen in einem 

Circular-Schreiben auf dem Convent zu Regenspurg beschwerte; al-

lein das darauf erfolgte Kayserliche Rescript weist genugsam, wie 

seine Klagen angenommen worden. Dennoch unterließ er nicht, sich 

um die Gunst der Reichs-Stände, und sonderlich derer Nordischen zu 

bewerben. 

Am 6 Mertz 1731 wurde ihm von der subdelegirten Commißion durch 

2 Notarien zum letzten mahl ein Kayserlich Rescript insinuiret, Krafft 

dessen er binnen 2 Monaten denen vielfältigen Befehlen Kayserl. Ma-

jestät sich unterwerffen, wiedrigenfalls gewärtig seyn sollte, daß man 

nach der grösten Strengigkeit der Reichs-Satzungen wieder ihn ver-

fahren würde. Er nahm das Käyserliche Rescript an, stellte ein Re-

cepisse von sich, und machte in einem weitläufftigen Schreiben an 

Kayserl. Majestät unterschiedene Einwendungen. 

Nachdem im Jahr 1735 die von dem Herrn Administrator auf Kayser-

lichen Befehl zum Schutz des Landes übernommene Fürstlich Hol-

steinische und Schwartzburgische Trouppen die Stadt Schwerin ero-

bert, retirirte sich der Hertzog Carl Leopold nach Wißmar, von dar 

aus er sich bisher der Administration zu wiedersetzen gesucht hat. 



 

 

In Joh. Ehr. Zschackwitzens Rechts Ansprüchen der hohen Häupter 

und Staaten in Europa etc. P. III. p. 588 sqq. ist zu finden: Eine gründ-

liche Demonstration, 
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was es mit dem Contributions-Wesen in dem Lande Mecklenburg bis 

anhero für eine Bewandniß gehabt; Was man für Arten, die bewilligte 

und ausgeschriebene Steuren aufzubringen, gebrauchet; was nach al-

len solchen Arten ein jeder Stand beygetragen; daß E.E. Ritterschafft 

niemahls einige Exemtion, so wenig von Landes als Reichs- und 

Kreyß-Steuren gehabt; und dahero der bey dem im Jahr 1721 gehalte-

nen Land-Tage in Abwesenheit derer Städte zu deren höchsten Präju-

ditz von E.E. Ritterschafft einseitig projectirte so genannte Erben- und 

Hufen-Modus, welcher nur allein Bürger und Bauern fasset, und wel-

chen sie auch bey diesem Land-Tage, allem Ansehen nach, abermahl 

durchzutreiben äusserst bemühet seyn werden, aller bisherigen Lan-

des-Observance, auch aller Billigkeit entgegen sey, und so wohl aus 

diesen als andern Ursachen von denen Städten pro Modo Contribu-

endi nimmer angenommen werden könne. 

Was übrigens des Hertzogl. Hauses Mecklenburg Ansprüche betrifft, 

so sind es folgende: 

1) Auf das Hertzogthum Sachsen-Lauenburg; Diese gantze Prätension 

gründet sich auf einen im Jahr 1431 zwischen Hertzog Bernharden 

zu Sachsen-Lauenburg und seiner Schwester der Catharinä ihren 

Kindern, Hertzog Heinrichen und Johann zu Mecklenburg errichte-

ten Erb-Verbrüderung, (Imhoff  Not. Proc. germ. L. IV.) die nachher 

im Jahr 1518 zwischen beyden Häusern erneuret, auch von denen 

Kaysern confirmiret worden. 

2) Auf zwey Canonicate im Stifft Straßburg; als in dem Westphäli-

schen Frieden das Haus Mecklenburg an Schweden, Wißmar, Poel, 

und Neuen-Kloster abtreten muste, wurden selbigem die 2 protestan-

tischen Canonicate in dem Stifft Straßburg zu einer Gegen-Satisfac-

tion versprochen. (Instrum. Pac. Westph. Art. 12, §. 2.) Sie haben sol-

che auch erhalten und würcklich genossen; Jedoch als im Jahr 1681 

Straßburg an Franckreich verlohren gienge, hat zwar das Haus Meck-

lenburg im Jahr 1685 bey dem Reiche um eine anderweitige Satisfac-

tion angehalten, (Londorp.  Act. publ. T. XII. Lib. 13.) es ist aber dis-

falls noch zur Zeit nichts ausgemachet worden. 

3) Auf die Stadt Lübeck; Der Grund sothaner Prätension kan nirgends 

anders herrühren, als weil Lübeck vormahls eine Land-Stadt der 

Obotriten, Wenden und dann nachher der Hertzoge zu Mecklenburg 

gewesen, wie nach aber selbige in eine Reichs-Freyheit gerathen, 

siehe Lübeck. 

Indessen ist die Stadt annoch verpflichtet, alle Jahr auf den Martins -

Abend, ein Faß Wein durch einen Stadt-Diener, den man nur den 

Roth-Rock nennet, nebst Notarien und Zeugen nach Schwerin abzu-

schicken. Dieser rennet in vollem Galop auf das Schloß, und übergiebt 

dem Hertzoglichen Haus-Voigt das Faß mit diesen Worten: Die Stadt 

Lübeck schicket Ihro Durchl. aus nachbarlicher Freundschafft, diesen 

Trunck Wein. Jener aber antwortet: nicht aus nachbarlicher Freund-

schafft, sondern aus Schuldigkeit, darwieder dieser protestiret, und al-

les protocolliren läst. Hierauf wird der Überbringer zur Mahlzeit be-

halten und mit einem Stücke Wildpret versorget. 

Endlich führet dieses Haus auch noch 
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mit der Cron Schweden wegen des Warnemünder Zolles Streit. siehe 

Warnemünde und Schweden. Europ. Herold P. I. Zschackwitz in 

den Rechts-Ansprüchen der gecrönten hohen Häupter etc. P. I. p. 544 

u. ff. 

Von denen Geschichten der Gelehrsamkeit, und was sich insonderheit, 

den Zustand, die Verbesserung und das Aufnehmen derselben betref-

fend, zur Zeit des XVI Jahrhunderts in dem Hertzogthum Mecklenburg 

merckwürdiges zugetragen, hat George Friedrich Stieber in einem 

besondern Tractate, welchen er unter dem Titel: Mecklenburgische 

Historie der Gelehrsamkeit, zu Güstrow und Leipzig 1721 in 8 ans 

Licht gestellet, weitläufftiger gehandelt. 

Mecklenburg, das Bißthum, ward von dem Ertz-Bischoff zu Bre-

men Adelbert im Jahr 1058 zugleich mit dem zu Ratzeburg gestifftet, 

um die Bekehrung der Wenden, so von Oldenburg in Wagern aus nicht 

so leichtlich geschehen konnte, zu befördern. 

Es wollte aber anfänglich wegen Hartnäckigkeit dieses Volcks nicht 

von statten gehen, indem die Wenden den dahin gesetzten Bischoff 

Johann Scotum grausamer Weise umbrachten, daher dieses Bißthum 

84 Jahr lang ledig gestanden, biß es der Ertz-Bischoff zu Bremen 

Hartwich  im Jahr 1148 wieder erneuert, der einen Bischoff, Eber-

harden, dahin gesetzet. 

Die Wenden verjagten ihn zwar auch, aber der Hertzog zu Sachsen, 

Heinrich  der Löwe, setzte nach dessen Todte einen neuen Bischoff, 

Nahmens Benno, dahin. Als aber in dem darauf gefolgten Kriege mit 

dem Wendischen König Pribislao die Stadt Mecklenburg gantz zer-

stöhret worden, verlegte Heinrich der Löwe im Jahr 1170 den Bi-

schöfflichen Sitz nach Schwerin, woselbst er auch nach diesem ge-

blieben. Adam. Bremen. hist. eccles. L. 3. c. 23. Helmono L. I, c. 70, 

87, 88; L. 2. c. 2, 3. Crantz. metrop. L. 6, c. 25, 39. L. 7, c. 20. Chyträi  

Sax. L. I, p. 43. 

Mecklenburg, Micklaburg,  Lat. Megalopolis oder Megapolis, 

Magnopolis, war vor diesem eine sehr mächtige Stadt, von 5 Meilen 

in ihrem Umkreiß und 2 in der Länge, woselbst die Könige der Obotri-

ten ihren Sitz hatten. 

In dem Kriege, welchen der König Niclotus mit dem Hertzog zu Sach-

sen, Heinrich  dem Löwen, führte, ward sie von dem König selbst in 

Brand gesteckt, von dessen Sohn und Nachfolger Pribislao II  im Jahr 

1163 aber gantz zerstöret; jedoch hernach wieder aufgebauet, wiewohl 

sie heut zu Tage nur ein geringer Flecken ist, ohngefehr eine Meile 

von Wißmar, welche Stadt aus den Mecklenburgischen Ruinen empor 

gekommen. Helmold. L. I. c. 1, 87; L. 2, c. 2, 14. Lindeberg in der 

Rostock. Chron. L. I, c. 8. Topogr. Saxon. infer. Schurtzfleisch res 

Mecklenb. §. 3, 4, 5. 

Mecklenburg, das Geschlecht der Hertzoge von Mecklenburg 

stammt nicht von dem erdichteten Anthyrio  her, welcher ein General 

bey der Armee Alexanders des Grossen gewesen seyn soll, sondern 

von den alten Königen der Obotriten und Wenden. 

Pribislaus II  ein Sohn Nicloti  II . war der letzte König der Wenden, 

und hernach der erste Fürst in Mecklenburg. Denn der Hertzog von 

Sachßen Heinrich,  der Löwe genannt, brachte ihn nicht nur um den 

meisten Theil seiner Länder, 



 

 

  S. 36 
 Mecklenburg 46 

sondern er zwang ihn auch den Königlichen Titel niederzulegen. Weil 

nun die Stadt Mecklenburg gäntzlich zerstöret worden; So bauete Pri-

bislaus dieselbige wieder auf, und nennte sich einen Herrn und Fürs-

ten von Mecklenburg. 

Er besaß aber ausser dem Rostock und das bis diese Stunde noch also 

genannte Fürstenthum Wenden. Schwerin und Stargard aber gehörte 

noch nicht darzu. Er soll um das Jahr 1178. gestorben und in dem 

Closter Dobberan, welches er selbsten erbauet, begraben seyn. 

Er hatte zwey, oder wie andere wollen, gar drey Gemahlinnen gehabt. 

Erstlich Petronella, Königs Canuti der Wenden Printzeßin Tochter, 

hernach Voisclava, Königs Burewin in Norwegen Tochter, und end-

lich Mechtild, Boleslai Hertzogs in Pohlen Tochter. 

Prebislai Sohn, Heinrich Burewin,  der ältere, oder I, gerieth mit sei-

nem Vettern Nicloto, welcher seines Vaters Bruders, Wratislai,  Sohn 

war, in einen heftigen Streit wegen der Herrschafft Rostock. Er wurde 

genöthiget ihm solche zu überlassen, ja so gar von denen Dänen, wel-

che Nicloto beystunden, seine eigene Länder in Lehen zu nehmen. 

Jedoch, er war dieser Herrschafft nicht gar zu lange beraubet. Denn 

nach Nicloti  Tod, im Jahr 1184. fiel Rostock wieder an Heinrich Bu-

rewin zurück. Dieser Herr hatte zwey Gemahlinnen, erstlich Mech-

tild,  eine Tochter Hertzogs zu Sachsen Heinrichs des Löwen, und 

hernach Adelheit Hertzogs in Pohlen Lesci des Weisen Tochter, mit 

welcher letztern er zwey Printzen, nemlich Heinrich Burewin  II,  oder 

den jüngern, und Niclotus gezeuget. Er theilte noch bey seinem Leben 

seine Länder unter seine zwey Söhne aus, Heinri ch der jüngere be-

kam Rostock, und Niclot Mecklenburg. 

Heinrich  der jüngere starb noch vor seinem Vater den 5 Junii 1226. 

welcher Sophia, König Carols in Schweden Tochter zur Gemahlin 

gehabt, und vier Söhne mit ihr gezeuget hat. 

Nunmehro kam die Reyhe zu sterben auch an Heinrich  den ältern, als 

den Vater, nemlich 1228. welchem sein Sohn Niclot wieder seinen 

Willen in eben diesem Jahr folgen muste, weil er zu Gadebusch von 

einem einfallenden Hauß erschlagen wurde. 

Da nun Niclot keine Erben hinterließ; So fielen alle Länder an Hein-

rich  des jüngern vier Söhne, nemlich an Johann I, Niclot, Heinrich 

Burwin  III,  und Pribislaus, welche selbige unter sich theilten und 

gleichsam vier besondere Fürstenthümer daraus machten. Johann der 

I, oder sonsten auch Theologus, bekam Mecklenburg, Niclot Güst-

row, oder Wenden, Heinrich Burwin  Rostock, und Pribislaus Par-

chim. 

Die beyden letzten Linien sturben am ehsten wieder aus. Heinrich 

Burewin III . zu Rostock gieng aus der Welt 1277. welchem dessen 

Sohn Waldemar 1282 nachkam, und Niclot, insgemein das Kind zu 

Rostock genannt, ein Sohn des vorigen 1314 dem Beschluß von dieser 

Linie machte. 

Pribislaus zu Parchim starb 1262 und hinterließ einen Sohn gleiches 

Namens, welcher von dem Bischoff zu Schwerin Rudolph geschlagen 

und gefangen genommen worden. Er gerieth in große Armuth, ver-

kaufte seinen Vettern die Länder und starb ohne Kinder 1315. Diese 

beyde Linien, 
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nemlich zu Rostock und Parchim, sind also bey nahe zu gleicher Zeit 

wieder verloschen. 

Nunmehro aber müssen wir an die ersten wieder gedencken. Der 

Stamm Niclots, eines Sohnes Heinrich Burwins  des Dritten, und 

Fürstens der Wenden zu Güstrow, hat ebenfalls nicht allzu lange ge-

dauert; Denn seine Nachkommen sturben um das Jahr 1435 gäntzlich 

aus, da alsdenn alles an Mecklenburg wieder zusammen kam. Niclots 

Nachkommen werden unter dem Titel Wenden, als Fürsten zu Wen-

den, in ihrer Ordnung vorkommen, dahero wir solche hier übergehen 

und uns vielmehr zu derjenigen Linie wenden wollen, wovon die heu-

tigen Hertzoge zu Mecklenburg abstammen. 

Johann, Theologus, Heinrich Burwins des jüngern Sohn, hat, wie 

wir bereits gemeldet, Mecklenburg bekommen, und dieser ist als der 

Stamm-Vater der eigentlichen heutigen Hertzoge zu Mecklenburg an-

zusehen. Es wurde deswegen Theologus genennet, weil er nicht nur 

ein sehr frommer Herr gewesen ist, sondern auch darum, weil er sich 

besonders zu Paris auf die Gottesgelahrheit geleget haben soll, daß er 

auch so gar Doctor Theologiä geworden; Er muste dieses Zeitliche mit 

dem Ewigen 1264 verwechseln. 

Er hinterließ etliche Söhne, wovon Heinrich Hierosolymitanus aber 

die Fürstliche Linie zu Mecklenburg fortpflanzte, und 1302 aus dieser 

Welt Abschied nahm. Jedoch nicht ohne Kinder. Dessen Sohn Hein-

rich,  der Löwe, überkam also nach seines Vaters Tod 1302 das Fürs-

tenthum Mecklenburg und war der letzte Fürst daselbst. 

Dieser Herr verdient also um einer doppelten Ursache willen beson-

ders gemercket zu werden. Einmal, weil er mit seiner Gemahlin 

Beatrix, Marggrafens Albrechts zu Brandenburg Tochter die Herr-

schafft Stargard als ein Heyraths-Gut überkommen, und ausser dem, 

die Stadt Rostock, welche bishero an Dänemarck gehangen hatte, mit 

Mecklenburg wieder vereiniget hat; zum andern aber, weil er der letzte 

Fürst in Mecklenburg gewesen. Denn nach seinem Tod, welcher sich 

1329 zugetragen, wurden dessen Söhne vom Kayser Carl IV. 1349 zu 

Hertzogen von Mecklenburg erkläret. 

Ehe wir weiter fortgehen, so wollen wir kürtzlich die Fürsten, von 

Mecklenburg in der Reihe, wie sie auf einander gefolget, wiederhoh-

len. 

1) Prebislaus I, der letzte König der Wenden, und der erste Fürst in 

Mecklenburg starb 1178. hierauf kam dessen Sohn 

2)  Heinrich Burwin  der I, oder ältere zur Regierung welche er bey 

Lebzeiten seinem Sohn abtrat, und 1228 die Welt verließ. Es 

hatte also sein Sohn 

3)  Heinrich Burwin  der II . oder jüngere Mecklenburg erhalten, 

aber nicht lange besessen, weil er schon 1226. vor seinem Vater 

wieder gestorben, inzwischen bekam dessen Sohn 

4)  Johannes I,  oder Theologus, Mecklenburg, und da er 1264 wie-

der gestorben, so folgte ihm abermahls der Sohn 

5)  Heinrich Hierosolymytanus, welcher durch den Tod 1302 sei-

nem Sohn, 

6) Heinrich, dem Löwen, Platz machte, wel- 
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cher 1329 gestorben. Und dieses war der letzte Fürst in 

Mecklenburg. 

Dieser Heinrich  hinterließ zwey Söhne Albrecht  und Johann, wel-

che die ersten Hertzoge in Mecklenburg gewesen. Sie theilten sich in 

zwey besondere Linien. Albert setzte den Haupt-Stamm zu Mecklen-

burg fort, und Johann die Linie zu Stargard. 

Von der Linie zu Stargard wird unter dem Titul Hertzoge zu Stargard 

ausführlich gehandelt werden. Hier müssen wir uns bekümmern, wie 

die Haupt-Linie fortgepflantzet worden. 

Albert I,  Heinrich des Löwens Sohn, war der erste Hertzog von 

Mecklenburg, er hinterließ nach seinem Ableben 1380. drey Printzen, 

Heinrichen, insgemein der Hencker, Albrecht II,  und Magnum, 

welche sich zwar in die Länder theilten, alleine es hat diese Theilung 

nicht gar zu lange gedauret, denn Heinrichs und Albrechts Nachkom-

men hörten durch das Absterben ihrer Söhne Alberti  III  1387. und 

Alberti  IV 1423. schon wieder auf; Magnus aber hat das Geschlecht 

immer fortgeführet. 

Es starb zwar Magnus 1384. Er hinterließ aber Johann II,  welcher 

durch seinen Tod 1423. seinen Sohn Heinrich, den Fetten, zum 

Nachfolger in der Regierung des Hertzogthums Mecklenburg machte. 

Dieser Herr hatte das Glück ein Hertzog über gantz Mecklenburg zu 

werden, weil die Neben-Linien aussturben, und zwar der letzte Fürst 

der Wenden Wilhelm  1436. der letzte Hertzog zu Stargard Ulrich  II,  

1471. 

Unterdessen konnte er doch diese Länder nicht in Ruhe bekommen 

und besitzen. Denn wegen des Fürstenthums Wenden und der Herr-

schafft Stargard gerieth er mit Brandenburg in grosse Uneinigkeit, 

weil Brandenburg die Ober-Lehns-Herrschafft darüber erlanget hatte. 

Es wurde aber diese Zwistigkeit durch einen Vergleich 1442. zu 

Wittstock dergestalt gehoben, daß Heinrich  der Fette diese Länder 

alle frey behalten solle, ohne selbige von Brandenburg in Lehen zu 

nehmen. Brandenburg hingegen sollte nach Abgang des Mecklenbur-

gischen Stammes nicht nur in Wenden und Stargard, sondern auch in 

allen übrigen Ländern folgen, und eben deswegen von Zeiten zu Zei-

ten bey ereignenden Fällen eine endliche Erbhuldigung mit empfan-

gen. 

Endlich muste auch Heinrich der Fette 1477. aus dieser Welt seinen 

Abschied nehmen. Er hatte vier Printzen Albert  V. Johann, Magnum 

II  und Balthasar. Johann starb noch bey Lebzeiten seines Herrn Va-

ters an der Pest 1474. und Balthasar wurde 1470. Bischoff zu Schwe-

rin. Dahero führten Albert V. und Magnus die Regierung anfangs ge-

meinschafftlich bis endlich Albert  1483 ohne Erben gestorben und 

seinem Bruder Magno also die Regierung und Fortpflantzung des 

Stammes alleine überließ. 

Alleine auch Magnus II . muste sich 1503 zu seinen Vätern versamm-

len. Er hinterließ zwar drey Printzen, alleine Erich  liebte die Studien 

überaus hoch und starb 1505 ohne Gemahlin, dahero die zwey andern 

Printzen Heinrich der Friedfertige,  und Albert  VI, oder der Schöne, 

die Länder wiederum alleine bekamen, und die Regierung gemein-

schafftlich verwalteten. 

Jedoch der Tod 



 

 

S. 38 
49 Mecklenburg 

Alberts VI, oder, des Schönen, welcher den 10. Jan. 1547. geschehen 

verursachte, daß Heinrich der Friedfertige,  die Vormundschafft über 

seines Bruders Söhne und zugleich die Regierung alleine bekam. Es 

hat aber diese Freude nicht lange gedauret, so muste auch Heinrich  

den Weg aller Welt den 6. Febr. 1552. wandern, und seinen eintzigen 

Sohn Philipp,  der insgemein der Blöde genannt wird, unter die Vor-

mundschafft seiner Vettern, nebst der Regierung überlassen, welcher 

ihnen die Gefälligkeit erwiese und 1557. ohne Erben starb, daß sie 

also die Regierung wiederum gäntzlich alleine bekamen. 

Albertus VI. hatte sechs Söhne hinterlassen, nemlich Johann Albert 

I, Ulrich, Georg, Christoph, Ludwig, und Carl, wovon aber nicht 

mehr als einer, nehmlich Johann Albert I. das Geschlecht fortge-

pflantzet, die übrigen wurden entweder Bischöffe, oder giengen in 

Krieg, dahero er anfänglich auch nur alleine regierte, bis sich endlich 

sein Bruder Ulrich,  da er nach dem Ableben seines Vettern Philipps, 

ein Herr über gantz Mecklenburg geworden, auch einen Theil, nem-

lich Güstrow anmaßte, welcher Theil aber gar bald wieder zurück fiel. 

Johann Albert starb 1576. und hinterließ zwey Printzen Johann den 

IV. und Sigmund August. Drey Jahr vor seinem Tod machte Johann 

Albert  I, ein Testament, welches auch Kayser Maximilian  II . 1574. 

bekräftigte, worinnen er das Recht der Erstgeburt eingeführet hat. Da-

hero bekam Johann das gantze Land, so sein Vater besessen, nebst 

der Anwartschafft auf Hertzogs Ulrichs Verlassenschafft, Sigmund 

August aber bekam weiter nichts als Strelitz, Mirow, und Ivenack, 

welcher aber 1603. ohne Erben verstorben. 

Dieser Johann lebte erstlich eine Zeitlang unter Hertzog Ulrichs, als 

seines Vater Bruders Vormundschafft, nach diesem wurde er melan-

cholisch, und muste 1592. auf dem Schloß zu Stargard sein Leben

verliehren. Er hinterließ aber zwey Söhne Adolph Friedrich  I und 

Johann Albert II . Weil sie aber noch unmündig waren, so hatten sie 

ihren Herrn Vetter den Bischoff Carl  zu Ratzeburg zu ihrem Vormund 

bekommen. 

Unterdessen starb Hertzog Ulrich  den 14. Mertz 1603. und dessen 

Länder fielen ihnen wieder zu. Da sie nun zu ihrem männlichenAlter 

gelangeten, so beredete sie der alte Hertzog Carl, als ihr gewesener 

Vormund, eine Eintheilung der Länder wieder vorzunehmen, welches 

er auch dahin gebracht, weil er ihnen von dem Großväterlichen Testa-

ment nichts sagte. Diese beyde Herren sind also die Stiffter gewesen, 

der zwey besondern Hertzoglichen Linien zu Schwerin und Güstrow. 

Dem Gedächtniß zu Hülffe zu kommen, wollen wir abermals eine 

kurtze Wiederhohlung anstellen von dem ersten Hertzog in Mecklen-

burg an, bis auf die Eintheilung beyder Linien, wovon wir alsdenn re-

den werden. 

1)  Albert  I, ein Sohn Heinrich des Löwens, des letzten Fürstens zu 

Mecklenburg, war der erste Hertzog zu Mecklenburg, er ist ge-

storben 1380. Dessen Sohn 

2)  Magnus führt den Haupt-Stamm fort, starb aber 1384. welchem 

dessen Sohn 
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3)  Johann II . gefolget, und 1423. gestorben ist. Sein Sohn 



 

 

4)  Heinrich der Fette pflantzte nicht nur die Hauptlinie fort. son-

dern es fielen ihm auch die Länder der Nebenlinien wieder zu: Er 

überließ aber durch seinen Tod 1477 seinen Söhnen 

5)  Albert  V. und Magno II . die Regierung anfangs gemeinschafft-

lich, da aber Albert  1483 ohne Erben gestorben, so bekam sel-

bige Magnus wieder allein, welche er bis an sein Ende 1503 be-

halten, hernach aber bekamen solche seine Söhne 

6)  Heinrich der Friedfertige  und Albert der  VI. gemeinschaftlich, 

Alberts Tod 1547. lieferte Heinrich dem Friedfertigen die Re-

gierung wieder alleine ein, indem Albert i Söhne unter seiner 

Vormundschafft stunden, welche aber eben diesen Dienst nach 

seinem Tod 1552 dessen Sohn Philipp  dem Blöden erwiesen, 

welche aber bald darauf 1557 ohne Erben gestorben, und seines 

Vaters Bruders Söhnen, die Regierung und die Fortpflantzung 

der Linie vergönnet, worunter 

7)  Johann Albert den Stamm fortsetzte, und da er 1576 gestorben, 

so that dieses dessen Sohn 

8)  Johann der IV. welcher 1592 gestorben, und zwey Söhne, nehm-

lich Adolph Friedrich  I. und Johann Albert II . hinterlassen, 

welche die Eintheilung wieder das Großväterliche Testament 

vornahmen, und Stiffter von zwey besondern Linien worden 

sind: 

Adolph Friedrich  I. ein Sohn Johannis IV. bekam also vermöge der 

Verträge 1609, 1611 und 1621 als Stamm-Vater von der Schwerini-

schen Linie das gantze Hertzogthum Mecklenburg, ins besondere also 

genannt, das Fürstenthum Schwerin, und einige Örter von der Graf-

schafft Schwerin, das Fürstenthum Ratzeburg, viele Städte von dem 

Fürstenthum Wenden und etwas von der Herrschafft Stargard. Aus-

führliche Nachricht wird hiervon unter dem Titel Schwerin gegeben 

werden: 

Es ist aber dieser Hertzog Adolph Friedrich  I. gebohren den 15 De-

cember 1588 und ist seinem Herrn Vater in seinem Antheil gefolget 

1592. und den 27. Febr. 1658 gestorben. Er war ein Vater von 19 Kin-

dern. Erstlich wollte er das Recht der Erstgeburt einführen in Anse-

hung der Nachfolge, welches er aber in seinem Testamente wiederruf-

fen. Und eben dieses hat zu so viel Streitigkeiten wegen der Nachfolge 

Gelegenheit gegeben. 

Unterdessen folgte ihm sein erstgebohrner Sohn Christian Ludwig,  

welcher den 1 December 1623 gebohren, in der Regierung zu Schwe-

rin nach. Der aber im Haag den 21. Jun. 1692. ohne Kinder gestorben. 

Es hatte dieser Christian Ludwig  noch zwey Brüder, welche beson-

dere Linien ausmachten, Hertzog Friedrich zu Grabow geb. 13 Febr. 

1638 gest. den 23 April 1688 und Adolph Friedrich II . zu Strelitz geb. 

19 October 1658 gest. den 12 May 1708. 

Diese beyde Linien stritten nun, wer Christian Ludwigen  in der Re-

gierung 

S. 39 
51 Mecklenburg 

folgen sollte. Hier entstunde die Frage, ob die nächste Linie, oder der 

nächste Grad, folgen sollte. Wollte man die nächeste Linie ansehen, 

so würde man des Bruders Friedrichs zu Grabow Sohn, Friedrich 

Wilhelm,  weil der Vater schon vier Jahr todt war, das Recht zuspre-

chen müssen; kam es aber auf den nächsten Grad an; So war ja der 

noch lebende jüngste Bruder Adolph Friedrich II . der nächste. 



 

 

Ehe dieser Streit noch gehoben worden, kam noch ein neuer Umstand 

darzu, welcher die Zwistigkeiten erst recht verwirrt machte. Es starb 

nemlich die Linie zu Güstrow aus, wordurch den streitenden 

Partheyen noch eine neue Erbschafft zugefallen ist. Der erste von die-

ser Linie war, wie wir oben gemeldet, Johann Albert II . ein Sohn 

Johannis IV. und Adolph Friedric hs I. Bruder. Nachdem er 1636 ge-

storben, so folgte ihm sein Sohn Gustav Adolph, welcher 1695 ohne 

männliche Erben gestorben. 

Endlich hat man sich 1701 verglichen. Hertzog Friedrich Wilhelm,  

als des ältesten Bruders Sohn bekam den grösten Antheil, und wurde 

gleichsam ein neuer Stamm-Vater der Linie zu Schwerin, Adolph 

Friedrich  II  aber pflanzte seinen Stamm zu Strelitz fort und bekam 

noch das Fürstenthum Ratzeburg und die Herrschafft Stargard darzu. 

Und in beyden Linien sollte in Zukunft das Recht der Erstgeburt gel-

ten. Hiervon wird unter dem Artickel Schwerin und Strelitz wiede-

rum ein mehrers gesagt werden. 

Jetzo aber wollen wir noch kürtzlich weisen, wenn beyden Linien bis-

hero die Regierung gehabt. 

In Schwerin: 

1)  Friedrich Wilhelm,  ein Sohn Hertzogs Friedrichs zu Grabow, 

geb. 28. Mertz 1675, succedirt 1692, erbte Güstrow 1701. starb 

den 31. Jul. 1713 zum Mayntz ohne Kinder, welchem gefolget 

dessen Bruder 

2)  Carl Leopold jetztregirender Hertzog, geb. 26. Nov. 1679, suc-

cedirt den 31. Jul. 1713, verließ 1715 sein Land, und hielt sich 

bald in Dantzig, bald in Wißmar auf, kam aber im Junio 1730 

unvermuthet in Schwerin wieder an. 

Gemahlinnen. 

1)  Sophia Hedwig, Fürstens Heinrich Casimirs zu Nassau-Dietz 

Tochter geb. 8. Mart. 1690, verm. 27 May 1708 und geschieden 

2 Jun. 1710, gestorben 1 Mertz 1734. 

2)  Catharina Iwanowna, Czaars Ivan Alexiewitz in Moscau 

Tochter, geb. 9 Nov. 1692, verm. 19 Apr. 1716, lebte in Rußland 

und starb daselbst 25 Jun. 1733. 

Kinder  

Elisabeth Catharina Christina geb. 18 Dec. 1718, ist in Rußland, 

nahm 1732 der Czaarin Namen Anna an, es wurde ihr der Titul 

Kayserliche Hoheit beygeleget und bekannte sich am 23 May 

1733 zur Griechischen Religion. 

In Strelitz.  

1)  Adolph Friedrich  II . ein Sohn Adolph Friedrich  Hertzogs zu 

Schwerin. geb. 19 Octob. 1658, gest. den 12 May 1708. Hierauf 

dessen Sohn 

2)  Adolph Friedrich  III . jetztregirender Her- 
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tzog geb. 7. Jun. 1686, kam zur Regierung 1708 den 12 May. 

Gemahlin. 

Dorothea Sophia, Hertzogs Johann Adolph zu Hollstein-Plön 

Tochter, geb. 4. Dec. 1692, verm. 14. April 1709. 

Die letztern Streitigkeiten wegen der Erfolge gaben Gelegenheit, daß 

der damahlige Churfürst zu Brandenburg Friedrich  III . nachmaliger 

König in Preussen mit dem Hertzog Friedrich Wilhe lm zu Schwerin 



 

 

sein Erbrecht auf Mecklenburg 1693 wiederum verneuerte, und zu-

gleich auf die Fürstenthümer Ratzeburg und Schwerin erweiterte. 

Welches 1708 Ihro Maj. bey Dero Vermählung mit Sophia Louise 

des Herzogs zu Schwerin Schwester nochmals bekräfftigten, und zu-

gleich beyden Linien die Versicherung gaben, daß, so lange ihr Stamm 

dauren würde, nicht die geringste Neuerung in der Landes-Regierung 

vorgenommen werden sollte. 

Zu gleicher Zeit nahm der König von Preussen den Titel und Wappen 

von Mecklenburg an. Eben dieses erinnert uns das Wappen der Hert-

zoge von Mecklenburg hier kürtzlich zu beschreiben. 

Das Haupt-Wappen ist ein schwartzer Ochsenkopf mit silbernen Hör-

nern und Ring in der Nasen, nebst einer rothen Krone im guldenen 

Feld, wegen des Hertzogthums Mecklenburg. 

Das andere Haupt-Wappen ist ein Mittelschild, oben roth, unten Gold, 

wegen der Herrschafft Stargard. 

Das dritte Haupt-Wappen ist ein güldener Greif im blauen Feld, we-

gen des Fürstenthums Wenden. 

Das vierte Haupt-Wappen ist im rothen Feld ein silberner Arm, der 

aus einer silbernen Wolcken gehet, und einen silbernen Ring hält we-

gen der Grafschafft Schwerin. 

Die Schildhalter sind ein Büffel und ein Greif, warum aber der Büf-

felskopf zum Hauptwappen und ein Büffel, oder Ochß zum Schildhal-

ter erwehlet worden, wollen einige vermuthen, wäre darum gesche-

hen, weil dieses Thier nebst dem Greif ehemahls der Wenden Kriegs-

zeichen gewesen wäre. 

Über dem Schild stehen fünf gecrönte Helme. Auf dem vordersten ein 

wachsender Greif wegen des Fürstenthums Schwerin; auf dem andern 

ein paar von Roth und Gold qver getheilte Büffelshörner, wegen der 

Herrschafft Stargard; Auf dem dritten eine oben rund gekerbte und 

unten etwas schmäler zugehende Taffel welche von blau, gold, roth, 

Silber und schwartz die Länge herab gestreift ist, über derselben gehet 

ein Pfauenwedel empor, auf welchem der Büffelskopf des ersten Fel-

des qver erscheinet, wegen des Hertzogthums Mecklenburg. 

Auf dem vierdten ein Flug zur Rechten blau, zur Lincken Gülden, we-

gen des Fürstenthums Wenden; Auf dem fünften sieben Fähnlein, zur 

Rechten drey, zur Lincken vier, wegen des Fürstenthums Ratzeburg. 

S. Joh. Wolfg. Triers Einleitung zur Wappen-Kunst, Leipzig 1714 p. 

454. Joh. Ehrenfried Zschackwitzens Wappenkunst, Leipz. 1735 

und Jacob Wilhelm Imhofs Notitia Procerum Europae L. IV. c. V. p. 

302. Phil. Jac. Speneri Histor. Insign. illustr. L. I. c. 41. p. 248. 

Die Regierung führt ein jeder Antheil vor sich. Die Landstände sollen 

vermöge der mit den Hertzogen 1572. und 1621. errichteten Verträge 

in 
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wichtigen Sachen zu Rathe gezogen, auch 6 Landräthe bestellet wer-

den. Viere davon sollten allezeit in dem Hofgerichte sitzen, dahin von 

allen andern Gerichten, so wohl geistlich als weltlichen appelliret wer-

den kan. Dieses Hofgericht bestehe noch aus andern Räthen, und wird 

ordentlich wechselsweise zu Sternberg gehalten. Das Cameral- und 

Consistorial-Collegium ist in Rostock angelegt worden, allwo der 

Schwerinische Hof dann und wann residirt hat. 

Im Jahr 1701 hat sich der Herzog Friedrich Wilhelm mit der Land-

schafft wegen der Reichs-Crayß-Soldaten und Gesandtschaffts-



 

 

Steuern verglichen, daß diese jährlich überhaupt 120000 Thlr. abtra-

gen soll, worunter aber das Quartier und Lagerstatt der Soldaten nicht 

mit gerechnet ist. Denn dieses trägt das Land noch besonders. Die üb-

rigen Abgaben werden nicht ohne Bewilligung der Landstände gefor-

dert. Wie wenig sich aber der jetzige Hertzog Carl Leopold seit 1717 

daran gebunden, ist bekannt genug. Es ist aber auch bekannt, daß er 

sich deswegen aus seinen Ländern selbst verjagt hat. 

Im Jahr 1719 erhielten die Landstände eine Commißion vom Kayser, 

welcher diese Mühwaltung dem Churfürsten von Braunschweig-Lü-

neburg und dem Herzog von Wolffenbüttel aufgetragen, die sich der 

bedrängten Stände mit gewaffneter Hand annahmen. Im Jahr 1728 den 

11 May wurde seinem Bruder Christian Ludwig  zu Grabow die Ad-

ministration vom Kayser über seine Länder aufgetragen, welche er so 

lange führen solte, bisß er sich dem Kayserlichen Befehl unterwerffen, 

und seinen Unterthanen die Ruhe und Freyheit wieder gönnen würde. 

Die Strelitzische Linie soll nicht über 40000 Thlr. sichere Einkünffte 

jährlich haben. Die Schwerinischen hingegen belaufen sich wohl auf 

200000 Thlr. worzu aber der Herzog aus seinen Cammer-Güthern 

40000 Thlr. beytragen soll. 

Die Gerechtigkeiten dieses Hochfürstlichen Hauses bestehen vor-

nehmlich darinnen, daß solches wegen der Hertzogthümer Schwerin 

und Ratzeburg auf Reichs- und Niedersächsischen Crayß-Tagen 4 

Stimmen hat, davon die 3 ersten Schwerin, die letzte aber Strelitz 

giebt. Beträgt eine Sache nicht über 400 Thaler, so kan man deswegen 

von den Lands-Regierungen nicht an das Reichs-Gericht appelliren. 

Den Vorrang vor Jülich, Hessen, Würtemberg, Pommern und Baden 

hat dieses Hauß zwar gesuchet, es hat sich aber bis diese Stunde nur 

wechselsweise damit begnügen lassen müssen. Auf das Hertzogthum 

Sachsen-Lauenburg hat dasselbige einen Anspruch gemacht, wegen 

einer gewissen Erbverbrüderung von 1431. 

Mit Schweden hat es allerhand Streitigkeiten wegen des Warnemün-

der Zolls gehabt, wovon unter dem Wort Warnemünde ein mehrers 

zu sagen seyn wird. 

Ausführlichere Nachricht von Mecklenburg geben Alb. Kranzii  Van-

dalia, Mareschalc. Turii  Annal. Vandal. et Herul. Calovius von ers-

ter Ankunfft und Herkommen der Herzoge von Mecklenburg, Boce-

rus de Ducibus Mecklenburg. Laurenberg in castro doloris Ducum. 

Megalopolens. Ejusdem Chronicon Rostoch. Fürst. Mecklenburgi-

sche Apologie wegen der Entsetzung; Kayserl. Manifest, warum 

beyde Herzoge von Meck- 
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lenburg ihres Fürstenthums entsetzet. Thomä Analecta Gustrov. 

Mecklenburg. Spener Sylloge Historico Geneal. 701. sqq. Schurtz-

fleisch de rebus Mecklenb. Imhofii  Notit. P. E. L. IV, c. 5. Europ. 

Herold P. I, p. 492 sq. Masii Antiquit. Mecklenb. Kurze Historische 

und aus Authenticis Document. et Actis fideliter gezogene Informa-

tion von dem Ursprung und Verfolg des Königl. Preußischen und 

Marggräfl. Brandenburg. eventual-Succeßions-Recht an den sämtli-

chen Mecklenburgis. Reichs-Lehen. Lünigs Reichs-Archiv P. VII, p. 

498. sqq. 

Mecklenburgicum Instrumentum, siehe Mecklenburgisches In-

strument. 



 

 

Mecklenburgisches Erb-Fräulein-Recht, ist ein Recht, krafft 

dessen das Mecklenburgische Adeliche Frauenzimmer befugt seyn 

soll, bey Abgang männlicher Erben in die Lehne zu folgen. 

Den Ursprung dieses Rechts leitet Mar schalcus Thurius, und nach 

ihm andere, daher, daß der König von Schweden und Herzog von 

Mecklenburg Albrecht  II,  nachdem er lange gefangen gesessen, und 

von dem Mecklenburgischen Adelichen Frauenzimmer, durch Hinge-

bung ihres Schmuckes, loß gemacht worden, ihnen gedachtes Recht 

verliehen habe.  

Allein daß beydes würcklich geschehen sey, ist noch nicht mit gülti-

gen Zeugnissen bestätiget. Vielmehr hat noch zu Ende des vorigen 

Jahrs Ernst August Rudloff , von Magdeburg und der Rechte Beflis-

sener, in einer besondern Disquisitione Historico-Diplomatica de Na-

talibus commentitiis Juris usufructuarii filiarum nobilium in Me-

gapoli, so zu Rostock auf 4 Bogen in 4 heraus gekommen, gewiesen, 

daß solches unter die Fabeln gehöre. Wiewohl auch dieses nicht zu 

läugnen ist, daß die Adelichen Töchter im Mecklenburgischen, wo 

nicht eher, doch schon seit dem Anfang des XIII  Jahrhunderts, in der 

Erb-Folge gar unterschiedene Vorzüge genossen. Nur daß der Ur-

sprung desselben zur Zeit noch sehr ungewiß ist. 

Mecklenburgisches Instrument, Instrumentum Mecklenburgi-

cum, gehört mit unter die neuern Arten der Tortur, und bestehet haupt-

sächlich aus zwey oder auch mehrern zusammen gesetzten Schrauben, 

nebst darzu gehörigen Schnüren,welches aber wegen des empfindli-

chen Schmerzens, so es verursachet, mehrentheils nicht eher, als ziem-

lich auf die letzte, oder bey recht verstockten und hartnäckigen Inqui-

siten gebraucht wird, von welchen man weder durch bewegliches Zu-

reden, noch die gedrohete oder auch wohl schon durch einige Grade 

an ihnen vollzogene Marter, ein zuverlässiges Bekänntniß heraus brin-

gen kan.  

Es ist aber dasselbe also eingerichtet, daß eines solchen Kerls, so da-

mit gemartert werden soll, beyde Daumen an Händen, nebst dessen 

grossen Fuß-Zähen, in eine derer obgedachten Schrauben auf das fes-

teste eingequetschet, und also die fördersten Theile derer Hände, nebst 

den äussersten Enden derer Zähen an den Füssen, gantz nahe zusam-

men gezogen, und mit denen daran befindlichen Schnüren vollends 

dergestalt umbunden werden, daß sie nicht auseinander fahren kön-

nen. Und läst man einen solchen Inquisiten so gekrümmt und zusam-

men geschraubt liegen, biß derselbe entweder bekennet, oder allem 

Ansehen nach es nicht länger mehr dürffte ausdauern können. 

[Sp. 55:] Meckler é 

S. 41 é S. 54 

S. 55 
83 MEDICAGO ANNUA 

é 

é 

MEDICAGO ANNUA TRIFOLII FACIE é 

Medicamen, siehe Artzeney, im II . Bande p. 1739. u. f. 

Medicamenta Anastomotica é 

é 
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é 

é 

Medicamente, welche die Geilheit dämpffen é 

Medicamentum, siehe Artzney, im II . Bande. p. 1739. 

Medicaster é 

é 

S. 56 

S. 57 
87 Medices 

é 

é 

Medici (Zenobius) é 

Medicin, siehe Artzeney-Kunst im II  Bande p. 1741. 

Medicin (mechanische) é 

é 

S. 58 é S. 78 
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é 

Meditari é 

Meditation, ist die Bemühung der gesunden Vernunfft, da man 

die Wahrheit zu erkennen sucht.  

Es ist aber diese Erkenntniß gedoppelt: entweder erfinden wir neue 

Wahrheiten, welches die synthetische Meditation ist; oder wir prüfen 

das wahre und falsche, so die analytische; und wie die Wahrheit ent-

weder gantz gewiß; oder nur wahrscheinlich, also lassen sich beyde 

Arten der Meditation die synthetische und analytische wieder in eine 

gewisse und wahrscheinliche abtheilen.  

Die Meditation ist nichts anders, als eine practische Logick, das ist, 

eine vernünfftige und kluge Anwendung der Regeln, welche die theo-

retische Logick von der Erfindung und Erkenntniß des wahren und 

falschen fürgeschrieben hat, woraus gar leicht zu folgern ist, daß wie 

weder eine eine theoretische Erkenntniß der auserlesensten und nütz-

lichsten Regeln einer Wissenschafft ohne die Application und Aus-

übung derselben zur Erlangung des fürgeschriebenen Endzwecks die-

net; noch eine Praxis ohne vorhergegangene Theorie von sichrem und 

glücklichem Erfolg ist; also auch weder die theoretische Logic allein 

einem Menschen was nutzet, wenn er nicht die Meditation hinzu thut; 

noch die Meditation glücklich von statten gehen kan, wenn man nicht 

zuvor die Regeln der Theorie wohl inne hat.  

Inzwischen kan man von der Meditation so wohl nach der Theorie, 

was die Grund-Regeln betrifft, die dabey in acht zu nehmen; als nach 

der Praxi in Ansehung der Application solcher Regeln handeln, und in 

der ersten Absicht von der Meditations-Kunst, in der andern aber von 

dem Meditiren  selbst reden. 
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Von der Meditations-Kunst kommen sowohl allgemeine, als beson-

dere Regeln für. Jene beziehen sich auf alle Arten der Meditation, de-

ren einige vor, einige bey und einige nach der Meditation zu beobach-

ten sind.  

Vor der Meditation muß man sich in Erkenntniß sein selbst üben, und 

insonderheit den Zustand seiner Seelen erkennen und prüfen erstlich 

die Beschaffenheit des Verstandes, wie die Fähigkeit desselben in An-

sehung ihrer Lebhafftigkeiten auf einander folgen. Denn wer mediti-

ren will, muß einen guten natürlichen Verstand haben, und in dem Al-

ter seyn,daß er denselben zu gebrauchen weiß.  

Vermöge des Gedächtnisses muß man eine historische Wissenschafft 

von unterschiedenen Sachen besitzen, dazu man durch eine Unterwei-

sung, Lesung guter Bücher und durch eigne Erfahrung gelangen kan; 

Das Ingenium mißbraucht man in der Meditation von wahrscheinli-

chen Sachen, welches allerhand Einfälle und Muthmaßungen darrei-

chet, das Judicium aber dirigiret das Hauptwerck im Meditiren, da 

man denn nöthig hat den Verstand von allen Vorurtheilen, welche in 

der Erkenntniß des wahren und falschen grosse Hindernisse verursa-

chen, zu reinigen, und sich zu bemühen, daß man weder in Regard 

eines andern, noch aus Ubereilung etwas vor wahr annimmt, das doch 

in der That nicht wahr ist; noch eine Sache weder vor allzu leicht, noch 

allzu hoch achte, indem ja leicht zu begreiffen, daß aus den Vorurthei-

len oder allgemeinen falschen Meinungen falsche Schlüsse folgen 

müssen.  

Vors andere ist auch auf die Beschaffenheit des Willens zu sehen, in-

dem man in seinem Gemüth ruhig seyn, eine Liebe zur Wahrheit ha-

ben, und gehörige Gedult besitzen muß, immassen die ungedultige 

Begierde flüchtig, und von keiner Dauer ist, folglich eine Mutter der 

Übereilung wird.  

Wer meditiren will, muß aufmercksam seyn, und sein vorhabendes 

Subjectum nach allen Umständen gedultig und fleißig betrachten. So 

hat man auch die Umstände der Materie, worüber man meditiren will, 

vorher zu überlegen, ob selbige so beschaffen, daß der menschliche 

Verstand darüber meditiren könne, indem viele Sachen über dessen 

Bezirck gesetzet sind, die man Geheimnisse nennet, daß wenn man 

darinnen mit der Vernunfft grübeln wollte, so würde man eine Thor-

heit begehen.  

Gesetzt aber, daß die Sache an sich könnte begriffen werden, so hat 

doch der Meditirende weiter zu sehen, ob ihm auch die erwehlte Ma-

terie bekannt. Denn derjenige würde ausser Streit einfältig handeln, 

der die Physic noch nicht erlernet, und sich gleichwohl über eine Ma-

terie daraus zu meditiren unterfienge. Und wenn es damit seine Rich-

tigkeit hat, so ist doch noch zu sehen, ob bey der gegenwärtigen Ma-

terie eine gewisse, oder nur wahrscheinliche Erkenntniß statt habe, 

welches man deswegen vorher wissen muß, damit man bey der Art der 

Meditation keine Verwirrung begehe.  

Bey der Meditation kommen wesentliche und ausserwesentliche Stü-

cke für, jene beziehen sich auf eine gute Ordnung und auf eine genaue 

Aufmercksamkeit währender Meditation, diese aber auf den Ort und 

die Zeit, wo und wenn man meditiren soll, davon zwar niemand be-

sondere Regeln vorschreiben wird; so viel aber ist doch gewiß, daß 

ein einsamer, frischer und anmuthiger Ort, ingleichen die Früh- 
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Stunden dem meditiren sehr beförderlich sind.  

Nach der Meditation schreibe man erstlich dasjenige auf, was man 

meditiret, damit man es, wo es nöthig, bey anderer Gelegenheit noch-

mahls überlegen, oder durch Hülffe einer guten Meditation auf die an-

dere bequemer kommen kan; hernach lese man einige Bücher, worin-

nen von eben der Materie gehandelt wird, nach, davon man einen 

dreyfachen Nutzen hat, indem wir auf solche Weise vielleicht die Feh-

ler so wohl unsere eigene als anderer erkennen; hiernechst uns öfters 

bey unserer Meditation fester und besser bestärcken, auch bißweilen 

eben die Gedancken, darauf wir gefallen, bey andern finden können, 

die man hernach vor nichts neues auszugeben hat.  

Endlich conferire man über das meditirte mit solchen Leuten, von de-

ren Geschicklichkeit, Treue und Aufrichtigkeit man versichert ist.  

Die besonderen Regeln von der Meditations-Kunst beziehen sich auf 

die besondere Arten der Meditation. Bey der synthetischen geht man 

von den Principiis zu den Schlüssen, und zwar was erstlich die gantz 

gewisse Wahrheit betrifft, so nimmt man die Idee, welche man durch 

die Empfindung bekommen hat, definiret und dividiret selbige, aus 

welchen Definitionen und Divisionen gewisse Propositiones oder 

Axiomata, die entweder bejahend oder verneinend, und aus diesen 

Schlüsse gezogen werden, die uns denn die Wahrheiten an die Hand 

geben.  

Bey den wahrscheinlichen Wahrheiten mercket man vermittelst der 

äusserlichen Sinnen allerhand Umstände, denckt durch das Ingenium 

gewisse Principia aus, und hält die Umstände gegen die Principia 

durch das Judicium; mit welchem nun entweder alle, oder doch die 

meisten übereinstimmen, dasselbe ist wahrscheinlich.  

Bey der analytischen Meditation hingegen geht man von unten hinauf, 

und zwar bey der gantz gewissen Wahrheit nimmt man die Conclu-

sion, hält solche gegen das Axioma, das Axioma gegen die Definition, 

oder Division, die Definition und Division gegen die Idee, die Idee 

gegen die Empfindung; und bey der wahrscheinlichen Wahrheit 

nimmt man dasjenige , was man für wahrscheinlich ausgiebt, und hält 

es gegen die Umstände, ob solche damit übereinstimmen, und ob sie 

mit andern Principiis entweder schwerer, oder gar nicht zusammen 

hängen, woraus denn gantz klar erhellet, daß derjenige, welcher me-

ditiren will, die theoretische Logick verstehen müsse, daß er weiß, was 

und wie vielerley die Wahrheit sey, wie man eine Idee zu definiren 

und dividiren habe, wie man Vernunfft-Schlüsse machen müsse, und 

worinnen das eigentliche Wesen der Wahrscheinlichkeit bestehe.  

Was die Praxin oder die Ausübung solcher Meditations-Kunst betrifft, 

so kan ein jeder, der des Gebrauchs eines guten natürlichen Verstan-

des fähig, und die theoretische Logick erlernet hat, auch die Materie, 

darüber er meditiren will, verstehet, solche angreiffen, und entweder 

über theoretische oder praktische Sachen meditiren. Wie wir kurtz 

vorher die Theorie davon gezeiget, also wollen wir auch in einem 

Exempel die Praxin an die Hand geben; ¶ 

Exempel der synthetischen Meditation in der gantz gewissen Wahrheit 

von dem natürlichen Recht überhaupt. 
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I) Durch die innerliche Empfindung haben wir die Idee des natürlichen 

Rechts. 

II ) Definition: ist ein Gesetz da ein Mensch durch seine gesunde Ver-

nunfft aus der Natur erkennet, wasGOtt geboten und verboten habe. 

III ) Division: Das natürliche Recht zielet  

a) entweder auf den nothwendigen oder commoden Nutzen der 

Menschen. 

b) entweder auf einzele Menschen oder gantze Gesellschafften und 

Völcker. 

IV) Axiomata 

1) Das natürliche Recht ist ein Gesetz. 

2) Das natürliche Recht ist ein göttliches Gesetz. 

3) Das natürliche Recht erkennen wir durch die gesunde Vernunfft. 

4) Das natürliche zielet auch auf gantze Gesellschafften und 

Völcker. 

V) Conclusiones aus dem 

1) Axiom. Das natürliche Recht ist ein Gesetz. l 

E. ist es kein Pactum. 

E. ist es kein väterlicher Rath. 

E. giebts natürliche Straffen. 

2) Axiom. Das natürliche Recht ist ein Göttliches Gesetz. 

E. ist GOtt demselben nicht unterworffen. 

E gehören alle Menschen darunter. 

E. gehören auch die Atheisten darunter. 

E. dependiret es von dem göttlichen Willen. 

E. ist es unveränderlich. 

3) Axiom. Das natürliche Recht erkennen  wir durch die gesunde 

Vernufft. 

E. gehören die Bestien nicht unter dasRecht. 

E. gehören die Rasende Zeit ihrer Raserey nicht darunter. 

E. stehen kleine Kinder nicht ehe unter demselbigen, bis sich 

der Gebrauch ihrer gesunden Vernunfft äussert. 

E. wer nach seiner gesunden Vernunfft lebet, lebet nach dem 

natürlichen Recht. 

4) Axiom. Das natürliche Recht zielet auch auf gantze Gesellschaff-

ten und Völcker. 

E. ist das Völcker-Recht kein besondres und von dem natür-

lichen Recht unterschiedenes Recht. 

E. irret Grotius und seine Anhänger mit ihm, die solches sta-

tuiren. 

Will matt aber in der gantz gewissen Wahrheit analytisch meditiren, 

so fängt man von Conclusionen an, und hält solche gegen die Axio-

mata, und geht so weiter fort, da man denn entweder die Schlüsse be-

weisen, oder wiederlegen will, in welchem letztern Fall entweder die 

Art zu schliessen, oder das Axioma selbst untersuchet wird, welche 

Untersuchung des Axiomatis aus der Definition anzustellen ist.  

Wie man in der wahrscheinlichen Wahrheit meditiren möge, solches 

ist aus dem Artickel Wahrscheinlichkeit zu ersehen.  



 

 

Was die Seele bey dem Menschen, das ist die Meditation bey der wah-

ren Gelehrsamkeit, welche in der Erkenntniß des wahren und falschen 

bestehet, und durch die Urtheils-Krafft, die GOtt über alle andere 

Kräffte des Verstandes gesetzet hat, muß erlanget werden. Daß noch 

viele Wahr- 
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heiten zu entdecken, solches haben die neuern Zeiten in Ansehung der 

alten gewiesen, und wie viele falsche Sachen werden nicht vor wahr; 

gantz gewisse vor wahrscheinlich; wahrscheinliche vor gantz gewiß, 

mögliche vor wahrscheinlich ausgegeben? in welchen beyden Fällen 

man durch die Meditation hinter die Wahrheit kommen muß.  

Man lese Schookium de ecstasi p. 19. sqq. Richerium in obstetric. 

anim. c. 9. Buddeum de cultu ingenii cap. 2. §. 10. p. 429. select. jur. 

nat. und in observationibus in elementa philosophiae instrum. p. 200 

sqq. Janum in disput. de medit. in studiis recte instituenda. Leipzig 

1705.  

Des Periandri  Ausspruch war: melete to pan, siehe Diog, Laert. Lib. 

1. Segm. 99. nebst Menagii Noten p. 57. tom. 2. und beym Seneca 

epist. 84. findet man auch schöne Gedancken davon.  

Daß solche von vielen unterlassen wird, davon ist die höchst erbärm-

liche Auferziehung, Unterweisung in Schulen und auf Academien, der 

verderbte Wille nebst andern Ursachen schuld.  

Walchs philosophisches Lexicon. 

Meditations-Kunst é 

é 

S. 82 é S. 88 
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é 

é 

Meenen é 

Meer, See, Lat. Mare, Pontus, Frantzös. Mer. 

Von dem Meer müssen wir eine zweyfache Betrachtung anstellen, 

eine natürliche und eine moralische. 

Bey jener, oder bey der natürlichen untersuchen wir die Beschaffen-

heit des Meeres an sich selbst. Es ist solches die grosse Versammlung 

der Wasser, wovon die Erde allenthalben umgeben wird, und beyde 

mit einander eine Kugel machen. 

Es wird das grosse Welt-Meer auch der Ocean genennet, und hat 

nach den Theilen der Welt, die es anspület, verschiedene Beynahmen, 

daß es eine Nord- Süder- Deutsche, Spanische, Atlantische u. s. w. See 

heisset. Die besondern Theile davon sind die Meer-Busen und die 

Meer-Engen. 

Ein Meer-Busen ist ein Stück des Meeres, das mit Land umfangen, 

nur einen Eingang hat, zu denen gezehlet werden mögen, 

¶ das Mittelländische Meer zwischen Europa, Asia und Africa, 

¶ die Ost-See zwischen Deutschland und Schweden, 

¶ das rothe Meer zwischen Asien und Africa, 

¶ der Persische Meer-Busen zwischen Arabien und Indien, 



 

 

¶ u.s.w. 

Die kleinern, welche gar vielfältig anzutreffen, heissen die Seefahren-

den Bayen oder auch Buchten. 

Eine Meer-Enge ist ein nicht gar breiter Durchgang zwischen 
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zweyen Ländern, der zwey grössere Wasser zusammen hänget, die be-

rühmtesten sind 

¶ der Sund, so die Nord- und Ost-See, 

¶ der Canal zwischen Franckreich und Engelland, so die Nord- 

und Spanische See, 

¶ die Enge von Gibraltar zwischen Spanien und Africa, insge-

mein die Strasse genannt, so die Spanische mit der Mittellän-

dischen Seee vereiniget. 

Doch auf das Meer selber zu kommen; so haben wir dessen Ursprung 

so wohl, als auch dessen Beschaffenheiten und Eigenschafften in Er-

wägung zu ziehen. 

Was den Ursprung anlanget; so hält man billig dafür, daß das Meer 

mit dem Erdboden zu gleicher Zeit entstanden; Thomas Burnet aber, 

wie er sich in seiner telluris theoria sacra bemühet, einen sehr grossen 

Unterscheid zwischen der Erde, wie sie vor der Sündfluth beschaffen 

gewesen, und wie sie heutiges Tages aussiehet, anzuzeigen; also mei-

net er, daß die äusserste crusta der Erden durch die allzugrosse und 

beständige Hitze der Sonnen Spalte zu bekommen angefangen, und 

nachdem eben durch die Sonne aus dem Abgrund die Dünste aufge-

stiegen, so habe sich die Erde in Stücke getheilet, und als selbige mit 

Gewalt in den Abgrund gesuncken, so wäre auf solche Art das Meer 

herfür kommen, welches nach seiner Hypothesi nichts anders, als ein 

Theil des alten Abgrunds ist, dahin keine Stücke der Erden kommen, 

und nachdem der Unterscheid der untern und obern Gegend entweder 

mit Wasser oder Lufft auszufüllen. Es ist aber diese Meinung von ver-

schiedenen wiederleget worden. 

Bey der Beschaffenheit des Meeres werden folgende Eigenschafften 

untersuchet: 

1) dessen Ründe, daß es mit der Erden eine Ründe machet, oder aller 

Orten gleich weit von dem Centro der Erden abstehet, folglich bilden 

sich einige fälschlich ein, daß das Meer höher, als die Erde gelegen, 

und gleichsam einen Hügel mache, weil es dem Auge, wenn es vom 

Lande dahin siehet, also vorkommt, da es doch nur bloß so scheinet, 

indem das äusserste des Meers wegen seiner Entfernung unter einem 

schärffern Winckel gesehen wird, wie aus den Lehren der Optick zu 

erweisen. 

Daß aber die Fläche des Meeres rund sey, hat einen andern Grund, 

nehmlich weil es wegen seiner Flüßigkeit sich allezeit in der Ebe-

meage oder Horizontalen Gleichheit zu halten strebet; diese aber da-

rinnen bestehet, daß alle dessen Theile in gleicher Weite von dem Mit-

tel-Punct des Erd-Ballens bestehen, daher es denn nothwendig eine 

Kugel-Fläche annehmen muß. 

Und dieses ist auch die Ursache, warum es in seinen Ufern bleibt, und 

den Erdboden nicht überschwemmet. Denn der weise Schöpffer hat es 

bereits selbst also geordnet, daß die Erde wegen ihrer Festigkeit eine 

Ungleichheit an ihrer Fläche behält, die mehr oder weniger zu spüren, 

nachdem der Boden eben oder bergicht ist. Solte nun das Meer, auch 



 

 

wo die Ufer am niedrigsten sind, über dieselben austreten; so müste 

sich das Wasser aus seiner Ebemeage begeben und gleichsam Bergan 

lauffen. 

Ein anders ist, wenn das Meer durch Sturm erreget sich dergestalt er-

hebt, daß es seine gewöhnliche Grentzen überschreitet. 

2) Dessen Saltzigkeit, daß das Meer-Wasser saltzig sey, ist eine be-

kannte Sache; die Ursache aber davon verborgen. 

Aristoteles Lib. II. c. 2. Meteorol. meinet, es werde das Meer-Wasser 

durch die starck 
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darauf liegende Sonnen-Hitze gleichsam angebrannt, daß es davon 

bitter und gesaltzen werde, und stellt sich mit seinen Anhängern die 

Sache, wie mit einer Fleisch-Suppe für, welche allezeit saltziger wird, 

ie mehr sie einkochet; sie bedachten aber nicht, daß eine solche Brühe 

nicht durch das Einsieden saltzig würde, wenn nicht zuvor in der 

Brühe Saltz wäre. Es wiederleget diese Meinung die Erfahrung, weil 

auf solche Art alle stehende Wasser saltzig werden; hingegen das 

äuserste Nord- und Eiß-Meer süß seyn müste. Die Sonne wirfft eben-

falls ihre Strahlen auf die Flüsse, Seen und Brunnen; man spürt aber 

nicht, daß sie davon saltzig werden. 

Andere wollen, daß unter dem Wasser, wie in der Erden, Saltz-Steine 

lägen, durch deren Anspülen das Meer saltzig würde, wohin die Ge-

dancken des Gassendi in animadvers. in Diogen. Laërt. l. 10. part. I. 

p. 569. gehen. Aber auch diese Meinung will nicht allen anstehen. 

Denn einige wenden ein, es müsse solcher gestalt das Meer entweder 

immer saltziger; oder wenn die vermeinten Saltz-Berge endlich zer-

schmeltzen, wieder süß werden. 

Die neuern Naturkündiger, weil sie zugeben müssen, daß ein wahres 

Saltz in dem Meerwasser enthalten, indem es durch Abrauchen daraus 

geschieden; daneben aber auch eine Bitterkeit darinnen verspüret 

wird, schreiben solches gewissen also beschaffenden Theilen, die in 

der Erde stecken, und durch das Wasser gleichsam heraus gelanget 

und angezogen werden, zu. Daß aber solche saltzige und erdeneT-

heile, weil sie an sich selbst schwerer, als das Wasser sind, darinnen 

schwimmend bleiben, und sich nicht endlich auf den Boden setzen, 

soll von der unabläßlichen Bewegung der Meer-Fluthen herkommen. 

Ob aber wohl das Meer saltzig, so ist es doch an einigen Orten saltzi-

ger, als an andern, dessen Wasser auch viel schwerer ist, als das süsse 

in den Flüssen und Seen. 

Die Meinungen unterschiedener Philosophen, sonderlich des Aristo-

telis, von der Saltzigkeit des Meeres untersuchet Basson in philoso-

phia naturali p. 569. u. ff. 

Daß das Meer-Wasser, wenn es gefriere, seine Saltzigkeit verliere und 

süß werde, hat zu erst Thomas Bartholinus in observationibus de usu 

nimis medico cap. 6. p. 42. angemercket, welches auch Samuel 

Reyher wahrgenommen, und die Ursachen davon in einem eignen 

Tractat unter dem Titel: experimentum novum, quo aquae marinae 

dulcedo examinata describitur, 1697. untersuchet. 

Wie das Meer-Wasser trinckbar zu machen, davon lese man das Jour-

nal des Scavans 1718 Jun. p. 656. 

3) Bewegung, welche ausser der, so durch Winde und Stürme verur-

sachet wird, mannigfaltig ist. 



 

 

Denn sie halten entweder geraden Lauff, oder drehen sich im Wirbel, 

oder werden erschüttert. 

Der gerade Lauff ist ordentlich oder ausserordentlich. Den ordentli-

chen macht Athanasius Kircher in dem mundo subterraneo vierfach, 

davon der eine sey der immerwährende, welche an allen Orten des 

Welt- Meers, doch ie näher dem Äquator, ie stärcker verspüret werde, 

gehe von Osten nach Westen, und weil er also der scheinbaren Bewe-

gung der Sonnen folge, werde sie vor dessen Ursache gehalten. 

Der andere sey halbjährig, gehe von Süden nach Norden, und von Nor-

den wieder nach Sü- 
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den, werde vornehmlich in dem Indianischen Ocean vermercket, und 

bey denen daselbst anzustellenden Schifffahrten fleißig in acht ge-

nommen. 

Die dritte Bewegung sey die MonathlicheVeränderung des Meeres, 

da es nach dem Ab- und Zunehmen des Monds höher oder niedriger 

werde, und die vierdte sey, die alle Tage zweymahl abwechselnde 

Ebbe und Fluth, davon an gehörigem Orte gehandelt worden. 

Die ausserordentlichen Bewegungen des Meers sind die von den Hol-

ländern sogenannten Ströme, bey den Frantzosen Courans, die an ge-

wissen Orten und Ufern ihren besondern Lauff haben. 

Des Isaaci Voßii Buch de motu marium et ventorum ist zu Haag 1663 

heraus gekommen. 

Die Meer-Wirbel  und Schlunde sind unterschiedlich, indem etliche 

sich allein umdrehen; andere, was sie ergreiffen können, in den Ab-

grund verschlingen, andere das verschlungene an demselben oder an 

einem andern Orte wieder auswerffen. 

Die Ursachen dieser Art der Bewegung sind noch nicht erkundet wor-

den. Bey den Alten waren die Scylla und Charybdis zwischen Sicilien 

und Calabrien berühmt. In der Nord-See ist der Malstrohm oder Mos-

kestrohm unweit Drontheim bekannt, der 12 Meilen im Umkreis ha-

ben soll. 

Die Erschütterung des Meers geschiehet durch die darinnen aufstei-

gende Dämpffe, wenn dieselbe freye Lufft suchen, und darüber in dem 

Meer, so wie an der Erden ein Erdbeben verursachen. 

Die Farbe des Meer-Wassers ist bey Tage grün, wiewohl an einem 

Orte lichter, oder dunckler, als am andern, weil sie zuweilen in blau, 

auch wohl in schwartz fället. Bey Nacht, wenn das Wasser an das 

Schiff oder an Felsen stöst, sprützet und schäumet, giebt es einen 

Schein und gleichsam Funcken von sich. Daher die Schiffsleute als-

denn sagen, daß die Klippen oder Bancken brennen. Die Ursache hier-

von wird insgemein den darinn befindlichen Saltze beygeleget. 

Daß übrigens alle Flüsse von dem Meer entstehen, und endlich wieder 

in das Meer fallen, hat schon Salomo gezeuget. Beydes aber ist wun-

derbar. Das erste, weil man weiß, daß auf den höchsten Bergen Quel-

len entspringen, dahin das Wasser wieder seine Natur aufsteigen 

müste. Hierüber hat der fleißige Kircher  ihm grosse Mühe gegeben, 

zu beglaubigen, wie es möglich sey, daß durch gewisses Drucken der 

Last des Meer-Wassers, und durch die besondere Einrichtung der 

Klüffte, durch welche es getrieben wird, dasselbe also aufsteige, sich 

in den Behältern, so die Natur ihm in den Gebürgen bereitet, sammle, 

und von dannen durch andere Klüffte und Röhren vertheilet, in Bä-

chen und Flüssen wieder ablauffe. Das letzte, weil ungeachtet des 



 

 

ungeheuren Zuflusses von so vielen grossen Ströhmen das Meer den-

noch nicht völler wird. Wiewohl wenn das erste seine Richtigkeit hat, 

diese Schwürigkeit zugleich gehoben wird, weil solcher gestalt, was 

durch den einen Weg dem Meer zuwachsen sollte, durch den andern 

wieder abgehet. 

Endlich haben sich auch noch über die Tieffe des Meers tiefsinnige 

Köpffe vielfältig gemartert, aber dennoch nichts gewisses ergründen 

können, indem einige demselben das Maas der höchsten Berge zuge-

schrieben, andere ein anders vorgegeben. Die Erfahrung kan auch hier 

nicht wohl 
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die Entscheidung geben, weil mit dem Senck-Bley über 600 Klaffter 

tieff, nicht wohl zu gelangen, dieses aber nicht allenthalben zureichet. 

Daß aber sonst auch noch alles, was auf Erden befindlich, im Meer 

anzutreffen seyn solle, ist ein gemeines aber falsches Vorgeben, wel-

ches Bröwn in seinen gemeinen Irrthümern nach der Länge wiederle-

get.  

Ausser den ordentlichen Büchern, so man von der Natur-Lehre hat, 

sind noch zu mercken, Nicol. Amanca Decad. Dissert. Marin. Fran-

ecker 1681, dessen auch Morhof  in Polyhist. T. II. Lib. II. p. II. c. 20. 

nebst einigen andern gedencket. Des Ludwig Ferdinand  Marggra-

fens von Marsilli  Histoire Physique de la Mer ist zu Amsterdam 1725 

heraus gekommen, und in den Deutschen Actis Erudit. im CXIV. Th. 

p. 361 u. ff. recensiret. 

Sonst hat auch das grosse Welt-Meer, oder der von andern soge-

nannte Ocean, von seiner unterschiedenen Lage und Berührung des 

Erdbodens unterschiedliche Nahmen. Z. E. 

¶ von dem Äquator an disseits der Americanischen Länder 

nennet man es das Mar del Nort, oder das Atlantische Meer. 

¶ Jenseits der Americanischen Länder aber heist es das Mar del 

Sur oder Mare Pacificum. 

¶ Unter dem Nord-Pol wird es das Eis- oder weisse Meer, und 

gegen Schweden und Dännemarck, nehmlich jenseits des 

Sundes, die Ost-See, oder Mare Balticum genennet. 

¶ Von dem Sund bis an den Pas de Calais heisset es das Deut-

sche Meer, 

¶ an den Küsten von Bretagne und Engelland aber das Britta-

nische. 

¶ Das Mittelländische Meer ist dasjenige, welches in die Län-

der hinein gehet, und Europa, Asien und Africa von einander 

scheidet, 

o gegen Italien heist es das Ligustische und Toscani-

sche. 

o Das Adriatische im Golfo di Venetia; 

o das Jonische und Ägeische gegen Griechenland; 

o das weisse Meer oder Mar di Marmora, ist zwi-

schen dem Hellespont und Bosporo; 

¶ und jenseit ist das schwartze Meer, oder Pontus Euxinus. 

Man findet auch noch absonderliche Meere, z. E. das Caspische, rothe, 

Arabische und todte Meer, und dergleichen mehr, auch giebst fast ein 

iedes Land dem Meere, daran es liegt, seinen Nahmen. 



 

 

Die Moralische Betrachtung, die man bey der Materie vom Meere an-

stellen kan, betrifft dessen Herrschafft. Denn in dem natürlichen 

Rechte kommt die Frage für, ob man sich über das Meer eine eigent-

hümliche Herrschafft anmassen könne? Verstehet man darunter das 

grosse Welt-Meer, welches die vier Theile der Welt, Europa, Asia Af-

rica und America umgiebet; so ist wohl solches keiner eigenthümli-

chen Herrschafft fähig. Denn man findet hier die Eigenschafften nicht, 

welche eine Sache, die man eigenthümlich haben will, an sich haben 

muß. 

Es giebet einen unerschöpflichen und vor alle Menschen zulänglichen 

Nutzen. Wovon aber alle Menschen gnug haben, ohne daß sie darüber 

streiten dürffen, das ist unnöthig sich eigenthümlich anzumassen, in-

dem da der Endzweck und Ursach des Eigenthums mangelt. 

So kan es auch nicht dergestalt in Verwahrung genommen werden, 

daß andere müsten davon bleiben, welches gleichwohl bey der Herr-

schafft ein nothwendiges Stück ist. Denn weil das eigentliche Wesen 

des Eigenthums in dem Recht andere auszu- 
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schliessen bestehet, so folget von selbsten, daß diejenige Sache, von 

deren Gebrauch andere nicht können abgehalten werden, des Eigen-

thums nicht fähig sey, doch können die Stücke des Meers, welche zum 

grossen Welt-Meer nicht zu rechnen, allerdings der eigenthümlichen 

Herrschafft unterworffen werden. 

Als zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zwischen den Spaniern und 

Holländern wegen der Freyheit der Indianischen Commercien ein 

grosser Streit war, welche sich die Spanier allein anmasten; so kam 

1609 die Schrifft mare liberum heraus, welche den Hugo Grotium  

zum Verfasser hatte, ob er schon seinen Nahmen verschwiegen, der 

darinnen darzuthun suchte, daß man den Holländern weder nach dem 

göttlichen, noch menschlichen Rechte verbieten könnte, nach Indien 

zu schiffen. Dieses Buch wurde zu unterschiedenen mahlen gedruckt, 

und Grotius berührte diese Materie in dem Werck de jure belli et pacis 

l. 11. c. 2. und 3 wieder, worinnen er seine Meynung nicht nur weiter 

erläutert, sondern auch einiger massen verbessert und eingeschräncket 

hat. 

Hierwieder erinnerte lange Zeit niemand etwas, biß sich zwischen 

dem Königes von Groß-Brittannien und den Staaten von Holland ein 

harter Disput wegen der Herrschafft des benachbarten Meers ereig-

nete, bey welcher Gelegenheit Joh. Seldenus 1635 vor die Brittannier 

seine zwey Bücher de mari clauso herausgab, und in dem ersten über-

haupt wiese, daß das Meer so wohl, als die Erde nach den Natur- und 

Völcker-Recht der Herrschafft fähig sey. Und obschon zuvor Ferdi-

nand Vasquius controvers. illustr. I. 2. c. 49. dafür gehalten, daß das 

Eigenthum des Meers wieder das Recht der Natur sey, und Albericus 

Gentilis lib. 1. advocat. Hisp. cap. 8. das grosse Welt-Meer Brittan-

nien zueignet; so ist doch dieser Streit erst recht angegangen, als Gro-

tius und Seldenus deswegen die Feder ergriffen. 

Des Grotii  nahmen sich wieder Seldenum Johann Isaac Pontanus 

duob. discussion. historicar. libris. Theod. Graswinckel in vindiciis 

maris liberi, insonderheit wieder Burgum und Wilh. Welwoodum 

Ulricus Huber  in digress. Justinian. diss. 4. c. 13. 14. und praelect. 

ad institut. l. 2. tit. 1. an. 

Mit Seldeno hielten es Seraph de Freitas de justo imperio Lusitanor. 

Asiatico adversus Grotii mare liberum. Burgus de dominio Genuensis 



 

 

reipublicae in mari Ligustico. Wilh. Welwood in assert. de dominio 

maris juribusque ad dominium praecipue spectantibus, Martin Scho-

ckius in Imper. Maritim. Claud. Barth. Marisotus in orbe Maritimo, 

Jac. Gothofredus in Hypomnemat. de Imperio maris. Johann Pala-

tius de Dominio maris. 

Diejenigen also, welche mit denen Holländern und andern wieder den 

eigenthümlichen Besitz des Meers streiten, sehen das Meer überhaupt 

vor nichts anders, als eine gemeinschafftliche Sache an, dessen freyer 

und ungestörter Gebrauch einem jeden Menschen ohne die geringste 

Begünstigung und Einschränckung zustehe, und welche daher auch in 

keines eintzigen Menschen Gewalt und Eigenthum gerathen könne: 

Andere hingegen behaupten das Gegentheil. 

Vor diese wird angezogen, daß das Meer in einem steten Fluß und 

Bewegung 
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sey, dahero könne keine gewisse Materie oder Instrument eines or-

dentlichen Unterschiedes gefunden werden, darauf sich die erforder-

liche Gräntz-Scheidung, wenn wegen des Eigenthums und der damit 

verknüpfften Herrschafft über dasselbe Streitigkeiten entstehen, grün-

den könnte. Es sey auch das Meer so weit und groß, daß es allen 

Völckern zum Wasser-Schöpffen, zur Schiffarth, zum Fischfang und 

andern dergleichen Verrichtungen mehr als zu genug ist. Es würde 

auch durch die Bemächtigung des Meers die Freyheit der Handlung 

und die freye Fahrt gehemmet, die Reisen gehindert, mithin die natür-

liche Freyheit geschmälert, welche auch durch Krieg zu behaupten zu-

gelassen ist. 

Welche aber etwas mehrers einräumen wollen, die geben endlich die 

Herrschafft auf einem Theil des Meers, so weit es ein gewisses Erd-

reich befliesset, und deren Ufer daran lieget, nicht aber über den 

Ocean oder das sonst so genannte grosse Welt-Meer zu. Lauterbach. 

ff Tit. de R. D. §. 11. 

Andere hingegen sind der Meynung, daß die Privat-Beherrschung des 

Meeres und die würckliche Ausübung des damit verknüpfften Eigen-

thums über dasselbe, nicht minder als über andre Sachen thunlich sey: 

Sie ziehen aber vor sich an die Heil. Schrifft. 1 B. Mose I 26. und IX 

v. 2. Ezech. XXVI. 16. C. XXVII. 3 Esai XXVI. 4. Nah. III. 8. Psalm. 

LXXXIX. 26. 

2) beruffen sie sich auf die Exempel vieler alten Könige und Völcker, 

welche das Eigenthum und die Herrschafft über das Meer gehabt ha-

ben, als die Pelasger Thracier, Phrygier, Caprier, Phönicier, Ägyptier; 

Wie denn bey dem Cornelius Nepos in Timotheo zu lesen ist, daß die 

Athenienser mit den Lacedämoniern wegen der Meerherrschaft Krieg 

geführet. 

Besiehe auch hierbey, was von den Tyriern Curtius  Lib. IV. von den 

Carthaginensern Polybius Lib. I. Histor. c. 7.  gedencket. 

Und von den Römern sagt Florus Lib. IV. c. 6. ausdrücklich, daß sie 

sich der Gewalt angemasset, denen Seefahrenden Gesetze vorzu-

schreiben. Sie führen auch neuere Exempel an, nehmlich 

¶ derer Venetianer, welche sich das Eigenthum und die Herr-

schafft über das Adriatische Meer; 

¶ des Königs in Engelland, welcher gleiches an dem Brittanni-

schen Meer; 

¶ der Könige in Spanien und Portugall an den grossen Ocean; 



 

 

¶ der König in Dännemarck an der Baltisch- und Norwegi-

schen See; 

¶ der Türckische Kayser an dem schwartz- und rothen Meer, 

zueignen. 

3) Die Grösse und Weitläufftigkeit eines Dings hindere den eigent-

hümlichen Besitz desselben nicht, und diese benehme auch dem Ge-

brauch des Meers nichts, massen der Gebrauch und die Nutzung des-

selben zwar allen gemein, das Eigenthum über dasselbe aber gleich-

wohl einer Republick oder Staat zukommen kan 

4) Die Insuln, Ufer und Vorgebürge wären nichts anders als gewisse 

Gräntzen, wornach das Meer gar wohl könne abgetheilet werden. 

Sprüchw. VIII, 29. 

5) Von der freyen Schiffahrt lasse sich nicht auf die Herrschafft über 

das Meer schlüssen. Jene kan seyn, und dennoch jemand das Eigen-

thum über das Meer haben; Die Verstattung einer freyen Durchfahrt 

im Meer, giebt dem Schiffer nicht mehr Recht, als dem Fuhrmann, der 

durch eines 
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Fürsten Land auf offener Strasse fähret. Es fordert die Freundschafft 

und Billigkeit, daß man denen Fremden einen unschädlichen freyen 

Durchzug erlaubet, deßwegen bleibet doch das Eigenthum und die 

Herrschafft über das Meer unverletzt; Angesehen das Meer, woran 

Königreiche und Fürstenthümer stossen, und also zum Theile, oder 

wie es sonst genannt wird, das Mare internum, eingenommen und be-

sessen werden kan. 

Denn dis bezeugen die heut zu Tage von denen Holländern gegen die 

Englische Schiffe brauchende Segelstreichung und Zahlung eines ge-

wissen Stücke Geldes vor den Heringfang; sintemahlen solches Segel-

streichen nicht ein blosses Zeichen der Ehrerbietung, als welches nur 

von der obersten Flagge am Mittel-Mast zu verstehen ist, sondern viel-

mehr eine würckliche Erkänntniß und Bekänntniß des Eigenthums an-

deutet, weil das grosse oder Topp-Segel niedergelassen wird. Stryk  

de Ind. Controvers. c. 5. §. 6. 

Wie wohl auch was die meisten Schrifft-Steller vor noch andere Hand-

lungen, woraus man auf die Beherrschung des Meers schlüssen könne, 

mehr vor, als wieder dieselbe streitet, dahin gehören nun nicht allein 

diejenigen, welche dergleichen Herrschafften gewisser Königreiche 

und Republicken untersuchet, oder besondere Dissertationen davon 

geschrieben, als Strauch Conring, Schurtzfleisch, Rötenbec, 

Schwartz, sondern auch die Schrifft-Verfasser, so vom natürlichen 

Rechte gehandelt, insonderheit Pufendorf de jure nat. et gent. lib. 4. 

c. 5. §. 5. sqq. nebst den Auslegern des Grotii.  

Überhaupt haben diese Materie, was vornehmlich zur Historie dersel-

ben dienet, Boecler  comment. ad Grot. p. 383. Kulpisius Coll. Grot. 

exerc. 3. pag. 37. Bose introd. ad not. rer. publ. c. 20. §. 45. Buddeus 

hist. jur. natur. §. 59. Hochstetter coll. Pufend. exerc. 8. §. 4. Struve 

bibl. phil. c. 8. §. 10. Crusius ad Sarcmasian. p. 50. Schwartz Specim. 

3. ad controv. jur. nat. et gentium berühret. Der Auctor der Bibliothe-

cae juris imperantium quadripartitae p. 232. u. ff. 

Meer siehe Archipelagus, im II  Bande p. 1233 u. f. siehe auch 

Mare mit denen darauf folgenden Artickeln im XIX Bande p. 1325 u. 

ff. 
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Meer-Säue é 

Meer-Saltz, See-Saltz, Meer-Schaum, Plin. Sal marinum, 

Frantzösisch, Sel marin, ist ein Saltz, welches aus dem See-Wasser 

bereitet wird, wenn man dasselbige ausdämpffen und zu Crystallen 

anschiessen lässet.  

Dieses Saltz bekommt seinen Ursprung von dem Stein-Saltze, und 

dieses bestärcket ein und andere Ursache.  

Die erste ist, daß das Meer-Saltz durchaus so siehet, wie das Stein-

Saltz, oder wie das Saltz, das in Franche Comte, und in Lothringen 

auch in andern Örtern, aus den Quellen und Brunnen gemachet wird, 

wie auch aus unterschiedenen Saltz-Seen in Deutschland und Italien: 

welches Saltz, wie jedermann bekannt, von dem Stein-Saltz kommt, 

das von dem Wasser, so über die Saltz-Adern weggelauffen, ist auf-

gelöset, und an diese Orte geführet worden.  

Die andere ist, daß kein Saltz in grösserer Menge nicht zu finden, als 

das Stein-Saltz; Denn dessen stecken nicht allein in Europa gantze, 

und sich weit und breit erstreckende Gebürge voll: sondern es finden 

sich auch eine unzehlige Menge solcher Gruben in Egypten und in 

Indien. Ist auch kein Zweiffel nicht, daß ihrer aus dem Grunde in der 

See so viel als in dem Abgrund der Erden anzutreffen, und daß es da-

selbst gantze Berge, Klippen und Gruben voll Saltz geben müsse.  

Die dritte Ursach ist: daß die Naturkündiger zu allen Zeiten angemer-

cket haben, wie daß sich die Wasser, welche über die Stein-Saltz-

Adern weggelauffen, und mit Saltz angefüllet sind, durch undencklich 

viel Canäle in die See ergiessen.  

Die vierte ist: daß das Saltz unmöglich in der Erde müsse zugerichtet 

worden seyn, weil einer, der in der Chymie sich nur ein wenig umge-

sehen, gar bald erkennen wird, daß ein dergleichen fixes, aus saurem 

und aus Erde bestehendes Saltz unmöglich könne im See-Wasser aus-

gearbeitet, und zu seiner Vollkommenheit gebracht worden seyn. Es 

gehöret Erde dazu, daß sich ein liquor acidus zu einem Cörper bringen 

lassen soll, sonst wird er stets ein liquor in fluore, das ist, bey seiner 

Flüßigkeit verbleiben , und niemahls nicht in einen Cörper gebracht 

werden mögen. Wird das Meer-Saltz auf Chymische Art und Weise 

aufgelöset, so bekommt man eine Menge saueres liquoris oder Was-

sers, welches, weil es von seiner Erde geschieden ist, nimmermehr die 

Consistentz und Dicke eines Saltzes wieder wird annehmen können, 

man bringe es denn auf eine irrdische Materie, die ihm für eine Mutter 

dienen möge.  

Da nun dieses gantz klar und sicher  
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zu erweisen, so ist es auch augenscheinlich wahr, daß das Meer-Saltz 

in der Erde seine Ausarbeitung überkommen haben muß, bevor es in 

das Meer geführet worden. Dieweil wir auch nicht sehen, daß einig 

ander Saltz, weder unter noch über der Erde, in solcher Menge, wie 



 

 

das Stein-Saltz anzutreffen, so stehet auch gewiß zu glauben, daß eben 

von demselben die See ihre Saltzigkeit erhalten müsse. Zumahl, da 

auch das Saltz, das aus der See bereitet wird, dem Stein-Saltze, was 

den Geschmack, Eigenschafften und Principia belanget so gar sehr 

gleich und ähnlich ist, wie allbereit erinnert worden.  

Allein, darauf wird gewißlich unterschiedenes eingeworffen werden. 

Denn man wird sprechen, sehr schwerlich möge man begreiffen, wie 

doch die See, die sich so schrecklich weit erstrecket, alle ihre Saltzig-

keiten von diesem, dem Stein-Saltze, könne überkommen haben, weil 

doch dasselbe in sehr grosser Menge in dem Schooß der Erde wachse, 

doch sey nicht abzusehen, das es genung seyn könne, so gar viel Was-

sers zu versaltzen.  

Auf diesen Einwurff stehet zur Antwort: Die Schwierigkeit, und daß 

man nicht begreiffen könne, wie doch das Stein-Saltz, die See saltzig 

zu machen, hinlänglich seyn könne, rühre blos daher, daß man nicht 

so viel Saltz-Adern zu Gesichte bekommt, als wie man siehet, daß die 

See sich so sehr weit erstrecket. Erwäget man hingegen, wie daß die 

Erde an viel tausend Orten und Enden mit Stein-Saltze, oder solchem 

Saltze, das dem Stein-Saltze ähnlich kommt, gantz angefüllet ist, und 

daß es sich, seit dem die Welt erschaffen worden, unanfhörlich in die 

See ergiesse, so wird man wohl begreiffen können, wie daß die Erde 

beständig Saltz genung die See zu saltzen, in sich hat gehalten, und 

noch in sich hält.  

Man möchte fernerweit einwerffen, die See müsse solchergestalt noch 

täglich mehr gesaltzen werden, weil sie ohn Unterlaß frisch Saltz be-

kommt, welches jedoch nicht zu vermercken stehet. Darauf wird ge-

antwortet, wie daß wir nicht mögen spüren, daß sich die Saltzigkeit 

der See vermehren solle. Denn, kommt viel Saltz darein, so dünstet 

auch desselben eine grosse Menge wiederum hinweg, indem die Wel-

len so gewaltig und so schnell an einander schlagen, daß sie nicht eine 

kleine Menge dieses ihres Saltzes flüchtig machen, welches man aus 

der gesaltzenen Lufft mehr als zu wohl abnehmen kan, die man ein-

ziehen muß, wenn man sich auf der See befindet, und welche, nebst 

des Schiffes Wancken, nicht wenig zum erbrechen hilfft. Wird nun 

dieses Saltz von dem Winde auf das Land getrieben, so dienet es zu 

dessen Fruchtbarkeit; es kan auch, da es allda gleichsam eine neue 

Mutter überkommt, daselbst sich sammlen, figiren, und neue Stein-

Saltz-Adern machen; hernachmahls kan es wiederum ins Meer geris-

sen, oder in die Brunnen und stehenden Seen geführet werden. Und 

auf diese Weise mag man leicht begreiffen, wie daß es, seit dem daß 

die Welt ist Welt gewesen, oder seit dem dieselbige gestanden hat, 

beständig ohne Aufhören, wie in dem Kreyse sey herum getrieben 

worden.  

In Anse- 
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hung des Ursprungs ist es zweyerley, nemlich eines, das von sich ent-

sprungen, und eines das durch Kunst verfertiget ist.  

Von freyen Stücken wird es gezeuget, wenn das ungestümme Meer in 

Seen oder Pfützen, oder auch in den Ritzen der Berge, oder andern 

Gruben sich ergiesset, und daselbst durch die Sonnen-Hitze verrau-

chet, und das Saltz daraus entspringet, welches hernach von denen 

nahe darbey wohnenden gesammlet, und zum Gebrauch angewendet 

wird, jedoch bekommt man es zu einer andern Zeit mit einiger Mühe; 

nemlich im Sommer, wenn die Sonne sehr heiß scheinet, da graben 



 

 

die am Meer wohnen, Gruben im sandigten Meer-Ufer, hernach füh-

ren sie das See-Wasser durch einen Canal dahin, und also lassen sie 

es durch die Sonnen-Hitze von allen Feuchtigkeiten verrauchen, biß 

es nemlich zur gehörigen Consistentz gebracht ist.  

Solchergestalt wird auch das Meer-Saltz verfertiget in den Insuln der 

grünen Hoffnung, vornemlich in der Insul Majo  oder St. Jago, wie 

solches Joh. Jans Strausens Itinerar. p. 5. bezeuget, jedoch ist dieses 

Saltz ein wenig röth-licht. 

In Egypten, nach der Reise-Beschreibung Salam. Schweiggers p. 261. 

jedoch geschiehet es lange Zeit, nemlich innerhalb sieben Wochen.  

In Franckreich, siehe Happel. Relat. curios. Tab. 2. p. 686. 

In der Insul Cypern, wie solches in Hellbachs Reise-Beschreibung 

nach dem Gelobten Lande zu sehen  

In Italien wird es aus eben solche Art von der Sonne gekochet, aber in 

diesen Orten nicht allein, sondern auch in Spanien und Portugall, in 

Töpffen und Kesseln wird daraus ein schwärtzlichtes und Aschenfar-

benes Saltz, welches doch durch öffters Auflösen und Einsieden end-

lich weiß, und als Brodt oder Kuchen zusammen gesetzet wird, Lev. 

Lemn. de occult. naturae mirac. c. 9. Er beschreibet auch der Hollän-

der Art und Weise hinlänglich.  

Es wird auch in Moscau und Siberien, bey Astracan verfertiget. 

Brands Beschreibung der Reise zu Lande nach China. p.195.  

In Normandie bereiten sie das Meer-Saltz auf solche Weise; Sie lassen 

das See-Wasser über dem Feuer, in grossen bleyernen Kesseln gantz 

abrauchen, so hinterbleibt das weisse Saltz, allein es ist nicht so 

scharff und saltzig, wie das zu Rochelle, weil es ist abgerauchet wor-

den; mag auch wohl seyn, daß einige Theilgen von dem Bley sich ab-

gelöset haben, die machen alsdenn seine kleine Spitzlein etwas 

stumpff. Dieses Saltz wird immer schwächer, je älter es wird.  

Zu Brouage, zu Rochelle, und in vielen andern Ländern mehr, wo es 

Saltz-Sümpffe giebet, wird dieses Saltz crystallisiret. Die Saltz-

Sümpffe sind grosse platte und niedrige Örter, so von Natur nicht weit 

vom Meer entlegen sind. Die werden mit einer lettigen oder thonigten 

Erde überzogen, damit sie das Saltz-Wasser erhalten mögen. Zu An-

fang des Winters wird süsses Wasser drein gelassen, damit der Thon 

nicht dürre werden, reissen und verderben könne. Im Früh-Jahr aber, 

wenn es beginnet wieder warm zu werden, wird dieses süsse Wasser 

ausgeschöpfft, und an seine Stelle, nach und nach, 
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so viel, als man nur will, See-Wasser drein gelassen, das muß durch 

unterschiedene Canäle gehen, die angeleget sind, daß es darinne eine 

gute Zeit gleichsam kan circuliren, bevor es stille stehen darff. Diese 

Circulalion ist dazu nöthig, damit das See-Wasser um so viel desto 

reiner werde, und die Sonne einen Theil von der dabey befindlichen 

Wäßrigkeit ausziehen möge.  

Wenn nun dieses Wasser einen ziemlich langen Weg gelauffen ist, und 

allerhand Umschweiffe nehmen müssen, so ergiesset es sich endlich 

über das schief abgegrabene Land in die Saltzhälter, welches solche 

Plätze sind, die mit Fleiß dazu ausgegraben, gantz dicht und glatt, platt 

und breit geemachet sind, da bleibet es geruhiglich stehen, bis daß es 

eine Haut bekommet, wozu es durch die linde kühle Lufft genung zu-

bereitet wird, die insgemein um den Strand des Abends pflegt zu we-

hen.  



 

 

Dergestalt wird das See-Saltz dick und zu Crystallen gemacht, welche 

eine kubische, oder einem Würffel gleiche Figur haben: die werden 

aus den Saltzhältern gezogen, und auf das trockene Land in grosse 

Hauffen gesetzet, daß sie austrieffen und trocken werden mögen. Die-

ses heisset Sel de Gabell, Saltz aus dem Saltz-Hause.  

Es ist dabey zu mercken, daß sie kein Saltz nicht machen können, ohne 

wenn es im Sommer recht heiß ist: Denn, wenn es zu der Zeit sollte 

regnen, wenn sie das Wasser aus der See also herum führen und sich 

körnen lassen, so würde es voll Wasser werden, und das Saltz müsse 

nothwendig gar zu sehr zergehen, könnte also nicht anschiessen, son-

dern sie müsten dasselbe Wasser heraus schöpffen, und frisches wie-

derum hinein lassen, wenn es ausgeregnet hat, und das wäre eine Ar-

beit zum wenigsten von zwölff biß vierzehen Tagen. Sollte es nun alle 

vierzehen Tage regnen, so könten sie gar kein Saltz nicht machen.  

Das Saltz von Rochelle siehet grau, weil sie ein wenig Erde mit heraus 

gerissen, wenn sie es aus den Saltz-Behältern ziehen. Jedoch ist es 

um ein grosses schärffer und viel saltziger, als wie das weisse Saltz 

aus Normandie, welches durch Abdämpffung des Wassers bereitet 

worden, doch ist es nicht so scharff als wie das Stein-Saltz, weil durch 

der Wellen hefftige Bewegung die zartesten Spitzen an demselben et-

was gebrochen worden.  

Es kan so weiß gemachet werden, als wie Zucker, wenn man es in 

Wasser zergehen lässet, dasselbige durchgiesset, und alsdenn aus-

dämpffet, bis daß es gantz trocken worden ist. Wiewohl nun von dem 

Saltz durch diese Reinigung ein Theil der Erden, die es schwächen 

solte, abgenommen worden, so hat es doch darum nichts an Stärcke 

zugenommen; es ist vielmehr ein wenig schwächer worden, indem das 

Feuer einen Theil der zarten Spitzlein weggetrieben oder stumpff ge-

machet hat.  

Das Meer-Saltz führet viel Acidum bey sich, etwas sehr weniges von 

Schwefel und von Erde. Es zertreibet, ist durchdringend, trocknet, er-

öffnet, zertheilet, purgiret. Es wird zum Schlag gebrauchet; zum Zu-

cken in den Gliedern; es wird auch unter die Clystiere und Stuhl-Zäpf-

flein gemischet; ingleichen warm in den Nacken geleget, 
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die Flüsse dadurch zu zertheilen und zu zertreiben.  

Sal kommt von hals, mare, die See, das Meer, weil das gemeine Saltz 

aus dem Meere kommt. 

Meersaten é 

é 
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Mehl, Farina;  So heißt man das Getreyde, so in einer Korn-

Mühle zwischen denen Mühl-Steinen klein zerrieben, durch den Beu-

tel von denen Kleyen abgesondert, und sodann zum Brodbacken, Ku-

chen, Muß, Brey,und andern Speisen gebraucht wird.  

Das ungebeutelte Mehl nennet man Ohs oder Schrot.  

Das gemeineste Getraide, so man hierzu nimmt, ist Weitzen und Ro-

cken, wiewohl auch in gewissen Fällen Gerste, Haber und Heidekorn, 

oder Heidel- Erbsen- und Reiß-Mehl, genommen wird.  



 

 

Den Rocken zum Brodbacken muß man erstlich von Staub und allem 

andern Zusatz fein reine machen, das ist, man muß ihn sieben, oder 

durch eine von Drat gemachte Fege oder Rolle lauffen lassen, hernach 

muß man den Rocken besprengen und netzen, und mit denen Händen 

einmahl oder zwey umkehren. daß das unterste zu oberst, und das 

oberste zu unterst kommt, und muß man ihn also über Nacht liegen 

lassen.  

Ist aber des Rockens zu viel, so muß man ein paar Schauffeln haben, 

selbigen damit umzukehren, damit das Wasser recht unter den Rocken 

komme. Auf den folgenden Morgen, wenn der Rocken wieder trocken 

ist, mag man ihn mahlen, so gehet daran nicht so viel ab; Denn die 

Mühle staubet nicht so sehr. Will man ihn aber gleich, nachdem er 

vom Felde eingeführet ist, wegmahlen, so darff  man ihn nicht netzen: 

Denn er ist noch an ihm selbst weich.  

Wer weisses Mehl und viel haben will, der nehme frisches Korn, und 

sprenge es zuvor mit Saltz-Wasser ein; es muß aber das Mehl davon 

bald verbacken werden.  

Wenn man eine Hand-voll Kümmel unter das Mahl-Getreyde thut, so 

soll es nicht stauben; es sehen es aber die Müller auch nicht gerne.  

Von einem gestrichnen Scheffel Korn bekommt man gemeiniglich 

fünff gestrichene oder vier gehäuffte Viertel Mehl, und ein gehäufftes 

Viertel Kleyen; Wiewohl man auch mehr oder weniger bekommt, 

nachdem nemlich das Getreyde und die Mühle, oder der Müller und 

seine Leute beschaffen sind.  

Wenn man Mehl haben will, das sich lange halten soll, muß man altes 

Korn darzu nehmen, solches trocken abmahlen, hernach auf einem 

saubern, glatten, lustigen Brett-Boden ausbreiten, und mit einer 

Schauffel offt umschlagen, biß es erkühle und trocken werde; Wenn 

dieses geschehen, kan man es in die Mehl-Kasten oder auch Fässer, 

wie man in Festungen zu thun pfleget, auf das allerfesteste einstossen, 

damit die geringste Lufft nicht dazwischen eindringen möge.Woferne 

man aber das Mehl gleich von der Mühle, ohne selbiges recht abküh-

len oder trocknen zu lassen, in die Kasten oder Fässer schüttet, so ent-

zündet es sich übereinander, wird übel riechend und müchzend, und 

taugt alsdenn besser vor das Vieh, als vor die Menschen.  

Wenn man von Kiefernen oder Kienfährenen Holtze reine Späne 

nimmt, solche wohl zerknirschet, und unter das Mehl mischet, soll es 

dadurch lange Zeit erhalten werden können. So sind auch viele der 

Meynung, daß von dem gegen den Neu-Mond gesäeten Korn das Mehl 

sich besser und länger halten lasse, als von andern.  

Des Rocken-Mehls macht man gemeiniglich bey grossen Haußhaltun-

gen 

  S. 139 
 Mehl 260 

Dreyerley Gattungen, nemlich Weiß, Mittel  und Schwartzes. Das 

weisse Mehl wird vor die Herrschafft, und das Mittel-Mehl vor das 

Gesinde gebacken, das schwartze aber dem Vieh gegeben, oder zu 

Hunde-Brod verbraucht.  

Schönes und klares Weitzen-Mehl zu machen, läßt man erst den Wei-

tzen ebenfalls durch die Fege lauffen, hernach selbigen, wenn er bran-

dig, waschen, damit sich der Brand verliere, und endlich, wenn er tro-

cken, auf die Mühle schaffen, so bekommt man feines und klares 

Mehl.  



 

 

Der Müller oder seine Leute müssen die Mühle darnach stellen, wenn 

man etwas gutes oder klares machen will, und den Lauff  fein auskeh-

ren, darinnen sonst allerley Getreyde liegen bleibt. Den Weitzen soll 

man einen oder zwey Tage zuvor, wenn man ihn mahlen lassen will, 

etwas befeuchten, so ergiebet er sich fein.  

Von dem Weitzen werden auch drey biß viererley Arten Mehl ge-

macht, wovon das feinste zu Kuchen und allerhand Gebackens, nicht 

weniger zu Semmeln und Weiß-Brod, das schlechte aber zu Müsern, 

und das schwartze mit unter ander Brod-Mehl genommen wird.  

Das Gersten-Mehl wird im Nothfall, und gemeiniglich von armen 

Leuten, mit unter das Rocken-Mehl zum Brode, auch zu Klösern, Mü-

sern, und dergleichen, genommen.  

Wenn die Mehl-Würme in das Mehl kommen, soll man Saltz und Rö-

mischen Kümmel, in gleichem Gewichte, nehmen, beydes untereinan-

der stossen, Küchlein daraus machen, und solche hin und wieder unter 

das Mehl legen. Am besten ist, so bald man spühret,daß Würme ins 

Mehl gerathen, daß man alsobald sieben lasse, und an die Sonne biß 

zu ihrem Niedergang stelle: Denn die Sonnen-Hitze verzehret die ver-

derbte Materie, daraus dergleichen Ungeziefer entstehet.  

Von dem Krafft -Mehl ist an seinem Orte bereits gehandelt worden.  

In denen Mühlen heißt man Staub-Mehl, was von dem Mahler ver-

stäubt, und sich hier und dar in der Mühle anleget, Stein-Mehl aber, 

was zwischen denen Mühl-Steinen zurückbleibt, welches beydes der 

Müller Zugang, und gleichsam das Deputat vor ihre Schweine und an-

deres Vieh ist.  

Nachdem nun also die Früchte kern-hafft und gut, nachdem kan auch 

das Mehl an Menge und Güte folgen, wiewohl auch ein grosses auf 

die Siebe oder Beutel ankommt, durch die es gehen und fallen muß, 

die zuerst in Franckreich, nach Anzeige des Bruyerini  de Re cibaria, 

von Haaren, in Spanien von Linnen sollen erfunden worden seyn.  

Von dem Sieben und der Beutelung des Mehls schreibt von Rohr im 

Haußwirthschaffts-Buche II , 31. §. 1. u.ff. Man muß den Beutel, 

wodurch das Mehl läufft, wohl in Betrachtung ziehen, wenn derselbe 

dicht und klar ist, giebt er destomehr Mehl, weil das Mehl gantz zart, 

und gleichsam zu Staube, und also wohl gebeutelt und zurieben wird, 

auch gantz gelind und lucker in den Mehl-Kasten fällt,und also das 

schöne Mehl das Maaß mehr anfüllet; ist aber der Mehl- Beutel dünn 

und grob, so fällt das Mehl desto schwerer in den Kasten, und wird 

nicht so viel in dem Maaß, weil es nicht so lucker ist.  

Es muß ein ieder Müller zu ieder Sorte Getreydes 

S. 140 
261 Mehl 

gute, reine und nicht grobe Beutel haben, damit nicht dem Müller zum 

besten dem Mahlgast ein grobes Mehl gemacht werde; sie müssen die 

Beutel zum Weitzen reine, enge und sauber zurichten, damit gut weiß 

Mehl gemacht, die Kleyen nicht durch die weiten Beutel geschlagen, 

und das Mehl roth-schwartz gemacht werde. Der Beutel-Kasten muß 

im Ausgang des Beutels, da das Mehl aus dem Beutel rinnet, nicht ein 

zu weit Loch, oder iedoch mit einem Tüchlein davor hangend, haben, 

damit nicht, da sich der Beutel allzuhart schlägt, viel Mehl in der Müh-

len verstieben möge.  

Wenn das Getreyde, daraus das Mehl gemahlen wird, gar zu sehr aus-

gedorret, und mager, so giebt es wenig Mehl. Ist es zu safftig und fett, 

giebt es viel Kleyen. Was sofort frisch von der Tenne gemahlen wird, 



 

 

giebt nicht so gesundes Mehl, als welches vorhero etwas gelegen, und 

gelinde abgetrocknet worden.  

Das Mehl, welches auf denen Wind-Mühlen gemahlen worden, hält 

man wegen der ungleichen Bewegung schlimmer, als das auf den 

Wasser-Mühlen, weil diese in ihrem Lauf eine gleiche Bewegung hal-

ten.  

Die harten Mühl-Steine mahlen gutes, die weichen aber steinigtes 

Mehl.  

Werden die Früchte, ehe man sie mahlet, zuvor in einem Siebe ange-

feuchtet, so geben sie mehr und weisser Mehl, weil von dürren und 

trockenen Früchten vieles in den Mühlen verstiebet, und sich allent-

halben anhängt, so nachgehends der Müller und seine Leute fleißig 

mit dem Kehrwisch zusammen zu kehren, und zu gebrauchen wissen.  

Der Gebrauch erstrecket sich auf häußliche, und ehedem bey bem 

Volck Israel auch auf geistliche Sachen.  

In häußlichen Dingen machet man aus Mehl, wie oben schon erinnert 

worden, Brod, die auch sonst wohl so klein waren, daß man sie bre-

chen konnte.  

2) Kuchen, wie Abraham dergleichen denen drey Männern, welche 

ihm im Hayn Mamre erschienen, zurechte machen ließ, 1. B. Mose 

XVIII, 6., und die Wittbe zu Zarpath dem Elia bereitete, 1. Kön. XVII, 

13; ein klein Gebackenes stehet in der Deutschen Ubersetzung, wel-

ches im Grund-Text heisset Maog, ein Kuche mit Kohlen gebraten; 

wie es sicher von den Gersten-Kuchen, so Ezechiel mit Menschen-

Mist backen solte, Ezech. IV, 12.  

Die LXX. haben das Wort engkryphian, eine Art von Brod, so unter 

der Asche oder Kohlen verborgen und gebacken wird.  

3) Brey, wie Habacuc dem Daniel in die Löwen-Gruben brachte. 

Sonst liefet man auch eine Wunder-Geschichte, die sich bey obge-

dachter Wittbe zu Zarpath zugetragen, da sie GOTt um Eliä willen, 

den sie mit ihrem wenigen Vorrath Mehl in der Noth zu Hülffe ge-

kommen und gespeiset, so reichlich segnete, daß das Mehl im Cad 

nicht verzehret ward, ob sie gleich täglich davon zu ihrer Nothdurfft 

nahm, 1. Kön. XVII, 16.  

Welche Geschichte vielleicht die fabelhafften Juden auf die einfälti-

gen Gedancken ge bracht, Elias sey bey allen ihren Gastmahlen als 

ein Segens-Gast auch noch ietzt zugegen, daher sie weder Gräte noch 

Bein weder vor noch hinter sich werffen, sondern mit grosser Behut-

samkeit unter den Tisch fallen lassen, aus Beysorge, sie möchten viel-

leicht den anwesenden Eliam damit tref- 
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fen; wie sie auch kein Messer auf dem Rücken liegen lassen, aus 

Beysorge, Elias, oder ein Engel, möchte sich damit verfehlen.  

In denen geistlichen Sachen wurde das Mehl gebraucht, sintemahl ein 

Armer ein Epha Semmel Mehls brachte, welcher nicht eine Turtel-

Taube oder andere Taube zum Opffer bringen konnte, z. B. Mos. V, 

11.  

Einen Epha Mehl brachte GOtt ein Weib, welches wegen des Ehe-

bruchs verdächtig war, 4. B. Mos.V, 15. 

Ferner wurden aus dem Mehl gebacken die Brode der Aufsetzung, das 

munus farraginis, und andere Opffer mehr.  



 

 

Hierbey ist noch zu gedencken, daß diejenigen Völcker, welche ent-

weder kein so gut Getreyde, als wir haben, oder auch wohl von Korn, 

Weitzen, Gersten, Hafer, und andern dergleichen Früchten, noch gantz 

und gar nichts wissen, in Ermangelung dessen, ihr Brod, oder das, was 

sie sonst anstatt des Brodes gegessen, aus Eicheln, Castanien, Reiß, 

und dergleichen, ja wohl gar aus Baum-Rinden und Holtz, wie noch 

jetzo auf denen Amboinischen Inseln, ja gar aus dürren Fischen, wie 

bey einigen mitternächtigen Völckern geschehen soll, gemacht haben.  

In der Landschafft der Macheasier in Indien wird die Wurtzel Hetich, 

an statt des Brods gebraucht; Diese sind in Brasilien so gemein, als 

bey uns die Rüben, und im übrigen wie zwey Fäuste dicke, auch an-

derthalb Schuh lang. Wenn man diese Wurtzeln auszeucht, scheinet 

eine wie die andere; wird sie aber gekocht, so werden etliche roth, 

etliche gelb, und etliche bleiben weiß.  

Aus der Amerikanischen Wurtzel Hajas bäcket man ein Brod, wel-

ches wie Marcepan schmeckt, oder wie Castanien in Zucker einge-

macht.  

Ein ander Brod wird von der Wurtzel Inhame de S. Thomä, von den 

Brasilianern Cara genannt, gemacht, welches aber an Würden etwas 

geringer, und nur für den gemeinen Mann ist, der es wegen grossen 

Uberflusses der Wurtzeln zur täglichen Speise geneußt.  

Noch ein ander Brod machen sie in Hispaniola aus der Wurtzel Gu-

ayca, welche fast unsern Zwiebeln gleich kommt.  

So wird auch in Virginien und in der Barbarey ein Brod von Eicheln 

gebacken, sind aber viel süsser und leckerer, weder die Castanien.  

Ingleichen wird aus dem Mehl eines Baumes in der Insul Ternate Brod 

gebacken, wovon unter dem Artickel Mehl-Baum ein mehrers.  

In der Sinischen Provintz Quangsi hat der Baum Quangbang an statt 

des Kernes ein weiches Marck, so dem Mehl allerdings gleich, daraus 

auch Brod gebacken wird.  

In der Meer-Gegend des Reiches Chili wächst ein Kraut, wie Weg-

wart, welches man Luce nennet. Dasselbe entsprießt aus dem Felsen 

gleichwie andere Pflantzen aus der Erden, wird im Lentzen gesamm-

let, wenn es am höchsten gewachsen, und nachdem es an der Sonnen 

getrocknet, macht man grosse Brod-Laibel daraus, welche in selbigen 

Landschafften, sonderlich Peru, Cujo und Tucumana,für ein Lecker-

Bißlein geachtet werden, weil es andern Speisen zum Gewürtz und 

Confect dienet. Bes. Erasm. Francisci Indian. Lust-Garten p. 717. u. 

ff.  wie auch p. 1004.  

Sonst schlagen auch die Indianer die gefangenen Wallf ische todt, zer-

stücken und zertheilen sie, von dem trockenen Fleische machen sie 

schön Mehl, und backen 
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Brod daraus, das sich eine lange Zeit halten kan.  

Dieses thun ihnen die Lappen nach, welche auch an statt des Brods 

und Mehls ausgetrocknete Fische gebrauchen, so sie zu kleinem 

Staub-Mehl zerstossen. Bes. Johann Joheffers Lappland p. 247., in-

gleichen Brod im IV. Bande p. 1439. u. ff.  

Anbey können wir nicht umhin, auch noch mit wenigem zu ge-

dencken, was der berühmte Wolff  vor einen Versuch gemacht, zu er-

fahren und zu zeigen, daß in dem Mehle viel Lufft sey, welche sich 

gewaltig ausbreitet, wenn sie von dem Drucke der äussern Luffl be-

freyet wird. Es sagt nemlich derselbe in dem I. Theile seiner Nützli-



 

 

chen Versuche §. 160: Ich habe, um solches recht augenscheinlich dar-

zuthun, in das grosse Glas so viel Wasser gegossen, wie §. 148. und 

so viel angehet, von der Lufft gereiniget. Das Wasser, welches ich 

hierzu brauchte, war nicht frisch aus dem Brunnen geplumpet worden, 

wie dasjenige, welches ich zu dem Versuche in dem angeführten Orte 

gebraucht; sondern es hatte bereits über 24 Stunden auf dem Fenster 

gestanden, und war daher wärmer, als dasjenige, welches frisch aus 

dem Brunnen kommet. Daher ereignet sich damit einiger Unterscheid 

in denen Veränderungen, die bey Wegpumpung der äußerlichen Lufft  

zu sehen waren, dergleichen man im frischen Wasser nicht verspühret.  

Damit ich es aber kurtz sage, weil ich es hier bloß beyläuffig erinnere, 

es gieng beynahe in allem eben so zu, wie bey dem Eßige (§ 156.), 

und giengen noch immer, wie dort, Blasen häuffig heraus, ob man 

gleich nicht mehr pumpete, auch nichts auszupumpen mehr da war. In 

dieses Wasser schüttete ich etwas Rocken-Mehl, welches gantz locker 

auf einem Pappiere lag, schüttelte das Wasser im Glase, damit es sich 

damit vermenget, jedoch nur einen sehr dünnen flüssenden Brey 

machte, und brachte es wieder unter die Glocke.  

Als ich die Lufft von neuen auspumpete, zeigte sich nichts Veränder-

liches bey dem ersten Zuge. Bey dem andern sahe man weiter nichts, 

als einige Blasen, die oben an der Fläche des eingerührten Mehls ent-

stunden, und wolte es scheinen, als wenn sich dasselbe etwas heben 

wolte. Auf den dritten Zug setzte sich oben ein grosser Theil Blasen 

auf eben die Art und Weise, wie wenn der Eyerdotter sich in Blasen 

auflöset (§. 158). Nach dem vierten Zuge wurden die obern Blasen 

sehr groß, und zersprungen; die übrigen aber hoben sich noch weiter 

in die Höhe. Nach dem fünfften Zuge sahe es in dem obern Theile des 

Glases so aus, wie bey dem Spiritu vini (§. 151.); unten aber stiegen 

vom neuen Blasen aus dem Mehle, die sich wie im Eyerdotter durch 

die 
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Breite des gantzen Glases in einer mercklichen Höhe ansetzten. Nach 

dem sechsten Zugs stiegen die grossen Blasen oben heraus: Die an-

dern folgten ihnen in die Höhe nach, und unten stiegen wieder vom 

neuen andere kleine aus dem Mehle auf. Als ich weiter fortpumpen 

ließ, fuhr es auf solche Weise fort. Ich zweiffele nicht im geringsten, 

daß, wenn man das Wasser nur gantz wenig warm werden liesse, das 

Mehl mit ihm gröstentheils oben zu dem Glase heraus lauffen würde. 

Denn bey dem kalten Wasser ist beynahe schon alles so erfolget, wie 

bey dem erwärmeten Eyerdotter. 

Mehl wird auch in der Artzney gebraucht, und wenn schlechthin 

Mehl verordnet wird, muß Weitzen-Mehl verstanden werden; ist aber 

ein anders gemeinet, so wird es deutlich hinzu gesetzet. In einigen 

Chymischen Zubereitungen wird Ziegel-Mehl, das ist geriebene oder 

gestoßene Ziegel, gebraucht. 

Mehl (ausgekähret) siehe Ausgekäret Mehl, im II . Bande p. 

2234. 

Mehl (Kraff t-) siehe Krafft -Mehl, im XV. Bande p.1724. 

Mehl (Ziegel-) wird in einigen Chymischen Zubereitungen vor 

geriebene oder gestossene Ziegel gebraucht. 

Mehl-Baan, bedeute bey denen Müllern eine gewisse Gegend des 

Mehl-Kastens, und ein gewisser Theil vom Mehl, so sich angeleget. 
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é 

Meibom é 

Meichsner (Johann) ein Kayserlicher Cammer-Gerichts-Asses-

sor gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts, hat Decisiones causarum in 

Camera Imperiali judicatarum in 2. Folianten zu Franckfurt 1688. 

heraus gegeben. 

Meidelburg é 

é 

S. 153 é S. 161 

  S. 162 
 MEILAND      Meile 306 

é 

é 

Meilcourt  (von) é 

Meile, Frantz. Lieuve, Lat. Leuga, Leuca, Leuva, Centesimus 

Lapis, Milliare, hat den Nahmen von Mille,  oder tausend Schritten, 

daher auch der Nahme Milliare,  und wird bey den alten Römischen 

Schrifft-Stellern durch das Wort Lapis gar offt angedeutet, weil bey 

jeder Meile eine steinerne Säule zu sehen war, und nach den Meilen 

ihre Zahlen hatten, welches der C. Gracchus nach des Plutarchi  

Zeugniß in Gracch. p. 838. zuerst aufgebracht haben soll.  

Deswegen in Redens-Arten, ad tertium, quartum etc. lapidem, bey den 

Römischen Schrifft-Stellern offters vorkommen.  

Es waren aber dergleichen Meilen-Säulen auf den Haupt-Strassen, 

oder sogenannten Viis, von Rom aus durch gantz Italien und den Rö-

mischen Provintzen anzutreffen, wie man demnach heutiges Tages auf 

dem Via Appia von Rom nach Neapolis Spuhren davon findet.  

Man rechnete aber auf jede Meile 1000. Schritte, welche bey den Grie-

chen 8.Stadia ausmachten. Suidas in v. Milion, Paetus de Rom et 

Graec. mens. Lib. I. p. 1615. A. in des Grävii  Thes. Antiqq. Rom. T. 

XI. Lindenbrog in Censorin. c. 13. Brodäus Miscell. lib. X. c. 20. 

Brisson. in Antiqq. select. lib. IV. c. 8. Panciroll. Var. Lect. lib. I. c. 

43. Salmasius Exercitt. Plin. p. 100. a. Edit. Traj. ad Rhen. Lauren-

tius Var. sacr. Gentil. c. 23. Bergierius de Viis militar. IV. Sect. 39. 

§. 3. Pitiscus in Sueton. August. c. 94. n. 12. ingleichen in Lexic. An-

tiqq. Rom. T. I. p. 515. T. II. p. 14. et 515. 

Bey den Jüden war die Meile zweyerley, nehmlich Millia re majus und 

Milliare minus, oder die grosse und kleine Meile, wovon jene, nach 

einiger Ausrechnung, 7875. Römische Fuß, diese aber nur den vierten 

Theil der grossen Meile, und also 1968¾. Fuß, oder 2½. Stadium ent-

hielt, da die grosse hingegen 10. Stadia lang war. Weil nun 32. Stadia 

erst eine Teutsche Meile ausmachen, war sie um 2. Stadia länger, als 

bey uns eine Viertel-Meile austrägt, welches man in einer Viertel-

Stunde gehen kan.  



 

 

Bey uns werden insgemein 150. Ruthen, jede zu 8.Ellen, auf eine 

Deutsche Meile gerechnet, und machen also 12. Jüdische Meilen 

drey unsere, oder der gemeinen Deutschen 
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Meilen. Und so weit durfte ein Jude am Rüst-Tage reisen; weiter aber 

nicht, damit er sich noch zum Sabbath anschicken konte. Bes. Th. 

Godwius Moses et Aaron Libr. VI. c. 8. §. 12. ibi Johann Heinrich 

Hottinger. 

Es ist aber eine Meile eigentlich nichts anders, als ein gewisser ab-

gemessener Raum, dadurch die Länge der Strassen, und Entfernung 

der Örter angedeutet werden. Sie sind aber nach dem Unterschied der 

Länder gar sehr von einander unterschieden.  

Die Türckischen Meilen werden denen Italiänischen gleich gehal-

ten; die Russen messen ihre Strassen durch Wersten, davon eine aus 

800. Schritten bestehet, und ihrer fünffe machen eine Deutsche oder 

Pohlnische Meile aus.  

Eine Ungarische Meile hält 6000. Schritte; eine Schwedische, Däni-

sche, Schweitzerische Meile 5000. Schritte; eine Deutsche 4000, 

eine Spanische Meile 3428. Schritte; eine Persische oder Parasange 

3000, eine Pohlnische 3000, eine Frantzösische 2400, auch 2000. 

Schritte, eine Schottische 1500, eine Englische 1250, eine Italiäni-

sche 1000. deren erst viere eine gemeine deutsche Meile betragen; 

deren aber wiederum zehen auf einen Grad eines derer grösten Zirckel 

auf denen Globis und Land-Charten gehen.  

Sonst werden auch die Meilen-Längen, eine gegen die andere gerech-

net, folgendergestalt eingetheilet: 4. Ungarische oder Schweitzerische 

thun 5. Deutsche Meilen, 4. Italiänische Meilen machen l. Deutsche, 

5. Frantzösische machen 3. Deutsche Meilen, 11. Englische machen 

3. Deutsche Meilen, 2. Schwedische machen 3. Deutsche, 7. Spani-

sche machen 6. Deutsche, 19. Holländische 15. Deutsche, 10. Schot-

tische 3. Deutsche, 16. Rußische Werste machen 3. Deutsche Meilen.  

Da nun die Abmessung der Meilen sich entweder auf die Meynung 

derer Mathematick-Verständigen, oder auf die vorgeschriebene Maas 

und Einrichtung des Landes-Herrn, oder auf den Wahn des gemeinen 

Mannes gründet; so können die gemeinen Deutschen Meilen nicht un-

füglich eingetheilet werden in Mathematische, Gesetzmäßige und 

gemeine.  

Mathematische heissen, die von den Erd-Messern durch Ausrechnung 

der himmlischen Grade beschrieben, und Mathematisch durch die 

Luft in gerader Linie ausgemessen werden. Die Erdmesser sind zwar 

auch nicht einerley Meynung, was vor eine Länge eine Deutsche 

Meile eigentlich halte; Sintemahln die Meilen in Deutschland gar un-

gleich, bald groß, bald klein, bald mittelmäßig gefunden werden. Ins-

gemein aber rechnet man eine grosse Deutsche Meile auf 40. Stadia, 

oder 5000. Schritte, eine mittelmäßige auf 36. Stadia und 4500. 

Schritte, eine kleine auf 32. Stadia oder 4000. Schritte.  

Eine gesetzmäßige Meile ist ein gewisser und bestimmter Raum, der 

entweder von dem Landes-Herrn durch ein ausdrücklich Gesetze vor-

geschrieben, oder durch eine rechtmäßige Gewohnheit eingeführet, 

und von dem Landes-Herrn heimlich bestätiget worden.  

Eine gemeine Meile hingegen ist ein ungewisser und unbestimmter 

Raum, den der gemeine Mann davor ausgiebt,  und weder durch Ge-

setze noch Gewohnheit 
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bestätiget worden, nachdem sie sich etwan eine Lage gewisser Örter 

als eine Meile vorstellen.  

Wo nun die Meilen in den Gesetzen ausgemacht, da hat es seine Ord-

nung und Richtigkeit, ausserdem disputiren viele, wie sie recht zu be-

stimmen. Die Rechts-Gelehrten gehen hierinnen in ungleiche Mey-

nungen. Einige meynen, das sey eine gewöhnliche Land-Meile eines 

jeden Landes, die in denen Landen, da der Meilen-Gebrauch ist, eine 

Meile gewöhnlich genannt, dafür gehalten, verlohnet, geschätzet, und 

gewöhnlich von Alters her für eine Meile ist gerechnet worden, unge-

achtet ob eine kürtzer ist, denn die andere.  

Andere behaupten, daß in Entscheidung der Rechtlichen Streitigkeiten 

eine gemeine Meile auf 5000. Schritte auszumessen. Die Böhmischen 

Meilen sind nach der Verordnung des Königs in Böhmen Primislaus 

Ottocars im Jahre 1268. so bestimmet worden, daß sie 60. Morgen-

Acker oder 4755 Geometrische Schritte in sich fassen sollen, die 

Schlesischen, wie sie durch Landesherrlichen Befehl ausgemacht, 

sollen dreyßig Morgen-Acker oder 11250. Schlesische Ellen begreif-

fen.  

Zu denen Sächsischen Provintzen und Gegenden ist nicht überall ei-

nerley Meilen-Maaß; sondern es sind durch Gewohnheit und andere 

dergleichen Umstände unterschiedene und ziemlich von einander ab-

weichende Längen, wornach man die Entlegung der Örter von einan-

der gewöhnlich rechnet, für Meilen hier und dar gehalten, und durch 

Länge der Zeit für bekandt angenommen, und eingeführet worden; 

welches aus dem Unterschied der langen so genannten Wendischen, 

Gebürgischen, und dergleichen Meilen, von denen kürtzern, z. E. 

Meißnischen und Oberlaußnitzen erhellet.  

Dahero denn auch wegen der richtigen Grentz-Meile sowohl, als der 

genauen Geographischen Meile nach Sächsischem Maasse so viel 

Jahre grosse Streitigkeiten unter denen Gelehrten sonst gewesen, biß 

endlich durch hohen Befehl 2000. Ruthen, allezeit zur Gräntz-Meile 

durch die Sächsischen Lande zu nehmen, anbefohlen, und daß zu einer 

Geographischen Deutschen Meile, deren XV. auf einen Grad gerech-

net werden, 1500. oder recht genau zu rechnen, 1640. biß 1650. der-

gleichen Dreßdnische achtellichte Ruthen am sichersten genommen 

werden, durch allerhand gemachte Anmerckungen gefunden worden;  

Wie denn auch die durch vielerley Krümmen und Abwege sich hin 

und her ziehende Weite am geringsten überein kommet, welches die 

vielfältige Ausmessung und Untersuchung des Königl. Land- und 

Gräntz-Commissarii, Adam Friedrich Zürners,  mit dem am Wagen 

auf eine gantz besondere, und auf diese Art sonst nicht bekannt gewe-

sene, jedoch gantz richtige Erfindung angebrachten Weg-Messers-In-

strumente, wodurch die oftmahls 3. 4. biß 500. Ruthen von einander 

unterschiedene und falsch gestandene vorigen Post- und Meilen-Säu-

len, auf eine leichtere und richtigere Art, als mit der Kette nicht ge-

schehen kan, verbessert, ja alle nöthige Strassen und Wege mit viel 

leichterer Mühe durch ein eintzigmahl fahren.  

Tobias Beutel gedencket in seiner Geometrischen Gallerie p. 129. daß 
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in dem Chur-Fürstenthum Sachsen viererley Meynungen in Brauch 

gekommen: Als  



 

 

1) die uralte grosse Sächsische Meile, von 60. Gewänden, jedes Ge-

wände zu 60. Ruthen, (so 36000. Ruthen) und die Ruthe zu achtehalb 

Elle gerechnet, welches 27000. Ellen austrüge, von welcher Meile im 

alten Sachsen-Spiegel, Lib. III. Art. LXVI. gehandelt wird, Carpzovs 

Definit. Part. IV. Const. LXVIII. Def. 21. 

2) Eine vor Alters in Jagd-Sachen gebräuchlich gewesene Meile, wel-

che in 21. lange Tücher abgetheilet gewesen, da jedes Tuch zu 175. 

Doppel-Schritten, und jeder einfacher Schritt zu 3. Schuh oder andert-

halb Elle gerechnet worden, welches auf eine Meile 11025. Ellen aus-

trage.  

3) Eine Meile, welche Chur-Fürst Augustus zu Sachsen, glorwürdigs-

ten und höchstseligen Andenckens, zu seiner Zeit, in Ausmessung und 

Abtheilung seiner Lande, nach Geographischem Maas eingerichtet 

und gebraucht, und auf 1500. Ruthen, die Ruthe zu acht Dreßdnischen 

Ellen dergestalt genommen, daß solche denen Geographischen Meilen 

(deren 15. auf einen Grad gehen) am nächsten kommen, welche 1500. 

Ruthen 12000. Dreßdnische Ellen austragen.  

4) Eine Meile, so gleichsam zwischen vorhergehenden eine Zwischen- 

und Mittel-Meile, denn wenn die Löbliche Landschafft, von Ritter-

schafft und Städten, dieses Löblichen Chur-Fürstenthums unter sich, 

wegen ihrer Gerechtigkeiten, sonderlich in der Brau- und Schenck-

Nahrung, nicht einig werden können, da die Städte, wenn ein Ritter-

sitz, Adelich Hauß, oder Dorff, einer Stadt zu nahe, und innerhalb der 

Meile gelegen, das Recht, ihm solches zu untersagen, gehabt; unter 

vorhergehenden 3. Meilen aber keine zu rechtmäßiger Entscheidung 

solcher Gerechtsame beständig angenommen werden wollen, indem 

ihr die eine eines Theils allzugroß, die andere allzuklein vorkommen: 

So hat die hohe Landes-Obrigkeit durch ihre Chur-Fürstliche Regie-

rung allhier schon vor vielen Jahren den geschwornen Landmessern 

diesen gnädigsten Befehl gegeben, daß sie in vorfallenden Streitigkei-

ten zwischen Ritterschafft und Städten, wenn sie zu den geschwornen 

Ausmessungen der Meilen bey einem oder dem andern Orte erfordert 

würden, 2000. Ruthen (die Ruthe zu 8. Dreßdnischen Ellen gerech-

net,) nehmen solten, welches 16000. Ellen austrüge. Bes. Beutels 

Sincel. Geogr. Tripart. p. 119. 120.  

Wenn Dörffer und Städte wegen des Bier-Schancks, oder anderm 

Rechte, miteinander streitig sind; so ist in Ansehung der Meile bey 

dem Orte, von welchem angefangen werden soll, und dem Orte, nach 

welchem zuletzt bey dem Messen gesehen werden soll, gar öffters ein 

Streit. Ihro Königl. Majest. in 
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Pohlen und Chur-Fürstl. Durchl. zu Sachsen haben aus dem Accis-

Collegio von 1706. anbefohlen, daß man hierbey auf das Stadt-Thor 

und das erste Hauß des Dorffes sehen soll, wie aus folgenden Worten 

erhellet: Worauf Unser Befehl an dich, du wollest die Distantz er-

meldter Dorffschafften nochmahls, und zwar vom Stadt-Thore an, auf 

dem ordentlichen Fahrwege fort biß an das erste Hauß jeden Orts, aus-

messen, und wenn selbige auf solche Art würcklich ausser der Viertel-

Meile befindlich, sie mit Abgabe der Bier-Accise verschonen lassen.  

Nachgehends ist es beliebig gewesen, daß sich das Ausmessen von 

dem Ende der Vorstädte anfangen, und biß auf die Schencke erstre-

cken sollen, wie aus eben dem Accis Collegio vom Jahre 1719. ver-

ordnet worden, dabey von dem Ende des letztem Hauses der Vorstadt 

der Stadt Pirna oder dem Wohn-Gebäude der Stadtschreiber-Mühle, 



 

 

so gegen die Zehister-Schencke stehet, den Anfang, und biß dahin, wo 

das Wohn-Gebäude dieser Letzt-besagter Zehister-Schencke ange-

het, fortmessen lassen. Siehe das Rescript aus eben diesem hohen Col-

legio vom 27. April 1719. bey denen Worten: Dabey ratione des ter-

mini a quo, vom letzten Hause der Vorstadt an, den Anfang machen, 

sodenn auf dem nächsten, ordentlichen und unverweigerlichen Fahr-

wege fortfahren, und damit biß an die erste Schenckstätte oder des 

Dorffs continuiren.  

Der schon obengedachte Königl. Pohln. und Chur-Fürstl. Sächsische 

Land- und Gräntz-Commissarius, Adam Friedrich Zürner,  der sich 

durch mancherley Geometrische und Geographische Bemühungen in 

Sachsen sehr bekannt gemacht, hat ein besonders Weg-Messers-In-

strument, mit einer guten, bequemen, leichten und richtigen Applica-

tion, erfunden, und auf Königlichen Befehl zur Chur-Sächsischen 

Meilen-Ausmessung bißhero mit gutem Nutzen gebraucht, welches 

nicht nur von denen vorigen bekannten und gewöhnlichen dergleichen 

Instrumenten sich sehr unterscheidet, sondern auch nebst der ausneh-

menden Bequemlichkeit auch die gesuchte Richtigkeit viel besser 

hält, als alle andere dergleichen Instrumente, welche in währender Be-

wegung bald zu viel, bald zu wenig ansprechen oder fortzählen; vieler 

andern Beschwerlichkeiten zu geschweigen.  

Dieses gegenwärtige hingegen nach einer gantz neuen Erfindung ge-

brauchte Instrument, womit nunmehro wohl in die 8. biß 10000. Meil 

Weges fahrend, und darunter wenigstens der zehende Theil mit lauter 

geschwinden Extra-Posten gemessen, dabey aber immer in währen-

dem Fahren und Jagen, ohne Aufhalten oder Absteigen, zugleich im-

merfort geschrieben, und in einer Meile wohl 50. 
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biß 100. und mehr Distantzen, oder Zwischen-Örter bemercket, und 

registriret worden, in solchem Stande sich befindet, daß ietzo, kaum 

bey dem zehnden Theile Unkosten und Mühe, 100. Meilen weit ge-

nauer, bequemer und geschwinder nacheinander gefahren und gemes-

sen werden können, als sonst nur eine oder etliche Meilen; wie denn 

auch dergleichen Proben vielmahls angestellet, und in gantz ver-

schlossenen und zugemachten Wagen, darein kein Licht fallen, und 

aus welchen man nicht heraus sehen können, etwas vorher gemessenes 

und richtig aufgezeichnetes, auf etliche Viertel- oder gantze Meilen 

durch das Instrument, inwendig im Wagen, ohne Absteigen, und ohne 

aus dem Waagen zu sehen, auch in stockfinsterer Nacht wiedergefun-

den worden, daß man nach Anweisung der bey Lichte erkennenden 

Zahlen am Instrumente sogleich auf der verlangten Stelle hat halten 

lassen, als wie es das erstemahl gemessen worden,welches doch sonst 

durch andere gewöhnliche und öffters wiederholte Ausmessung nach 

denen Ruthen mit der Schnur, Ketten, Stange, und dergleichen, wel-

che alle sich im Anziehen, oder Uberschlagen, bald mehr, bald weni-

ger ausdehnen, oder nachgeben, nicht so leicht zu bewerckstelligen 

ist.  

Welches alles denn die augenscheinliche Betrachtung obbemeldten 

Land- und Grentz-Commissarii Geometrischer Wagen, und derglei-

chen daran befindliches Weg-Messers-Instrument, noch mehr aber die 

Beobachtung der würcklichen Probe dieser Ausmessung, wenn man 

auf einem dergleichen Wagen selbst mit fähret, und dabey ansiehet; 

wie das fünffte Rad am Wagen, so sonst etwas überflüßiges Sprich-

worts-weise bedeutet, allhier was nöthiges und unentbehrliches sey, 



 

 

weit besser und deutlicher, als dergleichen Beschreibung vor Augen 

stellet. 

Meilen, Meylen, ein schöner Flecken am Zürich-See é 

Sp. 312 é 313 
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Meilen Ost und West [Ende von Sp. 313] é 

Meilen-Rechte; Unter diesem allgemeinen Haupt-Nahmen wer-

den bey denen Rechts-Gelehrten alle diejenigen Befugnisse und 

Freyheiten verstanden, welche entweder denen Städten und andern 

privilegirten Örtern, oder auch gewissen Gesellschafften und Innun-

gen, ja, nach Gelegenheit auch wohl nur eintzeln und von hoher Lan-

des-Obrigkeit desfalls gantz besonders begnadigten Personen, zu-

stehen, und krafft deren dieselben volle Macht und Gewalt haben, so-

wohl denen benachbarten Dorffschafften und Ritter-Gütern, oder auch 

nur eintzeln Personen, welche sich des Gebrauchs derselben eigen-

mächtiger Weise unterziehen, und sie also in deren ruhigen und ihnen 

krafft Rechtens zuständigem Besitze, binnen einem gewissen Be-

zircke, welcher sich gemeiniglich auf eine Meil Weges erstrecket, zu 

beeinträchtigen suchen, solches entweder ernstlich zu untersagen, 

oder auch sie nach Befinden in rechtlichen Anspruch zu nehmen.  

Es kommet aber bey Ausübung dieses Rechtes vieles auf eine genaue 

Bestimmung derer Meilen an, wovon vorherstehender Artickel ein 

mehrers besagt.  

Und äussert sich der Nutzen hiervon nicht allein I.) bey dem streitigen 

Brau- und Bier-Schanck-Rechte, sondern auch II .) bey dem Verbothe 

der Handwercker, die auf den Dörffern, so eine Meile, oder wohl noch 

weniger von den Städten abgelegen, nicht gedultet werden sollen.  

Also findet man in der Landes-Ordnung des Chur-Fürstens zu Sach-

sen, Ernestens, vom Jahr 1482. Es soll auch niemand, wes Standes, 

Würdens oder Wesens er sey, auf keinem Dorffe, das darauf sonder-

lich nicht gefreyet ist, keinen Handwercksmann setzen, zu Hause 

seyn, noch sein Handwerck keinen Tag da treiben lassen, anders denn 

in einem jeglichen Dorff, das den Städten über eine Viertel-Meile ent-

legen, da mag man zum gemeinen Nutzen, den armen Leuten zu gute, 

einen Schmidt und einen Leinweber, doch der nicht anders, denn den 

armen Leuten um ihren Lohn, und grobe Dinge zu ihrer Nothdurfft 

arbeitet, haben.  

Insonderheit kommt dieses gar öffters bey den Pfuschern und Stöhrern 

vor, die in der Meile herum verbothen, wie aus den Innungs-Articuln 

der unterschiedenen Handwercken erhellet. Also lieset man von den 

Schustern, zum 1) soll kein Stöhrer inwendig oder nahend auf der 

Meile Weges um die Stadt Meissen, auf denen Dörffern das Schuster-

Handwerck treiben, und seine gemachte Arbeit hernach in die Stadt 
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bringen, oder auf die umliegenden Dörffer in der Meile Weges herum 

tragen. Bes. ihre Innungs-Artickel von 1724., wie sie im Jahre 1670. 

von Chur-Fürst Johann George II . bestätiget, ingleichen in den In-

nungs-Artickeln der Glaser vom 6. Octob. 1621., wie sie von Chur-

Fürst Johann George II . den 6. May 1673. confirmiret worden: Es 

soll keinem Pfuscher vergönnet, noch zugelassen seyn, innerhalb einer 



 

 

Meile Weges dieser der Innungs-Verwandten Städte zu stöhren, hausi-

ren zu gehen, und das Werckzeug bey sich zu tragen.  

Bey den Lohgerbern: Es soll kein Lohgerber noch Schuster, oder 

Handwercksleute, die Leder zu ihren Handwerckern bedürffen, in ei-

ner Meile Weges nicht einkauffen, noch aufs Land lauffen, auch kein 

Verkäuffer sich unterstehen, inwendig der Meile um die Stadt Leder 

noch Felle einzukauffen. Siehe die Innungs-Artickel der Lohgerber 

vom Jahre 1617. wie sie den 15. October 1676. confirmiret seyn.  

Bey den Schneidern: Zum 5) würde ein Stöhrender ergriffen, und be-

funden, es sey in oder vor der Stadt, oder auf dem Dorffe, oder auf der 

Meile Weges, da sie zu arbeiten nicht befugt,so etc. 

Und endlich so ist auch in der Mäurer Innungs-Artickeln vom 20. Sep-

tember 1708. versehen : Zum 18) die Stöhrer belangende; so soll, nach 

Inhalt der Landes-Ordnung, keinem, der sein Handwerck nicht ehrlich 

erlernet, und ein tüchtig Meister-Stück verfertiget hat, verstattet wer-

den, in oder um der Stadt, binnen der Meile, Maurer-Arbeit zu verfer-

tigen.  

Eine genaue Bestimmung der Meilen hat auch III .) ihren Nutzen bey 

Stapel- und Meß-Rechten. Also stehet der Stadt Leipzig durch Ver-

günstigung der Kayser, Friderichs III.  vom Jahre 1469. Maximilians 

I.  und Carls V. zu, daß keiner andern Stadt innerhalb 15. Meilen das 

Recht der Stapel und der Messen vergönnet werden soll, und diejeni-

gen, die innerhalb dieses Bezircks etwas zu verkauffen haben, müssen 

ihre Waaren auch ausser denen Meß-Zeiten den Leipzigern zum Ver-

kauff anbiethen, oder den Zoll dieserwegen davor bezahlen. Siehe 

Leipziger Statuta und Privile gia.  

IV.) In Bestimmung der Commissarien- und Advocaten-Gebühren, die 

ihnen öffters nach der Zahl derer Meilen erleichtert werden müssen. 

Wenn im Chur-Fürstenthum Sachsen ein Rechts-Gelehrter, welcher 

ein Doctor oder Licentiat ist, irgend von jemand über Land gebrauchet 

würde, so soll demselben, neben nothwendiger Zehrung, von jeder 

Meile Weges ein Thaler, den andern aber, so solche Gradus nicht ha-

ben, 16. Groschen gezahlet werden. Ihro Königl. Majest. in Pohlen 

und Chur-Fürstl. Durchl. Tax-Ordnung von dem 10. 
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Jenner 1724.  

V.) Bey dem Privilegio, welches der König in Böhmen, Johann, dem 

Marggrafthum Ober-Laußitz gegeben, daß alle Güter der Einwohner 

der Stadt Bautzen innerhalb einer halben Meile allodial oder erblich 

seyn sollen. Dessen wahres Original soll auf dem Rathhause zu Budi-

ßin, desselben vidimirte Abschrifft aber unter Schmucks von War-

tenberg, gewesenen Land-Voigts, Insiegel bey denen Herren Land-

Ständen zu finden seyn.  

VI.) Bey Ausfertigung der Citationen, wie sie in dem Hertzogthum 

Magdeburg gebräuchlich, vermöge welcher einem, der zehen Meilen 

entfernet ist,und citiret wird, eine Frist von drey Wochen verstattet 

wird, der noch weiter ist, vier Wochen, und demjenigen, der sich in 

einem fremden Lande oder in weit entlegenen Örterm aufhält, acht 

Wochen. Siehe Magdeb. P. O. C. V. §. 2. C. XX. §. 2.  

VII.) Bey der Materie der Zeugen, und zwar in Ansehung der Abwe-

senden. Siehe Chur-Sächß. Erläut. P. O. ad Tit. XXIII. p. 137.  



 

 

VIII .) Bey dem Bann-Meilen-Recht, daß niemand von den Benachbar-

ten berechtiget seyn soll, innerhalb einer oder zwey Meilen um die 

Stadt ein Schloß oder Festung zu bauen.  

IX.) Bey den Jagd-Streitigkeiten, wenn einer Privat-Person die Jagd-

Gerechtigkeit auf einen gewissen Bezirck von einigen Meilen verstat-

tet worden.  

X.) In Abforderung der Bier-Accise, welche in Sachsen auch diejeni-

gen Dörffer, die innerhalb einer Viertel-Meile von der Stadt gelegen, 

entrichten müssen.  

XI.) Bey den Frohn-Diensten derer Unterthanen, wenn sie auf eine ge-

wisse Anzahl Meilen Bau-Fuhren, oder andere Frohnen zu leisten 

schuldig sind;  

Und XII.) in Bestimmung des Lohnes, das man denen Posten, Fuhr-

leuten, Kutschern, u. s w. nach der Anzahl der Meilen bezahlen muß.. 

Also wird in dem Post-Amte zu Dreßden, und an denen mehresten 

Orten in Sachsen, von einem Passagierer, wenn er einen ordentlichen 

Kuffer, 50. Pfund schwer, bey sich führet, für die Meile meistentheils 

fünff Groschen bezahlet; Im Hertzogthum Magdeburg giebt ein Pas-

sagier für jede Meile 3. Groschen, und bey jeder Umwechselung dem 

Postilion seine Gebühren 6. Groschen, und wird demselben ein Fell-

eisen von 30. Pfund auf der Post-Kalesche frey paßiret; In Münster 

zahlet die Person von jeder Meile 9. Marien-Groschen, und hat frey 

25. Pfund; In Nürnberg giebet die Person von der Meile durchgehends 

20. Kreutzer, und hat 30. Pfund frey mit zu führen, das übrige wird 

Pfundweise, und zwar von 1. biß 10. Pfund, von jedem Pfund 6. Kreut-

zer bezahlt. 

Das Recht, die Meilen zu bestimmen, beruhet von der Landesherrli- 
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chen Hoheit und Gewalt; Denn obschon das Ausmessen des zu einer 

Meile gehörigen Raumes vor die Geometrie und Geographie gehört; 

so bringt es doch eigentlich bloß der Landesherrliche Ausspruch zu-

wege, daß ein gewisses Maaß in einem Lande vor gültig angesehen, 

unv davor erkannt wird. 

Meilen-Säulen in Sachsen é 

Sp. 318 é Sp. 319 
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é 

Meiler  oder Meuler, heist an einigen Orten so viel, als ein Stoß 

Holtz oder Kohlen, Lat.Strues lignorum, carbonum, wovon an sei-

nem Orte. 

Meiler -Deck-Holtz, Lat. Strages carbonaria, siehe Kohle im 

XV. Bande p. 1413. u. ff. 

Meiler -Kohlen- Feuer, heist auch an einigen Orten das von de-

nen Köhlern zum Kohlen-Brennen gemachte Feuer; wovon unter dem 

Artickel Kohle im XV. Bande p. 1413. u. ff. ein mehrers. 

Meilerspach, (Wolfram von) é 

S. 170 
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Meinders, (ein Herr von) [Ende von Sp. 323] é 

Meinders (Hermann Adolph). Er gab 1710. ein Verzeichnis derer 

Schrifften heraus, die er ans Licht zustellen gesonnen. Von solchen 

sind bereits im Druck erschienen 

1) de jurisdictione colonaria et curiis Dominicalibus veterum Fran-

corum et Saxonum, Lemgo 1713. 

2) de Iudiciis centenariis et centumviralibus sive criminialibus et ci-

vilibus veterum Germanorum, inprimis Francorum et Saxonum, 

Lemgo 1715. in 4. 

3) Vindiciae antiqvae Saxonicae s. Westphalicae contra Coccejum et 

alios, ebend. 1713. 

4) Unvorgreiffliche Gedancken, wie mit denen Hexen-Proceßen und 

der Inquvisition wegen der Zauberey in den Preußischen Landen ohn-

masgeblich zuverfahren, ebend. 1716. in 4. 

5) de statu religionis et reipublicae sub Carolo M. et Ludovico Pio in 

veteri Saxonia s. Westphalia et vicinis regionibus, ebend. 1722. in 4. 

Gelehrte Zeitungen des 1715. Jahres 

Meindershagen, (ein Herr von) é 

Meine, ein kleiner Fluß im Hertzogthum Cleve, welcher unweit 

Emmerich in den Rhein fällt. 

Meine, (das) oder Meinige, meine Güter, mein Vermögen, 

Meum, Mea bona; Mein, Dein, Sein, sind Wörter, welche eigentlich 

ein Eigenthum anzeigen, so, daß ich nicht sagen kan, daß ein Ding 

mein sey, wenn ich es nicht als eigen behaupten oder fordern kan. 

In einem weitem Verstande ist mein auch etwas, daran ich nicht das 

Eigenthum sondern nur ein Anrecht oder den Besitz habe. Also ist ein 

Unterpfand des Leihers nach dem Eigenthum, und des Gläubigers 

nach dem Besitze, so, daß beyde auff gewisse masse es das Ihrige nen-

nen können.  

Das Mein und Dein, Meum et Tuum, ist eines Theils ein Erhalter der 

gemeinen Ruhe und Friedes, wenn ein jeder weiß, was sein ist, andern 

Theils ein Ursprung alles Zanckes, Krieges und Streits, wenn einer 

mehr begehret, als von Rechtswegen sein ist. 

Meine, (Matthias) é 

S. 172 
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Meinecke, (Johann) [Ende von Sp. 327] é 

Meinen, ist so viel als sich eine Sache nur einbilden, es also 

dencken, und nicht eben so scharff darnach fragen; wie also das Grie-

chischeWort nomizǾ gebraucht wird von einer Sache, die man nicht 

gewiß weiß, sondern sich bloß auf sein Gutdüncken gründet, und fin-

den wir es 

¶ von den Eltern JEsu, die da meineten, er wäre unter den Ge-

fehrten, Luc. II,  44. 

¶ von den JüdischenVolck, die da meineten, und also nicht 

weiter nachfrageten, JEsus sey ein Sohn Joseph, Cap. III,  23. 



 

 

¶ von dem halbtodten Paulo, da die Juden meineten, er wäre 

gestorben, Ap. Gesch. XIV, 19. 

¶ von dem Kercker-Meister, der, weil er die Gefängniß-Thüren 

offen sahe, meinete, die Gefangenen wären entflohen, Cap. 

XVI, 27. 

¶ etc. 

wenn aber Jos. V, 39. von einem meinen geredet wird, da Christus 

sagt: Suchet in der Schrifft, denn ihr meinet, dokeite, ihr habt das 

ewige Leben darinnen; so bedeutet es da nicht eine bloße Einbildung, 

die da betrügen kan, sondern es zeiget etwas an, deßen man gewiß ist,     

wie Paulus gewiß war, daß er den Geist GOttes habe, und solches 

durch das, ich halte, zuerkennen gab, 1. Cor. VII, 40; oder wie von 

Jacobo, Cepha und Johanne stehet, daß sie für Säule angesehen waren, 

indem sie es wahrhafftig waren, Gal. II,  9. 

Also billigt demnach Christus hier die Meinung der Jüden, daß sie da-

rinnen nicht geirret, sondern gar recht und wohl dafür gehalten, und 

fest gegläubet, daß sie in der Schrifft zum ewigen Leben angeführet 

würden, denn ausser derselben sey kein ewiges Leben zu suchen, weil 

sie allein von Christo zeuget, ausser welchen kein ander Heil und auch 

kein ander Nahme dem Menschen gegeben ist, darinnen sie sollen se-

lig werden, Ap. Gesch. IV, 12. 

Drum befiehlet er ihnen auch: suchet in der Schrifft; denn dieses 

ereunate kan gar wohl der Imperativus seyn, wie es auch die Syrische, 

Arabische, Persische und Äthiopische Bibel übersetzet, auch etliche 

Väter, als Chrysostomus, Augustinus, Theophylactus, Euthymius 

es also genommen, ja etliche Papisten selbst, die sonst darwider strei-

ten, als Tirinus  und Maldonatus, es auch Dietenberg und Eccius 

also behalten; worzu noch weider dienet, daß sich im Context alles 

wohl schicket, in dem JEsus die Jüden ihre Blindheit, da sie ihn vor 

ihren Meßiam nicht erkennenwollten, zu überführen, nach langen 

Disput auf die Schrifft verweiset, und so viel saget: Ihr haltet ja dafür, 

und das mit allem Recht, daß ihr das ewige Leben in der Schrifft fin-

det; wohlan, so sucht doch darinne recht fleißig nach, so werdet ihr 

finden, daß ich der Heyland sey, denn sie ists die von mir zeuget.  

Jedoch kan es auch der Indicativus seyn: Ihr suchet; denn nicht eben 

nöthig, daß hymeis (welches etliche der Unsrigen urgiren) dabey ste-

hen müße, maßen wir es auch Joh. XIV, 1, nicht lesen, und ist doch der 

Indicativus pistenete, glaubet ihr an GOtt, so glaubet ihr auch an mich. 

Und solches kommt mit dem Context auch wohl überein, als ob er 

sagte: Ihr sucht in der Schrifft, und doch seyd ihr verstockt, daß ihr 

wider ihr klares Zeugniß nicht wollt zu mir kommen, daß ihr das Le-

ben haben möchtet. 

Wir wollen aber doch lieber das erste wehlen, weil die Worte im 

gantzen Context desto beßer und deutlicher fließen. 

Das 
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Wort ereunan aber haben die LXX. Dollmetscher gebraucht an statt des 

Ebräischen, welches durchsuchen heisset, 1. B. Mose XXX, 35. 1. Kön. 

XX, 6. Sprüchw. II, 4; also stehets im Neuen Testamente Joh. VI, 52. 

1. Pet. I, 10; liegt also darinnen  

¶ theils intentio, ein gutes Absehen, daß man nicht aus Neugie-

rigkeit lese, Ap. Gesch. XVII, 21. sondern auf seine Erbauung 



 

 

sehe, damit man im Glauben mehr gegründet, und im Leben 

heiliger werde;  

¶ theils attentio, eine gute Aufmerckung, daß man nicht oben-

hin, sondern mit Sorgfalt und Fleiß, Lust und Begierde, ehr-

erbietig, andächtig, beständig lese, und sich der Mittel be-

diene, durch welche man den rechten Verstand erreiche, auf 

den Hauptzweck sehe, alle Worte erwege, und mit dem vor-

hergehenden und nachfolgenden überlege.  

Carpzov Tugend-Sprüche, p. 135. u. f. 

Meiner, (Johann) é 

é 

S. 175 é S. 182 
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347 Meinsdorff.        Meinung. 

é 

é 

St. Meinulphus é 

Meinung, dieses Wort wird auf verschiedene Art genommen. 

In gantz weiten Verstand verstehet man dadurch das Urtheil von einer 

Sache überhaupt, es mag wahr, oder falsch; gegründet oder ungegrün-

det seyn, als wenn man sagt, das ist meine Meinung von dieser Sache. 

In etwas eingeschränckten Sinn ist die Meinung, oder Opinion in der 

Aristotelischen Logic die wahrscheinliche Erkenntniß, die man aus 

dem Dialectischen oder wahrscheinlichen Syllogismo bekäme, gleich 

wie die Wirckung des Demonstrativen Syllogismi eine Wissenschafft 

genennet wird, s. Aristotel. I. post. c. 26.  

Diese Gedancken floßen aus dem unrichtigen Begriff, welchen sich 

dieser Philosophe I. top. c. 1. von dem Wesen der Wahrscheinlichkeit 

gemacht hatte, als wenn solche in der Meinung anderer Leute be-

stünde. In der Analytic handeln die Aristotelici von der Wißenschafft; 

in der Dialectic aber von der Opinion, oder Meinung, die auch sonst 

im Lateinischen assensu opinativus, cognitio notitia probabilis, iudi-

cium probabile, und im Griechischen Doxa, hypolepsis [1] beym Aris-

totele genennet wird, wovon Scheibler in opere logic. part. 4. c. 16. 

n. 19. sqq. Keckermanns systom. logic. l. 3. c. 8. Chauvins lexic. 

philos. p. 460. ed. 2. nebst den andern Scribenten der Aristotelischen 

Logic zu lesen.  

Lutherus soll gesagt haben: Virgilius facit multos poetas malos; Phi-

lippus multos malos dialecticos, o doxa, doxa, quam es communis 

noxa! 

Man nennet auch die ungewisse Erkenntniß in Sachen, da man doch 

eine Gewißheit haben kan, eine Meinung, dahin zielet dasjenige, was 

Wolff  in den Gedancken von GOtt, der Welt und der Seele des Men-

schen c. 3. §. 384. und in den Anmerckungen zu denselbigen p. 170. 

sqq. von den Meinungen saget. Bey solcher Erkenntniß ist man ent-

weder veränderlich; oder  
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hartnäckig. Die Veränderlichkeit kan von einer zweyfachen Art seyn. 

Denn entweder hat man einen falschen Satz für wahr bißher angenom-

men, es sey nun dieses aus Mangel des Verstandes; oder aus einem 

[1] Bearb.: korr. aus: hypolephis 



 

 

Verderben des Willens geschehen, und man erkennet deßen Unrich-

tigkeit, daß man seine vorige Meinung ändert, oder man ist ohne 

Grund Veränderlich, daß man heute dieses; morgen etwas anders be-

hauptet, und selbst nicht weiß, wie man dran ist, welches aus einer 

Schwachheit des Verstandes so wohl, als Willens herkommen kan. 

Andere sind bey ihrer Meinung hartnäckig, daß sie nicht einen Nagel 

weit davon abweichen wollen, es koste, was es wolle, welches sonder-

lich aus Ehr-Geitz zu geschehen pfleget. 

Endlich nennet man auch den bloßen Wahn eine Meinung, eine leere 

Einbildung, wo man gar keinen Grund hat, eine Opinion, wohin das 

Sprichwort: mundus regitur opinionibus gehöret. 

Walchs philosophisches Lexicon.  

Meinung, (gegründete) heißt diejenige, welche man aus wahr-

scheinlichen Sätzen durch ordentliche mit einander verknüpffte 

Schlüsse erweisen kan; ungegründete hingegen, wo es daran fehlet. 

Meinung, (mittlere ) wird diejenigegenennet, welche gleichsam 

zwischen zwey andern heraus gelesen wird.  

Insonderheit findet dieses bey denen so genannten Opinionibus derer 

Rechts-Gelehrten statt, wenn sie nemlich bey Entscheidung derer 

Rechts-Fälle diese oder jene Meinung vor andern sich gefallen lasten, 

welches von ihnen sonst auch Media via genennet wird. 

Meinung,(ungegründete) siehe Meinung (gegründete) 

Meinunga, siehe Meinungen. 

Meinungen é 

S. 184 é S. 196 
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375 Meissau         Meissel 

é 

Meissaw é 

Meissel, Scalprum, Ciseau, ist ein Instrument, so viel Hand-

wercker gebrauchen.  

Bey denen Schlössern ist es ein verstählter und der Gebühr nach ge-

härteter Keil, welcher auf unterschiedliche Weise unterschieden wird.  

Die Schlösser haben sonderlich den Kalt -Meissel nöthig, Eisen und 

Stahl kalt damit von einander zu hauen; den Schrot-Meissel, womit 

sie gantze Stäbe Eisen von einander trennen; den Stein-Meissel, wo-

mit sie in die Steine und Mauern zu Haspen oder andern Beschläge 

einhauen, um einen Diebel hinein zu treiben, und das Beschläge damit 

zu befestigen; ferner einen Satz-Meissel, mit dem sie die Niet-Nagel 

in die Bänder wohl antreiben.  

Bey denen Tischern sind auch verschiedene Meissel bekannt, sonder-

lich die Stamm-Eisen oder Meissel, womit sie die Löcher durchschla-

gen. 

Meissel, Wiecken, Lateinisch Turunda, Frantzösisch Tente oder 

Tante, ein Instrument, so ein Chirurgus zu den Verbanden gebrauchet, 

und werden meistens aus Carpey gemacht, indem solches auf eine son-

derbare Manier, gleichsam in Form eines Nagels mit einem runden 

Kopff oder Zäpfflein, klein und groß, dick und dünn, nach, dem es die 

Nothdurfft erfordert, zusammen gebracht wird.  



 

 

Und braucht man solche in gestochenen Wunden und tieffen Ge-

schwüren,  

1) damit dadurch die Artzney-Mittel biß auf den Grund können appli-

ciret werden;  

2) um zu verhindern, daß die Öffnung einer Wunde oder Geschwürs 

nicht eher zuwachse, ehe und bevor der Grund wohl gereiniget, und 

mit Fleisch vollgefüllet sey;  

3) daß das zusammengeronnene Geblüt, und andere Unreinigkeiten, 

mögen aus den Wunden gebracht, und selbige besser gereiniget wer-

den können.  

Sie sollen aber weich seyn, damit sie kein Drucken und Schmertzen 

verursachen mögen. Ihre Grösse muß proportioniret seyn, mit der 

Grösse der Wunden; und nachdem die Wunde rein, und das Fleisch in 

dem Grund mehr und mehr anwächst, muß man die Wiecke oder 

Meissel immer kleiner machen, damit sie die Heilung der Wunden 

nicht verhindere; oder selbige gar weglassen, so bald man siehet, daß 

die Wunde rein, und die Wiecke nicht mehr nöthig seye.  

Belloste in 
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seinem Hospital-Chirurgus, und andere, wollen den Gebrauch der 

Wiecken gäntzlich verworffen und abgeschafft haben: welches aber 

mehr vom Mißbrauch, als vernünfftigen Gebrauch derselben soll ver-

standen werden.  

Einige Meissel macht man auch aus weichem zarten Leinwand, in 

Keule- oder Kegels-Figur zusammen gewickelt, oben was breit, damit 

selbige nicht leicht in die Wunden hinein schlieffen: als um welcher 

Ursache willen man auch einen langen und starcken Faden oben an-

zubinden pfleget, und unten an der Spitze was ausfäsert, damit sie 

desto weicher werden, und kein Drucken noch Schmertzen verursa-

chen mögen.  

Diese gebraucht man sonderlich in durchdringenden Brust- und 

Bauch-Wunden, um diese Wunden so lang damit offen zu halten, bis 

das ausgeronnene Geblüt oder Materie aus denen Hohligkeiten alles 

wohl ausgereiniget ist.  

Einige Meissel braucht man auch, um allzuenge Wunden oder Ge-

schwür zu erweitern, welche, weil sie in der Wunde aufschwellen oder 

aufqvellen, Qvell-Meissel genennet werden. Diese werden bereitet 

vornemlich aus dem präparirten Schwamm, oder aus Entian-Wurtzel, 

oder aus ausgetruckneten, und besonders hierzu präparirten Rüben, 

welche alle in den Wunden und Geschwüren von der Feuchtigkeit auf-

schwellen, und durch ihr Aufschwellen das Mund-Loch oder Öffnung 

derselben erweitern, daß man hernach besser auf den Grund kommen 

kan.  

Zu den Meisseln setzen auch die Schrifftsteller silberne und bleyerne 

Röhrlein,  welche man in verschiedenen Zufällen in die Wunden thut, 

um dadurch dem Geblüt, Materie, Wasser, Urin, wo es nöthig, einen 

Ausgang zu machen. Man verfertiget selbige nicht nur von verschie-

dener Grösse, sondern auch von verschiedener Figur, nachdem es die 

Sache und Nothdurfft erfordert. 

Meissel, (Conrad) siehe Celtes, im V Bande p. 1799 u. f. 

Meissel, (Aushub) siehe Aushub-Meissel, im II  Bande p. 2236. 



 

 

Meissen é 
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Meissowe é 

Meistbietender, Licitator, Plurimum licitans, heist derjenige, 

welcher entweder bey öffentlichen Auctionen und Subhastationen, 

oder auch bey Verpachtung gewisser Häuser und Güter, oder auch an-

derer Sachen, entweder mehr Kauff- oder Pacht-Geld, als andere, da-

vor zu erlegen verspricht, und also zugleich der wahre und rechtmäßi-

ge Eigenthümer oder Pachter desselben wird; wovon an seinem Orte. 

Meister, siehe Aga, im I Bande pag. 735 u. f. 

Meister, Magister, Maitre, Maestro, wird in weiten Verstande 

von einen jeden gesagt, der über andere zu gebieten hat; ingleichen 

der in einer Kunst Meister ist, und selbige andern lehret. 

Solchergestalt hat man auf Universitäten die Meister der Philosophie 

und freyen Künste, siehe Magister im XIX Bande p. 317 u.ff. inglei-

chen die Sprach-Meister, und die Exercitien-Meister, als da sind die 

Fecht- und Tantz-Meister. So sind auch nicht unbekannt die Magistri 

morum, Ludorum, Scripturae, equitum etc. Die Zucht- Schul- Rent- 

Meister, Marschälle und so weiter. 

Hier aber gehet der Zweck nur dahin, von denen also genannten Hand-

wercks-Meistern zu reden, welche, nachdem sie ihr Handwerck ehr-

lich und redlich erlernet, auf solches sind Meister worden, das ihnen 

obliegende dabey vollbracht, was nemlich die Verfertigung des Meis-

terstücks und Erlegung derer benöthigten Unkosten betrifft, ferner ih-

ren Handwercks-Regeln sich gemäß verhalten, Gesellen fördern, Jun-

gen in die Lehre aufnehmen, und was etwa dem Meister-Stand mehr 

anhängig seyn möchte. 

Bey diesen Handwercks-Meistern fallen folgende meisterliche Kunst-

Wörter mehrmahls vor: 

Auf eine freye Hand Meister werden, bedeutet ein gewisses Geld, 

so der Candidat der Meisterschafft bey denen Handwercks-Meistern 

zu dem GOttes-Kasten, Hospitälern und in die Amts-Lade, jedoch ein 

Fremder mehr als eines Meisters Sohn erlegen muß. 

Auf die Meisterin muthen heist, wenn ein Handwercks-Geselle 

Meister zu werden sucht, weil er eines Meisters Wittib heyrathen will. 

Ob nun wohl die Meisterschafft, welche er sucht, ihm an statt des 

Braut-Schatzes mitgegeben wird, so will doch das Handwerck nicht 

gerne, daß er selbiges exercire, ehe er würcklich Hochzeit gemacht, 

biß dahin er nur Muth -Geselle genennet wird. 

Auf den Meister schlachten, heißt bey denen Schlächtern, wenn sie 

gegen Erlegung eines gewissen Geldes ihren Knechten die Freyheit 

geben, für ihre Rechnung, jedoch unter des Meisters Namen zu 

schlachten. 

In der Heiligen Schrifft wird Thubalkain,  der erste Polirer und Berei-

ter des Ertz und Eisens zu mancherley Gebrauch, ein Meister in Ertz 

und Eisen geheissen, der mit dessen Schmied- und Bereitung, Polier- 

und Schleiffung meisterlich oder geschickt umzugehen gewust, 1 

Buch Mose IV,  22. 

Clericus, in der Auslegung dieser Stelle, hält dafür, dieser Bericht sey 

von Mose gegeben worden, die ungegründete Eitelkeit und Prahlerey 



 

 

der Egyptier zu wiederlegen und zu beschämen, die sich nebst andern 

Künsten, auch die Erfindung 
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des Schmiedwesens, der Eisen- Ertz- und Stahl-Arbeit, wie Diodorus 

Siculus Lib. I, Biblioth. p. 14. berichtet, zuschreiben wollen, wogegen 

Moses lehre, daß diese Dinge von dem einen Sohn Lamechs erfunden 

worden, da wohl an die Bewohnung Egyptens noch nicht gedacht wor-

den, und ehe der allda berühmte Osiris, unter dem die Kunst allda auf-

kommen seyn soll, noch gebohren worden ist. 

So wird samt dem Bezalcel der Ahaliab vom Stamm Dan, ein Meister 

zu schneiden, zu würcken, zu sticken, betittelt, 2 Buch Mose XXXVIII, 

23. 

Hiram, aus dem Stamm Naphthali, ein Meister in Ertz geheissen, 1 

Kön. VII, 14; 

Esaias redet Cap. XL, 19 u.ff. von Meistern, die Bilder hauen, schnit-

zen, oder giessen können, dergleichen der Schreiber des Buchs der 

Weißheit technites, Künstler gescholten hat, Cap. XIV, 2, welcher 

sonst die Weißheit vor aller Künste Meister ausgiebt, und den grossen 

GOtt, in Ansehung der so weißlich und herrlich bereiteten Welt, Meis-

ter begrüsset, und den Urheber alles dessen, was geworden ist, genen-

net hat, Cap. XIII,  1 -- 3. als dessen Meister-Stück die Welt und der 

Mensch ist, das er recht gemachet hat, also daß kein Tadler etwas da-

ran auszusetzen findet, denn es war alles sehr gut, 1 Buch Mose I, 31, 

und ein guter Meister macht auch ein Ding recht, sagt Salomo, ein 

Hümpler aber verderbet selbiges, Sprüchw. XXVI, 10. 

Wenn man nun von dergleichen Kunst- und Handwercks-Meistern in 

der Schrifft lieset, muß man sich nicht solche Umstände bey und von 

ihnen einbilden, als bey unsern heutigen zünfftigen Meistern, was die 

Art dergleichen zu werden, und die Berechtigung derer gewordenen, 

und so weiter, anbelanget; sintemahl in denen alten Zeiten, wie auch 

noch ietzt in manchen Ländern geschiehet, der ein Meister geheissen 

worden ist, und sein Gewerbe üben und treiben mögen, welche es 

wohl gekonnt, und bey wem die Leute was machen lassen wollen. 

Allein nach denen, sonderlich in Deutschland aufgekommenen und 

stehenden Zünfften, Zechen, Innungen, muß, wer ein Meister seyn, 

und sich als ein solcher aufzuführen, das Recht haben will, 

¶ erstlich zünfftig gelernet, 

¶ hernach seine Lossagung feyerlich erhalten, 

¶ weiter gewandert, das ist, ausserhalb sich eine gesetzte Zeit 

umgesehen und gearbeitet, 

¶ hernach wohl an dem Orte, wo er Meister werden will, und 

doch nicht einheimisch ist, seine Zeit und Jahre bey einem 

Meister in der Arbeit gestanden, 

¶ auch seine Probe oder Meister-Stück gemacht, 

¶ dessen Billigung von seinen Mit-Meistern erhalten, 

¶ die Gebühr der Zunfft erleget, und sonst geleistet haben, 

¶ sich auch, nach dem Recht derer an den meisten Orten, 

würcklich verheyrathen, Zeugniß von seinem und seines 

Weibes ehrlichen Herkommen und ehrlichen Geburt bey-

bringen. 

Auf solchen Fuß wird er vor einen Meister, das ist, vor denjenigen 

erkennet und ausgesprochen, welcher das Erlernte treiben, es andere 



 

 

lehren, die es gelernet haben, als Gesellen oder Helffer fördern darff; 

und wer nicht in sothanigen Ordnungen Meister worden ist, darff, was 

er auch sonst könnte, doch nicht arbeiten und treiben, will er nicht 

aufgehoben seyn, das ist, erfahren, daß man ihm Arbeit und Arbeits-

Gezeug wegnehme, und noch über dieses Straffe ansetze; und 
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werden heimlich, ohne habendes Meister-Recht, arbeiten wollende, 

mit dem Schimpff- Nahmen derer Pfuscher beleget, wie diejenigen, so 

von Handwercks-Sachen geschrieben, umständlicher ausführen, Bes. 

Adrian Beier in Tractatu cui Titulus: Magister, Handwercks-Meister. 

Georg Beier in specimine Juris germanici L. 15, §. 41 u. ff. Titius  

Jur. Civil. VIII, 5, 7, etc. von welchen Umständen doch die Ebräer und 

andere Völcker nichts gewust. 

Der Meister-Nahme ist auch denen Gelehrten, die nicht so wohl mit 

der Hand, als vielmehr mit dem Kopffe arbeiten, beygeleget worden, 

in welchem Verstande das Wort Meister gar offt in denen Schrifften 

Neuen Testaments zu finden ist, der im Syrisch- Chaldäisch- Ebräi-

schen, nach verschiedenen Umständen unterschiedlich gelautet hat, 

und bald Mar, Morena, bald Rab, Rabban, Rabbi, Rabbuni geheissen: 

dergleichen Benennung sich auch in der Schrifft zeiget. 

Es hat wohl immer gelehrte Leute, in ihrer Art und in ihrem Maaß, 

unter denen Jüden gegeben; so ist auch bey und unter selbigen die Ge-

wohnheit aufgekommen, die zum Lehren und Richten tüchtige Perso-

nen, mittelst Auflegung der Hände und anderer Umstände vor derglei-

chen feyerlich zu erklären, und ihnen die Befugniß zu lehren, und ein 

Richter-Amt anzunehmen, solchergestalt mitzutheilen, (siehe den Ar-

tickel Eltisten) als wie hernach unter denen Christen die Gesellschaff-

ten solcher Leute aufkommen, und unter dem Nahmen derer Facultä-

ten bekannt geworden sind, daß die Facultas Theologica, Facultas Ju-

ridica, Facultas Medica, Facultas Philosophica genennet, und darun-

ter eine gewisse Anzahl Leute verstanden wird, die da in der GOttes-

Gelahrheit, in Rechten, in der Artzney-Kunst, und in andern Wissen-

schafften öffentlich lehren, was recht oder unrecht u. s. w. sey, spre-

chen mögen Schweder in Jure publico Parte speciali Sect. I, cap. VI, 

§. 7, p. 301. Titius  Jur. civil. X, 1, 24 u. f. auch von unadelichen nie-

mand ein Beysitzer an des heil. Römischen Reichs Cammer-Gericht 

werden kan, der nicht ein Zeugniß seiner Tüchtigkeit und die sie ver-

sichernden Gradum oder Doctor-Tittel erhalten habe, Cammer-Ge-

richts-Ordnung P. I, Tit. III, §. 1. Blum de Processu Camerali, Tit. 

VII;  allein bey denen Juden hat man doch von dem Ehren-Tittel, Rab 

oder Meister u. dgl. m. nichts gewust, Aruch  in voce: [ein Wort heb-

räisch] beym Lightfoot  Hor. Hebraic. in Matth. XXIII, 7; Seldenus 

de Synedriis Hebraeorum II, 7, 1. et ibidem citati plures; Vitringa  in 

Synagoga vetera II, 10; biß gegen die Zeiten unsers Heylandes JEsu, 

da es aufkommen, daß die durch Händauflegen, und anderer Ceremo-

nien zum Lehren oder Richten vor tüchtig erklärte Rabbi u. s.w. ge-

nennet worden sind, auch sich selbst unter einander so betittelt, mit 

dergleichen Benennung ein groß Geprahl getrieben, und hefftig dar-

nach gestrebet haben, die man auch wohl Ehren halben denen gege-

ben, die sehr weise und geschickt gewesen sind, ob sie gleich sich 

nicht die Hände auflegen, und also zu einem Rab, Rabbi, Doctor oder 

Magister ordentlich und feyerlich machen lassen, Lightfoot  l. c. 

Gerson schreibet in der Widerlegung des Jüdischen Talmuds, Th. I, 

Cap. XXVII, p. 192. u. ff. 
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also:  

ĂSoviel den Tittel der j¿dischen Lehrer belanget, ist zu mercken, daÇ 

unter dem Alten Testament, beydes im ersten und andern Tempel, die 

Priester, so aus dem Stamm Aaron und Hause Levi waren, ihre Lehrer 

gewesen seyn, nach welchen sie sich in allen ihrem Leben haben rich-

ten müssen, wie Moses im 5 B. Cap. XVII, und Malachias Cap. II, 

zeugen. Daher auch die Priester Lehrer, und die Lehrer Priester sind 

genennet worden, ausgenommen, die Propheten im ersten Tempel, 

welche GOtt nach seinem Willen, aus allen Stämmen, ohne Mittel 

beruffen und gesendet hat, dieselben wurden nicht Priester, sondern 

Propheten genennet. 

Nachdem aber die Secten der Pharisäer, und Sadducäer, und Esseer, 

im gelobten Lande eingerissen waren, also, daß ein ieder glaubte und 

lehrte, was der meiste Hauffe, oder was ihm wohl gefiel, und dann 

auch die Cabalisten unter denen Jüden, so in Babylon geblieben wa-

ren, überhand nahmen, und viel Spaltungen und Uneinigkeiten im 

Volck erregten, wurden auch in Babylon Lehrer und Regenten geord-

net, doch also, daß die Lehrer in Babylon denen Hohenpriestern zu 

Jerusalem, und die Regenten in Babylon den Fürsten zu Jerusalem un-

terworffen waren, und hatten die Babylonische Lehrer keine Amts-

Nahmen, biß auf Simeon, den Sohn Hillels, derselbe wurde im Jahr 

Christi 8 Rabban Simeon genennet. Rabban aber heist so viel, als un-

ser Meister. Und nach diesem Rabban Simeon wurden auch andere 

mehr Rabban genennet. Endlich wurde auch Gamaliel mit diesem Tit-

tul beleget. Und weil sich, nach der Verstöhrung Jerusalems, das Wort 

GOttes ie mehr und mehr bey diesem Volck verlohr, wurden auch die 

Lehrer nicht mehr Rabban, unser Meister, sondern Rabbi genennet. 

Welcher Tittel auch biÇ auf den heutigen Tag geblieben.Ă 

Ob bey dem Rabbinen- und Magister- oder Meister-machen, denen 

mit solcher Würde zu versehenden Leuten Schlüssel in die Hände ge-

geben, und damit bezeichnet worden sey, daß sie Gewalt zu lehren, 

was Recht oder Unrecht, zugelassen oder verboten sey, zu erkennen 

und auszusprechen haben solten, bleibet an seinen Ort gestellet, Bes. 

Seldenus de Synedriis Hebr. I, 9; das ist gewiß genug, daß bey Auf-

legung der Hände und bey Ertheilung der Lehr-Freyheit, auch bezeug-

ter Fähigkeit eine Gerichts-Stelle zu bekleiden, der Nahme Rabbi aus-

drücklich mitgetheilet und also einer Rabbi genennet, und vor derglei-

chen erkläret worden sey, Rabbi Joshua Levita in Hilcoth Olam, 

Tract. I, cap. III. 

Gerson schreibet am angeführten Orte hiervon also: 

ĂBey der Promotion der Rabbinen, wird sonderlich kein Pracht getrie-

ben, allein daß der oberste Rabbi desselben Orts in seiner Synagogen 

ausruffet und verkündet, daß dieser N. wegen seines studirens und 

gottsfürchtigen Lebens wohl werth und würdig sey, den Tittel eines 

Rabbi zu führen, gebeut auch darnach bey dem höchsten Bann, den-

selben N. einen Rabbi zu nennen, und ihm auch die Ehre, welchen 

einem Rabbi gebühret, wiederfahren zu lassen, und giebt ihm auch 

dessen ein schrifftlich Zeugniß. Dieser Pracht wird bey ihnen Semi-

chuth genennet, und ist soviel ge- 

S. 206 
393 Meister 

sagt: Man möge sich nunmehr wohl auf diesen Menschen verlassen, 

und seinen Worten Glauben geben.Ă 



 

 

Wie aber der Nahme Rab oder Raf, mit verwandtem Rabban, Rabbi, 

Rabbuni, von großmachen herkommt, nehmlich von [ein Wort Heb-

räisch] groß, mächtig und vielgültig seyn, so solte er auch was grosses 

und einen hohen und vornehmen Stand und Mann anzeigen und be-

deuten, obwohl die Juden-Lehrer in diesen unterschiedlich klingenden 

Nahmen unterschiedliche Grade und Staffeln der Würde und des An-

sehens suchen und sagen: Rab oder Mor seit denen in Babylonischen 

Gegenden gemachten Meistern gegeben, Rabbi aber einer im Jüdi-

schen Lande davor erklärter betittelt worden; daß also Rabbi schon 

mehr als Rab, Rabban aber etwas vornehmer als der Rabbi, und ein 

solcher Tittel gewesen, den nur ihrer sieben zu tragen, die ausnehmen 

der Ehre gehabt haben. Aruch l. c. Lightfoot  in Harmonia IV Evan-

gelistarum Sect. XII, p. 387, Tom. I, Oper. 

Uberhaupt wurden die zu Rabbi gemachte Leute sehr hoch gehalten, 

nicht nur in Ansehung ihres Lehr-Amts; sondern weil noch weiter ge-

stalten Dingen nach, in solcherley Tittel die Geschicklichkeit und Be-

rechtigung über Gut und Blut, Ehre, Leib und Leben zu richten, mit 

enthalten gewesen ist, und die Jüden die Meynung gehabt haben, daß 

ieder unter ihnen, von Rechts wegen, solcher Leute Urtheil und Ge-

walt unterworffen seyn, und was sie sprechen, gethan, gelitten und 

vollzogen werden solte, so weit es nicht auswärtige Gewalt derer Hey-

den oder Ungläubigen hinderte. Maimonides in Hilcoth Sanhedrin IV, 

14. etc. 

Wie denn der Talmud lehret: Wenn schon der allergeringste Jüde zu 

einem Rabbi geordnet und angenommen wird, sey man ihm doch in 

allen Dingen zu gehorchen schuldig. Ja wenn er schon das gantze Ge-

setz aufhübe, und lehrete, es wäre kein Sabbath zu feyren gebothen, 

noch keine Abgötterey im Gesetz verboten, müste man ihm doch gläu-

ben. Und R. Bechai schreibet: Man muß dem Rabbi gläuben, wenn er 

schon lehrete, die lincke Hand ist die rechte, und die rechte ist die 

lincke. Gerson l. c. 

Insonderheit wurden die Rabbinen [zwei Wörter Hebräisch] auch als 

Väter angesehen, und mit dem Tittel begrüsset, dahero auch solcher 

Leute Aussprüche unter dem Nahmen, Aussprüche derer Väter sich 

noch im Talmud zeigen; und gaben sie die Fürsten und Väter des ho-

hen Gerichts ab, Seldenus de Synedriis II, 7, 10, p. 744 u. ff. 

Aus dem kürtzlich angeführten, lässet sich nicht nur der im Neuen 

Testament vorkommende Meister- oder Rabbi-Nahme überhaupt, 

sondern auch insonderheit dasjenige verstehen, was unser Heyland 

JEsus hierbey gantz sonderbar getadelt und erinnert hat, wenn er zu 

seinen Jüngern spricht: Matth. XXIII, 8, 9. Ihr solt euch nicht Rabbi 

nennen lassen, (das ist, ihr solt euch nicht zu einem gewaltsam zu be-

fehlen habenden Rechts- Gelehrten und Gerichtsfähigen erklären und 

machen, auch also eine weltlich-zwingende Ober-Bothmäßigkeit über 

andere beylegen lassen,) denn einer ist euer Meister, kathǛgǛtǛs, oder 

derjenige, welchem eigentlich alle gebietende Lehr- und Gerichts-Be-

rechtigung zukommt. Und solt niemand (unter euch) Vater heissen, 

(oder zu einem 
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gewaltsamen zwingenden Gerichts-Vater) auf Erden (des Jüdischen 

Landes, oder nach der Gewohnheit des im Jüdischen Lande sitzenden 

Synedrii und grossen Raths erklären und benahmen) denn einer ist 

euer Vater im Himmel (der alles richtet, und dem Sohn zu richten 

übergeben hat.) 



 

 

Und ihr sollt euch nicht lassen Meister (kathǛgǛtǛs) nennen, (nicht zu 

einem Ober- Befehlshaber und Präsident, Fürsten, Vorsteher des Ge-

richts benennen) denn einer ist euer Meister (Oberster, Gerichts-Fürst 

über Lebendige und Todte) Christus, (der wahre Meßias und Heyland 

der Welt) der Grösseste unter euch (der im Geist und in der Wahrheit 

Rab oder Raf, und also was grosses und hohes ist) soll euer Diener 

seyn, und damit sein grosses Wesen des liebreichen Glaubens bewei-

sen. 

Daß dermaßen nach Seldeni Erläuterung, der Heyland in seinen Re-

den auf die der Zeit unter denen Jüden bekannte Sachen verblümter 

Weise gezielet, und seinen Jüngern verboten hat, in ihrer Verrichtung 

des zu predigenden Evangelii, sich auf den Fuß des prahlenden und 

gewaltsamen fahrenden Wesens der Jüdischen Rabbinerey und Meis-

terschafft zu stellen; welches an sich richtig ist, wenn gleich einigen 

die vom Seldeno de Synedriis II, 7, 10, vorgebrachte Auslegung derer 

angezogenen Worte JEsu nicht gefallen möchte, zumahl da die Be-

kenntnisse derer Lutheraner von dem gewaltsamen Zwang in Glau-

bens-Sachen nichts halten. Bes. August. Confes. Art. XXVIII. depo-

testate Episcoporum etc. 

die Jüden haben immer, so viel es möglich gewesen, die einmahl auf-

gekommene und im vorhergehenden entworffene Rabbinerey unter 

sich zu erhalten gesucht, daß noch zu unserer Zeit Meister oder Rab-

biner von ihres gleichen gemacht, und theils als Lehrer, theils als Rich-

ter, soweit es ihnen iedes Orts Obrigkeit, was das letztbenannte anbe-

trifft, nicht zu wehren trachtet, gebraucht zu werden pflegen, wovon 

Gerson am angeführten Orte also schreibet: 

[1]ĂDer Tittel Rabbi ist bey den J¿den biÇ auf den heutigen Tag ge-

blieben, also daß ein jeder Jüde, er sey aus was Stamm oder Herkom-

mens er wolle, wenn er nur etwas im Talmud studiret hat, zu einem 

Rabbi kan gemacht werden. Im Gegentheil aber, kan jetziger Zeit kein 

Priester aus dem Stamm Aaron gebohren, ein Lehrer seyn, er sey denn 

auch ein Rabbi. Aber die Jüden, welche in Hispania gewohnet haben, 

wollten keinen zum Rabbi machen, weil sie lehreten, man solle sich 

ausser dem gelobten Lande auf keinen Menschen in der Lehre verlas-

sen. 

Die Rabbinen aber haben nichts mehr davon, als die Nahmen Rabbi, 

und werden über Tische obenan gesetzet, ausgenommen etliche we-

nige Rabbinen, die werden von gewissen Gemeinen unterhalten, doch 

also, daß sie nicht zu fett werden. Also halten alle Jüden, so in Schwa-

ben-Land wohnen, einen Rabbi. Die in Franckfurt am Mayn einen, die 

zu Friedberg einen; und die, so unter dem Churfürsten zu Cölln woh-

nen, haben auch einen den sie unterhalten. 

Nachdem aber die deutschen Jüden gesehen hatten, daß wir Christen 

nicht allein Magistros, sondern auch Doctores machen, haben sie ohn-

gefehr für 200 Jahren eine neue Art Rab- 
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binen erfunden, wie Don Isaac bezeuget, dieselben werden Moranan, 

welches heist unsere Lehrer, genennet. Wo nun ein solcher hochge-

lehrter Morenu zu bekommen ist, läst man die andern Rabbiner sitzen, 

und giebt diesem seinen Unterhalt. 

Das Amt der bestallten Rabbinen aber ist fürnehmlich, daß sie auch 

andere zu Rabbinen machen können, und wenn ein Jude dem andern 

etwas schuldig ist, und ihn nicht bezahlen will, muß ihn der Rabbi mit 

und durch seinen Bann zur Bezahlung zwingen. Desgleichen, wenn 

[1] Bearb.: Beginn Zitat 



 

 

einer oder eine das Gesetz GOttes, oder der Rabbinen, öffentlich über-

treten hätte, mit Ehebruch, Blutschande, Verrätherey und dergleichen, 

oder hätte die gewöhnliche Zeit nicht gefastet, oder hätte den Sabbath 

entheiliget, denselben muß der Rabbi ordentliche Busse, nach Gele-

genheit der Personen und Sachen, ordnen und fürschreiben. 

Es kan auch keine Ehe gemacht, noch wieder geschieden werden, es 

geschehe denn durch den Rabbi, oder seinen Vollmächtiger. Auch 

muß er Bericht thun, wenn ein Huhn, oder Ganß wäre hinckend wor-

den, ob man es schlachten und essen dürffte, oder ob man es den 

Christen verkauffen müste, und dergleichen Sachen sehr viel. 

Fürnehmlich aber muß er aller Gesunden un Krancken, junger und al-

ter Weiber Natur und Eigenschafften, ihrer verborgenen Schätze wohl 

zu unterscheiden wissen, und so es ihm möglich, muß er auch alle 

Jahre dreymahl predigen, nehmlich den Sabbath vor Ostern, den Sab-

bath vor Pfingsten, und den Sabbath vor der traurigen Begängniß der 

Verstöhrung der Stadt und Tempel zu Jerusalem. Welche Predigten 

aber nicht zur Erbauung dienen, wird auch kein Artickel ihres Glau-

bens bewiesen, noch gehandelt, sondern sie nehmen einen dunckeln 

Spruch aus dem Talmud, und erzwingen nach Cabalinischer Art und 

Kunst daraus, daß ihr Meßias noch in diesem Jahr kommen soll. Und 

obwohl, wie gedacht, der Rabbinen-Stand gar nichts, oder doch sehr 

wenig ins Haus und Beutel bringt, ist doch bey diesem Volck der Ehr-

geitz so groß, daß auch ihrer mehr durch Gunst, als durch Kunst, zu 

Rabbinen gemacht werden, und wo einer dem obersten Rabbi ein 

Stück Goldes oder zwantzig giebet, macht er einen viel eher zu einem 

Rabbi, als wenn er tausend Stück Goldes verstudiret hätte. Wie denn 

von solchen ungelehrten Rabbinen der R. Abraham, in seinem Caba-

listischen Buche, fol. 66 u. ff. zeuget, wenn er berichtet: 

Daß zwar der Priester Rab Aaron, ein reicher und fürnehmer Kauff-

mann gewesen sey, aber doch sey er wegen seines Reichthums, und 

nicht wegen seiner Geschicklichkeit, zu einem Rabbi gemacht wor-

den. Auch habe man einen Leinweber zu einem Rabbi gemacht, dar-

aus den Jüden sehr viel Unglück entstanden sey. So schreibet er auch, 

daß die obersten Rabbinen nicht ordentlicher, oder rechtmäßiger 

Weise zu solchem ihrem Stande kommen seyn, sondern habens von 

den Heydnischen Obrigkeiten für Geld erkaufft, wie man einen Zoll 

zu kauffen pfleget. Ja es zeuget dieser Rabbi, daß sint der Zeit, als die 

Israeliter zu regieren haben ange- 
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fangen, haben die obersten Rabbinen nicht aufrichtig gehandelt, son-

dern haben sich mit grossem Geld ins Amt gekaufft, gleichwie man 

einen Zoll an sich kaufft, und sind also keine Hirten, sondern Mied-

linge gewesen. Eben dieses zeuget auch R. Gedalia von ihnen. Ja der 

von den Rabbinen selbst geschriebene Talmud kan nicht Worte ge-

nung finden, ihren Ehrgeitz damit zu beschreiben, darum schreibet er: 

Dieses sind die Creaturen, welche sich allezeit undeinander hassen, 

nemlich die Hunde, die Huren, die Hahnen, und die Rabbinen etc.Ă[1] 

Ausser diesem geben auch hiervon Bericht der Jude Leo von Mo-

dena, in Ceremonies et Constuma des Juifs II, 66, und Buxtorff  in 

Synagog. Jud. cap. 6, 6. Der erstere macht auch kein Geheimniß dar-

aus zu bekennen, daß die Rabbinen in allen unter dem Juden-Volck 

vorfallenden Streitigkeiten insgemein Richter abgeben, und ihr Urt-

heil, nebst dem Gebrauch der Vernunfft, auch unter Uberlegung der 

mancherley Umstände an Zeit, Ort, Person u.s.w. nach dem so genann-

[1] Bearb.: Ende Zitat 



 

 

ten Cosen hamischpath und Seclod Tesivod fasseten, welche Ord-

nungen und Rechte aus denen Büchern Mosis gezogen, und also der 

Grund davon in folgenden Stellen zu finden wäre, nemlich: 2 Mose 

XXI, XXII, XXIII, 5 Buch Mose XXI - - XXV. 

Der letzt benannte oder Buxtorff aber schreibet: 

  ĂWo zehen Jüdische Haus-Gefässe sind, tragen sie Sorge, einen 

Rabbi oder Moranu zu haben und zu halten, der die Kinder unterrich-

tet, in Glaubens-Scrupeln Weisung thue, den Gottesdienst vorstehe 

und selbigen pflege. Diese machen wieder andere Rabbiner und Mo-

renan, pflegen auch Recht zu sprechen, streitige Sachen zu entschei-

den, und nebst denen übrigen Vorstehern, oder, wo es an dergleichen 

fehlet, alleine Urtheil zu fällen, Straffen aufzuerlegen, daß sie noch 

mit Gewalt aufs wenigste den Schatten von ihrem alten grossen Rath, 

dessen Ober-Vorsteher und Gerichts-Vater erhalten und abgeben wol-

len, folglich bey dem verblendeten Jüden-Volck, zu dessen immer fer-

nern Verstockung, in einem grossen Ansehen sind, und als ihre Päbste, 

in Glaubens- oder vielmehr Aberglaubens-Sachen vor gantz unfehlbar 

gehalten.Ă 

Die Vornehmsten unter ihnen in Deutschland sollen die Ober-Rabbi 

zu Worms und Franckfurt, in Böhmen der zu Prag seyn, davon 

Schwab, ein bekehrter Jude, im Jüdischen Deck-Mantel IV, 9, schrei-

bet: 

ĂEs haben die Juden bisher drey Ober- Rabbiner gehabt, nemlich ei-

nen zu Prag, den andern zu Worms, den dritten zu Franckfurt, dero 

Regiment und Gebiet sie alle mit einander, sammt ihren gemeinen 

Rabbinen, unterworffen und gehorsam sind, nemlich ieder demjeni-

gen, welchen er am nªchsten hat.Ă 

Hoher Obrigkeit stehet es zu, ob, und wie weit sie die Rabbi-Macht 

unter dem blinden Juden-Volck in ihrem Gebiet gelten lassen wolle? 

welche die alten Kayser schon zu beschneiden vor gar nöthig geachtet 

haben; und überhaupt hat sich, weil der rechte Meister, HErr und Rich-

ter in unsern JEsu gekommen ist, sich die Jüdische Meisterschafft, die 

Macht eigene Gesetze zu haben, zu stellen, und darnach zu richten, 

von dem Jüdischen Volck verlohren. Das hatte der 

S. 208 
397 Meister 

Geist der Weissagung vorher gesaget, und die Zeichen von der Zeit 

des ankommenden Meßiä oder Welt-Heylandes bemercken, also sa-

gen wollen: 

ĂDaÇ die Gerichtliche Rabbinerey oder Meisterschafft nicht eher von 

denen Jüden, als einem besonders in eigener Verfassung vor sich ste-

henden Volcke, wegkommen würde, als biß der gekommen wäre, wel-

cher kommen solle, und im Deutschen ein Held genennet wird.Ă 

So solte das Volck ein besonderes und in eigener Verfassung beysam-

men stehendes, und nach seinen Gesetzen durchgehends sich selbst 

richtendes Volck bleiben, biß der Meßias käme; wenn aber dieser er-

schienen wäre, die gantze Jüdische Verfassung und eigen-gerichtliche 

Meisterschafft aufhören, wie denn das Volck auseinander getrieben, 

unter alle Völcker zerstreuet, die Meisterschafft ihm genommen, oder 

dem Löwen Juda aus den Klauen gerissen worden, daß selbiges wohl 

seinem Aberglauben folgen mag, übrigens die Rechte eines jeden Lan-

des zu erkennen, nach selbigen zu leben und sich darnach von Frem-

den richten zu lassen verbunden ist. So ist es gegangen, wie Jacob ge-

weissaget 1 Buch Mose XLIX, 10; 



 

 

ĂEs wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein 

Meister (die Meisterschafft, die Rabbinerey, die eigene Gerichtbar-

keit) von seinen F¿ssen, biÇ der Held komme etc.Ă 

Zu dessen Erläuterung Amelius in Erörterung der schwersten Schrifft-

Stellen A.T. Tom. II., p. 566 u. ff. Weihenmayer in der Fest-Posaune, 

Th. II, p. 140 u. ff. und andere, dieses zusammen getragen: 

Das Scepter heist nach der Grund-Sprache ein Zweig oder Ruthe, 

(maaßen die Scepter Anfangs nur höltzerne Stäbe gewesen) und von 

einer Ruthe, wollen es einige Rabbinen verstanden haben: Es wird die 

Züchtigung, oder Trübsal von Juda nicht weichen, biß zur Erschei-

nung des Meßiä; allein solches ist streitig mit allen Umständen des 

Textes, als worinnen nicht, wie den vorhergehenden Brüdern in vori-

gen Worten, Straffe und Unglück gedrohet, sondern Wohlthat und Se-

gen verheissen wird. Zu dem wiederspricht auch die Erfahrung, 

maaßen unter David und Salomo, und also für die Zukunfft Christi, 

sie eines blühenden und glücklichen Zustandes genossen. Uber das, 

das Elend, das die Jüden heut zu Tage leiden, gehet nicht über den 

Stamm Juda, sondern über das gantze Volck. 

Darnach so heisset das Grund-Wort auch ein Stamm oder Ge-

schlechte; daher diese Weissagung von andern also erkläret wird: Es 

wird Juda allezeit ein Stamm bleiben, biß der Held, dem die Völcker 

werden anhangen, komme; wie es also Justinus, Eusebius, Athan-

sius, Chrysostomus, Theodoretus und andere erklären, welches zwar 

an dem Stamm Juda erfüllet worden; denn da alle Stämme unter ei-

nander zerstreuet, ja auch mit den Völckern und Heyden vermischet 

wurden, ist doch der Stamm Juda verblieben, und hat sein Geschlecht-

Register biß auf Christi Zukunfft richtig behalten, und das laut Hos. I, 

6, 7, ich will mich nicht über das Hauß Israel Erbarmen etc. 

Allein es lautet die Redens-Art hier hart und ungewöhnlich, daß der 

Stamm vom Stamme nicht soll weg genommen werden. Füglicher ver-

stehen wir dann mit Luthe- 
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ro und andern ein Scepter, als ein Zeichen Königlicher Hoheit und 

Herrschafft; wie dann Könige, neben der Krone auf dem Haupt, auch 

ein Scepter in der Hand zu führen pflegen; jedoch daß durch das Scep-

ter nicht eben eine Königliche, sondern insgemein eine Herrschafft 

und gemeines Wesen mit seinen Gesetzen und Ordnungen verstanden 

werde. 

Der Meister ist nach dem Ebräischen eigentlich [ein Wort Hebräisch], 

welches Wort von einigen gedeutet wird, ein Lehrer des Gesetzes, zu 

dessen Füssen die Jünger, wie Paulus zu den Füssen Gamaliels, sas-

sen, Apost. Gesch. XXII, 3, oder vielmehr stunden, nach dem Zeugniß 

der Rabbinen, die da sagen: Von den Tagen Mosis, biß auf die Zeit 

Rabbi Gamaliels, musten die Jünger stehende das Gesetz lernen; aber 

nach Gamaliels Tode haben die Kranckheiten die Welt zu plagen an-

gefangen, daß sie also sitzende im Gesetz studireten. Dannenhero der 

Talmud klaget, das nach des alten Gamaliels Tode die Herrlichkeit des 

Gesetzes sey verschwunden. 

Andere verstehen durch das Ebräische Wort einen Feld-Herrn im 

Kriege, und drehen das Wort, das im Grund-Text gedeutet zwischen 

seinen Füssen, also, daß es muß heissen zwischen den Panieren; 

oder da sie es behalten, meynen sie, daß darum von denen Füssen ge-

redet werde, weil die meiste Heeres-Macht der Israeliten in Fuß-Volck 

bestand, auch in die Menge Roß zu halten einem Israelitischen Könige 



 

 

ausdrücklich von GOtt verboten war. Aber so wenig der Scepter von 

bürgerlicher Regierung alleine kan verstanden werden; so wenig kan 

auch das Grund-Wort von einem Heer-Führer im Kriege genommen 

werden, sondern vielmehr, weil solch Wort von einem solchen 

Stamm-Wort entspringet, das Satzungen, Gebote und Rechte heisset, 

die doch im Kriege ehe gebrochen, als gegeben und gehalten werden; 

so wollen andere von einem Rath oder Cantzler es auslegen, der zu 

den Füssen des Königs sitzet, und ihm in Regierung seiner Lande be-

dienet ist. 

Wir halten aber dafür, daß mit diesem Worte angedeutet werde, der 

grosse Rath zu Jerusalem, als welcher biß auf Christi Zeiten hin, Ge-

setze geben und anordnen, ja so gar die Gerichte wieder die Verbre-

cher nach eigenem Bedüncken verwalten könnte.  

Hierbey fragt sich, wie das Wort Juda zu nehmen sey? Juda ist nicht 

die Person dieses Ertz-Vaters, noch auch das gantze Jüdische Volck, 

sondern der Stamm, so absonderlich von Juda entstanden, als von dem 

so wohl die vorhergehende als nachfolgende Worte, daß er sein Füllen 

an den Weinstock binden, und seiner Eselin Sohn an den edlen Reben 

etc. reden.  

Weil nun GOtt, unter so vielen Veränderungen des Jüdischen Reichs, 

sonderlich diesen Stamm erhalten wollen, auch nach der Babyloni-

schen Gefängniß eine Zeitlang die Regierung bey denen Personen, die 

eigentlich aus solchem Stamm waren, verbliebe, und dadurch für allen 

andern Stämmen in ein grosses Ansehen kommen, so haben die Jüden 

nicht allein von der Zeit an, sich den Nahmen von Juda gegeben, son-

dern auch die Regierung selbst hat den Nahmen der Regierung von 

Juda behalten, und ist bey diesem Stamm biß an Christi Zeit, biß der 

Held gekommen, verblieben, obgleich die Asmonäer, welche 
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aus dem Stamm Levi waren, und Fremde die Regierung angetreten. 

Die meisten Ausleger stehen zwar in den Gedancken, wenn der Held 

kommen werde, würde, nach Jacobs Meynung, das Scepter, und der 

Meister von Juda schon entwendet seyn, und nach solcher Entwen-

dung, als einem Zeichen der baldigen Ankunfft, selbiger sich einstel-

len; womit sie es aber nicht treffen, maaßen die Ebräische Redens-Art 

biß, eine Duration und Währung anzeiget, die so lange dauren solle, 

biß der Held komme; als nach dessen Ankunfft das Scepter und der 

Meister erst entwendet werden soll, zu einer Uberzeugung, daß dessen 

Ankunfft gewiß geschehen sey, weil kein Scepter und kein Meister 

mehr in Juda vorhanden sey. 

Hier ist zu gedencken, daß man endlich noch zugebe, der Meister, oder 

der hohe Rath, welcher nach den Gesetzen in gewissen Fällen das 

Recht verwaltete, sey noch in Juda gewesen; fast durchgehends aber 

will man dem Stamm Juda das Scepter bey der Ankunfft des Schilo 

nicht zugestehen. Gemeiniglich hält man dafür, daß eben das Scepter 

hauptsächlich von Juda entwendet worden, als die Jüden dem König-

lichen Regiment des Herodis, als eines Fremden, der von der Idumäer 

Stamm entsprossen, durch Befehl der Römer sich unterwerffen müs-

sen. 

Denn erstlich saget die Verkündigung Jacobs ausdrücklich, daß das 

Scepter biß auf des Schilo Ankunfft von Juda nicht solle entwendet 

werden; so es aber nach dieser Gelehrten Meynung noch vor der An-

kunfft Christi wäre entwendet worden, so ist es nicht biß auf die 



 

 

Ankunfft des Schilo geblieben, damit wiederspricht man aber dem 

Heiligen Geist, der durch Jacob redete. 

Hiernächst ist gar leicht zu erweisen, daß das Scepter bey dem Stamm 

Juda noch gewesen, als zur Zeit der Geburth und Ankunfft des Schilo 

da Herodes regieret hat, ob er gleich als ein Fremder, anfänglich wie-

der der Jüden Willen, nachgehends aber mit ihrer freywilligen Unter-

werffung, die Königliche Regierung verwaltete. Denn das Volck, so 

ein König regieret, der im Nahmen des Volcks die Regierung nach des 

Volcks Gesetzen führet, hat ja allerdings ein Scepter, wie die Römer, 

Macedonier und andere Völcker das Scepter noch gehabt haben, da 

sie auch gleich von fremden Königen, die auch das Regiment mit Ge-

walt an sich gebracht haben, sind beherrschet, und nach ihren Geset-

zen regieret worden, welches Vitringa  weitläufftig erweiset. 

Um desto eher und nachdrücklicher kan man auch die Jüden von der 

Gewißheit der schon geschehenen Ankunfft des Meßiä überführen, 

weil derselbe kommen, da Juda das Scepter und den Meister noch ge-

habt, dargegen beyde, so wohl Scepter als Meister, dermaaßen von 

ihnen nunmehro entwendet worden, daß sie keines derselben niemahls 

wieder bekommen werden. Allein man wird sagen, daß die Rede, von 

seinen Füssen, erweise, daß die Regenten nothwendig, dem Geblüte 

nach, aus dem Stamme Juda seyn müssen, und daß also, weil die As-

monäer und Herodes nicht eigentlich von dem Geschlechte Juda her-

stammeten, nicht könnten Regenten von Juda genennet werden, folg-

lich hätte das Scepter schon aufgehöret, so bald aus dem Stamme Juda 

selbst keine Regen- 
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ten erwehlet worden. Wir gestehen, daß dieser Einwurff anfänglich 

einen guten Schein in der Grund-Sprache habe, doch wenn man ihn 

recht bey Licht besiehet, so wird man finden, daß die Worte: von sei-

nen Füssen, nicht so wohl die Geburt, als die beständige Herrschafft 

anzeigen, nemlich wie sonsten in der Heiligen Schrifft auf die Weise 

der Löwen alludiret wird, da sie über ihrem Raub liegen, und densel-

ben zwischen ihren Füssen feste halten, also wird sonderlich hieselbst 

mit dieser Rede dahin gesehen, um so vielmehr, weil vorher im 9ten 

Vers Juda mit jungen Löwen und Löwin verglichen wird darinn, daß 

er fest auf seinen Raub halten, und denselben also gantz geniessen 

würde. In diesem Verstande würde so viel mit der Redens-Art: von 

seinen Füssen, angezeiget, daß die Jüden ihr Regiment, Policey und 

Gesetz, bisß der Meßias käme, behalten solten. 

Andere erklären die Füsse von der letzten Zeit. Denn es ist bekannt, 

daß im gemeinen Sprüchwort, wenn man von einem Ende will reden, 

gesagt wird: Es ist kommen vom Haupt zu den Füssen; auch ist diese 

Redens-Art in der Schrifft nicht ungebräuchlich, daß wenn von dem 

Letzten oder Nachzug geredet wird, die Füsse genennet werden; wie 

GOtt zum Mose sprach 2 B. Mose XI, 8, nach dem Grund-Text: Zeuch 

aus du und alles Volck, das zwischen deinen Füssen ist. Auch ist be-

kannt, daß durch die Füsse am Bilde Nebucadnezars die letzten Zeiten 

verstanden werden; und wäre also auch nach dieser Erklärung dieß der 

eigentliche Verstand dieser Worte: Juda soll das Scepter haben und 

behalten, und ob wohl in den letzten Zeiten derselbe erniedriget 

werde, solle dennoch eine Obrigkeit ihnen bleiben, biß der Meßias 

käme. 

Und gewiß, dieses erhellet auch aus den Geschichten selbst. Denn ob-

gleich die Jüden damahls unter der Bothmäßigkeit der Römer und des 



 

 

Herodis stunden, jedennoch war denenselben vergönnet, nach ihren 

eigenen Gesetzen zu lieben, so wurde auch annoch der Jüdische Staat 

durch den grossen Rath regieret, ehe der völlige Untergang erfolgte. 

Was besonders noch das Wort biß, [hebr.] anlanget, so übersetzen die 

Jüden dieses Ebräische, als wenn es zwey Wörter wären: Das Scepter, 

der Gesetzgeber von Juda soll immer und ewig bleiben, wenn der 

Meßias kommen wird. Schlüssen darnach also: Das Scepter ist anietzo 

von Juda entwendet, darum ist auch der Meßias noch nicht gekom-

men. Ihre Gründe aber zu solcher Ubersetzung sind sehr schlecht; 

denn wenn sie meinen, daß die Accentuation ihnen sonderlich zu Nut-

zen komme, so wird dieses nicht allein von uns geläugnet, sondern wir 

können auch wohl aus der Accentuation das Gegentheil darthun, daß 

das Ebräische nothwendig biß heissen müsse, und daß, wenn [hebr.] 

mit [hebr.] also zusammen gesetzt wird, niemahls eine Ewigkeit, wohl 

aber eine gewisse bestimmte Zeit, wie lange etwas währen solle, an-

gezeiget werde. 

Nun müssen wir noch zuletzt untersuchen, wenn eigentlich die Ab-

schaffung des Scepters und des Gesetzgebers geschehen? Ehe wir hie-

rauf antworten, so muß dieses zum Grunde geleget werden, daß nicht 

gleich auf einmahl, sondern allmählig, nach und nach, das Scepter und 

der Gesetzgeber von Juda 
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entwendet worden, und daß die völlige Entwendung solcher Herr-

schafft erst nach Christi Ankunfft erfolget. Wir wollen nicht untersu-

chen, ob GOtt darinn seine Barmhertzigkeit und Langmuth sehen las-

sen, daß da er das Jüdische Regiment auf einmahl hätte herunter werf-

fen können, es ihm dennoch vielmehr gefallen, solches allmählig und 

mit Verfliessung viele Jahre zu thun; Nur dieses wollen wir erinnern, 

daß die Entwendung des Scepters und des Gesetzgebers gar füglich 

könnte in dreyen Periodis oder Zeit-Rechnungen betrachtet werden. 

Der erste Periodus gehet von der Zeit an, da Pompejus der Grosse, 

den Tempel zu Jerusalem einnahm; denn von der Zeit an wurde Hyr-

canus, entweder in der That oder nur den Nahmen nach, dem Regi-

mente vorgesetzet, regierte auf 40 Jahr, biß er von Antigono vertrie-

ben wurde. Nachdem auch dieser Antigonus bald getödtet ward, so 

kam Herodes, durch Hülffe der Römer, zu der Regierung, verwaltete 

auch dieselbe 34 Jahr mit grosser Beunruhigung des Jüdischen Staats. 

Archelaus folgte im Reich, und regierte 9 Jahr, weil er ins Elend ver-

wiesen wurde. 

Der andere Periodus gehet von der Absetzung und von der Landes-

verweisung des Archelai an, maaßen nunmehr Judäa zur Römischen 

Provintz gemacht wurde, und zugleich Römische Landpfleger bekam. 

Gleichwie nun aber in dem ersten Periodo schon viele Eingriffe in die 

Herrschafft des Jüdischen Scepters geschehen, also wurde dieselbe in 

dem andern Periodo noch schlechter, in dem die Jüden wegen ihrer 

mehr und mehr gekränckten Freyheit vielmahls gefährliche Unruhen 

erweckten, biß sich ja der dritte Periodus einfunde, da das Jüdische 

Regiment, durch die endliche Verwüstung der Stadt und des Tempels 

völlig aufgehoben und vernichtet wurde. 

Ob nun wohl einige Jüden so unverschämt sind, daß sie noch nicht 

wollen die völlige Entwendung des Scepters von Juda glauben, son-

dern ich weiß nicht von welchen Königreichen derer 10 Stämme re-

den, welche sich in Asien zeigeten; iedennoch gestehen andere Juden 

gantz aufrichtig, daß bey ihnen weder Scepter noch Gesetzgeber sey. 



 

 

Sonst wird auch in Heiliger Schrifft gedacht der Meister des Him-

mels-Lauffs, welchen sich die Jüden in und aus ihrem Elende solten 

helffen lassen, weil sie doch bey guten Tagen mehr auf deren Lug und 

Trug, als auf das Wort der Wahrheit gehalten hatten, und es spricht 

also der Prophet Esaias, Cap. XLVII, 13, 14, im Nahmen GOttes zu 

ihnen: 

ĂLaÇ hertreten und dir helffen die Meister des Himmels-Lauffs, und 

die Stern-Gucker, die nach den Monden rechnen, was über dich kom-

men werde. Siehe! sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennet, sie 

können ihre (selbst eigenes) Leben nicht erretten vor den Flammen, 

und wollen doch andern Wege zeigen, der Glut zu entrinnen etc.Ă 

Das im Ebräischen gebrauchte und von Luthero  mit Meister über-

setzte Wort [hebr.] Hober, hat denen Gelehrten, weil es sonst in der 

Schrifft weiter nicht vorkommt, viel zu thun gemacht, um zu finden, 

woher es geleitet, und was seine Bedeutung sey. Einige meynen, es 

habe seinen Ursprung vom hoch fliegen, oder von klar seyn, und be-

zeichne Leute, die sich auf die Wahrsagerey aus dem 
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Vogel-Flug und Vogel-Geschrey geleget, Vitringa  in l. c. Esaiae. 

Andere sagen, das Wort Hober sey verwandt mit dem Nahmen Geber, 

den noch heut zu Tage die Verehrer des Feuers und der Sonnen in 

Persien trügen, welche sich auch auf die Sternseherey, und dahero ver-

meintlich fliessendes Wahr- und Weissagen geleget, Zorn  in Biblio-

theca Antiquario-exegetica p. 634; wie auch die LXX und andere Doll-

metscher [hebr.] mit astrologoi tou ouranou, Sternseher des Himmels 

gegeben; von welchen der Artickel Sternseher, Zeichendeuter, 

nachzusehen. 

Meister, werden in Halle die Saltzsieder zum Unterschied ihrer 

Knechte genennet. 

Meister, (Christoph Andreas) é 

Sp. 403 
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é 

é 

Meister, (Philipp) é 

Meister, (Kuchel-) siehe Kuchel-Meister, im XV Bande p. 2005.  

Meister, (Küchen-) siehe Küchen-Meister, im XV Bande p. 

2016. 

Meister, (Land-) siehe Land-Meister, im XVI Bande p. 432. 

Meister Adam, siehe Billaut, (Adam) im III  Bande p.1844. 

Meister im Blech, heißt, wenn das Blech Windschieff ist, oder 

wenn es an einen Ende ein wenig gebogen oder gedruckt wird, und 

über sich springet wie eine Feder, so daß es niemahls ein rechtes  

Planum wird.  

Diese springende Eigenschafft muß durch das Schlagen oder Planie-

ren mit dem Hammer heransgebracht werden, und es muß ein rechter 

Meister im Schlagen seyn, wenn er sie heraus bringen, oder den also 

https://d-nb.info/1293260401/34
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genannten Meister benehmen soll; denn woferne er nicht recht zu-

schlägt, wird das Blech immer springender und unebener, daher es 

auch vielleicht den Nahmen bekommen.  

Meister-Essen, muß derjenige, so zum Meister gesprochen wor-

den, dem gesammten Handwerck geben, und ist nach Beschaffenheit 

derer bey denen Zünfften eingeführten Gewohnheiten unterschied-

lich. 

Meisterey, siehe Scharff richterey. 

Meister-Geld, muß ein jeder, wenn er das Handwerck treiben 

will, an baaren Gelde, und noch eher, als er damit den Anfang macht, 

erlegen, und wird auch demjenigen, so anderwärts Bürger und Meister 

gewesen, und sich an andern Orten niederlassen will, abgefordert. 

Meister-Gesänge, siehe Lob-Sprüche der löblichen Hand-

wercker, im XIIX Bande p. 64. ingleichen Meister-Sänger. 

Meister-Geselle, ist der älteste Geselle in einer Werckstadt, dem 

der Meister oder die Wittib, so das Handwerck fortsetzt, die Aufsicht 

über die andern anvertrauet. 

Meister Hämmerling, siehe Hencker, im XII  Bande p. 1359. 

Meisterin, (Anna Margaretha) é 
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é 

Meister-Knecht, ist bey denen Handwercks-Zünfften allezeit der 

jüngste Meister, und wenn das Handwerck zusammen kommen soll, 

muß ein jeder zu der Zeit und Stunde, die ihm von dem Meister-

Knecht angedeutet wird, erscheinen. 

Meister-Lied, siehe Meister-Sänger. 

Meisterlinus, ein bekannter Nürnbergischer Historien-Schreiber, 

hat eine so genannte Exarationem Rerum gestarum inclutae Civitatis 

Newronbergensium hinterlassen, so in Ludwigs Reliqu. MSt. T. VIII. 

p. 9. befindlich ist. 

Meistern, heisset so viel als einen lehren, und unterrichten, was 

er thun und unterlassen soll, einem etwas fürschreiben; wie etwa die 

Israeliten es pflegten GOtt zu thun, da sie ihn tadeln und meistern 

wollten, was er machen, wie er sie ernehren, führen und regieren 

sollte, Psalm LXXVIII, 41, wobey Luther die Rand-Glosse gesetzet: 

Sie stelleten GOtt immerdar Zeit und Weise, wenn und wie er flugs 

gegenwärtig und handgreiflich helffen sollte, und wollten nicht trauen 

und hoffen aufs Zukünfftige. Jetzt wollten sie Fleisch, ietzt Wasser, 

jetzt Brodt haben. Aber solchergestalt fürschreiben und lehren, wie es 

GOtt machen soll, das heisset GOtt versuchen. Dort fragt GOtt der 

HErr selbst den Hiob: Kanst du den Himmel meistern auf Erden? Hiob 

XXXVIII, 33.  

Besiehe auch Jer. XLIX, 19, Cap. L, 44. 

Meister-Pfund.  

Nach dem Gewichte, geben die Wollweber die gekrempelte und ge-

kardetzschte Wolle zum Spinnen aus; es ist aber dieses Meister-Pfund 

ungleich, indem es an manchen Orten zwey und ein Viertel Pfund, an 

andern zwey und 
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ein halb Pfund, und wieder an andern ein noch mehrers beträgt. 

Meisters, ein festes Castell in dem Chrudimer-Kreysse, in Böh-

men. 

Meister-Sänger, Phonasci, Philomusi, werden von dem gelehr-

ten Wagenseil in seiner Beschreibung, die er von denen Deutschen 

Meister-Sängern giebt, und welche seinen schönen Commentario de 

Civitate Noribergensi hinten angefüget, treflich gelobt, daß sie nem-

lich die Lieder, so sie singen, mit grossen Bedacht machen, und in 

denen Reimen ihre Regeln und Gesetze nicht überschreiten dürffen, 

daß sie nichts anderes als ernsthaffte und meist geistliche Gesänge 

verfertigen, daß ihre Gesellschafft in des Heiligen Römischen Reichs 

Policey-Ordnung bestätiget worden, daß sie mit ihren Singen sich bey 

vielen grossen Herrn und Potentaten beliebt gemacht, auch selbst vor-

nehme und gelehrte Leute in ihrer Gesellschafft gehabt, und endlich, 

daß sie unter denen Christen wären, was die Barden unter denen alten 

Heyden gewesen, nemlich solche, die GOtt und denen Helden zu Eh-

ren Lieder dichteten und absängen.  

Ihres Ordens oder Gesellschafft Anfang wollen etliche von denen Zei-

ten Kayser Otto I, herrechnen. Nach diesen hat sich die Meister-

Singe-Kunst in sehr vielen ermeldeter Kunst-Verwandten durch gantz 

Deutschland herrlich ausgebreitet, also daß sie nicht allein stattliche 

Gnaden-Gelder von Kaysern, Fürsten und Städten, sondern auch von 

Kayser Carln  IV einen gar stattlichen Wapen-Brieff, worinnen der 

Reichs-Adler und der Böhmische Löwe zu ersehen, bekommen, wie-

wohl sie nach der Zeit etwas wieder ins Abnehmen gerathen, biß sie 

der berühmte Hans Sachse, den gedachter Wagenseil den Patriarchen 

aller Meister-Sänger nennet, wieder empor gebracht, also daß noch 

heutiges Tages unterschiedliche dieser Kunst-Genossen, in Deutsch-

land, sonderlich aber in der Stadt Nürnberg und Ulm anzutreffen sind.  

Von den alten Meister-Sängern haben sich hauptsächlich hervor ge-

than Walther von der Vogelweide, der um das Jahr 1200 an dem 

Hofe Hermanns, Land-Grafens in Thüringen und Hessen gelebet, und 

endlich zu dem Kayser Philipp  aus Schwaben gekommen; Hugo von-

Trimberg, Ulrich von Türckheim, Heinrich Frauenlob, Muscat-

blüth, und andere mehr.  

Es stammet aber nach der meisten Meinung dieser annoch, insonder-

heit zu Nürnberg und Ulm, wie gedacht, Meister-Sänger von denen 

alten Barden ab; von denen unter einem besondern Artickel im III  

Bande p. 446 u. ff. ein mehrers nachgelesen werden kan. Ob sie nun 

wohl diesen ihren Nahmen nicht beybehalten, sondern solchen mit 

Verlassung des alten Aberglaubens abgeleget haben; so ist er doch ih-

ren Liedern geblieben, sintemahl noch alle Lieder der Meister-Sänger 

biß auf den heutigen Tag Bar genennet werden. Wie denn vorgedach-

ter Wagenseil l. c p. 500 ausdrücklich meldet, daß nach denen Barden 

ihre Lieder Bar, und die Sing-Weisen Barritus oder Barditus genennet 

worden.  

Denn, fähret er daselbst fort, Bar bedeutet keinen Thon, sondern das 

Lied selbsten. Er führet zum Beweise dessen aus Hans Sachsen fol-

gende Stelle an: 
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Ich hatt von Lienhart Nunnenbecken  

Erstlich der Kunst einen Anfang,  

Wohin im Land hört Meister -Gesäng,  

Da leret ich in schneller Eil,  

Der Bar und Thön ein grosser Theil,  

Und als ich in eines Alters war,  

Fast eben im zwantzigsten Jahr,  

That ich mich erstlich unterstahn,  

Mit GOttes Hülff zu dichten an,  

Mein erst Bar im langen Marner.  

Gloria Patri Lob und Ehr. 

Noch ein dergleichen Bar oder Gesang sieht bey dem Wagenseil p. 

508: 

In der stumpffen Schooß-Weise, Hannß Müllers. 

Nach solcher Zeit bekant  

Fanden sich in Deuschland  

Zwölff Meister klug,  

Mit Fug,  

Sassen im Reich,  

Zu Nürnberg, hört eben, 

Von welchen Hannß Sachs schon,  

Gedicht im neuen Thon,  

Darinn bewährt, 

Erklärt,  

Ihr Nahmen gleich,  

Und ihren Stand darneben, À  

Darinn sie damahls waren fein,  

Sie übten sich der Kunst rein,  

Gemein, 

Thäten löblich Thön machen,  

Dichten viel schöne Bar,  

Ihnen angelegen war,  

Meister- Gesang,  

Mit Klang,  

Gantz inniglich, 

In allen feinen Sachen. 

Aus diesem sehen wir abermahl, daß die Meister-Sänger noch heuti-

ges Tages einen Gesang einen Bar heissen.  

Ob aber diese Verse-Fexerey und verstimmte Melodey mit Wagen-

seilen eine holdselige Kunst zu nennen, lassen wir an seinen Ort ge-

stellet seyn. Vor alten Zeiten kan sie es vielleicht wohl gewesen seyn; 

heutiges Tages aber befindet sich die Music und Dicht-Kunst in einer 

gantz andern Beschaffenheit. Besiehe unter andern auch Johann Sau-

bert de Sacrificiis Veter. p. 165.  

Indessen aber wollen wir doch weil des offtbelobken Wagenseils 

Buch de Civitate Norimbergensi heutiges Tages sehr rar, und in denen 

Buch-Läden fast gar nicht mehr zu finden, auch vielleicht so bald nicht 

wieder aufgelegt werden dürffte, aus demselben einen kurtzen Auszug 

hier mit einrücken, damit diejenigen, die einige Wissenschafft davon 

zu haben verlangen, daraus in etwas Nachricht einziehen können.  

Es war also ehedem zu Mayntz gleichsam die hohe Schule und der 

Sammel-Platz derer Meister-Sänger, wohin sich diejenigen begaben, 

welche diese Kunst 
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zu lernen Begierde trugen. Daselbst wurden ihre Privilegia, die sie 

nach und nach von denen Kaysern bekommen, verwahrlich aufbehal-

ten. Nach Mayntz hat die Meister-Sänger-Kunst in denen Städten 

Nürnberg und Straßburg sonderlich geblühet.  

Ihre Meister-Gesänge haben folgende Arten und Eigenschafften. Ein 

jedes Meister-Gesang hat sein ordentlich Gemäs in Reimen und Syl-

ben, durch des Meisters Mund ordiniret und bewähret. Ein Bar hat 

mehrentheils unterschiedliche Gesätze oder Stücke, so viel deren der 

Dichter dichten mag. Ein Gesätz bestehet meistentheils aus zweyen 

Stollen, die gleiche Melodie haben. Ein Stoll bestehet aus etlichen 

Versen, und pfleget dessen Ende, wenn ein Meister-Lied geschrieben 

wird, mit einem À bemercket zu werden. Darauf folget der Abgesang, 

der auch etliche Verse begreiffet, welcher aber eine besondere und 

andere Melodey hat, als die Stollen. Zuletzt kommt wieder ein Stoll 

oder Theil eines Gesätzes, so der vorhergehenden Stollen Melodey 

hat.  

Stumpffe Reimen heissen bey ihnen, wenn sie einsylbig sich reimen; 

Klingende, wenn sie mit zwey Sylben reimen; Waysen aber, mit wel-

chen in dem gantzen Gesätz nichts gereimet wird. Körner  sind blosse 

und ungebundene Verse in allen Gesätzen. Pausen sind einsylbige 

Wörter,  so bey dem Anfang oder Ende, auch bisweilen in der Mitte 

eines Gesätzes gesetzet, und allein mit einander gebunden werden.  

Schlag-Reimen bestehen aus zweysylbigen Wörtern, so allein ste-

hen, und können solch stumpff  oder klingend seyn.  

Sie haben 32 Fehler, so sie bey dem Singen anmercken. Also ist erst-

lich ein Fehler, wenn etwas nicht nach der hohen deutschen Sprache 

gedichtet oder abgesungen wird. Zweytens falsche Meinungen. Drit-

tens falsch Latein. Viertens eine blinde Meinung. Fünfftens ein 

blind Wort.  Sechstens ein Halb-Wort,  und also fort.  

Ein jeder Sänger muß sich befleißigen, deutlich, gut deutsch, lang-

sam und bescheidentlich zu singen, und muß man jedem Reim seine 

gebührende Pause geben, und nicht zwey oder drey Reimen in einem 

Athem heraus schreyen, und dieselbe unordentlich untereinander 

werffen.  

Glattsingen, nennen sie, wenn in dem Singen nichts getadelt werden 

kan. Wer die Tabulatur  noch nicht recht verstehet, wird ein Schüler; 

der alles in derselben weiß, ein Schul-Freund; der etliche Thöne, et-

wann 5 oder 6 fürsinget, ein Sänger; der nach andern Thönen Lieder 

machet, ein Dichter;  der einen Thon erfindet, ein Meister; alle aber, 

so in der Gesellschafft eingeschrieben, werden Gesellschaffter ge-

nennet.  

Sie haben verschiedene Meister-Thöne, denen sie wunderliche Nah-

men geben, als zum Exempel: 

Die über kurtz Abend- Röth -Weise. 

Die kurtze Massoran- Weise. 

Die Schnecken-Weise. 

Die Roßmarin-Weise. 

Die Brundel-Weise. 

Die Weber-Kretzen-Weise.  

Die Polley-Weise. 
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Die Hagen- Blüh-Weise. 

Die Fenchel-Weise. 

Die schwache Dinten-Weise. 

Die Stroh-Halm-Weise. 

Die Seil-Weise. 

Die kurtze Nacht-Weise. 

Die kurtze Affen-Weise. 

Der Spiegel-Thon. 

Der kurtze Cantzler. 

Die abgeschiedene Vielfraß-Weise. 

Des Regen-Bogens Leich-Thon. 

Die spitzige Pfeil-Weise. 

Die gelbe Veil-Weise. 

Die gestreifft Saffran-Blümlein-Weise. 

Die Cupidinis Hand-Bogen-Weise. 

Die Roth-Nuß-Blüh-Weise. 

Der Pflug-Thon. 

Die Stieglitz-Weise. 

Der geile Thon. 

Die Schall-Weise. 

Die Clius Posaunen-Weise. 

Die Frösch-Weise. 

Der Baum-Thon. 

Der Sänfften-Thon. 

Die Abendtheuer-Weise. 

Die stoltz Jüngling-Weise. 

Die blaue Ritter-Sporn-Weise. 

Die hohe Bart-Weise. 

Die Kälber-Weise. 

Der süssen Erd-Beer-Weise. 

Die süß Weyhnacht-Weise. 

Die Englisch- Zinn-Weise. 

Die blau Korn-Blum-Weise. 

Die Heils-Thränen-Weise. 

Die harte Tritt-Weise. 

Der klingende Thon. 

Die traurige Semmel-Weise. 

Der Schatz-Thon. 

Der schlechte lange Thon. 

Die Blut-gläntzende Drat-Weise. 

Die Orphey sehnliche Klag-Weise. 

Die gelbe Löwen-Haut-Weise. 

Die fröliche Studenten-Weise. 

Die nieder Wurtz-Garten-Weise. 

Die Pilgrams-Wallfahrts-Weise. 

Der gefangene Thon. 



 

 

Die geblümete Paradies-Weise. 

Die süsse Honig-Weise. 

Die verschalckte Fuchs-Weise. 

Die Zimmet-Röhren-Weise. 

Die helle Geigen-Weise. 

Die frisch Pommerantzen-Weise. 

Die fett Dachs-Weise. 

Der überzarte Thon. 

Noch viele dergleichen Thöne haben sie, daß man sich wundern muß, 

wie sie alle dergleichen wunderliche Nahmen ausgesonnen.  

Bey unsern alten Deutschen mögen schon vor etlichen hundert Jahren 

dergleichen Dinge ihre Hochachtung ge- 
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habt haben. Heutiges Tages aber, da alle Künste, und mithin auch die 

Music, den höchsten Grad erlanget, finden dergleichen Meister-

Thöne wenig und fast gar keine Liebhaber mehr. Falckenstein in sei-

nen Nordgauischen Alterthümern, I Th. p. 138. sagt, als er dergleichen 

Meister-Sänger zum erstenmahl zu Nürnberg in der Catharinen-Kir-

che, worinnen sie an Ostern und Pfingsten sich gewöhnlich hören las-

sen, singen gehört; so habe er kaum gewust, was er aus ihrem Gesange 

machen sollen, indem er gar nicht nach seinem Geschmacke gewesen. 

Johann Christoph Wagenseilen hat derselbe hingegen besser gefal-

len, denn er nennet der Meister-Sänger-Gesang nicht allein eine hold-

selige Kunst; sondern er hat zu Bezeugung seiner Hochachtung gegen 

dieselbe ihnen auch eine silberne Kette zu ihrem Gebrauche machen 

lassen, und ihnen solche verehret, woran ein vergoldet Schau-Stücke 

hänget, auf deren einen Seite folgende Worte zu lesen: 

JOH. CHRISTOPHORVS  

WAGENSEILIVS  

HAC CATENA  

SIBI SVAEQUVE MEMORIAE  

DEVINCIVIT  

NORIBERGENSES PHONASCOS  

I  I  CXCVI. 

Auf der andern stehet: 

POLLIO  

AMAT VESTRAM  

QVAMVIS SIT RVSTICA  

MVSAM. 

Im übrigen besiehe auch von diesem Uberbleibsel von denen alten 

deutschen Barden. Morhof  von der Deutschen Poesie P. I. p. 302. 

Meisterschafft, (Frey-) siehe Frey-Meisterschafft, im IX Bande 

p. 1873. 

Meister-Stück, bestehet bey denen Handwerckern, die aus dem 

Gesellen- in den Meister-Stand treten wollen, in einigen derer schwer-

sten und künstlichsten Stücken ihres Handwercks, welche sie zum Be-

weiß, daß sie ihre Kunst und Handwerck rechtschaffen gelernet, vor-

her zur Probe machen, solche von denen geschwohrnen Altmeistern 

besichtigen, und sich derer darinnen befindlichen Fehler halber be-

straffen, auch wohl gar vor diesesmahl von der Hoffnung Meister zu 



 

 

werden ab, und zu besserer Erlernung ihres Handwercks oder fernerer 

Wanderschafft verweisen lassen müssen.  

Worinnen aber solche Meister-Stücke bestehen, und daß selbige an 

einen Orte anders als an dem andern sind, ist unter eines jeden Hand-

wercks kurtzen Beschreibung angeführet worden.  

Zu mercken ist auch, daß die allzukostbaren, unnützen und unver-

kaufflichen Meister-Stücke, dadurch bey vielen Handwercken dieje-

nigen, so Meister zu werden, gedencken, ziemlich vexiret, und um 

Zeit und Geld vorsetzlicher Weise gebracht worden, mehrentheils von 

hoher Obrigkeit abgeschafft, jedoch noch so viel davon, wie es aller-

dings billig, beybehalten, und 
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dem neuen Meister aufgegeben werden, woraus man sehen und ur-

theilen könne, daß er sein Handwerck rechtschaffen und aus dem 

Grund verstehe, und die Bürgerschafft hinführo keines Pfuschers sich 

zu ihm zu versehen habe.  

Es dienet auch das Meister-Stück machen zu Erhaltung guter Ordnung 

unter denen Zünfften und Gewercken, als die allerdings gewisser mas-

sen in einer Stadt oder Republic beybehalten werden müssen, damit 

nicht ein jeder nach eigenen Belieben sich in einen Winckel, wo er 

frey von Bürgerlichen Gaben und Beschwehrungen ist, hinsetzen, und 

denen rechten Amts-Meistern das Brod vor dem Maule wegnehmen 

möge; zumahl da auch vor einer wohlbestellten Handwercks-Zunfft 

diejenigen sich zu melden, und Satisfaction von denen Zunfft-Meis-

tern, die sie in der Arbeit übervortheilet, betrogen, oder sonst aufge-

setzt, zu fordern haben. 

Meister-Stücke eines Generals; davor werden insgemein fol-

gende drey Actionen ausgegeben:  

1) sich mit wenigem Volck und in guter Ordnung im Angesicht eines 

starcken Feindes zurücke zu ziehen;  

2) wenn der Feind auf einer Seite des Wassers ist, in seiner Gegenwart 

und ihm unter Augen hinüber zu setzen;  

und 3) in einen wohl umschlossenen und belagerten Platz einen Suc-

curs hinein zu bringen.  

Wovon aber das letzte unter allen dreyen das schwerste ist. Denn es 

ist allerdings über die maßen schwer, eine wohlgemachte Circumval-

lation zu durchbrechen, die einen Graben hat, der 24 Schuh breit, forne 

hin mit guten Pallisaden besetzt, und neben diesen einen Schuß-freyen 

Wall, oder Brust-Wehr, da allezeit auf einen Musketen-Schuß eine 

starcke Redoute und an gelegenen Orten eine grosse Schantze ange-

bracht ist, und hinter diese noch eine Armee in Schlacht-Ordnung ste-

het, um sie zu beschützen.  

Hat man schon an einem Orte durchgebrochen; so muß man doch de-

filiren, und stehen die Armeen gantz bedeckt und fertig. Nicht zu ge-

dencken, was man vor einen Sturtz auszustehen hat, wenn man gantz 

bloß auf die Lauff-Gräben zu marschirt, noch was man vor Noth und 

Gefahr vor sich hat, wenn man Lauff-Gräben aufwerffen und mit Ce-

remonien dagegen gehen will, und was endlich vor Nachtheile in An-

sehung der Ausfälle auf einen warten.  

Wie aber eigentlich eine solche Action recht klug anzufangen und hof-

fentlich auch gantz glücklich auszuführen, kan mit mehrerm in Flem-

mings Deutschen Soldaten p. 576. u. ff. nachgelesen werden. 



 

 

Meister-Tage, sind die bey denen Zünfften üblichen Tage ihrer 

Zusammenkünffte, so des gemeinen Besten wegen geschehen, dabey 

von verschiedenen Angelegenheiten des Handwercks gehandelt wird. 

Meister-Thöne, siehe Meister-Sänger. 

Meisterthum; so werden einige derer vornehmsten Bedienungen 

des Johanniter- oder Malteser-Ritter-Ordens genennet; siehe Malte-

ser-Ritter  im XIX Bande p. 772 u. ff. 

Meister der Versammlungen, Prediger Salom. XII, 11; die 

Ausleger entzweyen sich, was doch hier die Baalé Asüppim seyn 

möchten. 
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Etliche stehen in den Gedancken, es sey dieses ein besonderer Tittel 

eines gewissen Buchs, darinnen allerhand sinnreiche Sprüche zusam-

men getragen, wie etwann in den Sprüchwörlern Salomons, darum 

hiessen sie asüppóth: die Griechen nennen sie rhapsodias, es würden 

aber benebst Baalé oder Herrn, solcher Collectaneorum und Zusam-

menlesung diejenigen Sprüchwörter genennet, welche vor andern den 

Vorzug verdieneten.  

Andere verstehen durch diese zwey Wörter die Weisen, so da die klu-

gen Reden und nachdencklichen Sprüche zusammen lesen, und in ein 

Buch verfassen, wie Vatablus, Drusius und andere dafür halten.  

Geier will, es würden die Worte der Weisen, nicht aber die Weisen 

selbst, mit diesem Tittel beleget, als welche rechte Herren der Ver-

sammlung, oder solche Mittel wären, die Leute zusammen zu bringen. 

Und diese Erklärung scheinet die richtigste zu seyn, und bedarff nicht 

erst, daß man etwas anders zu Ergäntzung des Verstandes einflicke, 

nemlich die Worte: geschrieben durch; als welche in der deutschen 

Ubersetzung stehen, im Ebräischcn aber sich nicht befinden. Es lässet 

sich auch die Folge des Textes solchergestalt gar wohl hören. 

Meister-Wurtz , siehe Imperatoria, im XIV Bande p. 596 u. ff. 

Meistratuam, ist ein alt deutsches Wort, und bedeutet so viel, als 

das noch übliche Wort Meisterthum. Bes. Leibnitzens Collect. Ety-

mol. P. I. p. 120, ingleichen Meisterthum. 

Meistre, (Matthªus von) é 

é 
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St. Melcke é 

Melck-Eimer, siehe Melck-Faß. 

Melcken, heißt bekannter massen die Milch aus denen Eutern des 

Melck-Viehes mit denen Händen drücken.  

Die Kühe werden im Sommer in langen Tagen dreymahl gemolcken, 

nehmlich des Morgens, ehe man sie austreibt, und zu Mittag und 

Abends, nachdem sie wieder von der Weide gekommen sind. Um Mi-

chaelis aber höret bekannter massen das Mittags-Melcken auf, weil 

der Hirte oder Hutmann alsdenn wegen der abnehmenden Tages-



 

 

Länge und einbrechenden Kälte, auch des gefallenen ungesunden 

Thaues und Reiffes später austreibet, und den gantzen Tag über mit 

dem Vieh auf der Weide liegen bleibt. Im Winter werden sie auch nur 

zweymahl gemolcken, Frühe und Nachts, bis sie wieder im Frühling 

ausgetrieben werden. 

Die 
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Vieh-Mägde haben zum theil einen Unterscheid im Melcken; denn 

entweder melcken sie mit trockenen Händen, oder sie feuchten solche 

mit ihrem Speichel an, in Meinung, daß alsdenn die Kühe nicht so 

strenge zu melcken seyn sollten; allein die Sache kommt meist auf die 

Gewohnheit an, und, ist also nicht viel daraus zu machen.  

Aber dieses mag sich, als eine gute Erinnerung, die Haus-Mutter emp-

fohlen seyn lassen, daß sie offt ohngefehr die Ställe visitire, wenn die 

Mägde melcken; denn dadurch werden selbige in steter Furcht und bey 

munterer Auffsicht erhalten, daß sie nicht über dem Melcken ent-

schlummern, und die Melck-Gelte verschütten; da denn zugleich das 

Vieh mit verderben muß, weil es von dergleichen nachläßigen Dirnen 

nicht reine ausgemolcken wird, folglich an der Milch abnimmt und 

verseiget. Am besten ist, man gewöhnet und hält die Mägde dazu, daß 

sie die Zeit über, wenn sie melcken, sich mit singen ermuntern.  

Die tragenden Kühe melcket man, bis sie entlassen, alsdenn stellet 

man das Melcken ein, und melcket sie nicht eher wieder, als wenn sie 

gekalbet, und ihre Kälber abgesetzt oder verkauff t worden; welche 

aber gälte bleiben, melcket man das gantze Jahr über, oder so lange es 

seyn kan.  

Die Schweitzer melcken ihre Kühe selbst, und lassen keine Weibes-

Personen dazu kommen, weil die Milch, wenn sie zu gewissen Zeiten 

von ihnen nur angerühret oder angehaucht wird, gleich sauer werden 

und gerinnen soll.  

Die Schaafe melcket man, wenn ihre Lämmer abgestossen oder abge-

setzt sind, des Tages dreymahl bis auf Bartholomäi, von dar aber 

melcket man sie nur zweymahl bis auf Crucis; wiewohl die Schaafe 

nicht aller Orten gemolcken werden. Denn weil der Nutzen vor den 

Herrn derer Schaafe sehr geringe ist, indem ein Schäfer gemeiniglich 

vor die Nutzung von einen Schaaf nur 3 bis 4 gute Groschen jährlich 

giebt; hingegen aber die Lämmer von denen gemolckenen Schaafen 

so schlecht und geringe werden, daß sie dem Eigenthums-Herrn wohl 

den halben Theil weniger als sonst gelten, so haben sich einige dieses 

Nutzens gäntzlich entschlagen, weil er doch nicht einträglich, sondern 

mehr nachtheilig ist; Wo aber die Schäfer die Schaafe nicht im Pacht 

haben, da muß man gute Acht geben, daß sie die Herrschafftlichen 

Schaafe des Morgens, Mittags und Abends, wenn sie ihre Vor-Schaafe 

zu melcken pflegen, nicht mit- und noch eher, als die Herrschafft 

melcken, oder auch hernach, wenn man die Schaafe nicht mehr mel-

cket, gleichwohl noch ausmelcken, indem sie auf allerhand Art ihren 

Vortheil suchen, und die Herrschafft betrügen.  

Die Ziegen werden ebenfalls den Sommer über des Tages dreymahl, 

hernach aber nur zweymahl gemolcken.  

Die Esel melcket man in Frankreich, Italien und andern Orten, und 

giebt die Milch denen Lungensüchtigen zur Artzney; so pflegen auch 

die Tartarn ihre Pferde, die Samojeden ihre Renn-Thiere, und die Ara-

ber die Cameele zu melcken. 
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é 

MEMORES MEI SITIS é 

MEMORIA, siehe Gedächtniß im X Bande p. 552. 

MEMORIA, dieses Wort ward auch ehemahls von den schrifftli-

chen Verzeichnissen gebraucht, worein dasjenige gebracht wurde, 

was entweder zu immerwährendem Andencken einer Sache zu wissen 

nöthig war, oder auf allerhöchsten Oberherrlichen Befehl in einem 

gantz besondern Behältnisse verwahrlich beygeleget werden muste, 

dergleichen etwan unsere heutigen Königliche und Fürstliche Ge-

heime Cabineter oder Archive vorstellen.  

Und dieses Behältniß hieß man also Memoriae oder auch Sacrae Me-

moriae, ingleichen Sacrum Scrinium Memoriae, und war unter denen 

sonst sogenannten vier Sacris Scriniis oder Palatii das vornehmste. 

Derjenige aber, welcher über dieses Scrinium Memoriae gesetzet war, 

hieß entweder Magister Memoriae, oder es ward von ihm gemeinig-

lich die Formul: Memoriae praeest, gebrauchet. 

L. 11. C. de excusat. muner. l. 10. C. de proxim. Sacr. Scrin. l. 2. D. 

de privileg. eor. qui in Sac. Palat. l. 9. et l. ult. C. de divers. Offic. l. 

ult. C. de inoff. test. und Nov. Valentin. Tit. 3. 

Siehe auch Memoriales. 

MEMORIA LAESA é 

é 
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é 

MEMORIAE SCRINIUM é 

Memorial , ein Denck-Zettel und schrifftliche Erinnerung, Lat. 

Libellus supplex. 

Memoriale werden auch die Streit-Schrifften genennet,welche die-

Partheyen auf denen Rath-Häusern und Gerichts-Plätzen durch ihre 

Advocaten wieder einander eingeben, Lat. Libelli. 

Siehe auch Breves Tabellae im IV Bande p. 1326,wie auch Libellus 

im XVII Bande p. 769 u. f. 

MEMORIALE NUMISMA, siehe Schaustück. 

MEMORIALES, wurden zu den Zeiten der ältern Kayser alle die-

jenigen genennet, welche das Gedächtniß einer Sache aufbehielten, 

insonderheit aber, welche alles, was von andern, es sey in dem Krieg, 

oder sonsten, vortreffliches geschehen, aufzeichneten, und es dem 

Kayser übergaben.  

Als aber dieses Amt zu Rom eingegangen, gab man diesen Nahmen 

insbesondere denjenigen Bedienten, welche über das Scrinium memo-

riae gesetzt waren, und die Acten und andere Monumenta in ihrer Ver-

wahrung hatten und insbesondere auch Memoriae Magistri hiessen.  

https://d-nb.info/1282391720/34


 

 

Pancirol. not. dign. imp. or. Gutherius de offic. dom. Aug. Lib. 3, c. 

7. du Fresne Gloss. Latin. T. II, P. 2, p. 563. Pitiscus in Lex. Antiqq. 

Rom. T. II. p. 178. 

Siehe auch Memoria. 

Memorialis Marcellus é 

é 

S. 307 é S. 310 
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Menäum [Ende von Sp. 602] é 

MENAGE heist Haußhaltung, Sparsamkeit, Behutsamkeit, Lat. 

Ratio curandae rei familiaris. 

Daher ist menagiren so viel, als wohl haushalten, Lat. Rei familiari 

operam dare, ingleichen sich in einer Sache wohl vorsehen, Lat. Rem 

circumspecte agere. 

Menage (Ägidius) siehe Menagius. 

MENAGERIE ist eines derer herrlichsten Stücke von einem 

prächtigen und ansehnlichen Garten.  

Es bestehet aber selbige in einem weitläufigen Raum, der wiederum 

verschiedene Abtheilungen mit leeren Plätzen oder Höfen beschliest, 

darinnen man allerhand fremde und seltsame Thiere und Geflügel auf-

behält. Diese Behältnisse aber, darinnen gedachte Thiere verschlos-

sen, sind nach dererselben Art mit eisernen durchbrochenen Thüren, 

oder Drat-Gittern versehen, daß man solche, ohne Schaden zu besor-

gen, sicher betrachten könne.  

Gleichwie aber eine jede Art von denenselben, und sonderlich die, 

welche ihrer Natur gemäß sich nicht mit einander vertragen können, 

seine besondere Wohnstadt und Behältniß haben muß; also wird auch 

dabey auf eine angenehme Abtheilung derer so verschiedenen Behält-

nisse gesehen.  

Die reißige grosse Bestien, als Löwen, Leoparden, Tieger, Bären, 

Luchse u. s. f. verwahret man theils in gewölbten und starck vergitter-

ten Höhlen, oder in wohl verschlossenen und mit hohen Mauern und 

Gräben umgebenen Höfen, daß sie keines weges heraus brechen, und 

doch zugleich warm und bedeckt liegen können.  

Die kleinen und unschädlichen Thiere hingegen werden in Kammern, 

Ställen, Höfen und dergleichen, wie es ihre Eigenschafft und Lebens-

Art erfordert, aufbehalten.  

Gemeiniglich befindet sich auch in der Mitten dieses Haupt-Platzes 

ein Wasser-Behälter mit lebendig springenden Wasser vor das Geflü-

gel, oder auch wohl ordentliche Teiche und Wasser-Gräben, so mit 

einigen Hütten und auch wohl schwimmenden Häusern versehen, in 

welchen sie ruhen und wohnen können. Und da mehrentheils diese 

Vögel die Abwechselung lieben, und zur Bequemlichkeit der Nah-

rung, auch dasTrockene suchen. So soll um dergleichen Teiche und 

Wasser-Gräben ein schön grüner und mit buschigen Bäumen umge-

bener Platz seyn.  

Vor die andern grossen Vögel, die nicht recht fliegen können, oder an 

einem trockenen Orte zu bleiben gewohnt sind, machet man besondere 

Höfe und Abtheilungen, worinnen sie frey herum gehen können. 



 

 

Die Gesang-Vögel, so vielerley Arten es nur derselben giebt,wirfft 

man zusammen in ein Hauß, dessen Wände und Abtheilungen aus 

Drat-Gittern bestehen.  

Privat-Personen begnügen sich zum Ansehen ihrer besonders angeleg-

ten Gärten meistens nur mit einem Theile der Menagerie, und pflegen 

daher bisweilen in selbige an einen von Natur und Kunst lustigen und 

angenehmen Ort, nur von allerley Geflügel ein wohl ein- 
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gerichtetes Behältniß anzulegen.  

Unter allen denen hin und wieder in Königlichen und Fürstlichen 

Lust-Schlössern befindlichen Menagerien geben, sonderlich die zu 

Versailles, Loo und Herrnhausen, die besten Muster davon ab. Nicht 

weniger sind in Deutschland zu Berlin, Dreßden, Saltzdahlen bey 

Wolffenbüttel, Honslaerdyk, Sorgvliet und St. Annen-Land in Holland 

zu Marly, St. Cloud und Chantilly in Franckreich; zu Rom bey der 

Villa Borghese, Pamphilia und de Medices; zu Florentz hinter dem 

neuen Pallast des Groß-Hertzogs, in Dännemarck auf Friedrichsburg 

sehr schone Menagerien zu sehen:  

Wer in übrigen von dieser Sache noch mehrere Nachricht suchet, der 

findet solche in L. C. Sturms vollständiger Anweisung grosser Herren 

Palläste, p. 62. 

Menagerie (die Königliche) La Menagerie Royale, ist ein so 

wohl wegen seiner ungemeinen Weite, als herrlichen Architectur und 

schönen Einrichtung, unvergleichliches Gebäude an der Seite des 

Frantzösischen Lust-Hauses Versailles, in Isle de France, nach wel-

chem man auf dem Wasser fahren kan; weil der König die kostbaren 

Canäle bis dahin hat ausgraben lassen.  

Ihr Umfang formiret ein Viel-Eck, in dessen Mitte ein prächtiges Lust-

Gebäude stehet, so mit einer Kuppel bedecket wird. Vor diesem Ge-

bäude stehen zu beyden Seiten biß an die äusserste Mauer drey Pavil-

lons von ungleicher und Stuffen-weise aufsteigender Höhe, zwischen 

welchen man durch einen doppelten Hof zu gedachtem innern Ge-

bäude gehet. Der übrige Raum ist in eine Menge der schönsten, theils 

durch Mauern, theils durch Gatter-Werck von einander abgesonderten 

Höfe abgetheilet, worinnen die Thiere verwahret werden.  

Diese Höfe sind mit Teichen, Brunnen, Gras-Böden, Ställen und an-

derm Zugehör versehen, ausser denenjenigen, die am nähesten um das 

Lust-Gebäude liegen, und zum Spatzieren gehen, oder zum Ein- und 

Ausfahren gewiedmet sind. In dem einen haben auch die Thier-Wärter 

ihre Wohnung.  

MENAGERIE ROYALE (LA) é 

é 

S. 312 é S. 350 
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é 

Mengden (Gustav von) é 

Menge, zeiget an eine grosse Anzahl und Vielheit, einen grossen 

Hauffen, wie etwan Ap. Gesch. II  gesagt wird, daß bey geschehener 

Ausgiessung des heiligen Geistes die Menge zusammen gekommen, 



 

 

das ist, die grosse Anzahl der Jüden, die damahls auf dem Feste zu 

Jerusalem waren, oder wie Luc. VIII,  34. die gantze Menge der umlie-

genden Länder der Gadarener, oder die Einwohner derselben in gros-

ser Anzahl und häuffig kamen, und JEsum baten, daß er von ihnen 

wiche.  

Moses redet von der Menge des Meeres, wann er in seiner Valet-Rede 

spricht: sie werden die Menge des Meeres saugen, und die versenckten 

Schätze im Sande, V B Mos. XXXIII, 19; welche Worte sehr dunckel 

sind, und kan man nicht eigentlich sagen, ob sie von Sebulon oder 

Isaschar reden; von Sebulon könte man sie verstehen, denn wie I B. 

Mose XLIX, 13 stehet, sollte Sebulon mit Kaufmannschafft sich näh-

ren; so sollten sie ietzo die Menge des Meeres saugen, oder dasjenige, 

was auf der See herzugebracht wird; oder Isaschar sollte den Seefah-

renden allerhand Proviant zukommen lassen.  

Meißner spricht: Mit den Handelsstädten Tyro, Sidon, Cäsarea und 

Ptolomais und mit deren Bürgern traten die Isaschariten in Gesell-

schaft, handelten weit und breit zu Wasser, und führeten jene aller-

hand Waaren überflüßig zu; hingegen was ihre Erde trug, führten sie 

hinaus, und nähreten sich also eben sowohl von dem Meer.  

Durch die Menge des Meeres verstehen etliche die Bergwercke, oder 

was aus der sandigten Erde an Gold gegraben wird, oder die Edelge-

steine, die man aus dem Sande zu suchen und zu sammlen pfleget. 

Wir verstehen dadurch denjenigen Reichthum und Überfluß, den das 

Meer durch Handlung bringet, denn wenn solche Schiffe ankommen, 

so sind sie in solcher Menge oder so vielem Reichthum angefüllet, daß 

der Schatz nicht zu beschreiben. Sie werden aber diese Menge des 

Meeres saugen, wie ein Kind des Tages etliche mahl sich der Milch 

erhohlet, und auf einmahl von seiner Mutter so viel in sich ziehet, als 

nöthig, auch bisweilen überflüßig.  

Die LXX haben es gegeben divitiae maris lactabunt te, die Reichthü-

mer Meeres werden dich saugen, oder ihre Brüste reichen: recht aber 

hat es gegeben die Vulgata, 
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inundationes maris sugent, sie werden die Überschwemmung des 

Meeres saugen, die Griechen haben thelazein gebraucht, so lactare 

säugen, ein Kind stillen heist, und sind eben dem Ebräischen nachge-

gangen, da das janak so wohl heist säugen, als selber saugen,wie es 

im letzten Verstande stehet Hohel. VIII,  1. von der Mutter Brust sau-

gen, Es. LX, 16, von Milch saugen, das ist, sugere; im ersten Ver-

stande, lactare säugen, stehet es von der Sara, wie sie ihren Sohn Isaac 

gesäuget mit ihren eigenen Brüsten, I B. Mose XXI, 7, wie Mosis Mut-

ter die Amme wurde, so ihr Kind selber säugete.  

So ist nun nach dem Ebräischen und Griechischen der Verstand alles 

eins: Das Meer wird mit seinem Reichthum die Isaschariten saugen, 

ernähren, oder sie werden die Menge des Meeres saugen, in sich zie-

hen und geniessen.  

Dabey sollten sie aber auch bekommen die versencketen Schätze im 

Sande; tamun, occultae absconditorum Arenae, das Verborgene, so im 

Sande verscharret ist. Taman heist verbergen, wie die Aussätzigen die 

pretiosa, so sie in der Assyrer verlassenen Lager gefunden, verbargen, 

II  Kön. VII, 8, wie man die Missethat verbirget, daß sie kein Mensch 

mercken soll, Hiob XXXI, 33, Matmon heist ein Schatz, den man ver-

birget, I B. Mose XLIII,  24. Es. XLV, 3.  



 

 

Die LXX haben das versencken gegeben durch katoikeo, wohnen, an 

einem Orte bleiben wollen, ohne Zweiffel hiermit anzudeuten, es wä-

ren solche Schätze, die man daselbst als in ihrer Wohnung antreffe, 

sie hatten ihren eigentlichen Sitz daselbst im Sande des Meeres, und 

verstehet Abulensis dieses von den Schätzen, so die vorigen Einwoh-

ner des Landes Canaan im Sande am Ufer verborgen hatten, er hält 

auch dafür, es wären Edelsteine, die man am Ufer der See fände, als 

im rothen Meer, und an den Tyrischen, welches nahe bey dem Meere 

des Theils Landes Zabulon vorbey flösse.  

Olearius spricht, es wären solche Schätze, die GOtt in den Sand des 

Meeres gleichsam versenckt, und darinnen verwahret hat, daß sie den 

Menschen zu Nutz daraus hervorgebracht werden, als Perlen, Coral-

len, Agtstein, samt den Gold-Körnern und köstlichen Steinen, Purpur-

Schnecken und dergleichen.  

Obgedachter Meißner spricht, es wäre dasjenige, was das Meer trägt 

an Amber, Agtstein, und an andern Raritäten; auch was untergangen, 

die opes Naufragorum werden sie auffischen, und ihnen zu Nutze ma-

chen, also eine Menge, oder grosse Anzahl Güther erlangen. Adami 

Delic. Bibl. V. T. An.1694. p. 1099 u. ff.  

Der Prophet Esaias brauchet fast dergleichen Redens-Art, da er Cap. 

LX, 5 spricht: denn wirst du deine Lust sehen, wenn sich die Menge 

am Meer zu dir bekehret; Hamon jam, die Menge des Meeres, da denn 

das Wort hamon eine Menge Wasser bedeutet, Jerem. X, 13. desglei-

chen viel Vieh, Cap. XLIX, 32. bedeutet das Meer eigentlich, jammim 

aber solche Flüsse, da viele Wasser zusammen kommen.  

Dieses hamon ist eben das Wort, welches GOtt, der HErr gebrauchet, 

da er dem Abraham die Verheissung gethan, er solle ein Vater vieler 

Völcker werden, deswegen er ihm auch den Nahmen geändert, einen 

Buchstaben von dem Wort hamon eingerücket, und gesagt: du solst 

nicht mehr Abram 
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(das ist hoher Vater) heissen, sondern Abraham (das ist, Hauffen-Va-

ter) soll dein Nahme seyn, denn ich habe dich gemacht patrem hamon 

gentium, vieler Völcker Vater.  

Das Wort Meer bedeutet hier, wie auch sonst in der Schrifft, wenn es 

alleine stehet, das Mittel-Meer, weil es vom Abend herein bricht, und 

mitten durch die Welt läufft, und hat zur lincken Seiten Asien, Spanien 

etc. auf der rechten Seiten aber Africa, Arabien etc. wenn nun der Pro-

phet von der Menge am Meer redet, so verstehet er diejenigen, so zur 

lincken Seiten des Meeres wohnen etc.  

Die LXX Dollmetscher haben es übersetzet durch plouton thalasses, 

der Reichthum des Meeres, sonder Zweiffel, weil die Meer-angrän-

tzende Einwohner wegen der Schiffarth und bequemer Handlung zu 

grossem Reichthum zu gelangen pflegen, und auch wichtiger sind,wie 

am angeführten Orte Esaiä ausdrücklich hinzugesetzet wird: die 

Macht der Heyden, das sind mächtige, grosse starcke heydnische, 

Völcker. Adami Delic. Epist.P. III. p. 288.  

Und wenn der Prophet ferner v. 6 sagt: die Menge der Camele wird 

dich bedecken, so wird verstanden eine Bedeckung, da man alles von 

dem unzehligen Volck und Menschen gleichsam überschwemmet sie-

het; denn das Wort im Grund-Texte calah heist texit, obtexit, operuit, 

er hat bedeckt, celavit, verborgen, daß man nichts davon sehen kann, 

wie die Berge vom Wasser der Sündfluth bedecket wurden, daß man 



 

 

gar nichts davon sahe, I B. Mose VII, 19, 20, wie die Wolcke die 

Stiffts-Hütte bedeckte, daß gar nichts davon zu sehen war, II  B.Mose 

XL, 34, wie der Schatte alles bedeckt etc. und das Griechische Wort 

kalypto hat eben diese Bedeutung,wie die einfallenden Berge etwas 

gantz bedecken, Hos. VI, 8; es heist zuscharren, wie das Blut muste in 

die Erde verscharret werden, in III  B. Mose XVIII, 13; also würde hier 

eine solche Menge oder so grosse Anzahl seyn, daß davon alles gleich-

sam zugedeckt wäre. Adami l. c. p. 332.  

Unter einer Menge und grossen Hauffen Menschen findet man nie-

mahls eine rechte Einigkeit und gleichmäßige Übereinstimmung der 

Gemüther, sondern quot capita, tot sensus, soviel Köpffe so viel Sin-

ne, man trifft unter ihnen an Uneinigkeit, Zwiespalt, einer will das, der 

andere jenes, welches aber nicht löblich ist; dahero gereicht es denen 

Christen der ersten Kirche zu desto grössern Ruhm, weil von densel-

ben berichtet wird: Der Menge der Gläubigen war ein Hertz und eine 

Seele, Ap. Gesch. IV, 32. es war bey allen idem velle, idem nolle, und 

obgleich Ananias und Sapphira es nicht recht meineten, so war doch 

solches nicht des Evangelii Schuld, und wurden auch nicht unter der 

Gemeine gedultet.  

Es war bey ihnen ein Hertz und eine Seele, sowohl im Glauben, Liebe 

und Hoffnung, als auch in Lehre und Leben. Zanck, Streit, Rotten, 

Haß, Neid und Verfolgung, kommt alles her von Reichthum, Ehre und 

Wollust,welche die Hertzen der Menschen beherrschen; aber bey die-

sen ersten Christen musten diese drey Welt-Götzen weichen, und der 

Christlichen Liebe Raum machen.  

Reichthum und Eigennutz konnte sie nicht in Uneinigkeit setzen, denn 

sie achteten dasselbe gering; sie verkaufften Äcker und Häuser, brach-

ten das Geld, und legtens zu der Apostel Füssen.  

Ehr-Geitz konte sie nicht trennen, denn es war unter 
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ihnen, nach Christi Befehl, der Geringste wie der Gröste, ja sie hielten 

vor ihre grosse Ehre, um Christi willen geschmähet zu werden.  

Die Wollust konte keinen Zanck unter ihnen erregen, denn sie hatten 

dieselbe unter ihre Füsse getreten, und also war ein Hertz und eine 

Seele, weil Christus in ihnen allen wahrhafftig wohnete, ja weil er 

geistlicher Weise ihr Hertz und Seele war.  

Sie nenneten sich dahero Brüder, hatten Agapas und Liebes-Mahle, 

und begegneten niemahls einander, da sie nicht einander umfiengen 

und küsseten, zum Zeichen der Brüderschafft. Löschers edle And. Fr. 

p. 581, u. f. Kettners Macht-Spr. p. 245, u. f. Kießlings Epist. Post. 

p. 1179.  

Sonst finden wir unter den Geboten GOttes auch dieses: du solt nicht 

folgen der Menge zum Bösen, II  B. Mose XXIII , 2. welche Worte nach 

dem Ebräischen lauten, non eris post multos ad malum, du solt nicht 

hinter vielen her seyn zum Bösen; nemlich, nicht sie zu verfolgen und 

zu verjagen, weil solches an sich nicht unbillig wäre, aber mit dem 

übrigen im Capitel nicht überein kommt; sondern ihnen zu folgen und 

ihrer Meinung oder Gewohnheit beyzupfl ichten.  

Wenn diese Worte angesehen werden, wie sie im Context liegen, so 

sind sie eine Erinnerung an alle Richter und Beysitzer, daß, wenn ihrer 

viele, oder die meisten im Gerichte, aus allerhand Absichten, sich von 

der Wahrheit abwenden,und ein ungerecht Urtheil sprechen wollten, 

sie sich dennoch weder durch Ansehen noch durch die Menge anderer 



 

 

sollten verleiten lassen, eben wie sie, zu richten und zu reden; sondern 

bey der Wahrheit ob sie auch schon wenige oder niemand auf der Sei-

ten hätten, unbeweglich verharren: verstehe, wenn dieses Nicht-fol-

gen, Nicht-bestimmen aus keinen Affecten und Eigensinn, Unver-

stand oder Unwissenheit herrühret, sondern wenn man die Sache recht 

verstehet, und wohl hat eingenommen, und dann GOtt zu Ehren, und 

der Gerechtigkeit, Wahrheit und Unschuld zu Steuer.  

So wir aber diese Worte ansehen ausser den Context, so dienen sie 

auch zu einer gemeinen Warnung, daß man nicht mit der Menge und 

grösten Hauffen hinsündigen, und ihnen im Bösen folgen, sondern 

sich von ihnen reissen, und lieber allein bleiben, oder sich zum kleinen 

Hauffen der Frommen und Gottseligen halten solle, Sprüchw. I. 10. u. 

ff. Ps. I, l u. ff. Ermisch Ki rchen-Redner, Th. II, fol. 963 u. ff.  

Siehe auch Managii  im XIX Bande p. 852. 

Menge, Minie é 

Sp. 688 
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Mengen-Maaß, cörperliches Maaß, ist zweyerley, und wird ent-

weder bey trockenen oder bey flüßigen Dingen gebraucht.  

Zu jenen gehöret vornemlich der Scheffel, welcher nach dem in dem 

gantzen Churfürstenthum Sachsen eingeführten Dreßdner-Maaß in 

vier Viertel, und ein Viertel wieder in vier Metzen getheilet wird, also, 

daß ein Scheffel 16 Metzen hält. Zwölff dieser Scheffel machen einen 

Malter, und 2 Malter einen Wispel, daß solchergestalt ein Wispel 24 

Scheffel hält. Drey Wispel oder 6 Malter, oder 72 Scheffel, machen 

im Sächsischen und Brandenburgischen eine Last Getraydes.  

Nach dem sogenannten alten oder Leipziger-Maaß hält ein Scheffel 

vier Sip-Maaß oder Viertel, ein Sip-Maaß 4 Metzen, und eine Metze 

zwey Kuchen-Maaß. Ein Heimbzen ist ein halber Scheffel.  

Zu Nürnberg wird das gröste Maaß zu trockenen Dingen, ein Sümmer 

genennet, welches von zweyerley Grösse ist. Das, so man zum harten 

Korn braucht, hält sechzehen Metzen, das zum rauhen Getrayde hin-

gegen, zwey und dreyßig Metzen, der Metzen hat acht Diethäufflein, 

und dieses zwey Maaß. Ein Sümmer Hirsen hält daselbst sechs und 

zwantzig Metze.  

Gotha gebraucht zu trockenen Dingen Malter, Scheffel, Viertel, Me-

tzen und Mäßlein, und hat ein Malter zwey Scheffel oder vier Viertel; 

ein Scheffel hält acht Metzen oder zwey Viertel; ein Viertel vier Met-

zen, und eine Metze vier Mäßlein.  

Erffurl gebraucht Malter, Viertel, Scheffel, Metzen und kleine Mäß-

lein, und hat ein Malter vier Viertel, ein Viertel drey Scheffel, ein 

Scheffel vier Metzen, und eine Metze vier kleine Mäßlein.  

Altenburg gebraucht Scheffel, Sip-Maaß und kleine Maaß, und ist ein 

Scheffel vier Sip-Maaß, oder vierzehen kleine Maaß; ein Sip-Maaß, 

vierdthalb kleine Maaß etc.  

Ausser diesen pflegen einiger Orten die Getrayde-Maaß in folgender 

Abtheilung gebrauchet zu werden, als: 
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In Weitzen, Rocken und Erbsen etc. 

1. Last thut drey Wispel, oder 30 Scheffel. 

1. Wispel - 10 Scheffel, oder 20 Faß. 

1. Scheffel - 2 Faß, oder 4 Himpt. 

1. Faß - 2 Himpt, oder 8 Spint. 

1. Himpt - 4 Spint, so  

daß in allen thut eine Last 480 Spint.  

In Gersten, Haber, Hopffen etc. 

1. Last thut 2 Wispel    

} 480 

 Spint. 

1. Wispel - 10 Scheffel   

} 240 
1. Scheffel - 3 Faß  

} 24 
l. Faß - 2 Himpt 

} 8 
 

1. Himpt ï 4 Spint   

Das gemeinste Maaß zu flüßigen Dingen, ist die Kanne, so an andern 

Orten auch Maaß oder Quart genennet, und ferner in zwey Nössel, 

welche man anderer Orten Seidlein oder Schoppen heisset, dieses aber 

wieder in halbe Nössel und Quartiergen getheilet wird.  

Die Kannen sind nach dem Unterscheid derer Länder und Orte auch 

unterschiedlicher Grösse.  

Vier und funffzig Kannen, Visier-Maaß, oder drey und sechzig Kan-

nen, Schenck-Maaß, machen in Leipzig einen Eymer; hundert und 

sechs undzwantzig Kannen oder zwey Eymer Leipziger Maaß, ma-

chen ein Ohme, und sechs Ohmen oder zwölff Eymer ein Fuder 

Weins.  

Drey Schock Kannen betragen in Sachsen ein Viertel Bier oder anders 

Geträncke. Sechs Schock oder dreyhundert und sechzig Kannen, ein 

Faß; neunzig Kannen eine Tonne; sechzig einen Dreyling, und fünff 

und viertzig eine halbe Tonne.  

In Schlesien hält ein Fuder Wein zwey Faß; ein Faß zehen Eymer; ein 

Eymer zwantzig Topff; ein Topff vier Quart, und ein Quart vier Quar-

tier.  

In Nürnberg hält der Eymer, deren zwölff auf ein Fuder gehen, nach 

dem Visier-Maaß zwey und dreyßig Viertel oder vier und sechzig 

Kannen; nach dem Schenck-Maaß aber vier und dreyßig Viertel, oder 

acht und sechzig Kannen. 

Menge-Pflaster é 

é 

S. 355 é S. 366 

  S. 367 
 Mensbona      Mensch 716 

é 

Mensbona é 

Mensch, Lat. homo. 

Bey dieser wichtigen u. weitläufftigen Materie, wollen wir auf 3 Stü-

cke sehen, als erstlich auf die Beschaffenheit und Natur eines Men-

schen, vors andere auf die unterschiedenen Arten derselbigen, u. drit-

tens auf ihren Ursprung.  



 

 

Was erstlich die Beschaffenheit u. Natur eines Menschen anlangt, so 

haben wir selbige sowol an u. vor sich selbst, als auch gegen andere 

Creaturen und gegen den Schöpffer zu betrachten.  

Erwegen wir die Natur des Menschen an und vor sich, so werden wir 

in der Erkenntniß dieser Sache besser zu rechte kommen, wenn wir 

vorher die einzelen Stücke, die bey einem Menschen fürkommen, be-

trachten, ehe wir eine Erklärung durch allgemeine Begriffe machen. 

Es fragt sich daher: aus wieviel Theilen der Mensch bestehe? oder, ob 

eine, oder mehrere Substantzen, die wesentlich von einander unter-

schieden sind, die menschliche Natur ausmachen? Wenn wir die un-

terschiedene Meynungen der Philosophen in den ältern und neuern 

Zeiten davon ordentl. zusammen anführen wollen, so lassen sich sel-

bige füglich in 4 Classen bringen. 

Einige meynen, der blosse Cörper mache den Menschen aus, und se-

hen die Seele vor ein Accidens desselbigen an. Unter den Alten meldet 

Cicero lib. 1. c. 10. quaestion. Tusculan. von dem Dicäarcho, daß er 

dafür gehalten, die Seele sey mit all nichts, und das Wort Seele oder 

Gemüth sey ein leeres Wort, das nichts bedeute. So haben sich auch 

zu den neuern Zeiten welche gefunden, die sich eingebildet, daß die 

Seele keine vom Cörper unterschiedene Substantz sey, massen Hob-

besius in dem Leviathan c. 4. alle Substantzen, die keinen Cörper ha-

ben, geleugnet, und c. 34. das Wort Substantia und corpus vor einerley 

ausgegeben. 

Eben darauf laufft die Meynung des Cowardi, eines berühmten Engl. 

Medici, hinaus, welcher behauptet, die gemeine Meynung von der 

Seelen, als sey sie eine immaterielle Substantz, somit dem Leibe ver-

einiget, wäre von den Heyden erdichtet, reime sich auch nicht mit de-

nen Principiis der Philosophie und Vernunfft, noch Religion; nach der 

Schrifft aber sey die Seele nicht anders, als das Leben der Menschen, 

die, so lange der Mensch lebe, vorhanden, und mit demselben zwar 

untergehe, aber doch auch in der Aufferstehung wieder darinnen seyn 

werde, welche Meynung er nicht nur in verschiedenen Schrifften für-

getragen, sondern auch wider die Widersacher, die er darüber bekom-

men, zu vertheidigen sich bemühet, wie aus den actis erudit. 1707. p. 

352. zu ersehen. 

Auf gleichen Schlag urtheilet auch der ungenannte Auctor in dem ver-

trauten Brief-Wechsel vom Wesen der Seelen von der Sache, der sich 

Menschen vorstellet, denen die Seele fehlet. Denn was wir Seele nen-

nen, das hält er nur vor ein Accidens des Cörpers, das auf einem Me-

chanismo beruht, wovon wir unten in dem Artickel der Seele mit meh-

rern handeln wollen. 

Wie nun diese sich Menschen ohne Seele einbilden, also hats auch 

welche gegeben, die den Leib vor keinen wesentlichen Theil des Men-

schen gehalten, welche wir in die andere Classe setzen. Es stimmten 

vor dem die Platonici, Pythagoräer, und Stoici meistens darinnen 

überein, daß zum Menschen eigentlich nichts mehr als die Seele ge-

höre, weswegen sie den Leib eine Strafe, eine Last, ein finsteres 

Wohnhaus, ein  
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Gefängniß, ein Zucht-Haus des Gemüths oder der Seelen nennten, wie 

wir bereits oben in dem Artickel von dem Leib die Zeugnisse davon 

angeführet haben. 



 

 

Unter den neuern ist Heinr. Morus  zu dieser Meynung sehr geneigt 

gewesen, wie sonderlich aus seinem Tr. de immortalitate animae und 

aus der Defensione philo cabb. erhellet, darinnen er nicht nur mit dem 

Plato die Präexistentz der Seelen annimmt, sondern auch den irdi-

schen Leib vor ein Gefängniß, vor ein Grab, vor eine Hinderniß des 

Gemüths ausgiebt. 

Es haben auch einige den Cartesium hierinnen des Platonismi be-

schuldiget, als habe er gleichfalls dafür gehalten, daß zum Menschen 

bloß das Gemüth gehöre, welches nur eine denckende Sache sey, wie 

Thomasius in introductione philosoph. aulic. c. 3. §. 13. schreibet; es 

ist aber die Sache so schlechterdings noch nicht ausgemacht. Denn 

obwol Cartesius seinen Zweiffel zu weit ausgedehnet, als müste man 

auch an der Existentz des Cörpers und dessen Gliedmassen zweiffeln, 

und das Wesen der Seelen in dem Dencken gesetzet, in beyden aber 

sich sehr verstossen; so kan man doch nicht erweisen, daß er gelehret, 

als wenn der Leib keinen wesentlichen Theil des Menschen ausmache, 

davon vielmehr das Gegentheil nicht nur aus seiner Meditation 6. und 

den Responsibus ad objectiones, sondern auch aus denen Schrifften 

seiner Anhänger, als des Claubergs, de la Forge und anderer zu 

schliessen.  

In die dritte Classe setzen wir diejenigen, die drey wesentliche Theile 

des Menschen, den Leib, die Seele und den Geist statuiren, von wel-

cher Meynung am meisten wird zu sagen seyn, indem wir nicht nur 

die Autores, so derselben zugethan sind, erzehlen, sondern auch ihre 

Beweis-Gründe anführen. 

Man pflegt den Ursprung dieser Meynung aus dem Judenthum und 

Platonischen Philosophie zu leiten. 

Was die Juden anlangt, so legen die Cabbalisten der menschlichen 

Seele verschiedene Kräffte bey, und geben Ihnen besondere Namen, 

daß sie einen Unterscheid unter nephesch, ruach und neschamah ma-

chen. Die erste sey der Lebens-Geist, und komme mit derjenigen Seele 

überein, welche von den Philosophis anima vegetativa genennet wird, 

die andere, oder ruach sey eben das, was man sonst animam sensiti-

vam nennet, und die dritte, oder neschamah bedeute die vernünfftige 

Seele, wie Vitringa  in observationibus sacris lib. 3. cap. 4. p. 549. 

sqq. und Buddeus in introd. in histor. philos. ebraeor. p. 429. sq. aus 

ihren Schrifften gewiesen haben.  

Allein da sie durch diese Wörter nicht sowol unterschiedene Sub-

stantzen, als vielmehr verschiedene Kräffte einer Substantz anzeigen 

wollen, so läst sich diese Jüdische Lehre mit der Meynung derjenigen, 

die drey wesentliche Theile des Menschen statuiren, nicht wohl ver-

gleichen. 

Besser geht solches mit der Platonischen Philosophie an. Denn einmal 

legte Plato dem Menschen eine dreyfache Seele bey, eine zornige, be-

gierige und vernünfftige deren die erste in der Brust, die andere unter 

dem Hertzen, und die dritte im Kopff ihren Sitz habe. Die vernünfftige 

mache den Menschen aus, und müsse über die beyden andern das Re-

giment bekommen. Durch die zornige trachte der Mensch nach Macht, 

Sieg und Ehre, durch die begierige falle er auf Speise, Tranck und ve-

nerische Wercke, und die vernünfftige bringe ihn zur Erkänntniß der 

Wahr-  
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heit, welches aus dem Platone selbst. de republ. lib. 4. und 6. Cice-

rone quaest. Tusculan. lib. 1. cap. 10. und Omeis in ethic. Platonic. 

p. 28. mit mehrern zu sehen.  

Doch pflegte man auch die zornige und begierige vor eine anzuneh-

men, und also nur von einer zweyfachen Seele des Menschen zu re-

den, wie Vitringa  in Observat. sacris lib. 3. cap. 4. p. 551. u. ff. zeiget.  

Nun hielte Plato weiter dafür, daß die vernünfftige Seele ein abgeris-

sen Stück des göttlichen Wesens sey, welche, weil sie sich aus Eigen-

Liebe so hoch geschwungen, zur Straffe in das Gefängniß des Leibes 

herab gestürtzet und eingeschlossen worden; indem er sich aber drey 

Götter, den obersten Gott, das Gemüth und den Welt-Geist einbildete, 

so meynte er, daß die Seelen der Menschen aus dem letztern, oder aus 

dem Welt-Geist, der auch Göttliches Wesens sey, geflossen. 

Dieses alles fliesset aus den Grund-Sätzen der Platonischen Philoso-

phie klar, wenn man gleich aus dem Platone selbst keine ausdrückli-

che Stelle aufweisen kan, wovon mit mehrern Jacob Thomasius de 

stoica mundi exustione dissert. 21. Hanschius in diatr. de enthusi-

asmo platonico zu lesen.  

So viel findet man von der Fanatischen Meynung, daß der Mensch 

drey wesentliche Theile habe, in der Platonischen Philosophie, deswe-

gen folgt aber noch nicht, daß eben die Fanatici solche aus dem Pla-

tone genommen, den wohl manche unter ihnen nicht gesehen. 

Doch da diejenigen, welche drey wesentliche Theile dem Menschen 

zuschreiben, nicht mit einander übereinkommen, und ihre Meynung 

auf verschiedene Art erklären, so müssen wir solche Leute in gewisse 

Classen theilen, und von ieder distinct handeln. Es sind selbige drey-

erley:  

Einige haben die Heydnische Lehre behalten, und, indem sie dem 

Menschen ausser dem Leib einen zweyfachen Geist oder Seele beyge-

legt, den einen zu einem Theilgen des Göttlichen Wesens gemacht, 

welches die sogenannten Fanatici, als die Weigelianer, Böhmisten, 

insonderheit Poiret gethan. In der Sache selbst kommen diese mit ei-

nander überein, daß der Mensch einen zweyfachen Geist habe, davon 

der eine aus dem göttlichen Wesen kommen; in der Benennung aber 

sind sie von einander unterschieden. Denn einige sagen, der Mensch 

hat drey Theile, Leib, Seel und Geist; einige drücken die Sache so aus, 

daß der Mensch aus einem Leibe und einer zweyfachen Seele, einer 

sinnlichen und vernünfftigen, die sie aber als zwey unterschiedene 

Substantzen ansehen, bestehe. 

Der erste unter den neuern, welcher diese Meynung angenommen, ist 

Theophrastus Paracelsus gewesen, welcher in seinen Schrifften hin 

und wieder ausdrücklich lehret, daß sich in dem Menschen drey we-

sentliche Theile befänden, welcher er die drey grossen Substantzen 

nennet, und daß ein iedes von diesen dreyen nach dem Tod, da sie 

getrennet wären, dahin wieder kehre, woher es gekommen als die See-

len, die von GOtt eingeblasen, kehre wieder zu GOtt, der sie gegeben 

habe; der Leib als der grobe Theil, welcher aus Erde und Wasser zu-

sammen gesetzt zu seyn schiene, werde wider zur Erde; der dritte 

Theil aber, welchen er den Astral-Geist oder Stern-Leib nennet, weil 

er dem Firmament gleich sähe, und aus Lufft und Feuer bestehe, ver-

wandle sich nach und nach wieder in die Lufft, brauche aber zu seiner 

Verwesung längere Zeit,  



 

 

S. 369 
719 Mensch 

als der Leib. 

Ihm folgte Helmontius, absonderlich aber sind deswegen die Weige-

lianer und Böhmisten bekannt. Denn was die Weigelianer betrifft, so 

schreibt Valentin Weigel in seinem Buch von dem alten und neuen 

Jerusalem also: aus den Elementen kommt dem Menschen der Leib 

und der elementische Geist zu essen, zu trincken, zu schlaffen, seines 

gleichen zu zeugen. Aus dem Gestirn kommt dem Menschen der fide-

rische Geist, als Handwerck, Künsten, Sprache. Also gehöret der 

Mensch in die alte Stadt nach diesen Theilen: aber der Geist, der ewig 

ist, kommt dem Menschen aus GOtt. 

Jacob Böhm aber sagte in seiner Schrifft vom Wesen aller Wesen: 

der Mensch ist nicht allein ein irdisch Bild, sondern er ist urständig 

aus dem Wesen; als nemlich erst aus der allerinnersten Welt, welcher 

auch die alleräusserste ist, und die finstre Welt genannt wird, aus wel-

cher urständet das Principium der fremden Natur. Und denn vors an-

dere ist er aus der Licht- oder Engel-Welt, aus GOttes wahrem Wesen. 

Drittens ist er aus dieser äussern Sonnen- und Stern-Welt.  

Ob wol dieses nach seiner Art so dunckel abgefasset, daß zu zweiffeln 

stehet, ob er sich selber verstanden, so siehet man doch so viel, daß er 

eine dreyfache Welt als ein dreyfaches Principium statuire, aus deren 

iedem der Mensch einen zu seinem Wesen gehörigen Theil bekom-

men, und also demselben drey wesentliche Theile beylege, deren vor-

nehmsten aller aus dem wahren Wesen GOttes kommen. 

Ja wenn man die Lehre des Böhmii genau untersuchet, so liegt darin-

nen der Spinosismus. Denn da er lehrte, daß GOtt alles sey, so war 

sein eigentlicher Sinn, daß alles aus dem Wesen GOttes geflossen, wie 

er an verschiedenen Orten sich gantz deutlich hierüber erkläret, wenn 

er schreibt: so man die Sonne und Sternen recht will betrachten, mit 

ihrem Wesen, Würckungen, und Qualitäten, so findet man recht da-

rinnen das Göttliche Wesen, als daß der Sternen Kräffte sind die Na-

tur, in aurora p. 8. ingleichen: so man nennet Himmel und Erden, 

Sternen und Elemente, und alles was darinnen ist, so nennt man hiemit 

den gantzen GOtt, der sich in diesem oberzehlten Wesen in seiner 

Krafft, die von ihm ausgehet, also creatürlich gemacht hat ibid. p. 11. 

Noch weiter: wenn nun dieses geschiehet, so bist du wie der gantze 

GOtt ist, der da selber Himmel, Erden, Sterne und Elemente ist, ibid. 

p. 300.  

So heist es bey dem Felgenhauer im Vorhof am Tempel des HErrn 

cap. 9. p. 135. nach dem Zeugniß seyn drey Zeugen in GOtt, und nach 

der Offenbahrung sind sieben Geister GOTTes. Also hat ein Mensch 

drey Theile, Leib, Seel und Geist, und sieben Sinne, das ist das Ge-

heimniß GOttes in seiner Summa bezeuget an dem Menschen. 

Diesem fügen wir noch den Peter Poiret bey, welcher zwar nicht aus-

drücklich leugnet, daß der Mensch aus zweyen Theilen bestehet; 

gleichwol aber ist er auch in diesem Stück fanatisch gesinnet. Denn 

einmal will er nicht nur in seiner Oeconomia divina lib. 1. cap. 10. §. 

2. p. 134. §. 20. p. 144. cap. 11. §. 3. p. 154. aus dem Wesen der Seele 

sowol als auch aus der Heil. Schrifft beweisen, daß selbiges aus dem 

Wesen GOttes gezeuget; sondern redet auch vor das andere immer von 

dem innerlichen Licht, welches er von dem Verstand unterscheidet.  

Von diesen Fanaticis sind gewisser massen die Quacker und dieieni- 
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gen, die es mit ihnen halten, unterschieden. Denn Ihre vornehmste 

Lehre ist, daß allen Menschen von Natur ein innerliches Licht einge-

pflantzet, welches eine von der Vernunfft unterschiedene Substantz, 

und zwar ein Stück des Göttlichen Wesens seyn soll, und legen daher 

dem Menschen drey wesentliche Theile, den Leib, die vernünfftige 

Seele und das innerliche Licht, bey.  

Solches habe GOtt allen Menschen eingepflantzet, damit sie durch 

dessen Schein und Glantz dasjenige, was zur Erlangung der Seligkeit 

zu wissen nöthig sey, erkennen mögen; nachdem aber der Mensch ge-

fallen, so sey in Ansehung desselben zwischen den Gottlosen und 

Frommen ein grosser Unterscheid. Denn bey jenen sey selbiges ver-

dunckelt, und habe seinen Schein verlohren, oder wie einige reden, in 

eine Gefangenschafft gerathen, daß es zu seiner Krafft nicht kommen 

könne, da es hingegen bey den Frommen von allem befreyet wäre, und 

sich in seiner rechten Würckung befände, dergestalt, daß sie dadurch 

alles erkennen könten.  

Man kan hiervon sonderlich Roberti Barclaji  Apologiam religionis 

vere christianae, die 1676 in Lateinischer Sprache gedruckt worden, 

und denen Auctorem des Buchs ratio et fides collatae, welches 1708 

Poiret zu Amsterdam herausgegeben, lesen.  

Diese Meynung ist von derjenigen, welche die oben angeführten Fa-

natici haben, darinnen unterschieden, daß diese den dritten Theil, oder 

den Geist, als ein zum Wesen und zur Natur des Menschen nöthiges 

Stück ansehen; die Quacker hingegen halten das Licht vor was über-

natürliches, das von der Natur und dem Wesen des Menschen unter-

schieden sey.  

Wie nun diese Auctores nach den beyden ersten Classen ohnstreitig 

den gröbsten Irrthum hegen, daß sie den dritten Teil des Menschens 

zu einem Stück des Göttlichen Wesens machen, also sind hingegen 

andere, die zwar auch drey Theile des Menschen lehren, sich aber auf 

eine erträglichere, wiewol um gleiche Art erklären, von denen wir 

auch einige einführen wollen. 

Ob man die gemeine Lehre der Scholasticorum und Aristotelisch-ge-

sinnten, welcher einem ieden Menschen eine dreyfache Seele, als ani-

mam vegetativam, sensitivam und rationalem, oder eine wachsthüm-

liche, sinnliche und vernünfftige zuschreiben, hieher rechnen könne? 

ist nicht gewiß zu sagen, weil selbige sehr verworren, und diese Leute 

sich selber widersprechen. Denn solten diese drey Seelen drey würck-

lich von einander unterschiedene Substantzen seyn, so kämen vier 

Theile des Menschen heraus; wolte man aber die wachsthümliche und 

sinnliche vor eine annehmen, welche der Mensch mit dem Vieh ge-

mein habe, so wären zwar drey Theile da, sie statuiren aber selbst nur 

zwey wesentliche Theile, Leib und Seele, folglich müsten sie die 

wachsthümliche und sinnliche Seele mit zum Leibe rechnen, und die 

Sache käme nur darauf an, ob man etwas, das zum Leibe gehöre, eine 

Seele nennen könte? 

Aristoteles hat diese Einteilung der Seelen niemals so gesetzet, wie 

nachgehends die Scholastici gethan. Denn ob er wol lib. 2. de anima 

p. 388. von der Seele saget, daß sie der Grund von dem wachsthümli-

chen, sinnlichen und verständlichen, auch von der Bewegung sey, so 

theilt er sie doch damit noch nicht in drey besondere Arten, welche er 

vielmehr an andern Orten in eine vernünfftige und unvernünfftige, und 

die letztere in eine wachs-  
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thümliche und begierige eintheilet, wie Rüdiger in phys. divina lib. 1. 

cap. 4. Sect. 1. §. 10. gewiesen. 

Daß dieser Philosophus einen Unterscheid unter psychen und noun 

gemacht, thut zur Sache nichts, indem er durch das letztere den thätli-

chen Verstand gemeynet, von dem er sich einen ungereimten und da-

bey gefährlichen Begriff gemacht, siehe Walchs parerga academica 

pag. 301. sqq. 

Mit mehrer Gewißheit können wir von denen neuern hieher rechnen 

Gassendum, welcher phys. Sect. 3. Lib. 9. c. 11. das Gemüth des Men-

schen von der empfindlichen Krafft gäntzlich unterscheidet; hält aber 

selbige vor cörperlich und ausgedehnet, ja daß sie könte mit gebohren 

werden und verwesen. 

Eben dieses hat Willisius  de anima brutorum weitläufftig zu erweisen 

gesucht, daß die empfindende Seele was unterschiedenes von der ver-

nünfftigen, und also der Mensch drey Theile habe. In dem ersten und 

andern Capitel hält er dafür, daß diese empfindliche Seele leiblich, ja 

gar sterblich, und eben so groß, als der Leib, und habe die Krafft der 

Einbildung, des Appetits, des Verlangens und Eckels, könne auch ge-

wisser massen auf eine sinnliche Art Vernunfft-Schlüsse machen, sey 

aber doch von der vernünfftigen Seele unterschieden. 

In den folgenden Capiteln hat er verschiedene Zeugnisse zusammen 

gelesen, und trägt seine Beweis-Gründe für, davon das vornehmste 

Webster in der Untersuchung der vermeynten und sogenannten He-

xereyen Cap. 16. §. 55. seq. angeführet, welcher eben dieser Meynung 

ist, und §. 69 sich, wie Paracelsus, erkläret: Es fänden sich in dem 

Menschen drey besondere Theile, als erstlich der grobe Leib, der aus 

Erden und Wasser bestehe, und nach dem Tode wieder zur Erden 

werde; ferner die sinnliche und cörperliche Seele, oder der Astral-

Geist, der aus Feuer und Lufft zusammen gesetzet, und nach dem Tode 

in der Lufft herum wandere; oder nicht weit von dem Cörper sey; und 

endlich die unsterbliche und uncörperliche Seele, welche unmittelbar 

zu GOTT, der sie gegeben habe, wiederkehre. 

Diesem fügen wir Rüdiger bey, der in seiner phys. divina lib. 1. cap. 

4. Sect. 4. dem Menschen auch einen gedoppelten Geist beyleget, da-

von er einen Mentem, den andern Animam nennet. Jener habe die 

Krafft zu gedencken und zu urtheilen, der gleich nach dem Tode von 

dem Cörper getrennet, und in den Stand der Ewigkeit versetzet werde; 

dieser aber, oder die Anima, sey dem Untergang unterworffen, doch 

so, daß er nicht alsbald von dem Cörper scheide, sondern bisweilen 

um denselben herumschweiffe und mit einem zarten Leib umgeben, 

noch unterschiedene Verrichtungen nach den in dem Leben geistli-

chen und cörperlichen eingedruckten Ideen herfür bringe. 

Man pflegt auch den Luther  anzuführen, der es auch mit dieser 

Meynung gehalten, daß der Mensch aus drey Theilen zusammen ge-

setzet sey, indem er tom. 1. Jenens. p. 479. also schreibet: Die Schrifft 

theilet den Menschen in drey Theile, da St. Paulus I Thessal. im letzten 

Capitel sagt: GOTT, der ein GOtt des Friedens ist, der mache euch 

heilig durch und durch, also, daß euer gantzer Geist, Seele und Leib 

unsträfflich erhalten werden auf die Zukunfft unsers HErrn JEsu 

CHristi. Und ein iegliches dieser dreyen samt dem gantzen Menschen 

wird auch getheilet auf eine andere Weise in zwey Stücke, die da heis-

sen Geist und Fleisch, welche Theilung nicht  
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der Natur, sondern der Eigenschafft ist, das ist, die Natur hat drey Stü-

cke, Geist, Seel und Leib, und mögen allesamt gut oder böse seyn, das 

heist denn Geist und Fleisch seyn, davon ietzt nicht zu reden ist. 

Das erste Stück, der Geist, ist das höchste, tieffeste und edelste Theil 

des Menschen, damit er geschickt ist, unbegreiffliche, unsichtige, 

ewige Dinge zu fassen, und ist kürtzlich das Haus, da Glaube und 

GOttes Wort inne wohnet. Das andere, die Seele, ist eben derselbe 

Geist nach der Natur, aber doch in einem andern Werck, nemlich in 

dem, als er den Leib lebendig macht, und durch ihn würcket, und wird 

offt in der Schrifft für das Leben genommen, denn der Geist mag wohl 

ohne Leib leben, aber der Leib lebet nicht ohne dem Geist. 

Diß Stück sehen wir, wie es auch im Schlaff, und ohne Unterlaß lebet 

und würcket, und ist seine Art nicht, die unbegreifflichen Dinge zu 

fassen, sondern was die Vernunfft erkennen und ermessen kan, und ist 

nemlich die Vernunfft hie das Licht in diesem Hause, und wo der Geist 

nicht mit dem Glauben, als mit einem höhern Licht, erleuchtet, das 

Licht der Vernunfft regieret, so mag sie nimmer ohne Irrthum seyn. 

Diesen zweyen Stücken eignet die Schrifft viel Dinges zu. Es ist aber 

daraus noch nicht zu erweisen, daß er Leib, Seel und Geist vor drey 

wesentliche Substantzen angesehen; sondern wenn wir diese Worte 

genau ansehen, so werden wir vielmehr finden, daß er Geist und Seele 

nur in Ansehung der Eigenschafften und Würckungen von einander 

unterschieden habe.  

Die Hypothesin von drey wesentlichen Theilen des Menschen geben 

ihre Vertheidiger nicht nur vor gründlich, sondern auch vor sehr be-

quem und nützlich aus, weil man daraus die schwersten Begebenhei-

ten in der Natur auf eine leichte Art erklären könte. Ihre Gründlichkeit 

soll auf zweyerley Beweis-Gründen beruhen, die sie sowol aus der 

Sache selbst, als aus der H. Schrifft nehmen.  

Denn was die Sache selbst anlangt, so will man aus der Natur des Lei-

bes und des Geistes, und dem, was man bey dem Menschen wahr-

nimmt, schlüssen, daß noch ein drittes Principium vorhanden seyn 

müsse, dergleichen Gründe wir in ihren Schriften hin und wieder vier 

angetroffen haben. Einmal berufft man sich auf die Vereinigung des 

Leibes und des Geistes, und erinnert, daß zwey Dinge, die einander 

gerade entgegen wären, nicht anders, als durch eine mittlere Sache, so 

aller beyder ihrer Natur näher komme, und von beyden participire, 

könten vereiniget und zusammen gebracht werden. 

Also könne ja die Seele, die nach einhelligem Geständniß aller Men-

schen ein geistliches, reines, unmaterialisches und uncörperliches We-

sen sey, mit dem Cörper nicht vereiniget werden, wenn nicht eine mitt-

lere Natur darzwischen komme, welche geschickt sey, diese zwey Ext-

rema mit einander zu vereinigen, so eben das mittlere Principium, 

oder die Seele, ingleichen, wie ihn einige nennen, der Astral-Geist sey. 

Denn da dieser ein sehr subtiles materialisches Wesen das gleichsam 

zwischen dem groben Cörper und dem Geist mitten inne stehe, an sich 

habe, so konte er ein Band abgeben, dadurch die Vereinigung des Lei-

bes mit dem Geiste geschehe. 

Den andern Beweisthum nimmt man von dem Streit her, der sich in 

dem Menschen befindet, und sonst pugna rationis et appetitus sensi-

tivi genennet wird. Denn da bey einem Streit zwey streitende Parthey-

en seyn  
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müsten, deren iede vor sich bestehe, also wäre auch bey diesem Streit 

die Seele und der Geist die beyden Substantzen, zwischen denen eine 

Widerwärtigkeit vorgienge, daß der reine Verstand des Geistes, mit 

der sinnlichen Begierde der Seelen stritte. 

Drittens könte man die Würckungen der unvernünfftigen Thiere ohn-

möglich alle aus der mechanischen Structur ihrer Leiber herleiten, und 

da also ausser dem Leibe noch ein ander Principium in ihnen seyn 

müste, von dem die Empfindungen, auch bey einigen Thieren das Ge-

dächtniß dependire, so müste auch solches bey dem Menschen seyn, 

in so fern seine Natur dem Wesen eines Viehes gleich komme, der 

aber ausser dem noch ein anders hätte, welches die vernünfftige Seele 

wäre, durch die er sich von dem Vieh unterscheide. 

Diesen Gründen setzen einige noch den Umstand bey, daß man sowol 

in dem Gehirn als in dem Hertzen des Menschen gantz unterschiedene 

Würckungen, die nicht vom Cörper dependiren könten, wahrnehme, 

daraus denn zu schlüssen, daß wol zwey Substantzen vorhanden wä-

ren, von denen solche Würckungen herkommen. 

Aus der Schrifft pflegt man verschiedene Stellen anzuführen, als 

¶ wenn es beym Esaia Cap. XXVI, v. 9. hieß, von Hertzen be-

gehr ich dein des Nachts, darzu mit meinem Geist wache ich 

frühe zu dir; 

¶ ingleichen beym Luca cap. I. 46. 47. meine Seele erhebet den 

HErrn, und mein Geist freuet sich GOttes meines Heylandes; 

¶ I Cor. XIV, v. 15. Ich will beten mit dem Geist, und will beten 

auch im Sinn, ich will Psalmen singen im Geist, und will 

auch Psalmen singen mit dem Sinn; 

¶ in der I Thessal. V. v. 23. aber würden ausdrücklich alle drey 

Theile des Menschen benennet: Er aber, der GOtt des Frie-

dens, heilige euch durch und durch, und euer Geist samt der 

Seele und Leib müssen behalten werden unsträfflich, auf die 

Zukunfft unsers HErrn JEsu CHristi, 

¶ wie denn auch noch Ebr.  IV. v. 12. vom Worte GOttes gesagt 

werde, es durchdringe, bis daß scheidet Seel und Geist. 

Sie geben aber diese Hypothesin nicht nur vor gegründet, sondern 

auch vor sehr bequem aus, dadurch man die schwersten Begebenhei-

ten in der Natur erklären könte. Denn da soll das Bluten der gewalt-

thätiger Weise entseelten Cörper von der Anima als dem mittlern Theil 

des Menschen herkommen, welche die zornige Begierde in sich habe, 

und indem sie auf Rache bedacht sey, so verursache sie das Bluten, 

sie möge in oder ausser dem Leibe seyn. So wären die Gespenster 

nichts anders, als dieser andere Theil, oder die Anima, welche nach 

der Trennung des Leibes und Geistes noch eine Zeitlang herum-

schweiffe, und da sie sonderlich aus der Lufft einen zarten Leib habe, 

so könne sie selbigen bald zusammen ziehen, bald ausdehnen, und das 

sey eben das, was man von dem Erscheinen und Verschwinden eines 

Gespenstes sagte. 

Die Praesagia animi, wenn man sagt, daß einem etwas ahnde, oder 

schwane, will man nicht weniger von dieser Anima herleiten, die mit 

einer Kraft zu weissagen, und zwar gegenwärtige Dinge, begabet sey, 

auch dasjenige verrichte, was bey den Nachtgängern vorgienge, wel-

che mit geschlossenen Augen die Wege unterscheiden, und auf- und 

abwärts wohl steigen könten.  



 

 

Nun ist noch die vierdte Classe der unterschiedenen, Meynungen über 

den Punct: aus wie viel Theilen der Mensch bestehe, übrig, welche 

diejenigen in sich fasset, daß der Mensch zwey wesentliche Theile, 

Leib und Seele habe, so die ge-  
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wöhnlichste und gemeinste ist, daß wir uns also bey deren Ausführung 

nicht aufzuhalten haben, und vielmehr eine kurtze Prüfung der ietzt 

angeführten verschiedenen Meynungen anstellen wollen.  

Die erste war, daß der blosse Cörper den Menschen ausmachte, und 

dasjenige, was man sonst die Seele nennet, nur ein Accidens desselbi-

gen sey, der wir folgendes Argument entgegen setzen: wenn wir bey 

dem Menschen solche Würckungen wahrnehmen, die über das Ver-

mögen des Cörpers sind, und also von selbigen nicht herkommen kön-

nen, so folgt, daß ausser demselben noch eine Substantz, als die Ur-

sach solcher Würckungen da seyn müsse; daß aber würcklich derglei-

chen Begebenheiten bey dem Menschen sich täglich äussern, kan gar 

leicht erwiesen werden, wenn wir nur selbige gegen die Natur des Cör-

pers halten wollen. 

Denn wenn wir die Gedancken sowol als die Begierden des Menschen 

nach ihrer Beschaffenheit genau betrachten, so können selbige un-

möglich von dem Cörper hergeleitet werden. Der Mensch gedencket, 

macht sich Abstractiones, fasset Urtheile und Vernunfft-Schlüsse ab, 

macht Reflexiones, welches alles nicht nur in gehöriger Ordnung, son-

dern auch von solchen Dingen, die nicht mit den äusserlichen Sinnen 

begriffen werden, geschicht, wozu weder eine blosse Bewegungs-

Krafft, wenn wir auch selbige der Materie in so weit beylegen wollen, 

daß selbige in ihr nichts wesentliches, sondern was zufälliges sey, 

noch die Empfindungen der äusserlichen Dinge hinlänglich ist. 

Es hat der Mensch eine Freyheit, durch allerhand Vorstellungen sich 

bald diese, bald jene Begierde entweder zu erregen, oder zu dämpffen, 

welches freye Wesen abermals der Natur der Materie, oder des Cör-

pers zuwider, daß sich auch selbige durch eine von GOTT in ihr ge-

legte Bewegungs-Krafft bewegte, so geschähe doch solche Bewegung 

auf mechanische und nothwendige Art, von welchem Punct unten in 

dem Artickel von der Seele ein mehrers fürkommen wird.  

So kan auch die Meynung derer nicht gebilliget werden, welche den 

Leib verächtlich halten, und des Menschen Wesen allein in der Seele 

suchen. Denn man siehet aus der Beschaffenheit des Leibes und des-

sen Vereinigung mit der Seelen, daß GOTT den Menschen also ge-

schaffen habe, daß er nicht weniger aus dem Leibe als aus der Seele 

bestehen solte. Alle Ideen des Verstandes rühren ursprünglich von der 

Empfindung her; durch die Gedancken und Vorstellungen aber müs-

sen die willkührlichen Begierden erreget werden, da denn die Bewe-

gungen der Seelen und des Leibes in einer Ordnung mit einander über-

einstimmen. Solches bestätiget auch die Heilige Schrifft, welche be-

zeuget, daß wir nicht weniger den Leib, als die Seele von GOTT emp-

fangen haben.  

Die dritte Meynung, daß der Mensch drey wesentliche Theile habe, 

brauchte mehrere Untersuchung. So viel ist voraus gewiß, daß die Ne-

ben-Hypothesis einiger, als wäre der Geist ein Stück des Göttlichen 

Wesens, höchst ungereimt und gefährlich. Denn auf Seiten GOTTes 

müste daraus folgen, daß sein Wesen in so viel Stücke getheilt werde, 

und daher nicht ein einfaches, sondern ein zusammen gesetztes Ding 

sey, folglich müste man ihm eine Unvollkom-  
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menheit beylegen. Es müste der Mensch ferner Göttliche Eigenschaf-

ten, die von dem Wesen Gottes nichts unterschiedenes sind, an sich 

haben, und z. E. allwissend, allgegenwärtig u. s. f. seyn; wer mag sich 

aber was ungereimters und närrischers, als dieses einbilden? zu ge-

schweigen, wie man mit dieser Meynung in der Lehre von der Erb-

Sünde nicht auskommt. Denn da durch dieselbige der Mensch derge-

stalt verderbet, daß von Natur nichts gutes an ihm ist, so könnte dieses 

nicht seyn, wenn der Geist ein Stück des Göttlichen Wesens sey, durch 

welchen noch was gutes in uns wäre, weil derselbige nicht kan ver-

derbet werden. 

Läst man diese Neben-Hypothesin fahren, und erkläret den Unter-

scheid der Seelen und des Geistes auf eine unanstößige Art, so hat die 

Sache nicht viel auf sich, wenn man drey wesentliche Theile des Men-

schen statuiret, wofern man nur hinlängliche Gründe vor die Existentz 

dieser dreyen Theile anzubringen weiß. 

Denn einmal ist bekannt, wie sowol die Hebräischen Wörter, ne-

phesch und ruach, als auch im Griechischen pneuma und psyche vie-

len Bedeutungen unterworffen; wie ferner die H. Schrifft offt einerley 

Sache mit zweyerley Wörtern ausdrücke, und wie noch über dieses die 

angeführten Stellen auf eine andere Art gar beqvem zu erklären sind. 

Entweder kan man sagen, daß die H. Schrifft einen Unterscheid unter 

Geist und Seele mache, weil die Seele des Menschen, als eine Sub-

stantz, auf zweyfache Art zu betrachten, einmal sofern sie in der Ge-

meinschafft mit dem Leibe; und denn ausser demselbigen anzusehen, 

da sie in der ersten Absicht die Seele, in der andern aber der Geist 

heisse; oder man kan diese Auslegung machen, daß der Geist, wenn 

er der Seelen entgegen stehe, die in der Wiedergeburt bekommene 

geistliche Kräffte bedeute, welche Erklärung wenigstens 1 Thessal. V, 

23. füglich angeht. Nach der ersten Art erklärt diesen Unterscheid Ma-

rius von Aßigny in der wahrhafftigen Gedächtniß-Kunst, cap. 1. p. 

16. u. ff. Uber den letzt angeführten Ort aber kan man, jedoch mit ge-

höriger Prüfung lesen, was Vitringa  in observ. sacris lib. 3. c. 4. aus 

der alten Hebräischen und Platonischen Philosophie anführet.  

So läst sich auch wider die Gründe, die man aus der Sache selbst neh-

men will, noch manches einwenden. Denn erinnert man, daß die Seele, 

als das mittlere Principium, das Band der Vereinigung zwischen dem 

Leibe und der Seele seyn müsse, so setzet man dabey zwar voraus, daß 

zwey Extrema, die einander gerade entgegen wären, nicht anders, als 

durch eine mittlere Sache, so aller beyden ihrer Natur näher komme, 

und von beyden participire, könten vereiniget und zusammen gebracht 

werden, welches aber eben auf die Vereinigung des Geistes mit dem 

Leibe nicht zu extendiren. Es ist solche Vereinigung ein philosophi-

sches Geheimniß, davon man die Art und Weise nicht wissen kan. 

Will man sich auf den Streit, der in der Seele vorgehet, beruffen, so 

werden andere antworten, daß die streitende Partheyen nur die Ver-

nunfft und die  
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sinnliche Begierde wären, welche man nicht als zwey Substantzen an-

zusehen, die wohl wider einander wircken könten. Der eintzige Um-

stand ließ sich noch einiger massen hören, daß, wenn bey denen un-

vernünfftigen Thieren ausser dem Leibe noch ein Principium, solches 

auch bey dem Menschen in Ansehung seiner animalischen Natur seyn 



 

 

müsse, daß er also mit der vernünfftigen Seele drey Theile habe, wel-

ches wir in dieser gantzen Sache vor den wichtigsten Punct halten, der 

diese Meynung einigermassen wahrscheinlich macht. 

Wenigstens sehen wir nicht, wie selbige gefährlich seyn könne, wenn 

man sich von der Natur der Seelen und des Geistes keinen irrigen Con-

cept machet, solte man sich auch gleich die Seele als eine mittlere 

Substantz, die was cörperliches und geistliches an sich habe, vorstel-

len, dergleichen GOtt nach seiner Allmacht gar wohl hat erschaffen 

können. Doch wenn man auch dieser Meynung beypflichten will, so 

bilde man sich dabey keine grössere Gewißheit ein, als man sie in der 

That haben kan, und dencke nicht, man könnte bey dieser Hypothesi 

mit der Auflösung vieler schweren Begebenheiten so bald fertig wer-

den. 

Bey denen, deren wir oben gedacht, läst sich noch manches ge-

dencken. Die gemeine Lehre von 2 Theilen des Menschen ist auch so 

beschaffen, daß man nichts erhebliches dawider einwenden kan, weil 

man keine hinlängliche Ursache wird angeben können, warum dasje-

nige, was man bey der Meynung von drey Theilen des Menschen der 

mittlern Substantz zuschreibet, nicht zum Theil vom Leibe, zum Theil 

von der vernünfftigen Seele herkommen kan? mithin sehen wir diesen 

Punct überhaupt als ein Philosophisches Problema an, davon man üb-

rigens Cypriani  Diss. de partium hominis essentialium numero. Teu-

bers moderatum judicium de quaestione theolog. an dentur tres partes 

hominis essentiales? Magdeburg 1708. Wiedeburg in Disp. de tribus 

partibus hominis, corpore, anima et spiritu, Helmst. 1695. Gebhardi 

disp. de tribus partibus hominum essentialibus, Greiffsw. 1707 lesen 

kan.  

Nachdem wir dieses vorausgesetzet, so kommen wir auf die Beschrei-

bung des Menschen, welche man insgemein so abfasset, daß man sagt, 

er sey ein animal rationale, ein vernünfftiges Thier. Ob nun zwar ei-

nige an dieser Definition verschiedenes aussetzen wollen, als Syrbius 

in philosophia prima part. 1. prooemio. §. 7. u. ff. so halten wir doch 

dafür, daß selbige zwar nicht allzudeutlich, aber doch hinlänglich sey, 

indem alle wesentl. Eigenschaften eines Menschen, folgl. auch dieje-

nigen Kennzeichen, davon er von den andern Creaturen unterschieden 

wird, angegeben werden. 

Denn daß er einen belebten Leib hat, ist ihm mit dem unvernünftigen 

Vieh gemein, die vernünftige Seele aber kommt ihm, als was eigenes 

zu, indem man dem Vieh auf keine Weise, weder eine Vernunfft, wel-

che vorneml. das Vermögen zu abstrahiren, zu reflectiren, zu urthei-

len, u. Vernunftschlüsse zu machen, begreift; noch einen freyen Wil-

len zuschreiben kan.  

Eben daraus erkennet man deutl. wie ein Mensch von einem Engel 

unterschieden, massen jener eine Creatur, die aus Leib und Seel zu-

sammen gesetzt; dieser aber ein blosser Geist ohne Leib.  

Undeutl. aber ist diese Erklärung, weil sie nicht nur was kurtz abge-

fasset, sondern auch solche Wörter darinnen gebraucht werden, die 

nicht von allen auf gleiche Art gebraucht und verstanden werden, wel-

chem Fehler leicht abzuhelffen,  
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wenn man sie erweitert, und durch specialere Ideen das Wesen deter-

miniret, daß nemlich derselbige eine solche Creatur sey, welche aus 

einem belebten Leibe u. einer vernünftigen freyen Seele bestehet, daß 



 

 

sie sich auf eine willkührliche Art möglich machen, auch eine Be-

gierde zur höchsten Glückseligkeit von Natur in sich habe. 

Es hat also der Mensch eine zweyfache Natur, eine physische und eine 

moralische: jene ist das Wesen des natürlich-belebten Leibes u. die 

Connexion derselben mit der cörperl. Natur in Ansehung seiner Erhal-

tung; dieser aber ist das Wesen der vernünftigen Seele in Absicht auf 

die menschl. Glückseligkeit.  

Auf solche Weise haben wir den Menschen an u. vor sich betrachtet, 

den wir nunmehro gegen die andern Creaturen auf dem Erdboden, und 

gegen seinen Schöpffer halten, und dessen Unterscheid von denselbi-

gen untersuchen wollen.  

Was die andern Creaturen auf dem Erdboden betrifft, so ist der 

Mensch das edelste unter allen sichtbaren Geschöpffen, und wird 

microcosmus, oder die kleine Welt, oder wie ihn Plinius nennt, 

mundi Compendium geheissen. Er hat vor den andern Thieren nicht 

nur in Ansehung seiner vernünftigen Seele, sondern auch des Leibes, 

einen grossen Vorzug, massen er sein Haupt aufrecht trägt, und mit 

Händen, als dem geschicktesten Werckzeug versehen, welches kei-

nem anderen Thier gegeben.  

Seneca schreibt lib. 6. c. 23. de beneficiis wohl: du must wissen, daß 

der Mensch nicht ein in der Eil aufgerafftes und ohne Bedacht verfer-

tigtes Werck sey. Die Natur hat nichts unter ihren höchsten Vortreff-

lichkeiten, damit sie sich mehr rühmen, oder dem zu Gefallen sie sich 

mehr rühmen könnte. 

Von welcher Würde u. Vorzug des Menschen in besondern Schriften 

gehandelt worden, wie denn Gregorius Qveccius ein eigenes Werck 

de nobilitate et praestantia hominis geschrieben hat; doch muß man 

auch des Elends, damit der Mensch nach dem Fall umgeben, nicht 

vergessen. Wenn er nach seinen verderbten Begierden in Tag hinein 

lebet, u. die natürl. Kräffte, daran er sonst die Thiere übertrift, übel 

brauchet, so kan er schlimmer u. elender werden, als die Bestien selber 

denn eine Bestie folgt dem Lauf der Natur, u. indem sie mit dem we-

nigen vergnügt ist, was zu ihrer Erhaltung nöthig, so hat sie keine 

Sorge und Bekümmerniß, durch welche hingegen der Mensch unauf-

hörlich in seinem Gemüth beunruhiget wird, daß er darüber die aller-

empfindlichste Qvaal ausstehen muß, welche eben durch das, so ihm 

den Vorzug geben soll, neml. durch die Gedancken und Betrachtung, 

erreget und unterhalten wird. Es ist nicht genug, daß er sich wegen des 

gegenwärtigen durch die Unersättlichkei beunruhiget, sondern seine 

Gedancken führen ihn auch auf das Vergangene und auf das Künftige, 

und geben zu unzehligen und wider einander lauffenden Begierden 

Anlaß.  

Halten wir den Menschen gegen seinen Schöpffer, so giebt die Be-

trachtung desselbigen die herrlichsten und gründlichsten Beweisthü-

mer von der Existentz GOttes an die Hand. Denn sehen wir die Bil-

dung, Einrichtung u. Proportion des Leibes und aller Gliedmassen an, 

und erwegen, wie alles zu einem gewissen Zweck und Gebrauch ge-

ordnet, so schlüssen wir billig, daß dieses nicht von ohngefehr gesche-

hen, u. der Mensch einen weisen Schöpffer gehabt, der seinen Leib so 

gebildet. 

Die aufgerichtete Natur ist ihm so besonders, daß er dadurch von allen 

andern Thieren unterschieden wird; daß ihm aber solche darum gege-

ben worden, damit er desto freyer den Himmel be-  
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trachten, und also sowol seinen, als der gantzen Welt Schöpffer erken-

nen könte, haben auch schon die Heyden angemercket.  

Cicero de natur. deor. lib. 2. cap. 56. sagt: man könte vieles noch zu 

dieser fleißigen und vorsichtigen Vorsorge der Natur hinzusetzen, da-

raus abzunehmen wäre, wie grosse und trefliche Dinge GOtt denen 

Menschen verliehen habe; da er sie zuerst von der Erden genommen, 

u. hoch u. aufgerichtet wachsen lassen, damit sie, wenn sie den Him-

mel anschaueten, von den Göttern einige Erkänntniß schöpffen möch-

ten. Denn es sind die irrdischen Menschen nicht wie bloße Einwohner, 

sondern als Zuschauer der obersten und himmlischen Dinge, deren 

Betrachtung u. Anschauung keiner andern Art von Thieren zukommt. 

Es verdienet an dem Gebäude des menschl. Cörpers auch die grosse 

Varietät der menschl. Gesichter bewundert zu werden, daß in der so 

grossen Menge Menschen gar selten nur zwey gefunden werden, die 

sich dem Gesichte nach gantz ähnlich sehen, obgleich die Theile des 

Gesichtes eben nicht so gar viele, und dazu einerl. Art sind, welches 

um desto mehr bewundern ist.  

Dieses hat schon Plinius lib. 7. 1. hist. natur. observiret, wenn er 

schreibet: es wären kaum in unserm Gesichte zehn oder wenig mehr 

Gliedmassen, und es wären doch bey so viel tausend Menschen nicht 

zwey, die in der Bildung sich vollkommen gleichten, welches keine 

Kunst, wenn sie sich gleich darauf befliesse, in so wenig Stücken an 

der Zahl ausrichten, u. zuwege bringen könte. 

Es kommt noch weiter bey der Betrachtung des mensch. Cörpers des-

sen Vollkommenheit vor, indem es bey demselben an gar keinem 

Gliedmaß fehlet, welches zur Erhaltung u. Zierde des Menschen ge-

reichet; es ist auch keines überflüßig, daß mans entbehren könte, wel-

che Materie mit mehrern Parcker de Deo et provid. disp. 5. sect. 5. 

sqq. Kajus in existent. et Sapient. Dei manifestata in creatur. part. 2. 

p. 290. Fenclon de l'existence de dieu, artic. 32. u. Wolff  in den ver-

nünftigen Gedancken von dem Gebrauch der Theile in Menschen, 

Thieren und Pflantzen ausgeführet haben.  

So geben auch die Kräffte und Wirckungen unserer Seelen die stärcks-

ten Beweisgründe an die Hand. Denn die schönste Ordnung, welche 

die Kräffte unter sich sowol, als gegen den Leib haben, die Erstau-

nenswürdige Würckungen, die auf unsere Glückseligkeit abziehlen, 

daß wir vorher das wahre und falsche, das gute und böse erkennen, 

und hierauf nach dem guten ein Verlangen tragen, die Schrancken, 

darinnen selbige eingeschlossen, und andere dergl. Umstände zeigen 

unwidersprechl. an, es sey ein GOtt, der alles so weisl. geordnet und 

gemacht hat, wovon man Buddeum in thes. de atheismo et superstit. 

c. 5. §. 6. sqq. lesen kan.  

Wir sind nun mit dem ersten Stück dieser Materie von der Natur u. 

Beschaffenheit des Menschen fertig, und kommen nun auf das andere 

von den unterschiedenen Arten der Menschen.  

In den wesentl. Eigenschafften sind sie einander alle gleich. Es hat 

zwar Thomasius in seinen oration. academicis p. 13. sqq. die Frage: 

ob die Menschen von einander specie unterschieden? untersuchet, u. 

gemeynet, man habe die gewöhnl. aristotelische Lehre, als machte der 

Mensch eine sogenannte Speciem infimam aus, vor irrig anzusehen, 

welches er insonderheit wider Leibnitzens Disp. Spec. quaest. philos. 

ex jure collectarum, Leipz. 1664. behauptet, die Sache aber scheinet 



 

 

blos auf einen Wort-Streit anzukommen, daß wir uns dabey nicht auf-

zuhalten haben. 

Doch findet sich unter denen Menschen in den zufälligen Eigenschaf-

ten ein grosser Unterscheid,  
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der entweder ein natürl. oder moralischer: jener ist entweder ein or-

dentl. oder ausserordentl.  

Der ordentl. natürl. Unterscheid dependiret von der Ordnung der Na-

tur, und zeiget sich sowol auf Seiten des Leibes als der Seelen. Denn 

was den Leib betrifft, so äussert sich dieser Unterscheid in verschie-

denen Umständen. Nach dem Geschlechte sind einige Manns- andere 

Weibspersonen, welcher Unterscheid in Ansehung der menschlichen 

Natur nur zufällig; in Ansehung des Geschlechts aber wesentl. Einige 

sind lang, dicke; andere klein u. hager, etl. sind von starcker; etl. von 

schwacher Leibes-Constitution. Sonderl. ist die allzugrosse Varietät 

der menschl. Gesichter was wunderwürdiges, wie wir schon kurtz vor-

her erinnert, welches eine sondere Weisheit GOttes anzeiget.  

Budd. in thesib. de atheismo et superstit. c. 5. §. 6. schreibet davon 

wohl: man muß aber nicht dencken, daß diese so grosse Unterschied-

lichkeit der Gesichter so von ohngefehr ohne Ursach, oder ohne wei-

sen Rath anzutreffen sey. Denn das war höchst nothwendig, vielen 

grossen Verdrüßlichkeiten zu entgehen, die in der bürgerl. Gesell-

schafft sonsten entstehen müsten. Man bedencke doch, was vor ein 

verwirrter Zustand in dem gemeinen Leben in allen Stücken entstehen 

würde, wenn man auf diese Art die Menschen nicht von einander un-

terscheiden könnte. In Verträgen, Bündnissen, Contracten könte nie-

mand gewiß seyn, mit welcher Person er zu thun hätte. Denn bald 

würde dieser leugnen können, man hätte mit ihm nichts zu thun ge-

habt, jener es bejahen mit dem doch nicht gehandelt worden. 

Es würde nicht leichtl. ein auch noch so greul. Bubenstück können 

bestraffet werden, weil niemand rechte Gewißheit haben könte, der 

solches begangen hätte. Sehr leicht würde es auch seyn, Fürsten und 

grosse Herren aus dem Wege zu räumen, u. andere an ihre Stelle zu 

setzen, wenn nicht der Unterscheid der Gesichter im Wege stünde. 

Was soll ich sagen von den unzehl. Betrügereyen, Ehebrechen, herbey 

schaffen falscher Zeugen, welches alles auf keinerley Weise könte 

verhütet werden, wenn es nicht die Varietät der Gesichter hinderte.  

Solchen natürl. Unterscheid nimmt man auch an den Kräften der See-

len wahr, daß man bald dieses bald jenes Naturell unter den Menschen 

antrifft. Denn in dem Verstand sind die drey Hauptfähigkeiten, das 

Gedächtniß, Ingenium u. Judicium; und in dem Willen die drey Haupt-

Neigungen in Ansehung ihrer Lebhaftigkeit von Natur auf verschie-

dene Art vermischet, wovon unten in dem Artickel vom Naturell meh-

rers fürkommen wird.  

Der ausserordentl. natürl. Unterscheid zeiget sich, wenn die Natur von 

ihrer ordentl. Art zu wircken abweichet, und etwa einen Zwerg oder 

Riesen, oder einen solchen Menschen, dem entweder was fehlet, oder 

der etwas zu viel, oder doch nicht in gehöriger Ordnung hat, hervor-

bringet.  

Der Moralische Unterscheid der Menschen unter einander rühret von 

moralischen Ursachen her. Uber den natürl. Stand hat man noch an-

dere Stände, u. kleinere Gesellschafften eingeführet, daher einige El-

tern, andere Kinder, etl. Herren u. Frauen, andere Knechte u. Mägde; 



 

 

einige Regenten, andere Unterthanen sind. Nachdem man allerhand 

Künste u. Wissenschaften zu erlernen, u. dadurch die Commodität des 

menschl. Lebens zu befördern angefangen, so unterscheiden sich auch 

die Menschen durch mancherley Art der Professionen von einander. 

Denn man hat gelehrte u. ungelehrte Leute, u. unter den gelehrten The-

ologos, Juristen, Medicos und Philosophos. So ist auch unter  
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den Menschen das Vermögen ungleich, daß mancher reich, hingegen 

ein andrer arm ist, welches auch seine moralischen Ursachen hat.  

Es ist noch übrig, daß wir auch drittens den Ursprung des menschli-

chen Geschlechts untersuchen. Es ist keine Sache gewesen, die den 

alten Heyden mehr zu thun gemacht, als eben diese. Denn da sie die 

Bücher Mosis nicht hatten, oder sie nicht annahmen, so konten sie da-

von nichts aussinnen, das nur einigen Schein der Wahrscheinlichkeit 

hatte, und wenn sie davon zu raisoniren anfangen wolten, geriethen 

sie auf Thorheiten. 

Von den Poeten wollen wir nichts gedencken, welche gedichtet, die 

Menschen wären aus Steinen des Dencalions entsprungen; oder sie 

wären wie Eichel von Eichen herab gefallen, oder aus der weichen 

Erde des Promethei gebildet worden. Es sind so gar Philosophi oder 

Lehrer der Weisheit gewesen, welche eben so abentheurliche Mey-

nungen vom Ursprung der Menschen geheget haben, die sich in zwey 

Classen eintheilen lassen.  

Einige haben gemeynet, die Menschen wären sowol, als die Welt al-

lezeit gewesen, und hätten niemals einen Anfang genommen, unter 

welche Censorinus de die natali cap. 4. den Platonem, Aristotelem, 

Dicäarchum, Pythagoram, Ocellum, Lucanum, Archytam Taren-

tinum, Xenocraten und Theophrastum gerechnet. Von dem Aristo-

tele und denen, die ihn gefolget, ist dieses gewiß. Denn er statuirte, 

die Welt sey ewig, welches auch insonderheit unter den neuern 

Andräas Cäsalpinus vertheidiget, der in der peripathetischen Philo-

sophie so erfahren gewesen, daß Parcker de Deo et provid. disp. 1. p. 

64. von ihm urtheilet, er sey unter den neuern der erste, auch wohl der 

letzte gewesen, der des Aristotelis Meynung recht eingesehen, mit der 

auch seine eigene Lehre genau übereinstimmet, indem alles dahin aus-

laufft, daß diese Welt von aller Ewigkeit her gewesen. 

Mit was vor Recht einige die Pythagoräer und Platonicos denenjeni-

gen zugesellen, die dem menschlichen Geschlecht eine Ewigkeit zu-

geschrieben, hat Buddeus in hist. eccles. vet. test. period. 1. sect. 1. §. 

8. p. 75. vorgestellet. 

Die Einfalt solcher Gedancken, daß von Ewigkeit her Menschen ge-

wesen, kan man mit Händen greiffen, wenn man sie nur überlegen 

will. Denn da wir durch die glaubwürdigsten Scribenten Nachricht 

von der Vermehrung des menschl. Geschlechts und von dem Ursprung 

mancherley Völcker haben, so muß man auf solcherart nothwendig, 

wo nicht auf zwey, doch auf etliche wenige Menschen kommen, von 

denen die übrigen ihren Ursprung haben. Wären hingegen allezeit 

Leute gewesen, so könte man keine Zeit benennen, darinnen nicht 

eben eine so grosse, ja noch grössere Anzahl Menschen gewesen seyn 

solte, als heutiges Tages ist. So wenig überhaupt die Welt von sich 

selbst hat seyn können, so wenig ist das menschliche Geschlecht die 

Ursache seiner selbst, und muß daher die Existentz von einem andern 

haben, daß also dadurch die Ewigkeit wegfällt.  



 

 

Andere unter den Heydnischen Weltweisen haben den Ursprung der 

Menschen behauptet, welche in einigen Puncten mit einander überein-

kommen; in etlichen aber gantz von einander unterschieden sind. Ei-

nig sind sie darinn, daß das menschliche Geschlecht nicht ewig sey, 

sondern einen Anfang habe; was aber die Ursach gewesen, und auf 

was Art und Weise selbige entstanden sey, darüber haben Sie unglei-

che Gedancken geführet. 

Einige, als Epicurus und sein Ausleger Lucretius, schreiben den Ur-

sprung des menschlichen Geschlechts einem  
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blossen Zufall zu, daß durch den von ohngefehr geschehenen Zusam-

menlauff der Atomorum und unrichtigen Geburten es endlich durch 

einen blossen Zufall geschehen sey, daß unsere Leiber zu solcher Fi-

gur, wie sie jetzo haben, von ohngefehr gediehen wären; wieder wel-

che Meynung zweyerley zu erinnern ist. 

Denn einmal ist die Materie allein nicht hinlänglich, daß ein Mensch 

mit Leib und Seel begabet, daraus kommen kan, mag beschaffen seyn, 

wie sie will; hernach aber sind bey dem Leibe die Adern, Nerven, 

Blut-Röhren, Knochen, Haut, und alle Glieder ordentlich und zu ei-

nem gewissen Gebrauch eingetheilet, daß dieses unmöglich von ohn-

gefehr kan geschehen seyn. 

Andere haben gemeynet, daß die Menschen aus einer Materie Krafft 

der Wärme hervor kommen, die sich wieder auf verschiedene Art er-

klären.  

Anaximander Milesius sagte: es wären aus warm gewordnen Wasser 

und Erde Fische, oder den Fischen gleiche Thiere entstanden, in wel-

chem die Menschen gewachsen und dieses Gehecke so lange inwen-

dig darinn verborgen gehalten worden, bis es zu seiner gebührende 

Reiffe gekommen, worauf endlich das, worinnen sie bisher verborgen 

gelegen, von einander geborsten, und Männer und Weiber, die sich 

selbst ernehren können, hervor gekommen. 

Empedocles gab vor, daß alle Glieder zuerst aus der gleichsam 

schwangern Erde Stück-weise hervor gebracht und endlich zusammen 

gewachsen wären, so daß sie die Materie zu einem gantzen und fest 

an einander gesetzten Menschen, welche zugleich mit Feuer und 

Feuchtigkeit vermischet gewesen, dargereichet hätten. 

Democritus hat gemeynet, die Menschen wären zuerst aus Wasser 

und Leimen geschaffen, wie bey dem Censorino de die natali zu le-

sen. Es ist aber schon oben erinnert worden, daß die Materie, sie mag 

erwärmt gewesen seyn, oder nicht, keinen Menschen hervor bringen 

können. Wenn dem so wäre, so möchte man fragen, wie es denn 

komme, daß die Erde, welche noch jetzo wie im Anfange, Kräuter, 

Bäume, Blumen und Pflantzen hervorbringe, nicht mehr Menschen 

oder zum wenigsten andere Thiere zeuge? wolte man sagen, die Erde 

hätte ihre vorige Krafft verlohren, und könte jetzo keine solchen Thie-

re mehr hervor bringen, so kan man weiter fragen: wie es käme, daß 

die Pflantzen noch immer auf eben diese Weise wie vor Alters, aus 

der Erden hervor kämen? wäre ihr an dieser Krafft was abgegangen, 

so müsten keine grossen Bäume, sondern nur kleine Gebüsch seyn. 

Solch abentheurlich Zeug haben die Heydnischen Philosophen ge-

macht, wenn sie nach ihrer Phantasie den Ursprung des menschlichen 

Geschlechts ausdencken wollen; aber noch grössere Thorheiten bege-

hen diejenigen Atheisten, welche lieber vorsetzlich mit diesen blinden 



 

 

Leuten straucheln, als das Ansehn, der H. Schrift annehmen wollen, 

die doch in der That nichts, was die Vernunft mit Grund verwerffen 

könte, hievon meldet.  

Die Vernunft erkennt auf das deutlichste, daß die Welt, als auch das 

menschl. Geschlecht seinen Ursprung von GOtt habe, wie schon oben 

gewiesen worden; die besondern Umstände aber, z. E. daß GOtt nur 

zwey Menschen erschaffen, daß dieses am sechsten Tage geschehen, 

daß er den Leib des Adams aus der Erden gebildet u.s.w. können wir 

ohne besondere Offenbahrung nicht wissen.  

Man lese hier nach Matthäi Hale  Tr. vom Ursprung der Welt u. denen 

Menschen sect. 3. p. 895. Buddeus in hist. eccl. vet. test. part. 1. sect. 

1. §. 8. p. 77. u. in thesib. de atheismo et superstitione c. 5. §. 8. und 

den 
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Auctoren der observ. miscell. part. 15. p. 170. nebst vielen andern, die 

wider die Atheisten geschrieben, und oben angezeiget worden. 

Zu Paris ist 1714 eine Schrifft, traité de l'homme heraus kommen, wo-

rinnen der Auctor viele Sätze ausführet, neml. daß der Menschen aus 

was mehr, als aus einer Materie und Cörper bestehe, daß dasjenige, 

was den Leib belebet, u. sich selbst bewege, die Seele sey, daß der 

Mensch und die Welt unter sich eine Gemeinschafft hätten, u. daß der 

Mensch dem Leibe nach sterblich; in Ansehung der Seelen aber un-

sterblich sey. Man findet davon einen Auszug in den memoires de Tre-

voux 1714. maj. p. 798. Es ist auch hier nach zu lesen Joh. Sigismund 

Elsholtii  anthropometria, sive de mutua membrorum corporis humani 

proportione et nervorum harmonia libellus. Franckfurt 1663. Walch 

im Philosophischen Lexico. 

Wer mehrere Schriften von dem Menschen sowol überhaupt, als sei-

nen Theilen u. Eigenschafften wissen will; findet deren eine ziemliche 

Zahl in Julius Bernh. von Rohr physicalische Bibliotheck, in wel-

cher das gantze X. Capitel von dem Menschen handelt.  

Ehe wir aber diesen Artickel beschliessen, wird nöthig seyn, daß wir 

noch etwas von Erschaffung der Menschen nach Anleit. der H. Schrift 

beybringen. Mit seiner Schöpfung gieng es gantz besonders zu: denn 

vorher sind die göttl. Personen, in gesundem Verstande und auf göttl. 

Weise, gleichsam in die innere Rathstuben gegangen, u. sich da bere-

det, wie sie nun nach Vollendung so vieler Creaturen, auch eine, wel-

che die alleredelste unter den sichtbaren seyn solte, machen wolten, 

an dem sie nicht nur mit duncklen Anzeigungen ihrer Majestät und 

Macht, Weisheit und Gütigkeit, wie an andern Creaturen, wolten ab-

mahlen, sondern ihr alleredelstes Bild auf ihn prägen und drucken, daß 

er ihnen am Verstande, Willen, Kräfften der Seelen und des Ge-

müthes, auch den äusserl. leibl. Qvalitäten nach, gewisser massen 

gleich seyn solte, in welchem sie ihre Wohnung haben, und sich in 

ihm, als in einem Spiegel beschauen und erfreuen möchten; und da hat 

es in solchem Rath geheissen: Lasset uns Menschen machen, ein Bild 

das uns gleich sey, 1 B. Mose I,  26.  

Uber welche Worte unterschiedene Meynungen sich finden: Etliche 

wollen, GOtt habe es hier gemacht wie große Potentaten, die von ihrer 

eintzelnen Person, als von vielen reden. Andere wollen, er habe sein 

Hertz; etliche Himmel und Erden; noch andere, er habe die heiligen 

Engel, die Elementen, oder die menschliche Seele angeredet; mit de-

ren Widerlegung wir uns nicht aufhalten, sondern nur anzeigen wol-

len, daß es richtiger sey, wenn man dafür halte, daß die drey Personen 



 

 

der Gottheit sich mit einander unterredet, was wegen des Menschen 

Schöpffung vorzunehmen, und seyn dieses nicht Worte einer eintzeln 

Person, als des Vaters, daß er zum Sohn und heiligen Geist saget, las-

set uns Menschen machen; sondern allein dreyen Personen zugleich, 

die alle einerley Meynung, eines Sinnes und Gedancken gewesen, daß 

sie nunmehro auch den Menschen schaffen wolten. Daß aber die Gött-

liche Dreyeinigkeit also deliberiret, kam daher, wie Lutherus erin-

nert, weil der Mensch etwas besonders vor allen andern Creaturen, 

und dieses zum voraus haben solte, daß er zu GOttes Ebenbild erschaf-

fen worden. Weihenmaiers Spruch-Catech. p. 261. u. f. 

Demnach schuff GOtt der HErr zween Menschen, ein Männl. u. Fräul. 

u. hieß ihren Namen Mensch, 1 B. Mos. V, 2.  
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Den Mann hat er dem Leibe nach aus einem Erden-Kloß gemacht, 

Cap. II,  7. worüber R. Salomon Jarchi diese Gedancken hat: GOtt 

habe zu des Menschen-Schöpffung den Abgrund erhoben, und die 

Wolcken befeuchtet, damit sich der Staub auflösen möchte, und so sey 

Adam geschaffen worden, auf solche Art, wie etwan was gebacken 

wird, GOtt habe Erde und Wasser genommen, habe es gleichsam ge-

knetet, und einen Teig daraus bereitet, und demselben hernach eine 

Gestalt gegeben, davon Moses sagt [hebr.], da zwey Formationes wä-

ren, weil zwey [hebr.] da vorkommen, er habe ihn geformet zu diesen, 

er habe ihn aber auch geformet zu jenem Leben, und zur Auferstehung 

aus den Todten. 

Er siehet sonder Zweifel auf das Beinlein, welches die Juden [hebr.] 

nennen, und davon fürgeben, daß es als eine Materie zukünfftiger Auf-

erstehung von den Todten bey iedweden menschlichen Cörper übrig 

bleibe; obs aber im Hirnschedel, oder bey dem Munde sich befinde; 

ob es wie eine Bohne gestaltet sey, oder wie sonst, ist hier nicht lange 

zu fragen, weil einem Undinge keine Eigenschafften beywohnen kön-

nen.  

Wenn übrigens gefraget wird, aus was vor Erden-Staub Adam eigent-

lich geschaffen worden? so antworten etliche der Rabbinen, GOtt habe 

den Staub von demjenigen Ort genommen, an welchem hernach seine 

Versöhnung sey geschehen. Sie verstehen aber dadurch den Berg Mo-

rijah, allwo der Tempel gebauet worden, welches eben der Ort sey, an 

welchem Adam Gottesdienst gehalten, ingleichen Abel, wie nicht we-

niger Noah, als er aus dem Kasten gegangen, nach ausgestandener 

Sündfluth, ingleichen wo Abraham seinen Sohn zu schlachten befeh-

lichet worden. Wir möchtens geschickter deuten auf CHristum und auf 

seine Versöhnung, welche er auf dem Berge seiner Creutzigung, an 

der Schedel-Stätte geleistet hat. 

Jarchi giebt vor, GOtt habe den Staub zu Adams Bildung aus der 

gantzen Erde genommen, aus den vier Winden, daß wo er auch nur 

sterben möchte, die Erde ihn wiederum einnehmen, und ein Grab ver-

statten möge. Ihm stimmen bey einige der Scholasticorum, die der 

Meynung sind, Adam sey aus den vier Theilen der Welt geschaffen 

worden, weil Adam mit seinen vier Buchstaben vier Gegenden der 

Welt bezeichne, Anatolen, dysin, arkton, mesymbrian: auf welche Ge-

dancken Unwissenheit der Ebräischen Sprache auch den Augustinum 

und Cyprianum gebracht hat, da doch auch ein Einfältiger sehen kan, 

was vor einen Unterscheid unter [hebr.] und Adam sey. Scherzer 

Oper. Pret. orient. p. 91.  



 

 

Von dem machen stehet im Ebräischen ein Wort, welches zwar insge-

mein heisset etwas machen, verrichten und herfürbringen, wie Kimchi  

über Jerem. XXXIII, 2. angemercket; sonderlich heisset es so viel, als 

etwas bilden, einem Zeug oder Klumpen eine gewisse Gestalt geben, 

wie etwan Götzen gebildet, und aus Holtz, Stein, Metall und derglei-

chen Zeug formiret werden, Es. XLIV, 9. u. ff. ingleichen die erdene 

Krüge von den Töpffern, Jer. XIX, 1. Es. XLV, 9; und dahero wird es 

auch von GOtt gelesen, daß er nicht nur habe das Trockene bereitet, 

Ps. XCV, 5. sondern auch anfänglich des ersten Menschen-Leib aus 

einem Erden-Kloß gebildet; die Seele aber ihm eingeblasen; denn er 

bließ ihm ein den lebendigen Odem in seine Nasen. 

Ist also Adams Seele nicht von  
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Ewigkeit her gewesen, sondern in der Zeit erschaffen; sie ist nicht aus 

einer irdenen Materie genommen, auch nicht am ersten Tage, wie ei-

nige gemeynet, mit den Engeln erschaffen worden, sondern hat da-

mals erst ihren Ursprung genommen, da GOTT zuvorher den Leib aus 

der Erden gebildet.  

Wie es aber mit diesem Einblasen zugegangen, ist vielfältig gefraget 

worden. Augustinus, Gerhard, und noch andere halten am besten da-

für, daß eben mit solchem Blasen habe sollen der Seelen hoher Ur-

sprung angezeiget werden, nemlich, daß sie unmittelbar von GOtt 

selbst erschaffen, und GOtt ihr Blaser gewesen, welches Dannhauer 

in seiner Catechismus-Milch Th. IV. p. 346. also erkläret: 

"der ewige Sohn GOttes, der nach seiner Auferstehung seine Jünger 

angeblassen, Joh. XX, 22. und in, mit und durch solches Athmen, als 

einem äusserlichen Zeichen und Organo, den Heil. Geist gegeben, der 

hat auch dem ersten Menschen einen lebendigen Geist eingeblassen, 

aber auf eine andere Weise. Dort war es ein Cörperlicher leibhafftiger 

Athem, womit er den Heiligen Geist seinen Jüngern geschencket; hier 

aber hat er einen von ihm erschaffenen Geist eingeblasen, nicht als ein 

Stück wahres Göttliches Wesens, als welches untheilbar und unwan-

delbar ist, sondern als ein neues Geschöpff, welches er dem aus Lei-

men gebildetem Leibe eingehauchet etc." 

Und also ward er, der Mensch, eine lebendige Seele, der sich sogleich 

in diesem seinen empfangenen Leben erzeigte als ein vollkommener 

Mensch, mit Leib und Seele, der da nachsinnen, reden, hören etc. 

könte. Besiehe hierbey die Glosse Lutheri  in Comment. in Genesin. 

p. 19.  

Das Weib aber hat Gott der HErr aus des Mannes Ribbe geschaffen. 

Denn er ließ einen tieffen Schlaff fallen auf den Menschen, und er 

entschlieff, Cap. II, 21.  

Die Rabbinen, sonderlich Kimchi  und Aben Esra, pflegen dreyerley 

Art des Schlaffes zu zehlen: 

¶ die erste nennen sie thenuma, wenn das Haupt der Menschen 

zu schwer werden will, und durch ein sanfftes Nicken und 

Biegen die Sehnsucht der Ruhe entdecket: 

¶ die andere schena, wenn der Mensch mit einem zwar süssen, 

iedoch leichten Schlaff erquicket wird; 

¶ die dritte thardema, einen sehr festen und tieffen Schlaff, wie 

es der Geist GOttes braucht von dem tieffen Schlaff Abra-

hams, 1 B. Mose XV, 12. dem Todes-Schlaff Sisserä, B. der 



 

 

Richter IV, 21. etc. und diesen letzten verstehet hier der Hei-

lige Geist. 

Hierbey fragt sichs, warum aus dem schlaffenden und von nichts wis-

senden Adam ein Weib gebauet worden? solte auch wohl GOtt auf 

den Ehestand nach dem Sünden-Fall gezielet haben?  

Rupertus Tuitiensis bricht hierzu die Bahne, welcher meynet, es 

habe GOtt die Tugend eines klugen Mannes entdecken wollen, der bey 

seinem Freywerben, wie ein Schlaffender, seine leiblichen Augen 

solle zuthun, und nicht auf Schönheit, Reichthum oder irdische ver-

gängliche Dinge sein Absehen führen. 

Man könte auch sagen, daß GOtt den Jammer und das Wehe, so nach 

dem Sünden-Fall den Ehestand quälen und drücken werde, tröstlich 

hiermit entdecken wollen; es gehe dem Menschen darinne so elend, 

als es wolle, es peinige ihn entweder derienige, von welchem er ge-

nommen, oder diejenige, so sein Fleisch sey, beyde sollen ihr Elend 

durch kräfftige Würckung des ruhi-  
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gen Geistes GOttes verschlaffen. Mayers Kind GOttes, Th. I. p. 295.  

Und von diesem schlaffenden Adam nahm GOtt eine Ribbe, und 

schloß die Stätte zu mit Fleisch. Die Juden streiten hier hefftig mit 

einander, was denn GOtt der HErr dem Adam genommen habe, ob 

eine Ribbe, oder das andere Theil, welches die Seite genennet wird? 

Und ist an dem, daß das Ebräische [hebr.] wie eine Ribbe, also auch 

eine Seite bedeutet, zum Exempel, 2 B. Mose XXVII, 7. Cap. XXXVII, 

3.  

Und daß es Moses in eben diesem Verstande hier genommen habe, 

wollen sowol Aben Esra, als auch R. Salomo, deren jener der 

Meynung ist, daß [hebr.] hier so viel als [hebr.], dieser aber, daß es so 

viel als [hebr.] bedeute.  

Daher ist der Wahn entstanden, den man sonst dem Plato zuschreibet, 

daß der erste Mensch wäre zweygeschlechtig, das ist, sowol als Mann, 

als auch als Weib geschaffen worden, oder wie es R. Samuel Ben 

Nachman ausleget, das Weib sey anfänglich, mit dem Adam verei-

nigt, geschaffen worden, und gleichsam als mit Pech an seine Schul-

tern angeleimt gewesen, so daß forne Adam, rückwerts aber Eva war.  

Zu solcher Meynung hat sich nach dem auch Menasse Ben Israel ver-

standen, wie nicht weniger von den Christlichen Lehrern, Franc. Ge-

orgius, wie bey Sixto Senensi Biblioth. S. zu ersehen ist. 

Allein diese zusammen hätten sich besinnen sollen auf das, was der 

Apostel 1 Cor. XI, 8. schreibet: der Mann ist nicht vom Weibe, son-

dern das Weib ist vom Manne; ingleichen, was eben dieser Paulus 1 

Tim.  II, 13. spricht: Adam ist am ersten gemacht, darnach Eva. Denn 

wenn Adam zweygeschlechtig geschaffen wäre, so würde man eben 

sowol sagen, der Mann sey aus dem Weibe heraus gegangen, als man 

sagt, das Weib sey aus dem Manne gleichsam entsprungen: oder viel-

mehr müste man sprechen, daß keines von diesen beyden sey von dem 

andern herkommen; denn es wäre nicht eine neue Hervorbringung, 

sondern nur daß das zweyfache Geschlecht, so aus einem Leibe be-

standen, von einander sey gesondert worden. Und wie könte man sol-

chergestalt sagen, Adam sey zuerst, und hernach das Weib geschaffen, 

wenn in einem Augenblick ein Mann-Weib wäre geschaffen gewesen? 

derohalben halten wir es mit dem Maimomde, der es vor ein unnütze 



 

 

Geschwätze hält, und übel damit zufrieden ist. Hakspan Not. Philol. 

P. I. pag. 72. u. f. Scherzer Oper. pret. Orient. p. 90. 

Wir bleiben also bey dem, was die Schrifft saget, GOtt nahm seiner 

Ribben eine; diese Ribbe aber soll nach des Lyrä  Vorgeben überley 

gewesen seyn bey Adam, iedoch aber zur Erbauung des Weibes 

nöthig; wiewol anderer Ausleger, als Catharinus, Corn. a Lapide, 

wie auch Lutherus in der Meynung stehen, daß GOTT vor die dem 

Adam genommene Ribbe, mit dem Fleische auch zugleich eine andere 

gegeben habe, wenn es heist, er schloß die Stätte zu mit Fleisch, das 

ist, den Ort, da er die Ribbe genommen, hat er mit Fleisch wiederum 

ersetzet, und gantz gemacht, damit kein Mahl oder offene Wunde 

gleichsam würde. Und aus dieser von dem Adam genommenen Ribbe 

bauete GOtt das Weib, und brachte sie zu Adam, welcher sprach: das 

ist doch Bein von meinen Beinen, und Fleisch von meinem Fleisch.  

Man wird sie 
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Männin heissen, darum, daß sie vom Manne genommen ist, v. 22, 23; 

nicht aber allein deswegen solte sie Männin heissen, sondern auch we-

gen ihrer Nachkömmlinge im Ehestande, und werden bey diesem Na-

men die Weiber erinnert: 

1) ihrer Unterthänigkeit; denn wie Namen geben denen zukommt, die 

andern zu gebieten haben; also ists ein Zeichen einer Unterthänigkeit, 

wenn man sich nach einem nennen lässet, oder iemands Namen führet. 

Weil denn die Weiber von den Männern Männinen heissen, so sind 

sie ihnen subject, und in allen billigen Dingen zu gehorsamen schul-

dig. 

2) Daß eine iegliche nur an ihrem Mann, von denen sie den Namen 

hat, hangen, und ihm allein ehelich beywohnen soll. 

3) Daß sie gegen ihren Mann, von dem sie den Namen hat, sich ehrer-

bietig erzeige, und seine Fehler entschuldige und bemäntele; denn 

weil sie Männin heisset, so hat sie von dem Manne Ehre oder Schande, 

nachdem er geehret oder geschändet wird. 

4) Daß sie sich freundlich gegen ihn erzeige, und also nicht eine Wölf-

fin, sondern eine Männin sey, Syrach XXVI. 

5) Daß sie sich ihrem Manne kleide, worzu keine Pracht nöthig seyn 

wird. 

6) Daß sie sich alles dessen, was ihrem Manne zustehet, annehme, und 

fein zu Rathe halte. Schmucks Conc. in Genes. p. 488. 

Diesen beyden herrlichen Geschöpffen nun gab GOtt der HErr den 

Namen Mensch, Capitel V, 2.  

In der Ebräischen Sprache finden sich zwey Namen des Menschen, 

Adam und Enosch. Adam ist der Name, womit GOtt den Menschen 

nennete, ehe er ihn noch erschaffen, und welchen er, zu Erinnerung 

seines Ursprungs, daß er aus der Erden gemacht ist, führen solte. Eno-

sch wird also ausgelegt, daß es einen geplagten, armseligen, siechen 

Menschen bedeutet; und soll nach etlicher Meynung das Deutsche 

Wort Mensch, von diesem Ebräischen Enosch, mit Vorsetzung des 

Buchstabens M herkommen. 

Diesen Namen Enosch gab nach dem Sünden-Fall Seth dem Sohn, den 

er zeugete, ihn der Gebrechlichkeit zu erinnern, welcher die Menschen 

durch den Fall unterworffen worden, Cap. IV, 27. Cap. V, 6; welches 

zwar damals sein Nomen proprium oder eigener Name seyn solte, wo-

mit er von seinen Brüdern unterschieden würde; gleichwol ist es 



 

 

hernach als ein Appelativum von allen Menschen gebrauchet, als wel-

che allzumal Siechlinge, gebrechliche und sterbliche Menschen sind, 

die einen Schaden haben, welcher Anusch, das ist, gleich einem alten 

Bruch, verzweiffelt böse und unheilbar ist, wie mit diesem verächtli-

chen Wort GOTT der HERR dem Jüdischen Volck ihre Sünden-Schä-

den beschreibet, Jeremiä XXX, 12, 15. 

So redet König David von dem Menschen, und weiß diesen Ursprung 

des Wortes Enòsch gar schön anzuwenden, wenn er wider die Stoltzen 

betet: HERR stehe auf, daß die Menschen nicht überhand nehmen. 

Nicht aber ist der Mensch anfangs so schwach, gebrechlich und sterb-

lich erschaffen worden, sondern nach GOttes Ebenbild, 1 Buch Mose 

I, 27. wodurch bedeutet wird die Unschuld, Vollkommenheit und 

Glückseligkeit, die GOtt dem ersten Menschen in der Erschaffung ge-

geben, und gewollt, daß er dieselbe auf alle seine Nachkommen brin-

gen solle, und fasset dasselbe in sich:  

1) GOTTes Erkänntniß.  
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GOTT erkennen stehet allein GOtt zu, niemand kennet den Sohn, 

wenn nur der Vater, und niemand kennet den Vater, denn nur der 

Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren, Matth.  XI, 27. 

Niemand weiß, was in GOtt ist, ohne der Geist GOTTes, 1 Corinth.  

II,  11. 

Wenn demnach der Mensch GOTT recht erkennet, wird er ihm damit 

gleich, und ist solche Erkänntniß ein Stück des Göttlichen Ebenbildes, 

wie es Paulus beschreibet, Col. III,  10.  

2) Erkänntniß der Creaturen; dieß stehet auch GOTT allein zu, als 

welcher allein alles weiß. Wenn nun der Mensch die Geschöpffe GOt-

tes genau und eigentlich erkennet, wird er auch in diesem Stücke 

GOTT gleich, immassen Adam GOTT gleichte, wenn er die Thiere, 

so ihm GOTT vorstellete, also erkennete, daß er ieglichem seinen Na-

men geben kunte, 1 Buch Mose II,  19. wenn er Evam, sobald er ihr 

ansichtig ward, erkennete, daß sie seine Gesellin seyn solte, und von 

seinem Fleisch und Bein genommen wäre, v. 23; welche genaue Er-

känntniß grosse Weisheit und einen hohen Verstande anzeiget, als 

nach welchem solche geheime Dinge mögen erfahren und erkennet 

werden, die sonsten allein GOTT sehen mag, damit ihm der Mensch 

gleich worden ist.  

3) Völlige Gerechtigkeit, die wird sonsten GOTT allein zugemessen, 

5 Buch Mose XXXII, 4; damit aber, daß der Mensch gerecht, das ist, 

ohne Sünde und Ungerechtigkeit geschaffen worden, ist der damit 

GOTT gleich, und sein Bild, daß er kein Ubels noch Böses an sich hat. 

Davon Ephes. IV, 24.  

4) Völlige Heiligkeit. GOTT ist heilig, 1 Sam. II,  2. Weil denn der 

erste Mensch ist heilig erschaffen worden, Ephes. IV, 24. der neue 

Mensch ist nach GOTT geschaffen in rechtschaffener Heiligkeit; so 

wird er ihm damit gleich, und sein Ebenbild.  

5) Freyer Wille, das Gute zu thun, und das Böse zu meiden. GOTT ist 

frey in seinen Wercken, Psalm CXV, 3. CXXXV. v. 6. alles, was er 

will, das thut er. Wenn nun der Mensch auch frey ist zu thun und zu 

lassen, ist er damit GOTT gleich und sein Ebenbild. 

Nun hat GOTT dem Menschen vorgestellet den Baum des Erkännt-

nisses Gutes und Böses, daß er ihm Gehorsam erweisen, und von des-

selben Baumes Speise sich enthalten solte, darum er ihm das Gebot 



 

 

gegeben: von dem Baum des Erkänntnisses Gutes und Böses sollt du 

nicht essen, 1 Buch Mose II, 17. in dem vermochte er nach seinem 

freyen Willen das Gute thun, und das Böse unterlassen, und wie Sirach 

davon schreibet, Capitel XV, 14. u.ff. hat er dem Menschen von An-

fang die Wahl gegeben, wilt du, so halte die Gebote etc.  

6) Unsterblichkeit. GOTT hat allein Unsterblichkeit, 1 Tim.  VI, 16. 

Weil er denn den Menschen unsterblich erschaffen, daß, so lange er in 

der angeschaffenen Vollkommenheit bliebe, der Tod an ihm keine Ge-

walt noch Macht hätte, so hat er ihn auf diese Weise zu seinem Eben-

bild gemacht: denn die Schrifft offenbarlich bezeuget, daß der Mensch 

unsterblich sey erschaffen, und allein durch die Sünde in den Tod ge-

rathen, Weisheit II, 23. 

GOTT hat den Menschen geschaffen zum ewigen Leben etc. 1 Buch 

Mose II,  17. 

Vom Baum des Erkänntnisses Gutes und Böses 
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solt du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des 

Todes sterben. Nach dem Sünden-Fall sahe GOTT auf diese Bedro-

hung, wenn er Capitel III,  19. also gesprochen: Im Schweiß deines 

Angesichts solt du dein Brod essen, bis etc. Röm. V, 12.  

7) Regierung über die leiblichen Geschöpffe. GOTT regieret im Him-

mel und Erden nach seinem Wohlgefallen, Ps. XXIV, 1. XXXIII, 9. 

Wenn nun der Mensch über die Creaturen zu regieren hat, wird er da-

mit GOTT gleich und sein Ebenbild. Es hat ihm aber der HErr Gewalt 

gegeben über andere Geschöpffe zu herrschen, und damit ihm densel-

ben zum Bilde machen wollen, wie er selber spricht, 1 B. Mose I, 26, 

27, 28. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sey, die 

da herrschen über die Fische im Meer, und etc. Ist also der Mensch 

GOtt gleich worden, mit Erkänntniß GOttes, und der Geschöpffe, mit 

völliger Gerechtigkeit, Heiligkeit, freyem Willen, Unsterblichkeit und 

der Creaturen Regierung, welches alles zusammen ist das Ebenbild, 

darzu ihn GOTT erschaffen hat. In solcher Vollkommenheit und Herr-

lichkeit aber ist der Mensch nicht bestanden, sondern hat durch Unge-

horsam gegen GOTT das Göttliche Ebenbild verlohren, dargegen sich 

und alle seine Nachkommen in äusserstes, zeitliches und ewiges Ver-

derben gestürtzet.  

Mi t dem Sünden-Fall verhält sichs also: GOTT hatte mitten im Para-

dieß gesetzet einen Baum, den er genennet den Baum des Erkänntniß 

Gutes und Böses, und den Menschen geboten, sie solten nicht davon 

essen, sonst würden sie des Todes sterben, 1 B. Mose II,  17. hat also 

damit von ihnen erfordert, den Gehorsam dem HErrn zu erweisen, 

weil er ihm sonsten für alle seine Wohlthaten nichts erstatten, noch 

geben könte.  

Als aber der Satan aus Neid, damit er dem Menschen seine Seligkeit 

mißgönnete, durch die Schlange die Evam mit ihrer Schalckheit ver-

führete, 2 Cor. XI, 3. daß sie vom Göttlichen Gebot sich abwendete, 

und von dem verbotenen Baume aß, auch ihren Mann gleiches zu thun 

vermochte, sind sie beyde in Sünden gefallen, 1 B Mose III,  1. u.ff.  

Damit haben sie den Göttlichen Bund übertreten, sich von GOTT ab-

gekehret, von der Gerechtigkeit abgetreten, und unter der Sünden 

Dienstbarkeit sich gegeben. Hierauf folgte geistlich und leiblich Un-

glück.  



 

 

Das geistliche Unglück ist zweyerley: Denn erstlich hat der Mensch 

das Gute, so ihm gegeben, verlohren, und denn ist ihm das Böse, da-

von er befreyet war, wiederfahren. Das Gute, darum der Mensch ge-

kommen, ist erstlich das Ebenbild GOttes: denn da hat Adam verloh-

ren 

1) das Erkänntniß GOttes und seiner Geschöpffe. Welches er darum 

auf seine Nachkommen nicht hat erblich bringen können, als die mit 

natürlicher Blindheit und Unwissenheit geschlagen, Eph. IV, 18. 

Insonderheit bezeuget Paulus das verlohrne Erkänntniß GOttes, 1 

Cor. II,  14. und 2 Cor. III,  5. 

Dieweil denn Adam seine Kinder nach seinem Ebenbilde gezeuget, 1 

B. Mose V, 3. so folget, weil die Kinder solchen natürlichen Unver-

stand in sich haben, daß er denselben gleichfalls an sich gehabt, und 

auf sie geerbet habe. Wie der Creaturen Wissenschafft verlohren sey, 

bezeuget die Erfahrung einem ieden, daß, was er davon zu wissen be-

gehret, dasselbe mit  
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grosser Mühe und Beschwerung lernen muß, und doch grossen Man-

gel und Unvollkommenheit darinnen findet. 

2) Die Heiligkeit und Gerechtigkeit: denn wo die Sünde ist, da kan 

weder Gerechtigkeit noch Heiligkeit bestehen. 

3) Den freyen Willen, dass Gute thun, und das Böse zu meiden. Joh. 

VIII,  34. Röm. VII, 23.  

4) Die Unsterblichkeit: Denn wie der Mensch sterblich worden sey, 

erweiset die Erfahrung, es hats ihm auch GOTT zuvorgesagt 1 Buch 

Mose II,  17; und nachdem er die Sünde begangen, spricht ihm GOTT 

dis Urtheil: du bist Erde, und solst zur Erde werden, Cap. III,  19. 

Deswegen Röm. V, 12. geschrieben stehet: durch einen Menschen etc. 

Cap. VI, 23.  

5) Die Majestätische Beherrschung der leiblichen Geschöpffe: die-

selbe ist dermassen verloschen, daß sich nicht nur vielerley Ungehor-

sam, sondern auch eine solche Widerwärtigkeit der Thiere wider den 

Menschen befindet, daß sie eines Theils seinem Gebote nicht gehor-

chen, eines Theils Feindschafft wider den Menschen tragen, der sich 

von ihnen alles Bösen und Unglücks zu befahren hat.  

Daraus folgt das andere Gute, welches der Mensch verlohren, nemlich 

die Gnade GOTTes. Denn wie GOTT aus gerechtem Gericht alle Boß-

heit hasset, wie er auch dem Adam, wo er würde seinen Willen über-

treten, den Tod gedräuet, also ist derselbe durch die Sünde in GOTTes 

Gericht, Zorn und ernste Straffe gefallen, dadurch er der grossen 

Gnade, mit welcher ihm GOTT zugethan war, sich gäntzlich verlustig 

gemacht.  

Was anlanget das Böse, so dem Menschen widerfahren, solches ist 

zum guten Theil aus dem abzunehmen, was ietzo von den verlohrnen 

Gütern ist gemeldet worden; denn es hat ihm nach dem Sünden-Fall 

zugestanden geistlicher und leiblicher Schade.  

Der geistliche Schade bestehet darinnen, daß nach dem Bilde GOTTes 

ein abscheuliches Bild des leidigen Satans erfolget; das ist, eine solche 

Unwissenheit und Unverstand in Göttlichen Dingen, daß, die fleisch-

lich gesinnet sind, eine Feindschafft worden sind wider GOTT,  

¶ daß, an statt der Heiligkeit, des Menschen Hertz mit Sünden 

dermassen durchgifftet und überfüllet worden, daß alles sein 



 

 

Dichten und Trachten nur böse ist immerdar, 1 Buch Mose 

VI, 5;  

¶ daß, an statt des freundlichen Gesprächs, das GOTT mit den 

Menschen gehalten, von GOTT anders nichts, denn sein 

grimmiger Zorn und erschrecklich Gericht zu gewarten, da-

für Adam sich versteckte, Cap. III,  8.  

¶ Daß er an statt der Freudigkeit, so er zu GOTT hatte, ein bö-

ses verwundetes Gewissen fühlete, welches ihn von GOTT 

abscheidete, Es. LIX, 2. und also ängstete, daß er vor GOT-

Tes Angesicht nicht erscheinen durffte; endlich, daß er an 

statt der grossen ewigen Seligkeit der höllischen Verdamm-

niß unterworffen wurde.  

Der leibliche Schade bestehet hierinnen, daß der Mensch nach began-

gener Sünde aus dem Paradieß gestossen worden, 1 Buch Mose III,  

23. daß an statt des gesunden, und von allerley Kranckheit befreyeten 

Wohlstandes, der Leib vielen Kranckheiten unterworffen worden, da-

mit ihm nach Sirachs Rede wahr geschehen, Cap. XXXVIII, 15. 

Wer vor seinem Schöpf-  
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fer sündiget, der fället dem Artzt in die Hände; daß endlich, an statt 

des Leibes Unsterblichkeit, der Tod über den sündigen Adam geherr-

schet hat. 

Die Erfahrung giebts, daß manchmal die Leibes-Gebrechen und 

Kranckheiten von den Eltern auf die Kinder geerbet werden, wie auch 

offtermals der Eltern sonderbare Laster und Boßheit, als der Seelen 

Kranckheit und Gebrechen, auf die Kinder kommen. Demnach hat es 

eine besondere Gelegenheit mit der Sünde Adams und Evä; denn 

nachdem dieselbe darein gerathen, ist ihre gantze Natur von der Sün-

den dermassen vergifftet, daß sie die Sünde mit samt der Natur auf 

alle Nachkommen geerbet, und keiner unter allen Adams-Kindern 

(den HErrn CHristum ausgenommen, Ebr.  IV, 15.) rein und heilig zur 

Welt gebohren wird, sondern sie sind alle der Sünde theilhafftig wor-

den; denn die einige Handlung, damit Adam und Eva GOTTes Gebot 

überschritten, ist nicht nur derselben, sondern auch aller ihrer Nach-

kommen Sünde, also, daß, da Adam nicht für seine Person alleine, 

sondern als ein Stamm des gantzen menschlichen Geschlechts GOTT 

einen Gehorsam leisten solte, er mit Ubertretung Göttlichen Gebots 

nicht für seine Person allein, sondern als ein Stamm und Vater aller 

Menschen gesündiget, und also mit dieser Ubertretung in Adam zu-

gleich alle Menschen mißgehandelt, immassen der Apostel schreibet, 

daß durch des einigen Sünders einige Sünde alles Verderben kommen, 

und durch eines Menschen Ungehorsam viel Sünder worden seyn, 

Röm. V, 16. 19.  

Und denn, nachdem die ersten Eltern sündlich worden, ihre Natur also 

verderbet, daß sie nicht andere, als sündliche Kinder zeugen mögen, 

und wenn noch heutiges Tages die Kinder sündlich gebohren werden, 

dasselbe ursprünglich von der ersten Sünde herrühre. Und dieses heis-

set man die Erb-Sünde. 

Daß aber der Mensch von Natur, und durch seine Geburt damit ver-

gifftet, wird daher bewiesen: 

1) Dieweil wir alle von sündlichen Eltern herkommen. Denn, dieweil 

ein fauler Baum faule Früchte bringet, Matth.  VII, 18; so mag hie mit 



 

 

Hiob geschlossen werden, Cap. XV, 14. u.f. Was ist ein Mensch, daß 

er solte rein seyn etc. 

2) Dieweil alle Menschen durch Adams Fall sind Sünder worden, wie 

Paulus schreibet 1 Timoth.  II, 14. Röm. V, 12. 15. 16. 18.  

3) Dieweil alle Menschen in Sünden empfangen und gebohren wor-

den, Psal. LI, 7. 

4) Dieweil ein Mensch, wie er von seiner Geburt an beschaffen, nicht 

kan ins Reich GOttes kommen, 1 Joh. III,  5. 6. 1 Corinth.  XV, 50.  

5) Dieweil sich in allen Menschen alsobald von der Geburt an, bis in 

die letzte Todes-Stunde dasjenige befindet, so eigentlich und allein 

von der Sünde herkommt. Als: 

a) Daß man zu würcklichen Sünden eilet, Matth.  XV, 19. Jac. I, 14.  

b) Daß alle Menschen, auch die noch nicht zur Welt gebohren, dem 

Tode unterworffen, Röm. VI, 23. Cap. V, 14. Sirach XXV, 32. 

c) Daß alle Menschen von Natur unter dem Zorne GOttes sind, Röm. 

I, 18. Ephes. II,  3. 

d) Daß alle Menschen vom Reich GOTTes ausgeschlossen werden, 

auch die noch keine würckliche Sünde begangen haben; davon im 

vierdten Beweis Meldung geschehen. 

Aus dieser Erb-Sünde entsprin-  
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get der zeitliche Tod, die Verderbung aller Kräffte des Menschen, die 

würckliche Sünde, welche zwar unterschiedlich, iedoch ohne Unter-

scheid die ewige Verdammniß verursachet. Wenn nun der Mensch in 

solchen seinem Zustande vor GOTT den gerechten Richter gestellet 

wird, erfordert derselbe, vermöge seiner Gerechtigkeit, einen völligen 

Gehorsam aller Göttlichen Gebote; wegen der begangenen Sünden 

aber, daß er ins ewige Verderben gestürtzet werde, wo nicht auf andere 

Wege der Göttlichen Gerechtigkeit ein Genügen geschehe. Da aber 

niemand ihn selber disfalls helffen, noch einige Creatur den Sündern 

Rath schaffen kan, Psalm XLIX, 8. 9. so hat sich GOtt der armen Sün-

der erbarmet, und will, daß ihnen allen soll geholffen werden. 

Welche nun den gnädigen Willen GOTTes nicht von sich stossen, son-

dern erkennen, mit rechtem Glauben annehmen, und darinnen bis ans 

Ende beharren, die hat er von Ewigkeit zum ewigen Leben verordnet, 

aus dem menschlichen Geschlechts erwehlet, und beschlossen, die zur 

Seligkeit zu bringen; die aber nicht gläuben, oder vom Glauben wieder 

abweichen, die hat er nicht erwehlet, sondern in ihrem sündlichen Zu-

stande verbleiben lassen, darinnen sie ewig verlohren werden. 

Diese seinen Willen ins Werck zu richten, hat GOTT seinen Sohn ge-

sandt, der menschliche Natur an sich genommen, auf daß er in dersel-

ben verrichtete, was das menschliche Geschlecht zur Seligkeit zu brin-

gen vonnöthen seyn wolte; welcher also auch zuförderst für die Men-

schen dem Göttlichen Gericht genug gethan, und sie allerdings mit 

GOTT versöhnet. Dieses Gnaden-Werck lässet er, CHristus, ihnen 

durch die Predigt des Evangelii fürtragen, und sie, solcher Gnade zu 

geniessen, gnädig beruffen. 

Und damit die Menschen zu der Seligkeit, welcher sie von GOTT 

beruffen werden, im Werck gelangen mögen, so führet sie GOTT sel-

ber darzu durch ernste Busse, dadurch sie zur Erkänntniß und Bereu-

ung ihrer Sünden gebracht, ihre Zuflucht zu CHristo nehmen, und 

durch solch Vertrauen auf ihn, Gnade und der Sünden Vergebung er-

langen. Den bußfertigen Menschen stellet er für sein Gerichte, und 



 

 

nachdem er ihn der Sünden überwiesen, und der Straffe schuldig er-

kannt, rechtfertiget er ihn, und vergiebt ihm die Sünde aus Gnaden, 

dieweil er mit Glauben des HErrn CHristi Verdienst hat angenommen, 

der Führer der Sünden Schuld und verdiente Straffe der Göttlichen 

Gerechtigkeit hat genug gethan. 

Der Verstand wird zum Erkänntniß GOTTes und seines gnädigen Wil-

lens erleuchtet, der Wille und alle Kräffte von der Sünde zu GOTTes 

Liebe, Gehorsam und Gerechtigkeit gewendet, daß er, so viel möglich, 

nach Göttlichem Wohlgefallen alle sein Thun und Leben anstellet. 

Dieses grosse Werck verrichtet GOTT in dem Menschen nicht ohne 

Mittel, sondern durch sein Wort und die heiligen Sacramenta; daß aber 

dieselben den Leuten fürgetragen und gereichet werden, als gebrau-

chet er dazu das Predigt-Amt. 

Und wenn er also den Menschen wieder aufgerichtet, so erhält er ihn 

in seiner Kirchen, als in einer Versammlung der Heiligen, darinnen 

ihm seine Gläubigen einen Dienst lei- 
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sten, bis er einen ieden, zu rechter und wohlgefälliger Zeit, in die 

ewige Seligkeit aufnimmt. Denn obwol GOTT seine Gläubigen, an-

gezeigter massen, in seiner Kirchen begnadet, so ist doch dasselbe al-

les eine angefangene und unvollkommene Seligkeit, die er ihnen völ-

lig wiederfahren lässet, wenn er die Seele durch den zeitlichen Tod 

von dieser Welt abfodern, den Leib am Jüngsten Tage mit der Seele 

vereinigen, und also den gantzen Menschen in eine ewige unaus-

sprechliche Seligkeit versetzen wird. 

Was übrigens diejenigen anlanget, die da den Menschen nicht nach 

seiner erstern Einrichtung erkennet, und den Bericht des Göttlichen 

Wortes nicht gewust, oder nicht angenommen, und dahero nicht be-

griffen oder nicht geglaubet haben, daß alles ihm erstlich an leiblichen 

und geistlichen Dingen gegebene und an Göttlicher Beywohnung ge-

schenckte zum Wesen und Wohlwesen des Menschen eigentlich ge-

höre, und den vollkommen-nöthigen, auch vergnügten Menschen aus-

mache und darstelle; sondern des Menschen wesentlichen Zustand 

und gehörigen Wohlstand nur nach dem, was sich die Zeit nach dem 

Fall an ihm mercken lässet, und aus selbigem zufälliger Weise gekom-

men ist, ausmessen wollen; die haben freylich auf allerhand herum-

schweiffende Meynungen, und folglich in mancherley Irrthümer ver-

fallen müssen, daß sie ihn, so zu reden, gestümmelt, und bald dieses, 

bald das aus ihm gemachet haben.  

Mensch, wird genennet ein wiedergebohrner é 

é 

S. 381 é S. 382 
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é 

é 

Menschen-Cörper (balsamirter) é 

Menschen-Dieb, Menschen-Räuber, heist derjenige, welcher ei-

nen andern Menschen auffängt, und entweder bey sich selbst ver-

schlossen hält, oder an jemand anders verkaufft. 



 

 

Zu Rom aber ward ehemals bloß derjenige in eigentlichem Verstande 

also genennet, welcher eines andern Knechte oder Sclaven entweder 

dahin zu bewegen suchte, daß sie ihrem Herrn untreu wurden und ent-

lieffen, oder sie wol gar bey sich behielt, und auf alle Art und Weise 

zu verbergen suchte, l. 52. §. 6 si fugitivum ff. de furt.  

Und auf den letztern Fall hiessen sie auch mit einem andern 

S. 384 
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Namen Suppressores, l. 6. ff. de L. Fab. de plagiar. 

Ein mehrers hiervon siehe unter dem Artickel Menschen-Raub. 

Menschen-Fett, siehe Fett, im IX. Bande pag. 676. u. f. 

Menschen-Fett, (Öl von) é 

S. 385 é S. 387 
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Menschen-Knechte [Ende von Sp. 756] é 

Menschen-Diebstahl, siehe Menschen-Raub. 

Menschen-Empfängniß, Conceptio hominis, ist diejenige natür-

liche Handlung, da nach Beysammen-Wohnung Mannes und Weibes 

der subtilste männliche Saamen, Lang. Oper. Omn. in Physiol. §. 

XXXIIX. p. 226. Verheyn. Anat. Corp. human. Lib. II. Tract. V. Cap. 

I. p. m. 306. Eph. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. und VII. p. 285. durch den 

innern Mutter-Mund zu der Gebähr-Mutter, und von da durch die 

Mutter -Trompeten, zu den weiblichen Eyer-Stöcken dringet, das da-

selbst befindliche zeitige Eygen imprägniret, Nenter. Fundam. Med. 

Theor. Pract. Tom. I. P. I. Tab. I. p. 60. und Physiol. Med. Cap. XI. 

Membr. I. p. 329. welches nachgehends in etlichen Tagen, Verhein 

Anat. Corp. human. Cap. III. p. 315. Lang. Oper. omn. P. I. p. 226. 

und 228. aus dem Eyerstocke, mit Zerreissung der äusseren, zarten, 

und es umgebenden Häutgen losdringet, durch die Mutter-Trompeten 

aber, vermöge ihrer Bewegung, wie nicht weniger fester Anhängung 

derselben Fäsern hindurch; und endlich daraus in die Höhle der Ge-

bähr-Mutter, zu völliger Ausarbeitung und Bildung des Kindes ge-

bracht wird.  

Zur Empfängniß des Menschen wird also nothwendiger Weise ein 

vorhergegangener Beyschlaff erfordert, Mayoor Dissert. de Mascul. 

sobol. procreand. §. VIL ingleichen §. XXVIII. Nenter. Fundam. Med. 

Theor. Pract. Tom. I. Part. I. p. 60. Rejes Elys. jucund. Quaestion. 

Camp. Q. XLI. p. 498. Mercurial.  de Morb. Mulier. Lib. I. Cp. II. p. 

4. und zwar ein fruchtbarer:  

Zu welchem denn auf Seiten des Mannes erfordert wird, Nent. Phy-

siol. Med. Cap. XI. Membr. I. p. 326. 

1) eine geschickte Grösse und Form des männlichen Gliedes:  

2) eine zulängliche Ausdehnung und Aufrichtung desselben:  

3) ein guter wohl verfertigter, tüchtiger Saame;  

und denn 4) eine gehörige Ausspritzung desselben in die weibliche 

Schooß.  

Auf Seiten der Frauen aber wird erfordert, Nent. Physiol. Med. Cap. 

XI. Membr. I. p. 328. 

1) eine gerechte und gesunde Beschaffenheit aller, innern 
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sowol, als äusseren Geburts-Theile;  

2) eine natürliche und ordentlich vorhergegangene monatliche Reini-

gung;  

3) eine gnungsame Ausspannung, Aufrichtung und Näherung derer 

Mutter-Trompeten gegen die weibliche Eyer-Stöcke; wie nicht weni-

ger eine gehörige Öffnung derselben:  

und denn 4) eine rechtmäßige Gegenwart und Anzahl wahrhaffter zei-

tiger Eylein.  

Was die Grösse der männlichen Ruthe betrifft, so ist bekannt, daß sel-

bige, wo sie allzu klein, verborgen, und zurückgezogen, gemeiniglich 

zum ehelichen Wercke untüchig sey. Alber t. Jurisprud. Med. Tom. I. 

Part. I. §. XX. p. 35. Nenter. l. c. p. 326. Plater. Observ. Lib. I. p. 237. 

Zacchias Quaest. Med. Leg. Lib. III. Tit. I. Qu. VI. n. 4. wie auch Qu. 

VIII. n. 14. Schurig. in Spermatolog. Cap. X. Qu. IV. p. 509. von Lin-

derns Specul. Vener. Cap. VI. p. m. 96.  

Wie denn auch im Gegentheil derselben übernatürliche Grösse, Eph. 

Nat. Cur. Cent. I. Obs. CLXVI. p. 337. Act. Erud. Lips. Ann. 1712. 

August. p. 349. den fruchtbaren Beyschlaff verhindert: Paräus Lib. 

IV. Cap. XVI. Blancard. Anatom. p. 517. Avicenn. Lib. III. Fen. XXX. 

Tr. I. Cap. VIII. Aristotel . de Generat. Anim. Lib. I. Cap. VI. Hildan. 

Obs. Chirurg. Cent. VI. Obs. LXI. u. d. m. dieweil sie entweder gar 

nicht, oder wenigstens nicht ohne grosse Schmertzen, in die weibliche 

Schaam gebracht werden kan, dadurch denn der Saame an gehörige 

Örter zu kommen nicht vermag, und also der gewünschte Endzweck 

des Beyschlaffes nicht erlanget wird.  

Zum andern wird auch von dem männlichen Gliede in diesem Falle 

erfordert, daß es sich sattsam errege und ausstrecke; sintemal ohne 

diese Erregung keine Empfängniß geschehen kan; ja wenn gleich ein 

fruchtbarer Saame da wäre, so kan derselbe dennoch nichts ausrichten, 

weil er zu der Gebähr-Mutter zu kommen und eingespritzt zu werden 

nicht vermag.  

Dahero auch diejenigen Manns-Personen, welche zum ehlichen 

Werck untüchtig seyn, insgemein ein schlapffes Glied haben; Plater. 

Observat. Lib. I. p. 233. 235. 237. Rolvinck. Consultat. Med. Lib. IV. 

Cons. 1. p. 858.  

wie solches an  

¶ alten Männern, von Linderns Specul. Vener. p. m. 94. Nen-

ter. Physiol. Med. Cap. XI. Membr. I. p. 327.  

¶ ingleichen kräncklichen, Albert.  Jurispr. Med. Tom. I. Part. 

I. §. XIV. p. 30. Eph. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. CIV. 

Zacchias Quaest. Med. Leg. Lib. III. Tit. I. Qu. 4. und Lib. 

V. Tit. II. Qu. 4. Amatus Lusitanus Cent. VI. Curat. 95. Es-

bach in Notis ad Jurispr. Forens. Carpzov Part. I. Constit. 

XVI. Def. XXIII. n. 6. §. 45. Marcellus Donatus Histor. Me-

mor. Lib. IV. Cap. XIII.  

¶ und anderen Personen,  

o denen durch Zauberey, Barthol.  Anal. Hist. Cent. 

III. Hi st. LXXI. Simon. de Impot. Conjug. Cap. I. 

Th. I. n. 2. u. ff . und Cap. III . Th. I. n. 18. Carrich-

ter von Heilung Zauberischer Schäden, p. m. 477.  

Mercklin . de Incantament. Cas. XXIV. p. m. 102.  

o und Nestel-Knüpffen ihre Mannheit genommen,  



 

 

gnungsam zu sehen. Martin del Rio  in Disquisit. Magic. Lib. III. P. 

I. Qu. IV. §. VIII. Bodin. Lib. II. Cap. I. Sim. de Imp. Conj. Cap. VI. 

Th. IV. n. 15. 16. Speidel. de Notabil. p. 895. Harsdörffers Schau-

Platz, Cap. LIX. p. 212. Borell.  Observ. Cent. IV. Obs.  LXV. Löw. 

Univers.  Med. 
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Pract. Lib. VII. Cap. X. §. V. p. 512.  

Damit ferner der Beyschlaff auf Seiten des Mannes fruchtbar von stat-

ten gehe, so wird drittens ein guter, tauglicher und wohl ausgearbeite-

ler Saame erfordert. Denn wo kein Saame ist, da läufft der Beyschlaff 

fruchtlos ab; Albert.  Jurisprud. Med. Tom. I. P. I. §. XXIV. p. 38. in-

gleichen p. 54. 55. Boerhav. Instit. Med. §. 651. p. m. 223. ist aber 

einer vorhanden, und er ist zu wässericht, Albert . Jurisprud. Med. 

Tom. I. P. I. § XXXVIII. pag. 43. Sinibald Geneanthrop. Lib. I. Tr. III. 

Cap. VI. p. 63. Panarol. Pentecost. II. Obs. XXXV. oder sonst unge-

sund, so geschiehet ein gleiches. Lang. Epist. Medicin. Epist. IX. p. 

592. von Linderns Specul. Vener. Cap. VI. p. 92. Albert.  l. c. §. XXIV. 

p. 38. Löw. Univers. Med. Pract. Lib. VIII. Cap. X. p. 512. 

Der männliche Saame muß sich dick und gut befinden, wenn er anders 

zur Empfängniß geschickt und tüchtig seyn soll. Sinibald. Genean-

throp. Lib. I. Tract. I. Cap. V. p. 69. 

Dieser Saame muß nun mit grosser Stärcke in die weibliche Schooß 

geschossen und ausgespritzet werden: Bohn. Circul. Anatom. Physio-

log. Progymnasm. I. Nenter. Physiol. Med. l. c. p. 327. wo dieses aber 

nicht geschiehet, so ist alle Hoffnung zur Empfängnis verlohren; des-

wegen auch diejenigen Manns-Personen, die wegen offterer Bege-

hung des Beyschlaffes, von Lindens Specul. Vener. Cap. VI. p. 92. 

Plater. Observ. Lib. I. p. 239. Nenter. l. c. Löw. Univers. Med. Pract. 

Lib. VII. Cap. x. §. VII. p. 514. und daher entspringender Schwäche 

ihrer Ruthe, Löw. l. c. ingleichen §. XXXIX. den Saamen nur Tropf-

fens-weise und ohne Nachdruck ausspritzen, und zur Fortpflantzung 

des menschlichen Geschlechtes und Schwängerung der Weiber nie-

mals, oder doch selten fähig seyn.  

Auf Seiten der Weiber dient zu einer natürlichen Empfängniß erstlich 

eine gehörige und gesunde Beschaffenheit aller und jeder Geburts-

Theile, sowol der innern, als der äussern; so daß alle bestens unter sich 

übereinkommen.  

Das andere Stück, so auf Seiten der Weiber zu einer natürlichen oder 

rechtmäßigen Empfängnis behülffli ch ist, ist ein ordentlicher vorher-

gehender Monats-Fluß, siehe Menses. 

Drittens wird eine gnungsame Ausdehnung, Aufrichtung und Annä-

herung derer Mutter-Trompeten gegen die weiblichen Eyerstöcke, wie 

nicht weniger eine gehörige Öffnung derselben erfordert. Denn es ist 

bekannt, daß, nachdem der männliche Saame in die Gebähr-Mutter 

gespritzet worden, selbiger nachgehends durch die Mutter-Trompeten 

denen Eyern zugebracht werden müsse: dieses aber kan ohne solche 

Ausdehnung und Annäherung der Mutter-Trompeten zu den Eyergen 

nicht geschehen, sintemaln dieselben ausser dieser Aufrichtung nie-

mals den Eyerstöcken appliciret, sondern in der Höhle des Schmeer- 

Bauches frey schwebend, und also von denselben etwas entfernet, ge-

funden werden.  

Daß aber diese Mutter-Trompeten sich denen Hoden der Weiber bey 

der Empfängnis nähern, beweisen die Anatomischen Betrachtungen , 



 

 

Ruysch in Obs. Bohn Circul. Anat. Physiol. Progymn. I. p. 20. Ver-

heyn Anat. Corp. Hum. Lib. II. Tract. V. Cap. VI. und ist dahero die 

allzu grosse Schlapheit der Gebühr-Mutter und deren 
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Theile schon längstens vor eine Ursache der Unfruchtbarkeit gehalten 

worden.  

Doch ist es nicht genug, daß diese Mutter-Canäle sich aufblasen und 

aufrichten können, sondern sie müssen auch offen und durchlöchert 

seyn; anders kan weder der männliche Saame noch das Eygen durch 

selbige geführet werden, und würden sie also wieder eine Ursache der 

Unfruchtbarkeit auf Seiten derer Weiber abgeben.  

Vierdtens wird bey denen Weibs-Personen (wo sie anders empfangen 

sollen) eine rechtmäßige Gegenwart und Anzahl wahrhaffter zeitiger 

Eylein in denen Eyerstöcken gefunden werden, als  

¶ ovula subventanea, genannt Wasser-Bläßlein, diese führen 

nur ein schlechtes wässerichtes Wesen bey sich.  

¶ Ovula vera rechte wahrhaffte Eylein. Diese besitzen auch 

ein Gewässer, die aber im siedenden Wasser, gleich einem 

Eyer-Weiß, gerinnet.  

¶ Ovula matura, zeitige Eylein; diese sind nichts andere als ova 

vera, die aber in dem Eyer-Stocke zur vollkommenen Zeiti-

gung gelanget sind, in diesen sollen nach Malpichii  Epist.de 

Anatom. Plant. Brendlii  de Embryone, Raji  in seinen Phy-

sico-Theologischen Betrachtungen 1. Cap. IV. p. 71 seq. 

Harväi in Tract. de generat. Animalium Exercit. 2. p. 92. 

Vallisnärii  in Tract. de generat. Borelli  in Obs. de micro-

scropicis Obs. 17. Velthusii in Tract. de generat. p. 247. 

Jung. in Doxoscopia Physica P. II S. III. Lang. in operibus 

suis Part. I. §. 38. p. 227. Nenter. in Phys. Med. Cap. XI. 

Memb. I. 5. §. 5. p. 328. Verheyn. in Anat. Corp. hum. Lib, 

2. Tract. 5. Cap. V. Mayoor in Diss. de Mascula sobole pro-

creanda und anderer Meynung, Act. Erud. Lips. S. 3. p. 24. 

und Anno 1701. Novembr. p. 500. it. Ann. 1694. Septembr. 

p. 388. alle Theile des menschlichen Cörperleins auf das al-

lersubtileste verborgen liegen.  

Es geschiehet aber die Empfännnis folgender Gestalt: Aus dem Männ-

lichen Saamen, der in die Weibliche Scham zur Zeit einer hitzigen 

Umarmung ausgeschossen worden, wird der flüchtigste und subtileste 

Theil desselben Saamens, Spiritus genannt, theils von der Stärcke der 

Ausspritzung, theils durch die gelinde Zusammenziehung der Gebähr-

Mutter und ihrer Scheide zum Grunde der Gebähr-Mutter gebracht; 

allwo er noch weiter wollend, keinen andern Weg aber, als die Mutter-

Trompeten findend, in dieselbe sich hinein begiebet, deren innerste 

Glieder lieblich kützelt, wodurch denn ein Ausfluß der Geister und 

des Weiblichen Geblütes in dieser Mutter-Trompeten hohles Wesen 

geschicht; welches nachgehends eine Ausrichtung derselben verursa-

chet.  

Solchergestalt schlagen sich dieser Mutter Trompeten etwas um, er-

greif fen vermöge ihrer Laub-ähnlichen fleischigen Auszierungen 

gleich den Fingern an der Hand, ein und das andere Eygen, und schi-

cken also den Erzeugungs-Geist einem, bisweilen zweyen oder meh-

rern Eygen zu, welcher denn durch die Häutgen des Eygens hindurch 



 

 

dringend, in dessen innersten eine Bewegung erreget, wodurch denn 

das Eygen belebet wird.  

Hierauf wird dieses belebte Eylein in Zeit etlichen Tagen durch die 

bewegende Fäßrigen, welche das Eylein umgeben, von seinem drüsig-

ten Cörper ab, und in den sich erweiternden Mund der Mutter-Trom-

peten, mit Zerreissung 
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der es umgebenden Häutlein fortgedrucket, bis es endlich nach und 

nach durch offt benannte Mutter-Trompeten künstlich und subtile Zu-

sammendrehung der Höhle der Gebähr-Mutter zu fernerer Erhaltung, 

Bildung und endlicher Ausschliessung des Kindes gebracht wird.  

Daß es aber auf besagte Weise mit der Empfängniß des Menschen in 

Mutter Leibe zugehe, lehren uns die öffteren Anatomischen Betrach-

tungen; da bald der männliche Saamen, Ruysch in Advers. Anat. Dec. 

I. p. 3. und Thesaur. Anat. V. Tab. 5. fig. 1 mehrere siehe am Ende §. 

34. p. 82. bald die Eyerlein selbst in denen Mutter-Trompeten sind 

gefunden worden. Act. Erud. Lips. S. 3. p. 45. Bohn. Anat. Phys. Prog. 

I. p. 20. wie nicht weniger die Aufsteigung und Annäherung derer 

Mutter-Trompeten zum Eyergen, nach dem Tode noch also befindlich, 

u. s. f.  

Aus diesen Anmerckungen kan man wahrnehmen, daß die Empfäng-

niß in denen Eyern selbst, und nicht erst in der Gebähr-Mutter wie 

Gouvey in Hypothesibus de generat. Foetus, Coschwitz in Organism. 

und Mechanism. Physiol. Sect. I. Cap. VII. §. 29. p. 179. und andere 

fälschlich davor gehalten, Drelincurt.  in Tract. de Conceptu, Perio-

che XI. von statten gehe. Zu dem Ende kommt der männliche Saame 

bis zur Mutter-Trompeten. 

Menschen-Koth, siehe Menschen-Mist.  

Menschen-Liebe GOttes, ist eine hertzliche und thätige Neigung 

GOttes zu den Menschen. Sie bestehet demnach in einer Begierde, auf 

alle Weise der Menschen Wohlseyn zu befördern. Diese Liebe nun 

wird in unterschiedener Absicht genennet bald eine Gnade, so fern 

wir selbige nicht verdienen, und solcher vielmehr unwürdig sind; bald 

eine Barmhertzigkeit,  in Ansehung des grossen Elendes, darinnen 

die Menschen stecken; bald eine Gütigkeit,  in Ansehung der würck-

lichen Liebes-Erweisung, oder der Wohtlhaten, welche uns GOtt er-

weiset. 

Menschen-Mist , Menschen-Koth, Menschen-Unflath, Lat. Ex-

crementum humanum, stercus humanum, Faeces alvi, Merda, Gie-

chisch Skos, kopros, apopatema, ist ein dicker Koth, der von den ver-

dauten Speisen übrig ist, mit der Galle vermischet, und dienet zur Nah-

rung nichts, gehet durch den Mast-Darm fort, und kan in unserm Cör-

per, ohne seinem Schaden nicht beybehalten werden.  

Er führet viel Öl und flüchtiges Saltz, somit Erde und Phlegma vermi-

schet und verwickelt sind.  

Einige brauchen ihn auch in der Medicin, er macht zeitig, zertheilet, 

erweichet, lindert, ist gut zu den Geschwüren, anthrax genannt, daß es 

sammt den Pest-Beulen zum eytern kommen kan, ist auch gut zur 

Zertheilung der Bräune, wenn er aufgeleget wird.  

Einige loben ihn gar sehr, wenn er gedörret, zu Pulver gestossen, und 

denn eingenommen wird, bey dem bösen Wesen und Wechsel-



 

 

Fiebern. Er wird auch Oletum genennet. Auf einmal wird ein Scrupel 

bis auf ein gantzes Quentgen eingegeben. 

Sp. 762 
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Menschen-Opffer  [Ende von Sp. 762] é 

Menschen-Pflicht , siehe Pflicht.  

Menschen-Räuber, siehe Menschen-Dieb. 

Menschen-Raub, Menschen-Diebstahl, ist ein solches Verbre-

chen, da jemand aus der Absicht, ein Stücke Geld zu bekommen, und 

solchergestalt jemanden um das Seinige zu bringen, einen Menschen 

stiehlet, oder vielmehr nach Maßgebung derer Römischen Rechte, 

wenn jemand entweder einen freygebohrnen oder freygelassenen 

Menschen, oder auch eines andern Herren Sclaven und Sclavinnen, 

wider ihren Willen bey sich behält, und zu verbergen, und insonder-

heit die letztern dahin zu bereden sucht, daß sie ihrer rechtmäßigen 

Herrschafft untreu werden, und aus dem Dienst entlauffen, oder auch 

wohl gar, um sich ihrer Person desto besser zu versichern, in Ketten 

und Banden legt, oder auch von einem andern, von dem er doch weiß, 

daß er nicht das geringste Recht über sie hat, aus betrüglichen Absich-

ten kaufft, oder auch nur andern zu Beförderung ihres schädlichen Be-

ginnens, allen möglichsten Vorschub thut, und ihnen also mit Rath 

und That an Hand geht, ein so schlimmes Vorhaben auszuführen. L. 

pen. §. fin. ff. ad L. Fab. de Plagiar. 

Und ist also der Menschen- 
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Diebstahl oder Menschen-Raub von einem andern Diebstahle in so 

fern unterschieden, als man zu Rom weder den Raub eines freyen 

Menschen, noch auch die Verheelung eines fremden Knechtes als ei-

nen eigentlichen Diebstahl ansahe, wenn es nicht darauf abgesehen 

war, daß man sich irgend dadurch selbst Vortheil oder ein Stücke Geld 

zu machen suchte.  

Damit aber nicht etwan, wenn sich dergleichen Vorfall ereignet, eine 

solche Betrügerey nachmals unter dem Vorwande, als ob man einen 

solchen Knecht durch einen rechtmäßigen Kauff an sich gebracht, ver-

tuscht würde; so war insonderheit in L. 2. ff. ad L. Fab. de Plagiar. 

und L. in fuga C. eod. tit. gantz heilsam versehen, daß auch dem recht-

mäßigen Herrn eines dergleichen entweder von selbst entlauffenen 

oder von andern schelmischer Weise unterschlagenen Knechtes 

durchaus nicht freystehen solte, denselben zu verkauffen. Vielmehr 

ward ein solcher Handel, wenn es heraus kam, so gut, als ein ordentli-

cher Menschen-Raub bestraffet.  

Die Bestraffung dieses Verbrechens betreffend; so ließ man es in de-

nen ältesten Zeiten bey einer blossen Geld-Straffe bewenden, wie in-

sonderheit aus dem l. fin . d. tit. und Lib. LX. Eclog. 48. c. 1. zu erse-

hen.  

Als aber nachmals dieses Menschen-Stehlen allzusehr einriß; so ward 

verordnet, daß man solche Menschen-Diebe nicht mehr, wie zuvor, 

bloß an Gelde, sondern vielmehr an Leib und Leben straffen, oder,als 

welches fast die gemeinste Straffe auf dieses Verbrechen war, ins 

Elend verweisen, oder endlich gar, nach der damals üblichen Formel, 



 

 

ad Metalla, verdammen, das ist, an einen gewissen Ort schicken solte, 

wo sie das Ertz aus denen Schachten musten herausgraben helffen, 

und welches nach unserer Art zu reden, nicht viel besser war, als an 

den Karren spannen, oder ins Zucht-Haus und auf den Bau, oder end-

lich gar auf die Galeeren bringen.  

Zwar wenn jemand bloß einen fremden Knecht wegpracticiret hatte; 

so ward es gemeiniglich wohl eben nicht so gar scharff genommen, 

wie wir aus dem §. est et inter 10. et ibi Vultejus ad Instit. de publ. 

Jud. sehen, als wenn einer dieses Laster an einem freyen Menschen 

verübet hatte, als auf welchen Fall ein solcher Missethäter schlechter-

dings mit dem Leben bezahlen muste. L. fin. C. ad L. Fab. de Plagiar. 

Wie denn auch noch heut zu Tage dieses Verbrechen ordentlicher 

Weise mit dem Schwerdte geahndet zu werden pfleget. Mit welcher 

Straffe aber nicht nur dergleichen Menschen-Diebe selbst, sondern 

auch alle diejenigen, so ihnen darzu beförderlich gewesen, zu belegen 

sind. Heigius P. II. qu. 32. n. 54. Carpzov in Pract. Crimin. qu.83. n. 

93. 

Jedoch soll nach Stryckens in Usu Mod. tit. ad L. Fab. de Plagiar. 

Meynung hauptsächlich mit darauf gesehen werden, ob es jemand aus 

Vorsatz und aus der Absicht, entweder ein Stücke Geld, oder sonst 

seinen Vortheil dabey zu machen, gethan habe, oder nicht? Und sollte 

auf den erstern Fall alsdenn die ordentliche Lebens-Straffe statt haben; 

auf den letztern aber könte man schon eine Verminderung derselben 

gelten lassen.  

Wie denn ohne diß schon ziemlich zur Gewohnheit geworden, daß 

man denjenigen, welcher andere Leute bloß zu dem Ende wegführe 

oder bey sich verborgen hält, daß er sie nur immer zu einer oder 
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andern gewissen Verrichtung brauchen will, nicht so gar harte, als ei-

nen andern, welcher dieselben entweder an andere verkaufft, oder 

doch vor einen ordentlichen Menschen-Dieb zu achten ist, bestraffet.  

Dafern sich aber ein Jude über diesem Verbrechen betreten lässet, so 

daß er einen Christen stiehlt und entführt, der wird, wie gewöhnlich, 

ohne alle Gnade und Barmhertzigkeit mit dem Schwerdt vom Leben 

zum Tode gebracht.  

Und daß diese Straffe vor einen solchen Menschen-Dieb auch nicht 

zu harte sey, ergiebet sich so gar schon aus denen Biblischen Aussprü-

chen selber. Denn so wissen wir ja, daß derselbe von dem Heiligen 

Geiste selbst schon durch den Apostel Paulum mit unter die greu-

lichsten Ubelthäter gezehlet worden, 1 Timoth.  I, 10.  

Wie denn der Allerhöchste im Alten Testament auf dieses als ein ihm 

sehr verhaßtes Verbrechen eine gar harte Straffe durch Mosen setzen 

und sagen lassen: Wenn iemand funden wird, der aus seinen Brüdern 

eine Seele (das ist, jemanden, oder eine Person) stiehlet aus den Kin-

dern Israel, und versetzt sie, solcher Dieb soll sterben, daß du das Böse 

von dir thust, 5 Buch Mose XXIV, 7.  

Es hatte GOTT also dieses von solcher Wichtigkeit gehalten, es hier 

noch einmal einschärffen zu lassen, ob es gleich vorhin schon kund 

gemacht worden war, mit denen Worten: Wer einen Menschen stiehlet 

und verkaufft (oder bey sich behält, siehe Clericus in h. l.) daß man 

ihn bey ihm findet, der soll des Todes sterben, (nemlich der Erwürg- 

oder Erdrosselung) 2 Buch Mose XXI, 16.  



 

 

Im Ebräischen stehet es disjunctive: wer einen Menschen stiehlet, es 

sey gleich, daß er ihn verkaufft hat, oder daß man ihn bey ihm noch 

findet.  

Die Leibeigene und von Fremden erkauffte, oder sonst erhaltene 

Knechte, wurden wie andere nicht gehalten, daß auf deren Stehlung 

keine Todes- sondern nur die gemeine Diebstahls-Straffe gesetzt ge-

wesen: Wenn aber ein Israelit einen andern Israeliten stahl, um ihn zu 

verkauffen, oder vor und bey sich heimlich zu behalten, und der Han-

del kam heraus, so muste so ein Menschen-Dieb des Todes sterben, 

weil er sich an seines gleichen, an einem freyen Israeliten, und folglich 

an GOTTes besondern Eigenthum, vergriffen hatte; absonderlich da 

die gestohlnen nicht unter dem Volcke GOTTes, als da sie wären er-

kannt worden, sondern unter fremde Heydnische Völcker verkaufft 

wurden, und dadurch nicht nur das Volck GOTTES geschwächt, son-

dern auch die Gestohlene aus der Kirchen, und von der wahren Reli-

gion, wie auch von dem Bunde GOTTES entführet wurden. Acerra 

Bibl. Cent. VIII. p. 781. u. f. 

Die Rabbinen wollen es anders und dahin auslegen, daß die Todes-

Straffe nicht, wenn einer den Gestohlnen vor sich heimlich behalten, 

sondern nur alsdenn zu vollziehen gewesen wäre, wenn der Dieb den 

Gestohlnen zu verkauffen unternommen hätte. Siehe Hottinger de 

Jure Ebraeorum n. 36.  

Was GOTT solchergestalt mißbilliget und durch darauf gesetzte 

Straffe bey denen Jüden zu verhindern getrachtet hat, ist auch bey an-

dern Völckern vor etwas greuliches angesehen, und gleichergestalt 

hart gehandelt worden.  

Die alten Griechen ha- 
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ben auf einen kundbaren Menschen -Dieb die Straffe des Todes geset-

zet, wie Xenophon Libro I. Memorabilium erzehlet.  

Bey denen Römern war es, wie oben bereits gewiesen worden, eine 

Halsbrüchige Sache, einen freyen Menschen wissentlich ver- und ge-

kaufft zu haben; und ward ein solcher Menschen-Dieb entweder ans 

Creutz geschlagen, oder zum Metall-graben verdammt; oder wenn er 

vornehm war, auf ewig verwiesen, oder noch auf andere Art gestraffet. 

Digestorum XLVIII, XV.  

Man bleibt noch heut zu Tage dabey, und hält Menschen-Diebstahl 

vor eine des Todes schuldige Missethat, weil nemlich der Mensch und 

seine Freyheit ein unschätzbares Gut sey, welches mit Geld und Gel-

des werth nicht in Vergleich kommen, und damit nicht bezahlet wer-

den können, und also billig mit dem Tode gebüsset werde. Giesebert 

in Devteronomio harmonico ad l. c.  

Doch meynet Titius  Jur. civ. V, 2. 8. hohe Obrigkeiten haben hierunter 

gestalten Dingen nach zu mindern, weil GOTT die Todes-Straffe in 

solchem Fall zu gebrauchen nicht durchgehends allen Völckern be-

fohlen hätte.  

Wie es unter solchen disfalls bald schärffer bald linder hergegangen 

sey, führet Giesebert an und aus in Justiniano harmonico ad §. ante-

penult. IV. libri Institu. de publicis judiciis, n. 18. u. ff. 

Besiehe auch Philippi  in Usu practico institu. IV. Tit. 18. Ecloga 92. 

n. 6. u. ff. 

Bemeldter Gieseber t bringet in Devteronomio harmonico l. c. auch 

mit ein, daß es von einigen und an einigen Orten vor etwas dem 



 

 

Menschen-Diebstahl gleiches angesehen werde, wenn Klöster Kinder 

wider der Eltern Willen aufnehmen und behalten, und selbige nicht 

offenbaren noch herausgeben. Ein besonders merckwürdiges Exem-

pel, welches gar wohl hieher gezogen zu werden verdienet, legen uns 

die Geschichte des 15 Jahrhunderts an Conrad oder Cuntz von Kauf-

fungen dar, von welchem im XV. Bande p. 270. u. ff. mit mehrern 

gehandelt worden. 

Menschen-Ruthen é 

é 
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Menschlich Gesetz é 

Menschlich Recht oder Gesetz ist, welches von denen Menschen 

aus Nothwendig- 
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und Nutzbarkeit eingeführet worden. Denn weil man durch die Erfah-

rung das natürliche Gesetz nicht gnug mächtig befunden, die Men-

schen zu Beobachtung ihrer Schuldigkeit wegen ihrer verderbten Na-

tur, wie es seyn wolte, anzuhalten; als haben nicht nur die Völcker 

insgesamt, sondern auch iede Republicken ihre gewissen Gesetze ver-

ordnet und eingeführet, welche gleichsam Mauren und Bollwercke 

sind, womit man das natürliche Gesetz verwahret, damit es nicht 

gäntzlich untergedruckt werden möchte. Winckler  de Princip. Jur. 

Lib. 4. c. 2. circa fin. 

Weil aber theils Nutzbarkeiten alle Völcker, theils eines und das an-

dere insonderheit betrifft; so wird dieser End-Ursache halben das 

menschliche Gesetz in das allgemeine Völcker-Recht (Jus Gentium) 

und in eines ieden Staats besonderes Recht (Jus Civile) abgetheilet, 

wovon an seinem Orte ein mehrers. 

Menschliche Erkänntniß, Cognitio humana, ist eine Empfin-

dung der Menschen von der Dinge Daseyn, Wesen und Grösse. 

Dahero denn die menschliche Erkänntniß dreyfach ist, nemlich eine, 

die das Daseyn oder die Existentz der Dinge betrifft; eine andere, wel-

che die Gründe, oder die Möglichkeit, oder das Wesen der Dinge an-

gehet; und endlich wieder eine, welche die Grösse oder die Quantität 

der Dinge in ihrem Augenmerck hat. Die erste heisset die historische 

Erkänntniß (Cognitio historica) die andere die philosophische (Cog-

nitio philosophica) und die dritte die mathematische (Cognitio ma-

thematica.) 

Die Fertigkeit der philosophischen Erkänntniß (habitus cognitionis 

philosophicae) wird mit einem Worte die Philosophie oder Welt-

Weisheit genennet, davon ein besonderer Artickel. 

Die mathematische Erkänntniß kan wieder eingetheilet werden. Denn 

sie erstrecket sich entweder nur auf die Ausmessung der Grösse der 

Dinge selbsten oder ihrer Kräffte. Jene heisset schlechthin die mathe-

matische Erkänntniß; diese aber die philosophisch-mathematische Er-

känntniß. Siehe Erkänntniß,  im VIII . Bande pag. 1670. u.f. wie auch 

mathematische Erkänntniß, im XIX. Bande pag. 2053.  

https://d-nb.info/1280519886/34


 

 

Von der dreyfachen menschlichen Erkänntniß hat George Bernhard 

Bülfinger  eine besondere Dissertation de triplici cognitione rerum, 

historica, philosophica et mathematica zu Tübingen 1722 vertheidi-

get; auch hat Christian Wolff  in seiner grossen Lateinischen Logicke 

im 1 Capitel des Vorberichts von dieser Materie gehandelt. 

Menschliche Erkänntniß (Gründe der) Principia cognitionis 

humanae, Principia cognoscendi. 

Durch den Erkänntniß-Grund verstehet man alles dasienige, was den 

Grund zu der Erkänntniß einer Sache darreichet. Es ist aber solcher 

entweder ein einfacher oder zusammengesetzter. 

Der einfache Erkänntniß-Grund  (Principium cognoscendi incom-

plexum) wird von den Alten durch eine unvollständige Rede erkläret, 

welche den Grund von der Erkänntniß einer Sache in sich fasset, in-

dem sie durch eine unvollständige Rede (orationem imperfectam) die-

jenige verstanden, welche bey dem Hörenden keinen vollkommenen 
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Verstand erreget. Deutlicher: der einfache Erkänntniß-Grund ist, der 

nur mit einem einzelnen Worte ausgedrucket wird, als da z. E. die Er-

fahrung ist. 

Gehen wir in die philosophische Historie zurücke, so bemercken wir, 

wie die Philosophen so gar sehr in Ausmachung der einfachen Er-

känntniß- Gründe von einander unterschieden seyn. Unter den alten 

nennen wir den Plato zuförderst, welcher bloß lediglich die Seele da-

für ausgab. Walchs Parerg. Acad. pag. 734. 

Allein wer siehet nicht, daß dieser Welt-Weise den Sitz (Subjectum) 

der menschlichen Erkänntniß mit deren Principio vermenget habe? 

Denn die Seele erkennet, und hierzu gebrauchet sie gewisse Principia. 

Einige Peripateticker und die Stoicker nahmen nebst der Seele und 

ihren Ideen annoch die Sinne zu den einfachen Erkänntniß-Gründen 

an. Epicurus, der besondere Mühe auf die Ausfindigmachung der ein-

fachen Erkänntniß-Gründe angewendet, gab dafür die Sension, Anti-

cipation und Paßion aus. Gassend. in Syntagm. Philos. Epicuri P. I. c. 

1. 2. 3. 4. Walch in Parerg. Acad. pag. 545. 

Diese Gedancken des Epicurus sind in den Obs. Hallens. T. V. Ob-

serv. 9. von einem neuen Philosophen wieder aufgewärmet worden, 

der aber deßwegen von Johann Gottfried Hering in Diss. de criterio 

veritatis etc. seine Abfertigung bekommen. Andreas Rüdiger hat 

ebenfalls in Philos. Synth. L. 1. Tr. 1. P. 1. S. 1. c. 3. pag. 24. die 

Epicureische Meynung vertheidiget; sie aber anbey so erkläret, daß sie 

sonder Zweiffel mit den Gedancken des Epicurs nicht mehr einstim-

mig. Walch l. c. pag. 550. 

Unter den neuern Welt-Weisen haben einige die Klarheit (evidentiam) 

oder die klare und deutliche Empfindung zum einfachen Erkänntniß- 

Grunde gemachet. David Holzhalbs Diss. de evidentia veri indicio. 

Noch andere, als z. E. Joachim Lange in Medic. Ment. haben, indem 

sie einen Zweykampff der Offenbarung und Vernunfft gesuchet, und 

ertappet zu haben geglaubet, die Heilige Schrifft, und ins besondere 

das Mosaische Gesetze, als den einfachen Erkänntniß-Grund aller ge-

offenbarten und natürlichen Wahrheit vertheidiget, und daher den Na-

men der Scripturariorum erhalten; wider welche Heinrich Klausing  

in Prodr. Philos Sobr. in Controv. Recent. P. 1. Sect. 1. Controv. 1. §. 

1. disputiret hat. 



 

 

Johann Frantz Buddeus in Hist. Philos. C. 1. §. 6. nennet die Ver-

nunfft als den einfachen Erkänntniß-Grund, und es scheinet aus dessen 

Philos. Instrum. c. 111. §. 17. daß er die Vernunfft hier nicht subjec-

tive, sondern objective nehme, mithin also wäre wider ihn weiter 

nichts zu erinnern, als nur, daß die Vernunfft nicht der eintzige Er-

känntniß-Grund sey. 

Buffier  macht hingegen in Tr. des premieres veritez P. 1. c. 1. u. ff. 

zwar zwey, aber gantz andere. Er nennet die eigene innere sinnliche 

Empfindung (sensum internum perceptionis propriae) und die allge-

meine sinnliche Empfindung (sensum communem) das ist, den Beyfall 

des gantzen menschlichen Geschlechteses. P. von Crosa in System. 

Log. Latin. P. II. c. 5. §. 8. 

Andreas Rüdiger sowol in Diss. quod omnes ideae oriantur a sensi-

one, als in Sensu Veri et Falsi L. 1. c. III. Friedrich Gentzken in Ra-

tiocinandi scientia, und 
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andere mehr nehmen wiederum nur einen einfachen Erkänntniß-

Grund an, und zwar die Sensation. 

Hingegen Johann Jacob Lehmann in der Vernunfft-Lehre hat dreye 

festgesetzet, nemlich 

1) die Offenbarung,  

2) die Relation der Menschen (relationem humanam) und 

3) die Sache selbst. 

Carl Günther Ludovici  in Diss. de veris et falsis cognitionis hu-

manae principiis theilet den einfachen Erkänntniß-Grund in den his-

torischen und philosophischen. Der historische Erkänntniß-Grund ist 

ihm, welcher den Grund von der Erkänntniß solcher Sachen in sich 

fasset, so da von der Vernunfft an und vor sich und aus eignen Kräff-

ten nicht erkannt werden können, und nennet es die Tradition, welche 

entweder eine Göttliche oder menschliche ist. Krafft jener werden die-

jenigen Dinge erkannt, die da auf das ewige Wohl abzielen: gleichwie 

krafft dieser man hinter solche Sachen kommt, die das zeitliche Wohl 

angehen. Die Göttliche Tradition ist nichts anders als das Licht der 

Offenbarung oder der Gnade, welches wiederum entweder innerlich 

oder äusserlich, und das äusserliche abermals entweder mittelbar oder 

unmittelbar ist. Das mittelbare ist die Heilige Schrifft. 

Durch den philosophischen Erkänntniß-Grund verstehet Ludovici  

den, welcher den Grund zur Erkänntniß von solchen Dingen darrei-

chet, so die menschliche Vernunfft vor sich und aus eigenen Kräfften 

zu erkennen vermag. Dergleichen sind ihm dreye: die Sensation, die 

Erfahrung, und die Vernunfft, in so ferne sie als ein Vermögen der 

menschlichen Seele angesehen wird (ratio subjective talis.) 

So viel von dem einfachen Erkänntniß-Grunde. 

Der zusammengesetzte Erkänntniß-Grund  (principium cogno-

scendi complexum) ist nichts anders, als ein gantzer Satz, welcher den 

Grund darreichet zur Erkänntniß der Dinge. Aber auch die zusammen-

gesetzten Erkänntniß-Gründe sind mancherley Art. Denn sie sind ent-

weder historisch oder philosophisch.  

Die historischen sind Sätze, welche den Grund zu der Erkänntniß eine 

geschehenen Sache in sich fassen. Dergleichen Sätze werden mit ei-

nem Worte Zeugnisse genennet.  

Die philosophischen sind Sätze, welche den Grund von der Erkänntniß 

philosophischer Sachen in sich fassen; es werden aber die 



 

 

philosophischen Sachen hier in weitläufftiger Bedeutung genommen, 

daß sie alles unter sich fassen, was nicht historisch ist. 

Wollen wir noch weiter gehen, so kommt eine neue Eintheilung der 

Grund-Sätze (denn so werden die philosophischen Erkänntniß-Gründe 

mit einem Worte genennet) zu 
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bemercken vor, indem sie sind entweder bittweise angenommene 

(precaria) oder gewisse. Jene werden genennet, welche zwar eines 

Beweises bedürffen; aber ohne Beweis angenommen werden, und sol-

che sind 

1) die Erklärungen, deren Wahrheit nicht ist erwiesen worden, und 

2) willkührliche Sätze (hypotheses) die gewissen Grund-Sätze, das ist, 

welche keines Beweises bedürffen, sondern vor sich klar und ausge-

macht sind, sind entweder angebohrne oder erlangte, und die letztern 

entweder erwegende (theoretica) oder ausübende (practica.) 

Die ausübenden bejahen entweder, daß etwas geschehen könne, oder 

fordern, daß etwas geschehen solle, und sind entweder zu erweisende 

(demonstrativa) oder nicht zu erweisende (indemonstrativa.) Jene 

werden Aufgaben, Problemata, und diese Heische-Sätze, Postulata, 

genennet. 

Die nicht zu erweisenden ausübenden Grund-Sätze sind entweder die 

allerersten, dergleichen ist: Man soll nichts ohne zureichenden Grund 

thun; oder in dem allerersten gegründete, dergleichen in der Moral ist: 

Liebe GOtt, ingleichen: Lebe gesellschafftlich; wie auch: Verletze 

niemanden. 

Die erwegenden Grund-Sätze sind, krafft deren etwas, was in einer 

Sache ist oder ihr zukommet, von derselben bejahet, oder im Gegent-

heil verneinet wird. Auch diese sind entweder zu erweisende oder 

nicht zu erweisende. Zu jenen werden gezehlet 

1) Erklärungen, deren Wahrheit ist erwiesen worden, und 

2) erwiesene Sätze (theoremata) in sofern sie zum Beweis anderer die-

nen. 

Zu diesen rechnet man 

1) ungezweiffelte Erfahrungen, und 

2) die schlechterdings sogenannten Grund-Sätze (Axiomata.) 

Die schlechterdings sogenannten Grund-Sätze sind entweder die aller-

ersten, und die aus diesen fliessenden. Jener sind zwey, nemlich 

1) der Satz des Widerspruches, und 

2) der Satz des zureichenden Grundes, von welchen beyden besondere 

Artickel handeln.  

Damit wir hier nicht all zu weitläufftig seyn, verweisen wir den Leser 

zu der obgedachten von Ludovici  zu Leipzig 1731 gehaltenen Disser-

tation de veris et falsis cognitionis humanae principiis, in welcher al-

les ausführlich ist abgehandelt, auch die vornehmsten zu dieser Mate-

rie gehörige Schrifften sind namhafft gemachet worden. 

Um aber die vielen Eintheilungen auf einmahl desto besser übersehen 

zu können, wollen wir folgende Tabelle mittheilen, und zwar in Latei-

nischer Sprache, weil die hier vorkommenden Kunst-Wörter iedem in 

der Lateinischen Sprache geläuffiger und bekannter sind: 
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Menschliche Erzeugung, Generatio hominis. 

Die Erzeugung des Menschen ist eine natürliche Verrichtung, da 

durch Zusammengehung Mannes und Weibes, vermittelst beyderseits 

gehöriger Darreichung einer zur Erzeugung tüchtigen Materie, in ei-

nem hierzu geschickten Orte, eine neue menschliche Frucht empfan-

gen, nach der Empfängniß vergrössert, nach der Vergrösserung völlig 

gebildet, und nachgehends nach den ordentlichen Lauff der Natur in 

Zeit viertzig Wochen, Vicar.  Basis Universae Medicinae p. 43. oder 

neun Monat, als ein neuer lebendiger Mensch, an diese Welt gebohren 

wird. Verheyn Anatomia corporis humani Lib. 2. Tract. 5. Cap. 22. 

Nenter Fundamenta Medicinae Theoretico-Practicae Tom. I. Part. I. 

p. 63. Bohn. Circulus Anatomico-Physiologicus, Progymnasm. 3. p. 

m. 33. La Motte  in seinen von Herrn Doct. Scheid seel. verdeutschten 

Tractat, von den Kranckheiten schwangerer und gebährender Weibs-

Personen, Cap. I. p. 1. 

Damit man aber dieses schwere Werck wohl verstehe, so beobachte 

man folgendes. Zur Erzeugung wird ein Mann und Weib, und zwar 

beyde zusammen erfordert, sintemalen eines ohne das andere nichts 

ausrichten, und keine sich gleichende Creatur hervorbringen kan; Ob-

wol Averhoes Lib. II. Collect. 10. Plin. zu Ende des XXXVI. Buches, 

Guillemeau de l'heureux Accouchem. Lib. II. Cap. IV. Blancardt in 

Collectan. suis Medico-Physic. Cent. 3. Obs. 56. und Riolanus in 

Anthropograph. Lib. 2. Cap. 34. etliche Exempel anführen, daß es 

Weibes-Personen gegeben haben solle, welche ohne Zuthuung eines 

Mannes, lebendige Geburten ans Tage-Licht gebracht hätten: allein 

dieses ist nicht nur der gesunden Vernunfft, sondern auch der Heil. 

Schrifft zuwider; denn wenn eines ohne das andere Kinder erzeugen 

könne, so würde GOtt nicht den heil. Ehestand besonders dazu einge-

setzet haben, daß Mann und Weib ehelich bey einander wohnen, damit 

das menschliche Geschlecht dadurch fortgepflantzet würde; und des-

wegen sind beyderley Geschlechte besonders hiezu verfertigte Glieder 

von dem allerweisesten Schöpffer mitgetheilet worden. 

Doch haben Mercurialis  de morbis Mulier. Lib. I. Cap. 2. p. m. 4. 

Coschwitz in Organism. und Mechanism. Corp. human. Physiolog. 

Sect. I. C. 7. p. 163, Mayoor in seiner sehr curieusen Dissertation de 

Mascula Sobole procreand. §. IX. p. 5, Schurig in Spermatolog. sua 

Cap. XIII. §. 37. p. 683. und andere mehr, diese Unwahrheiten schon 

gnugsam bestritten und widerleget. 

Bey der Erzeugung aber muß so wol ein Mann als Weib alle zur Er-

zeugung und Fortpflantzung gehörige Geburts-Glieder haben, die 

hiezu nothwendig erfordert werden. Denn da haben die Manns-Perso-

nen solche Glieder erhalten, welche zur Bereitung, Ausarbeitung, 

Aufhebung und Ausschiessung des männlichen Saamens in die Gebär-

Mutter dienen müssen. Das weibliche Geschlechte hingegen besitzet 

solche Werckzeuge, welche den ausgeschossenen männlichen 

Saamen auffassen, in sich behalten, und an gehörige Örter hinleiten: 

dadurch das Eygen imprägniret, das Kind empfangen, und erhalten, 

letztlich auch die vollkommene Geburt hervorgebracht wird. 



 

 

Die männlichen Geburts-Glieder, die zu Bereitung des Samens 

nothwendig erfordert werden, sind folgende, als 

1) die Saamen-Pulß-Adern, 
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diese bereiten das Geblüthe, aus welchem der Saame soll gemacht 

werden, zu, indem sie dasselbe von seinem groben Wesen reinigen, 

das gereinigte nachmals zu völliger Ausarbeitung des Saamens denen 

Hoden vollends zuschicken. 

2) Die Saamen-Blut -Adern, diese führen das überflüßige, Boerhav. 

Instit. Med. §. 649. p. m. 222. Bartholin . Anatom. L. I. C. 21. p. 204. 

Diemerbroeck Anatom. Corp. Hum. Lib. I. Cap. 21. p. m. 113. grobe 

und zur Ausarbeitung des Saamens ungeschickte Geblüth von denen 

Hoden und Saamen-Pulß-Adern zurück, und dem sämmtlichen Blute 

vermittelst der Hohl-Ader zu. 

Diejenigen, die den männlichen Saamen vollends ausarbeiten, sind 

1) die Testes, Hoden, diese arbeiten vermittelst ihrer engen und lan-

gen Canäle, das von denen Saamen-Puls-Adern etwas zugerichtete, 

und vermittelst denen Blut-Adern dieses Namens gesäuberte Blut bes-

ser aus, hernach schicken sie es ihrem innersten Cörper, Coschw. Or-

gan. et Mechan. Phys. Sect. I. Cap. VIII. §. IV. p. 164. wie auch denen 

Epididymidibus oder Parastatis zu noch subtilerer Reinigung zu. 

2) Helffen zu besserer Ausarbeitung des Saamens die Epididymides, 

die Beysteher, diese empfangen den Saamen aus denen Hoden, und 

schicken hernachmals denselben, vermittelst derer häufig hier befind-

lichen Wasser-Gefässe, noch weiter mit reinigen und ausarbeiten. 

Die Theile so den Saamen in sich halten, sind die so genannten 

Saamen-Bläßlein, deren an der Zahl zwey gezehlet werden, diese 

nehmen den Saamen aus den ausschiessenden Gefässen auf, treiben 

ihn in ihrem Gange weiter fort, und lassen ihn still liegen und ruhen, 

dadurch wird er denn weisser, dicker und vollkommener, damit er zu 

Erzeugung des Menschen in die Harn-Röhre, und von da in die weib-

liche Schaam kan ausgepresset werden. 

Damit nun der völlig ausgearbeitete Saame desto besser in die weibli-

che Schooß zum Kinderzeugen gebracht werden könne, so hat der 

weise Schöpffer dem männlichen Geschlechte die Urethram oder den 

Harn-Gang, und weil selbige annoch zu schwach, die männliche Ru-

the mitgetheilet, welche sich starr und steiff machen, und also den 

Hafen der Veneris gewünscht bestreichen kan. 

Die weiblichen Geburts-Glieder, die den ausgeschossenen männli-

chen Saamen auffassen, sind entweder äusserliche oder innerliche. 

Unter den äusserlichen sind die weibliche Schaam, daran siehet man 

die Schaam-Lippen, das Franulum Perinaeum, die Schaam, und 

der Venus-Berg. 

Hernach siehet man 

¶ die weibliche Ruthe, 

¶ die Wasser-Leffzen der weiblichen Schaam, deren an der 

Zahl zwey seyn, 

¶ der äussere Mutter-Mund,  

¶ der Harn-Gang, 

¶ das Jungfer-Häutgen. 



 

 

Die inneren weiblichen Geburts-Glieder sind die, so im Unterleib ver-

borgen liegen, und also uns nicht zu Gesichte kommen, man nehme 

denn das Messer zu Hülffe. Diese seyn 

¶ die Mutter -Scheide, 

¶ die Gebär-Mutter , 

¶ hernach die Geburts-Geilen, 

¶ und endlich die Mutter Trompeten,  

von welchen jeden an seinem Orte. 

Menschliche Gelehrsamkeit, ist eine Erkänntniß nützlicher und 

nöthiger Dinge, durch welche wir angewiesen werden, wie wir durch 

Beobachtung göttliches Willens, so weit die Vernunfft solchen an sa-

gen kan, unsere Glückseeligkeit beför- 
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dern sollen. Siehe auch Gelehrsamkeit im X. Bande p. 725. 

Menschliche Gesundheit, siehe Gesundheit, im X. Bande p. 

1334. u. ff. 

Menschliche Haar, siehe Haar, im XII. Bande p. 12. u. ff. 

Menschliche Maschine, Machina humana, oder der menschli-

che Cörper, ist der andere wesentliche Theil des Menschen, und ist 

eine sehr künstliche, dabey aber auch der Veränderung und Fäulniß 

leicht unterworffene Maschine, und ist von einem Medico auf zwey-

erley Art zu betrachten, als erstlich nach seiner Mixtur oder Mischung, 

zum andern nach seiner Structur oder Bau. 

Die Mischung des Leibes ist dem Medico darum zu wissen nöthig, 

weil er dadurch die Daur und Härte, oder die Hinfälligkeit und Schwä-

che desselben bestens einsehen kan. Denn wenn einer die Anfangs-

Gründe oder Elementen eines Cörpers recht inne hat, so ist ihm gleich 

bewust, ob derselbe daurhafft sey oder nicht; nutzet ihm auch darzu, 

das er desto besser wissen kan, durch was Mittel derselbe vor seinem 

völligen Untergang erhalten werden möge; welches denn eben die 

End-Ursach ist, warum der Medicus den menschlichen Cörper erken-

nen soll. 

Die Anfangs-Gründe, Principia und Elemente aber sind, (Christ . 

Wolff  vernünfftige Gedancken von GOtt, der Welt und der Seele des 

Menschen, §. 582. p. m. 359.) die ersteren und einfachen Dinge, dar-

aus der Cörper sammt seinen Theilen zusammen gesetzet wird. 

Oder Principia  sind die ursprünglichen Dinge des Cörpers, (Zwinger. 

Compend. Medic. univers. in Epitome Instituion. Medicar. §. XXX. p. 

23. zu Ende) aus welchen derselbe zusammen gesetzet ist, und in wel-

che er auch wiederum kan gebracht werden. 

Es bestehet nun der menschliche Cörper in Ansehung seiner Vermi-

schung aus verschiedenen, ungleichen, zertrennlichen, und leicht fau-

lenden Theilgen; dahero es auch kommt, daß derselbe so vielen 

schnellen und gefährlichen Kranckheiten, ja endlich gar der gäntzli-

chen Verwesung zugethan ist; sintemal seine Principia sind, Erde, 

Saltz, Öl und Wasser, von welchen bekannt ist, daß sie sich theils 

sehr ungerne mit einander vereinigen; theils aber, wenn sie mit einan-

der vereiniget sind, sich dennoch leichtlich von einander trennen, und 

in eine Verwesung gerathen. 

Daß diese vier besagte Dinge unsern Cörper ausmachen, kan theils 

gewiesen werden aus unserer Nahrung, indem wir täglich solche 
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Sachen genüssen, und zu uns nehmen, dadurch auch wachsen, ge-

stärcket und ernähret und erhalten werden, welche obbenannte Dinge 

in sich fassen: Denn woraus was zusammen gesetzet wird, daraus be-

stehet es auch: theils kan solches auch dargethan werden aus der Auf-

lösung des Cörpers: denn man findet keinen Theil unsers Cörpers, (er 

sey hart, weich oder flüßig) welcher nicht diese vier einfachen Dinge 

(wenn er in der Chymie aufgelöset wird) darweisen solte. 

Doch ist die Gleichheit dieser vermengten Principiorum, nach denen 

mancherley Theilen des Leibes, gleichfalls mancherley. Denn obwol 

in allen und jeden Theilen besagte Principia oder Elemente zugegen 

sind, so haben doch einige (nach dem Gebrauch und Endzweck sol-

cher Theile) den Vorzug 
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vor andern. Also haben zum Exempel die Beine eine mehrere Qvanti-

tät der Erde, hingegen von Saltze und Schwefel viel weniger, am we-

nigsten aber von den wässerigen Theilgen in sich; weil sie nemlich 

fest, hart, zusammengepreßt, und unserm Leibe gleichsam zur Grade 

und Stütze dienen sollen. Die Knorpel hingegen, welche etwas wei-

cher sind, als die Beine, besitzen mehrere Theile von der zartern Erde, 

weniger von der dickern, die wenigsten aber vom Öl und Wasser, doch 

aber in grösserer Menge, als die Beine. 

Und so verhält es sich ferner mit denen andern weichern Theilen, als 

Nerven, Adern, Häutgens, Bändern, Musceln, u.d. welche nach ihrer 

Härte und Weiche mehrere oder wenigere Theilgen von der fixen und 

saltzigten Erde, Schwefel oder Öl, und Wasser besitzen, dahero es 

auch kommt, daß ein Theil vor dem andern der Fäulniß eher unter-

worffen ist. Also sehen wir z.E. daß die weichen und fleischigten 

Theile des menschlichen Cörpers eher in die Fäulniß gehen, als die 

harten und beinichten, weil sie mehr vom Öl, Saltz und Wasser, we-

niger aber von der fixen Erde, (welche nicht so leicht zum Verderben 

geneigt) in sich fassen. 

Ingleichen ist auch solches zu beobachten bey den fliessenden Theilen 

des menschlichen Cörpers, als in dem Blut, Wasser etc. die da noch 

geschwinder als die weichen Theile in eine Verwesung und Fäulniß 

gerathen, und das eben aus der Ursache, dieweil sie am allermeisten 

von dem Wasser, hernacher von dem Schwefel und Saltz, am wenigs-

ten aber von der Erde in sich enthalten. 

Denn jemehr von dem Öl in der Vermischung ein Theil in sich enthält, 

und mit dem Wasser und Saltze verknüpffet ist, desto eher und leichter 

kan in selbigem Theile eine Bewegung, die zur Fäulniß geneigt ist, 

entstehen, besonders wenn von aussen solche Sachen dazu kommen, 

die zur Verwesung viel beytragen, als da ist eine warme und feuchte 

Lufft etc. 

Gleichwie im Gegentheil besagte zur Verwesung geneigte Bewegung 

verhindert wird durch eine sattsame Gegenwart derer erdigten Theil-

gen, als welche da schwer, und zu einer jährenden, aufwallenden, und 

auflösenden Bewegung weniger geschickt sind, die auch überdieß die 

fetten und öhlichten Theilgen in sich schlucken und verzehren, wie 

nicht weniger denen wässerigen keinen Platz lassen, daß sie sich mit 

denen öhlichten und schwefelichten vereinigen, und also unter einan-

der eine Bewegung anstellen können. 

Hieraus ist nochmahls sattsam zu sehen, daß der menschliche Leib 

wegen seiner eigenen Art und Vermischung sehr leicht zur Fäulniß 

geneigt sey, weiln sowol in dessen festen als flüßigen Theile solche 



 

 

Vermischungen sich finden lassen, die unter sich selbst der jährenden 

und faulenden Auflösung sehr zugethan sind. 

Was den Bau des menschlichen Leibes betrifft, so ist zu mercken, daß 

er die allerschönste, vortreflichste, und künstlichste Maschine, die da 

von dem allerweisesten Schöpffer aus unterschiedenen Theilen, wel-

che unter sich bestens zusammen stimmen, also ist verfertiget worden, 

daß sie die ihr zukommende ordentliche und gewisse Bewegungen, zu 

ihrem selbst eigenem Besten, auswürcke und verrichte. 

Der menschliche Cörper ist eine Maschine, und zwar deswegen, wei-

len 
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desselben seine Theile also mit einander vereiniget sind, daß die or-

dentlichen Bewegungen, die sich an ihm, nach denen Gesetzen der 

Bewegungen, äussern sollen, gantz gewiß und ohne Hindernüß auf ei-

nander folgen müssen, wo nicht von ohngefehr eine widrige Sache 

denselben entgegen kommt, und sie an ihren Bewegungen aufzuhalten 

und zu verhindern suchet. Denn dieses ist das eigentliche Wesen einer 

Maschine, daß alle deroselben Theile, sowol bewegende, als die von 

andern beweget werden, also genau müssen mit einander vereiniget 

seyn, daß die Bewegungen oder Würckungen, nach des Künstlers Ver-

langen, gantz gewiß und ohne einige Unordnung erfolgen müssen. 

Nun siehet man dieses alles deutlich gnug an unserm Leibe, indem alle 

Theile desselben also bereitet und mit einander verknüpffet sind, daß 

die vom Schöpffer intendirte Bewegungen, und von solchen sämmt-

lich herrührende Verrichtungen und Würckungen nothwendig folgen 

müssen. 

Gleichwie aber hinwiederum in einer Maschine die Verletzung eines 

einigen (obschon dem äusserlichen Ansehen nach geringen) Theiles, 

dennoch dem sämmtlichen Werck eine Verhinderung verursachet, daß 

die vorher richtigen Bewegungen nunmehro entweder gestöret wer-

den, oder wohl gar aufhören müssen: so sehen wir auch gleicherge-

stalt, daß es im menschlichen Leibe also zugehet, daß die Versehrung 

eines eintzigen Theiles allen andern schädlich sey, und die gantze Ein-

richtung des Cörpers verändern, ja gäntzlich zerstreuen könne, so gar, 

daß auch die Seele selbst in ihren Verrichtungen incommodiret und 

verhindert wird. 

Aus diesem allem erhellet gnungsam, daß der menschliche Cörper bil-

lig und mit Recht eine Maschine genennet werden könne; Gleichwie 

die künstliche Vereinigung und Ordnung der Theile, sammt denen da-

raus entstehenden Bewegungen, bey denen neuern Scribenten Mecha-

nismus genennet wird. 

Man nennet den menschlichen Cörper die allerschönste und künst-

lichste Maschine, deswegen, weiln kein Künstler (er mag so gelehret, 

so geschickt, und so kunstreich seyn, als er immer wolle) denselben 

jemahls wird nachmachen können. Ingleichen, weil sie mehr Theile 

hat, auch mehrere Bewegungen in sich hält, als alle Maschinen in der 

gantzen Welt zusammen nicht haben mögen. 

Nichtweniger ist diese Maschine die allervortreflichste,  weilen sie 

keinen leeren todten Cörper, sondern mit dem Leben und höchster 

Empfindung ausgezieret, und zugleich eine Wohnung und Werckstatt 

der vernünfftigen, unsterblichen und aus keiner Materie bestehenden 

Seele ist, welche sich derselben, bey vielen ihrer Verrichtungen, als 

eines Werckzeugs, aufs beste zu bedienen weiß. 



 

 

Die Theile aber, aus welchen diese künstliche Maschine zusammen 

gesetzet ist, werden unterschieden in feste, fliessende und geistreiche 

Theile (Partes solidas, fluidas et spirituosas.) Es ist aber zu wissen, 

daß hier cörperliche oder solche Theile verstanden werden, welche zu 

der Erfüllung des Cörpers das Ihrige beytragen. 

Durch die festen Theile werden nicht nur verstanden die Beine und 

Knorpeln; Christ. Joh. Lang. Opera omnia in Physiolog. Thes. III. p. 

66. sondern auch die Sennen, Häutgens, die fleischigen 
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Fäsergen, Nerven, Milch- und Wasser-Gefässe, Blut- und Puls-Adern; 

ingleichen die aus diesen zusammengesetzten Theile, das Gehirn, 

Hertze, Lunge, Magen, Gedärme, Leber, Miltz, Nieren, Blase, Drüsen, 

Musceln, Haut etc. 

Mit einem Wort, alles was eine Festigkeit oder zusammengedrücktes 

Wesen besitzet, dasselbe wird unter die festen Theile gerechnet, ob-

wohl nicht zu läugnen, daß, wenn man die Stärcke dieser Theile be-

trachtet, ein grosser Unterscheid darinnen vorgehet, also daß einige 

mit mehr, andere mit wenigerem Rechte diesen Titul führen. 

Von diesen festen Theilen sind einige eigentlich so genannte, Conti-

nentes proprie sic dictae, die da die flüßigen Theile in sich enthalten, 

z. E. der Magen, Gedärme, Adern, Wasser-Gefässe, der Milch- Brust- 

Adern-Gang u. d.  

Einige sind Werckzeuge der Bewegung, als die Musceln, Sennen, wel-

che denen freyen Bewegungen unterworffen sind.  

Einige hinwieder lassen sich beständig in ihrer Bewegung finden, als 

das Hertz, die Puls-Adern, die Lungen.  

Einige aber dienen zur Stütze des gantzen Leibes, wie die Beine, 

Knorpeln, und Bänder. 

Die Alten pflegten diese festen Theile auf dreyerley Weise annoch zu 

unterscheiden, als 

1) in Ansehung ihrer Materie und Wesens; 

2) in Ansehung ihrer Verrichtungen; 

3) in Ansehung ihres Ursprunges. 

In Ansehung ihrer Materie wurden diese festen Theile wieder unter-

schieden in gleichförmige und ungleichförmige, (partes similares 

und dissimilares.)  

Durch die gleichförmigen verstunden sie solche Theile, die der Emp-

findung und Wesen nach am gantzen Cörper einander gleichförmig, 

und aus einer Gattung Fäsergen zusammengesetzet sind, daraus auch 

die übrigen ungleichförmigen bestehen. Solcher zehlen sie insge-

sammt Zehen, als, das Bein, den Knorpel, das Band, Häutgen, Faser, 

Nerven, Puls-Ader, Blut-Ader, Fleisch und Haut: Morb.  Fundament. 

Medic. Physiolog. Cap. IV. §. XVII. p. m. 40. 

Doch setzten einige Autores noch hinzu das äusserste Häutgen, die 

Senne, und das Fett: Einige als der Horstius etc. die zwey Augen-

Säffte, als den gläsernen und crystallenen; andere das Gehirn und das 

Marck im Rück-Grad, Diemerbroeck Anatom. p. 6. 

Ja Klempius will so gar die Haare und Nägel auch darunter verstan-

den wissen. 

Es ist aber zu mercken, daß nach denen Neuern nicht mehr als ein 

gleichförmiger Theil am gantzen menschlichen Leibe zu finden ist, 

nemlich die Fasern; sintemaln aus diesem einigen Theile alle andere 



 

 

ersten Theile verfertiget sind, es seyn nun die Beine, Nerven, Bänder 

oder dergleichen. 

Ungleichförmige Theile wurden diejenigen genannt, welche nicht in 

sich selbst gleichende Theile konnten abgesondert werden; sondern 

wo ein jedes in Ansehung seines Gewebes beständig von dem andern 

unterschieden war: also machen zum Exempel, das Fleisch, die Fa-

sern, Häutgen, ein Nerve, Puls- und Blut-Adern einen Muscel aus, als 

einen gleichförmigen Theil. 

In Ansehung ihrer Verrichtung,  werden die festen Theile wieder 

eingetheilet in 

1) Organicas und Non-organicas. 

2) in Principes et Ministras. 

Die Organica Partes sind die, welche zu Vollbringungen derer Ver-

richtungen geschickt sind, und deswegen eine gewisse, abgemessene, 

und recht wohl geschickte 
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Bildung hierzu empfangen haben, wie z. E. das Hertz, der Magen, 

Lunge, die Hand etc. 

Im Gegentheil sind Partes Organicae, welche keine Verrichtung aus-

üben können, sondern nur schlechterdings einigen Nutzen haben; als 

die Knorpeln, das Fett, die Haare etc. 

Es heist aber die Verrichtung eine würckliche Bewegung des hiezu 

geschicktenWerckzeugs, das ist, des Organi, wegen der ihm mitge-

theilten Tüchtigkeit. Und den Nutzen nennet man, wenn ein Theil eine 

solche Bequemlichkeit besitzet, daß er zum besten der andern, ihm 

anhangenden Theile, oder wohl gar des gantzen, kan genutzet oder 

gebrauchet werden. 

Principes Partes heissen diejenigen, welche eine der vornehmsten 

Verrichtungen in unserm Cörper auswürcken, wovon derselbe gleich-

sam erhalten wird: solcher zehlten die Galenici drey, als das Gehirn, 

Hertz und Leber, die Neuern hingegen thaten die Leber weg, und setz-

ten den Magen statt seiner denen andern bey; ingleichen wollen einige 

die Geburts-Glieder auch hinzugesetzt wissen. 

Partes Ministrae hingegen sind alle Theile, so denen Principibus die-

nen, und zu ihrem besten würcken müssen. Zum Exempel die Lunge, 

Leber, Miltz, Nieren, die Krös-Drüse, die Gedärme, Hand, der Fuß 

etc. Doch giebt es Grade unter diesen letztern, und werden die vom 

ersten Grad Nobiliores genannt, weilen sie nemlich zu Ausarbeitung 

eines gewissen natürlichen Safftes das ihrige mit beytragen müssen, 

und deswegen zur Erhaltung der Gesundheit und des Lebens nothwen-

dig erfordert werden, z. E. die Gedärme, Gekröse, Leber, Nieren etc. 

Die vom andern Grad nennet man Ignobiliores, dieweil sie zu Erhal-

tung des Lebens nicht nothwendig erfordert werden, sondern nur zu 

einigem Gebrauch und zu einem glücklichern Leben dienen, als da 

sind, die Arme, Hände, Füsse, Finger, Ohren, Nase etc. welche Theile 

wir alle entbehren können, ohne Verlust des Lebens. 

In Ansehen ihres Ursprunges, so wurden die festen Theile unter-

schieden, in Saamen- Blut - und Mittel -Theile. 

Durch die Saamen-Theile solten solche Theile verstanden werden, 

welche in ihrer Erzeugung und Bildung mehr vom Saamen als Blut 

empfangen zu haben geglaubet wurden; als die Beine, Bänder, Knor-

peln, Häutgens, Nerven, Pulß- und Blut-Adern. 



 

 

Die Blut-Theile hiessen diejenigen, welche mehr vom Blut als Saamen 

bekommen solten; als das Fleisch, Drüsen. 

Die Mittel -Theile aber solten solche seyn, welche in ihrer Bildung 

gleiche Quantität des Samens und Geblüts empfangen hätten, als die 

Haut. 

Die fliessenden Theile haben ihren Wohn-Platz in denen erstern, und 

werden in selbigen beständig solche abgesondert, beweget und umge-

trieben. Dannenhero sie auch von den alten Contenta, (d. i. begriffene 

oder enthaltene Theile) sind genennet worden. Es finden sich aber 

zweyerley Gattungen dieser fliessenden Theile, nemlich Laudabiles 

und Excrementitiae. 

Die Laudabiles heissen diejenigen, die zum Nutzen und zur Erhaltung 

unsers Leibes dienen, als da sind der Nahrungs-Safft, Blut, Wasser, 

Speichel, die Galle, Milch, der Saamen-Safft in der Gekröß-Ader etc. 

Die Excrementitii hingegen sind die, welche in unserm Cörper, ohne 

desselben Schaden, nicht können 
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beybehalten, und deswegen aus demselben beständig müssen ausge-

schaffet werden; als der Harn, Schweiß, Rotz und Ohren-Schmaltz. 

Einige machen drey Unterschiede unter denen Säfften, so daß selbige 

entweder nützliche, oder unnütze Theile, oder aber von mittler Art 

seyn sollen. Coschwitz. Organ. et Mechan. Physiol. Sect. I. Cap. 2. §. 

LXII. p. 32. 

Die geistreichen oder spirituösen Theile, die Hippocrates unter dem 

Namen Impetum facientium verstanden, sind diejenigen subtile, thä-

tige, würckende, leichte, flüchtige kleine Theile, welche durch den 

Saamen der Eltern erstlich uns zugebracht, hernach durch die tägliche 

Geniessung Speiß und Trancks aus dem daraus entsprungenen Nah-

rungs-Safft und Blute erneuert, und in denen verschiedenen Theilen 

unsers Cörpers verbessert, insonderheit aber in unserm künstlich zu-

bereitetem Gehirne völlig ausgearbeitet, und vermittelst denen zu al-

len Theilen gehenden Nerven durch den gantzen Leib getrieben wer-

den, damit dadurch die Vereinigung des Leibes mit der Seelen, wie 

auch die Bewegungen, Sinne und alle Verrichtungen der Seelen mö-

gen erhalten und fortgepflantzet werden. Vicarii  Basis Univers. Me-

dicin pag. 25. 

Es finden sich zwar einige, welche nur zwey Theile des Cörpers be-

haupten, als die festen und fliessenden, und unter diesen letzten die 

Spiritus auch mit verstehen wollen. Allein man hält davor, es sey bes-

ser gethan, man bleibe bey der alten Eintheilung derer Theile, und son-

dere derohalben die Spiritus von denen andern flüßigen Theilen ab, 

weil sonst leicht ein Mißverstand hierinnen vorgehen kan: denn ein 

anders ist ein flüßiges in sensu stricto, ein anders in sensu laxo. 

In sensu stricto heist das Fluidum ein nasses, feuchtes, und flüßiges 

Wesen, wie Hippocrates, Galenus, Aristoteles, und andere mehr 

dieses Wort gebrauchet haben, und in solchem Verstande können die 

Spiritus gar nicht gebrauchet werden. 

In sensu laxiori aber wird es gebraucht vor ein subtiles, ätherisches, 

leichtes und flüßiges Wesen; wie Gassendus, Carthesius, und ihre 

Anhänger wollen; und auf solche Weise giebt man zwar zu, daß die 

Spiritus mit unter die flüßigen Theile können gerechnet werden; doch 

ist es besser gethan, man lasse sie besonders, und setze man sie nicht 



 

 

unter die flüßigen Theile, weilen sie gleichwol keine Säffte sind, auch 

von denen erstern Medicis besonders sind abgehandelt worden. 

Es giebt auch wiederum andere, welche die Existentz der Spiritus gar 

läugnen; und sagen, weil sie nicht können gesehen oder gezeiget wer-

den, so gebe es auch keine. Man antwortet aber, daß solches sehr 

schlecht geredet sey, denn also könte man auch sagen, es gebe keinen 

Gott, keine Seele, keine Lufft, keinen Teufel etc. 

Andere hingegen wollen die Spiritus daher läugnen, weil keine rechte 

Definition von ihnen mag gegeben werden; Man antwortet abermal 

von der weissen und rothen Farbe, von der rechten und lincken Seite, 

vom lieblichen und stinckenden Geruch, vom Acido, Alkali und Bit-

terkeit kan ebenfalls keine rechte Definition gegeben werden; ein 

mehrers siehe Spiritus. 

So lange nun obgenennte Elemente und Theile unsers Cörpers unter 

sich bestens übereinkommen, und in gehöriger Ordnung sich finden 

lassen, so 
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lange geniesset der Mensch eines völlig gesunden und frölichen Le-

bens; weil aber besagte Theile der Veränderung und Fäulniß unter-

worffen sind, so ist des Medici Pflicht und Schuldigkeit, solchen Un-

fall durch dienliche Mittel vorzubeugen, und die Gesundheit samt dem 

Leben des Menschen ferner zu erhalten. 

Wie aus der menschlichen Maschine die Weisheit sowol als die Vor-

sehung GOttes zu erweisen sey, hat Anton Wilhelm Platz, in zweyen 

Dissertationen: de corporis humani machina divinae sapientiae ac 

providentiae teste, gezeiget, deren erstere er unter Hebenstreits 

Schutz, die andere aber als Präses zu Leipzig 1725 vertheidiget hat. 

Menschliche Natur é 

é 
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é 

é 

MENSES, siehe Monate. 

MENSES, Menstruum, Fluxus mensium, Sanguis menstruus, 

Purgatio menstrua, Tributum lunare, die Monathliche Reinigung 

bey dem Weibs-Volck.  

Ist das überflüßige Blut, welches bey denen zum Kinder-zeugen tüch-

tigen alle Monat durch die Schaam-Glieder getrieben, und ausge-

schlossen wird. Dieser natürliche Blut-Fluß fänget sich ordentlich im 

13 oder 14ten Jahre an.  

Die Weiber sind von dem höchsten Schöpffer, vor denen Männern mit 

einer grössern Menge Blutes Christ. Joh. Lang. Oper. omn. Med. I. 

p. 218. beschencket worden, damit sie, Zeit ihrer Schwangerschafft, 

der in ihnen verborgenen Frucht gnungsame Nahrung darreichen kön-

nen. Denn wenn sie nur so viel Geblüt als die Manns-Personen hätten, 

würde dasselbe einzig und allein zu ihrem selbst eigenen Wachsthum 

und Nutzen verwendet werden müssen; weil aber das weibliche Ge-

schlecht nicht in einem fort schwanger gehet, und also mehr Geblüt, 

als ihnen nöthig, in sich führet, würde solches durch seine Abundantz 



 

 

ihrem Leibe viel zu schaffen geben, wo es nicht durch gelegene Örter 

dann und wann ausgelassen würde.  

Hat also der weise Schöpffer die Schaam-Glieder hierzu verordnet, 

die denn in ihrem gesunden Stande monatlich demselben einen Aus-

fluß verstatten, Stahl Abhandlung von den Zufällen und Krankheiten 

des Frauenzimmers §. 9. p. 5. so lange nun dieser Ausfluß dauret, so 

lange befinden sich die Weiber frisch und wohl. Friedr. Hoffmann  

Medic. Ration. System. Tom. I. P. I. Cap. XI. §. XIII. p. m. 230. 

Coschwitz Organism. und Mechanism. Physiol. Sect. II. cap. II. §. 

LXXXVIII. in Schol. p. 278. zu Ende, so 
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bald er aber in Unordnung geräth, (Hippocrat.  in Aphorismos 57. 

Sect. V.) oder gar aussenbleibet, so bald erkrancken dieselben.  

Wenn sie sich einstellen wollen, so finden sich dieselben mit einem 

beschwerlichen Jucken ein; die Schaam-Glieder aber vergießen mit 

einer vorgehenden grossen Müdigkeit des Leibes, Hitze um die Mut-

ter, Ausdehnung der benachbarten Theile, und mit andern sehr schwe-

ren Zufällen, alle Monate eine grosse Menge Blutes.  

Daß aber dieses Blut aus dem Orte, und nicht aus andern heraus flies-

se, kommt her von dem Gebäude dieser Theile, indem die Enden der 

Unter-Schmeers-Bauch-Adern unmittelbar unter der innern Haut der 

Mutter-Scheide liegen, so, daß, wenn die Zeit dieses Blut-Flusses her-

an kommet, leichte zerrissen, und zu diesem Ausflusse können ge-

bracht werden.  

Daß dieses Blut etwas überflüßiges sey, kan man daraus beweisen, 

weil keine Müdigkeit darauf erfolget, ja wenn sie bisweilen ausser der 

Natur verstopffet wird, so kan man sie leichte durch Aderlassen wie-

der zuwege bringen.  

Daß aber diese überflüßige Feuchtigkeit, welche daraus fliesset, zu 

Erhaltung der Kinder in Mutter-Leibe bestimmet sey, erhellet aus dem 

Aussenbleiben dieses Ausflusses, wenn die Weiber schwanger seyn 

und Kinder säugen. Ja wenn dieser Monats-Fluß gäntzlich aufhöret, 

welches gemeiniglich in dem 47 Jahre geschiehet, so höret auch zu-

gleich die Hoffnung zur Fruchtbarkeit auf.  

Daß aber aus den Blut-Gefässen, die in der Mutter-Scheide hin und 

wieder anzutreffen sind, dieses Geblüte herausfliesse, bezeuget die au-

genscheinliche Betrachtung, welche bey Weibern, die zur selben Zeit 

umgebracht sind, beobachtet wird, daß dieser Ort nur davon besudelt, 

die Mutter aber selbst davon befreyet sey. Siehe davon Francisc. 

Boyle Dissert. Med. 1. de causis fluxus menstr. mulier. Gualterus 

Charleton. Inquisit. de causis Catameniorum. Carolus Piso de morbis 

ex serosa colluvie oriund. c. 7. Bohn. Circul. Anatom. Prog. 16. Mur -

alt. in Clav. Med. p. 420. Joh. Jac. Heider. Prodromo Physiologiae 

c. 9. de sanguine menstruo. 

Einige suchen zu behaupten, diese Monatliche Reinigung wäre kein 

Zeichen der Jungferschafft und der Empfängniß. Denn man hätte ei-

nige Mägdgens, bey denen man, daß der Monats-Fluß um das 12. 11. 

9. 8. 6. und vierte Jahr, nach dem Zeugniß des Fernelii Patholog. L. 

6. Kerckring.  Spicileg. Anatom. Obs. 12. und 87. Tulpio. L. 3. Obs. 

36. Bartholin.  Hist. Anatom. Cent. 3. 91. sogleich nach der Geburt zu 

fliessen angefangen, beobachtet habe. Mehrers kan man davon sehen 

bey dem Schenck. Obs. L. 4. Albert. Magn.  L. 2. Physic. Bourgio-

siam Lib. obstetricand. obs. 17. Bohn. Circul. Anatom. Prog. 16. 



 

 

Doch können sie damit nicht mit diesen sehr seltenen Betrachtungen 

dieses gnungsam erweisen.  

Einige läugnen auch, daß diese Monatliche Reinigung vom überflüßi-

gen Geblüte herrühre. Vornemlich ist es Fern. Lib. VI. Physiolog. c. 

7. Francisc. Boyle und Char leton. Denn sie sagen,  

1) wenn es anders wäre, daß die Weibs-Personen eine grössere Menge 

Blutes hätten,, als sie zu ihrer eigenen Unterhaltung nöthig hätten, wie 

Galenus in seinem Buche vom Aderlassen behauptet, daß diese Mo-

natliche Reinigung auch  
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bey einigen Thieren weiblichen Geschlechtes fliessen solte, bey wel-

chen man aber niemals, ausser bey den Affen, solches gewahr wird. 

Doch folget nicht, daß, wenn bey einer Weibs-Person dieser Über--

fluß dadurch ausgelassen wird, es eben nöthig sey, daß solches bey 

den Thieren geschehen soll. Denn die Weiber und Thiere sind gar sehr 

unterschieden sowol in Ähnlichkeit dieser Theile als auch in der Lie-

bes-Hitze selber. Dannenhero bekommen die Thiere nur zu einer ge-

wissen Zeit im Jahre Lust dazu, und mercket man, daß die Männgens 

davon diese dazu bereitete Theile lecken.  

Wie denn bey den Thieren, die Lust dazu bekommen, die Geburts-

Glieder aufschwellen, und ein scharffes  Gewässer off t daraus fliesset, 

wenn sie nicht von dem Männgen berühret werden, welches man bey 

den Hunden gar leichte beobachten kan: also scheinet auch an statt 

dieser Zufälle, daß das Blut von den Weibs-Personen von diesem 

Menstruo komme. Doch zweiffelt man gar nicht, daß, weil die Affen 

mit den Weibs-Personen gleich gebildet seyn, und zwar so genau, daß 

ein Ey von dem andern ausser der Grösse nach, unterschieden sey, 

man in dem allgemeinen Gebäude dieser Theile, welches gantz und 

gar von den Thieren unterschieden ist, die Ursache zugleich suchen 

muß.  

Lange verlachet den Helmont, welcher saget, daß dieser Monatliche 

Tribut  den Weibs-Personen zur Straffe wäre aufgeleget worden, und 

bekräfftiget solches mit dem Augustino Lib. 14. de Civitate Dei, und 

spricht, wenn Eva wäre in dem Stande der Unschuld geblieben, so hät-

ten ihre Nachkommen diesen Tribut niemals geben dürffen.  

Von den Ursachen, als von des Affens und des Fisches Rachen, siehe 

Joh. Otton. Adwig obs. de variis Indicis, quae legitur in M. N. C. d. 

1. A. IX. und X. Obs. 194. p. 456. 

2) Sagen sie: Die dünnern Gefässe, zum Exempel der Nasen und Lun-

gen, würden eher zerrissen werden, als diese, welche stärcker wären: 

Aber auch das festere und stärckere Wesen der Gefässe in der Mutter 

sind noch nicht gnungsam bewiesen, als sie von den in der Nase und 

Lunge angeben. Daß diese Aussonderung in diesen Örtern geschwin-

der als in andern geschehen kan, beweiset die Netzförmige Bildung 

dieser Gefässe in der Mutter-Scheide, wovon man sehen kan den Mal-

pigh. in Epist. ad Sponium. 

3) Geben sie vor, es gebe Weiber, die Mangel am Geblüte lidten, bey 

welchen doch nichts destoweniger die Menses ordentlich flössen. 

Doch wenn der Mangel des Blutes deutlich da ist, so ist ihr Vorgeben 

falsch; denn da höret man, daß von den Schwindsüchtigen nach vielen 

Blut-Flüssen oder andern schweren Kranckheiten, in welchen das Ge-

blüte sehr verringert wird die Hülffe eines Medici ängstiglich suchen, 

daß er die Monatliche Reinigung wiederum herstellen soll. Wenn sie 



 

 

aber nur von dem öffentlichen und deutlichen Mangel reden, so gehört 

es hieher nicht.  

4) Meynen sie, würde gar offt dieser Fluß von der Vielheit des Flusses 

verunruhiget, so, daß er nicht gehörig fliessen könne, wenn man nicht 

dessen Menge durch verringernde Medicamente, vornemlich aber 

durch das Aderlassen zu vermindern suchte. Die 
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Würckungen der Vielheit des Blutes sind bekannt, und daß von der 

Menge des Blutes, (welche doch in natürlichem Stande den Theilen 

Kräffte geben soll,) die Glieder offt so ermüdet werden, daß sie gar 

nicht ihre Pflicht thun können. Dannenhero ist es auch kein Wunder, 

daß auch die Theile in der Mutter von dem allzu starcken Zufluß des 

Geblütes ihrer Pflicht nicht eingedenck seyn.  

5) Wird er von ihnen als die Ursach des Monden-Lauffs und dessen 

Rücklauffs angegeben, weil dieser Fluß den Namen des Monats-Flus-

ses von dem Rücklauff  des Monden habe. Siehe Sennert Instit. Med. 

L. 3. p. 3. C. 12. p. 888. Hipp.  L. de Septimestri partu S. 3. 

Man hat auch folgenden Vers davon: 

Luna vetus vetulas purgat, nova luna puellas. 

Ob man aber gleich des Mondens Krafft in die Erde und menschlichen 

Cörper nicht leugnet, so ist es doch gantz falsch, daß alle Mägdgen in 

dem neuen Monden, alte Personen aber in dem vollen Monden ihre 

Reinigung haben, denn man höret offt junge Leute bey zunehmenden 

Monden, alte bey abnehmenden Monden über das Ausbleiben ihrer 

monatlichen Reinigung klagen.  

6) Oder sie geben vor, man solte diese Monats-Reinigung, die ieden 

Monat zu geschehen pfleget, vor nichts anders als vor eine Jährung, 

die zu Anfange des Frühlings zu geschehen pfleget, und das viele 

Kennzeichen giebet, ansehen, siehe den schon angeführten Boyl p. 10.  

Doch, obgleich eine grosse Ähnlichkeit zwischen der Erde und Men-

schen ist, bleibet nichts destoweniger dieser Ausfluß aus der Erde und 

der Mutter, das von dem Boylio gemeldet ist, in Zweiffel, ausser wenn 

man mit dem Worte Jährung spielen wolle, und daß man aller Auf-

schwellung und Bewegung der Gedärme von der äußerlichen Ursache 

diesen Titul geben wolte, doch würde man in diesem Verstande gros-

sen Tort anthun, oder würde nichts seyn, das dieser Meynung zuwider 

wäre, ob man gleich auch noch weiter zugiebet, daß dieses Menstruum 

von einer Ursache die das Geblüte bewege, herrühre, so kan man es 

doch ein Fermentum nennen.  

Um aber dessen Wesen zu beweisen, so giebet Harderus Prodrom. 

Physiolog. p. 158. vor, daß alle innerliche Theile des Leibes um das 

Ferment zu erhalten, und zu ernähren bestimmet sind, als der Magen, 

Leber, Miltz etc. warum auch nicht die Gebähr-Mutter? Aber diese 

Viscera haben kein Ferment, welche Lehre Lange in seinen Operib. 

sattsam widerleget hat.  

Weiter giebet er vor: Weil die Drüsen in dem gantzen Cörper ein Fer-

ment zu verfertigen bestimmt sind, als zum Exempel die Drüsen in 

den Gedärmen, der Brust, Leber etc. warum auch nicht die Mutter-

Drüsen? Darauf aber giebet man zur Antwort, daß die Drüsen in der 

Gebähr-Mutter, als die Uhrheber dieses Ferments, noch nicht gnung-

sam bewiesen worden, welches aber doch höchst nöthig zu seyn schei-

net.  



 

 

Ferner: Weil die Gebähr-Mutter sowol bey Lebendigen als Todten ei-

nen zehrenden und scharffen Geruch von sich giebet. Man zweiffelt 

aber, ob aus dem Geruch der Gebähr-Mutter man zu dessen Ferment 

füglich schlüssen könne. Besser kan man aus dem 
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Unflathe und verabsäumter Reinigung dieser Theile diesen Unflath er-

kennen. Denn obgleich bey einigen aus einem innerlichen Anfange 

dergleichen Gestanck entstehet, so kan man doch nicht daraus eine 

Jährung der Gebähr-Mutter beweisen, da man beobachten kan, daß 

das Wasser, das nicht allein daraus fliesset, sondern auch aus andern 

Theilen abgesondert wird, mit eben dergleichen Fehler behafftet sey.  

Einige läugnen, daß das Blut ein Nahrungs-Mittel des Kindes in Mut-

ter-Leibe sey. Denn sie nennen es einen Giff t, siehe was von diesem 

Blute Graaf de Partib. Mulier. c. 9. saget; und dieser Meynung sind 

viele Medici, und eignen den Weibs-Personen zur selbigen Zeit eine 

grosse Krafft zu, daß es aber nicht sey, kan man bey Langen in seinen 

Oper. P. I. p. 174. sehen,oder sie sagen, man mercke, daß das Geblüte 

eine grosse Schärffe habe. Deswegen ziehe sich das männliche Glied 

zusammen, die mit solchen, welche die monatliche Reinigung hätten, 

zu thun hätten, und in währenden Flusse würden die Weibs-Personen 

mit grossen Beschwerlichkeiten und Schmertzen geplaget. 

Jedoch ist es falsch, daß die Weibs-Personen, wenn die Menses flies-

sen, stets große Beschwerlichkeiten haben, denn man weiß, daß bey 

vielen ohne einige Klagen dieselben geschehen. Wenn sie aber mit 

großen Schmertzen und andern Zufällen geplaget werden, welches 

offt geschiehet, so muß man diese Zufälle dem bösen Geblüte und 

kräncklichen Zustande zuschreiben, von welchen man aber nicht auf 

den natürlichen schlüssen muß.  

Was aber das andere betrifft, so geschiehet solches nur bey den scor-

butischen Personen, oder die einen andern Fehler des Geblütes haben.  

Weiter sagen sie: Es fliesse bisweilen die monatliche Reinigung bey 

alten Personen, bis in 70 und 80 Jahr, wie solches folgende beobachtet 

haben, Rhodius Cent. 3. Obs. 48. Hildan.  Cent. 2. Obs. 61. Cent. 4. 

Obs. 63. Gülden-Klee Lib. 4. c. 14. Bartholin.  Cent. 6. Histor. 34. 

Bourgeois Arte obstetr. L. 2. c. 6. Kerckring.  Spicileg. Anatom. ob-

serv. 88. die doch schon längst Hoffnung Kinder zu zeugen verlohren 

hätten. Ob aber gleich dieses sehr selten bey alten Personen beobach-

tet wird, so kan man doch auch nicht bey denen, die schon sehr alt 

sind, alle Krafft Kinder zu zeugen benehmen, so lange noch die Men-

ses fliessen, siehe Marcell.  Donat. Histor. L. 4. fol. 615. wo er unter 

andern eine sechszig-jährige Frau anführet, welche von einem mehr 

als siebenzig-jährigen Manne schwanger worden wäre. 

Einige läugnen auch, daß diese monatliche Reinigung aus den Gefäs-

sen des Mutter-Halses käme, sagen, es fliesse vielmehr aus der Ge-

bähr-Mutter, oder aus derselben Halß heraus, nach dem Zeugniß des 

Vesal corp. hum. fab. L. 5. c. 15. p. 664. und Graaf de genital. Mulier. 

Weil die Menses gleich im Anfang der Schwängerung, indem die Ge-

bähr-Mutter verschlossen wird, bis nach der Geburt verschlossen wür-

den, wenn aber dieses Schloß wieder offen wäre, so flössen sie unter 

dem Namen der Lochiorum heraus. Aber sie begehen darinnen einen 

Irrthum. Denn daß die Menses nach Verschliessung der Gebähr-Mut-

ter aufhören, und wiederum nach der Geburt anfangen zu fliessen, 

kommt vielmehr daher, indem das Kind in Mutter-Leibe das Geblüte 



 

 

zu seiner Nahrung wegnimmt, und daß nicht mehr dergleichen zu der 

Mutter- 
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Scheide gebracht wird.  

Hernach ist es auch nicht gnungsam erwiesen, daß die Monatliche un-

ter Kindbetterinnen Reinigung daraus herkomme, welches daraus er-

hellet, daß die Menses offt bey Schwangern fli essen, und daß nach 

geendigter Reinigung der Kindbetterinnen, obgleich der Monden wie-

derkommet, die Menses doch nicht wenn sie Kinder säugen.  

Ferner geben sie an: indem die Menses fli essen wollen, so klagen sie 

über einen Schmertz der Lenden, nicht aber der Geburts-Glieder. Da 

aber die Weibs-Personen, nach dieser ihrer eigenen Bekänntniß, um 

die Lenden, wenn die Monatliche Reinigung sich anfangen will, 

Schmertzen empfinden, so erhellet daraus wieder deutlich, daß nicht 

die Gebähr-Mutter, sondern nur die benachbarten Theile geplagt wer-

den. Sintemal die Gefässe des Unter-Schmeer-Bauches, die von dem 

Geblüte aufgeschwollen sind, in welchem sie sich diesen Schmertz 

einbilden, nicht um die Lenden-Gegend, sondern noch weit unterwerts 

ausgehen.  

Ferner geben sie vor, es gienge eine grössere Menge Blut-Gefässe in 

den Grund der Gebähr-Mutter, als in derselben Scheide, welches die 

Einspritzung des Wachses deutlich zeigte. Wenn aber gleich eine 

grössere Menge Blut-Gefässe in dem Grund der Gebähr-Mutter als in 

derselben Halß und Scheide, so kan man doch nichts destoweniger da-

raus genauer schliessen, daß die Menses daraus ihren Ursprung neh-

men. Denn man muß bey dieser Verrichtung nicht die Menge und 

Vielheit, sondern eine besondere Ordnung dieser Gefässe betrachten, 

indem sie nemlich in Ansehung ihrer alsbald bey gegebener Gelegen-

heit dieses Geblüte fortschaffen können.  

Weiter sagen sie, es drohe alsbald denen Schwangern eine unzeitige 

Geburt, wenn sich dieser Fluß bey ihnen einstellte, weil das Kind in 

kurtzen von dem ausgetretenen Geblüte erstickt würde. Daraus siehet 

man aber, daß diese angeführte Ursache der unzeitigen Geburt gar 

nicht natürlich sey, sondern, daß das Kind vielmehr aus Mangel des 

zufl iessenden Geblütes, und dessen verwelckten Nach-Geburt zu früh-

zeitig herausgehe. Dieses wird bewiesen, daß das Geblüte, welches 

nicht nur aus diesen Örtern allzustarck fliesset, sondern auch aus der 

Nase oder andern Theilen herauskommt, ingleichen das Aderlassen, 

das Kind vor der gehörigen Zeit abtreiben könne. Doch hat man auch 

Exempel, daß offt Weibs-Personen seit ihrer gantzen Schwanger-

schafft diesen Monatlichen Tribut ohne einigen Schaden abstatten.  

Ingleichen gefällt ihnen die Beobachtung[1], welche der Vesalius in 

seinem schon angeführten Buche, und Rotericus a Castro de morb. 

mulier. anführen, welche sagen, daß sie genau gesehen hätten, daß bey 

dem Vorfall der Mutter das Geblüte aus dem innerlichen Mund-Loche 

der Gebähr-Mutter heraus geflossen sey. Aber aus einem ungereimten 

folgen mehrere, und dieses erhellet aus dem Experiment des Vesalii 

und des de Castro, denn sie glaubten mit allen Medicis feste, daß die 

Gebähr-Mutter wahrhafftig herabgienge, und bisweilen herausfiele, 

dahero meynten sie, sie sehen 

[1] Bearb.: korr. aus: Beobtung 
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ihren Halß, und daraus Geblüte fliessen, da doch die Gebähr-Mutter 

selten, oder niemals herabhänget, sondern nur die innere Haut der 

Mutter-Scheide ausser der Natur ausgedähnet sey, wie dieses die neu-

ern Anatomici solches bey denen die daran gestorben sind, zulänglich 

erwiesen haben. Da nun Vesalius nach seiner eigenen Bekenntniß der-

gleichen Personen niemals anatomiret hat, sondern nur seine Erfah-

rung aus blossem Anschauen solcher kräncklichen Personen hat, so 

muß man billig mehr seinen eigenen Augen glauben. Lange erinnert 

sich, daß, da er einstens mit Bohnen eine Kinder-Mörderin anatomiret 

habe, bey deren ihre Reinigung am Tage ihres Todes noch geflossen 

wäre, er die gantze Mutter-Scheide mit Blute besudelt, in der Höhe 

der Gebähr-Mutter selber aber gar nichts gesehen habe.  

Dieser Monatliche Blut-Fluß wird bey Weibs-Personen zu einer na-

türlichen Empfängniß erfodert. Denn obwol bey verschiedenen Auto-

ribus Exempel aufgezeichnet sind, da Frauens-Personen empfangen 

haben, die theils niemals das geringste von denen Mensibus gespühret; 

Riedlin. Lin. Med. An. 5. Octobr. Observ. 1. pag. 1033. Hildan.  Ob-

serv. Chirurg. Cent. 5. Obs. 41. Loew Univers. Med. Pract. Lib. IX. 

Cap. XI. §. 6. pag. 630. von Anfange. Rhod. Cent. 3. Observ. 54. 

Francken. Satyr. Med. VI. pag. 99. seq. Schenck. de Concept. Lib. 

IV. Observ. I. Reies Elys. Juc. Quaest. Camp. Qu. 49. §. 20. pag. 614. 

Eph. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. et VII. Observ. LXIV. theils ehe diesel-

ben noch zu fliessen angefangen: Mauric.  Observ. sur les Accouche-

ments 393. Albert.  Jurisprud. Med. Tom. I. Part. I. pag. 88. von An-

fange, theils da derselben Ausfluß keine ordentliche Zeit gehalten etc. 

Barthol.  Anatomic. Histor. Centur. IV. Histor. 37. Eph. Nat. Cur. 

Dec. 2. Ann. 6. Observ. 218. so thut dieses der Sache gar nichts, weil 

von den unnatürlichen auf den natürlichen und gesunden Zustand zu 

schlüssen nicht gilt.  

Werden demnach mit Recht nur allein diejenigen Weibs-Bilder zum 

ehelichen Werck tüchtig gehalten, denen ihre Menses ordentlich, 

Zach. Quaest. Med. Legal. Lib. I. Tit. I. Qu. 6. n. 38. 48. das ist, weder 

zu wenig noch zu viel fliessen. Bey welchen aber das Gegentheil sich 

ereignet, bey selben ist niemals einige Schwangerschafft zu hoffen, so 

lange nemlich solches Übel währet. Act. Med. Berol. Decad. I. Vol. 7. 

pag. 49. Albert.  Jurisprud. Med. Tom. I. part. I. pag. 56. Epicris. in 

casum II. und sollen demnach solche Weibs-Personen zur Ehe nicht 

gelassen werden. Albert.  loco citato pag. 58. 59.  

Weilen aber seine natürliche Empfängniß nicht nur eine gesunde Be-

schaffenheit dieser Glieder, sondern auch des gantzen Leibes haupt-

sächlich erfodert wird, als ist zu sehen, daß dieser Monats-Fluß zur 

Empfängniß nöthig sey.  

Gleichfalls ist auch wahrzunehmen, warum Mägdgens und alte Wei-

ber in diesem Wercke keine Geschicklichkeit besitzen. Ingleichen, 

warum bisweilen Weiber ohne vorhergegangene Monats-Reinigung 

empfangen haben. Anbey ist zu mercken, daß, weilen die Geburts-

Theile zur Zeit des Monats-Flusses etwas luck, und also die Wege 

mehr 
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offen seyn, eine Conception kurtz vor Fliessung oder Aufhörung der-

selben leichtlich vor sich gehe: Sinibald Geneanthrop. Lib. I. Tr. 3. 

Cap. 6. pag. 62. wannenhero Leuten, die in einer unfruchtbaren Ehe 



 

 

leben, nebst andern auch anzurathen, daß sie den Beyschlaff um sol-

che Zeit ausüben mögen.  

Das Aussenbleiben der monatlichen Reinigung im natürlichen und ge-

sunden Zustande wird vor ein unfehlbares Zeichen der Schwanger-

schafft gehalten. Allein weil auch Fälle vorhanden, da theils die mo-

natliche Reinigung vor und nach der Empfängniß niemals; Mauric.  

Observ. 426. Zach. Quaest. Med. Legal. Lib. I. Tit. 3. qu. 1. n. 29. 30. 

Eph. Nat. Cur. Cent. 7. und 8. Obs. 72. mehrere Exempel kan man 

über den §. 43. dieses Cap. ersehen, theils während der Schwanger-

schafft dennoch beständig geflossen: Reald. Columb. in Anatom. Lib. 

12. pag. m. 460. Mercat. de Mulier. Affect. 4. 16. Barthol.  Anat. Hist. 

Cent. 3. Hist. 13. Hildan.  Observat. Chirurg. Cent. 5. Hist. 41. Eph. 

Nat. Cur. Dec. A. 3. Obs. 80. Blegn. Zodiac. Gall. Ann. 1680. Jul. 

Obs. I. Francken Satyr. Med. 15. pag. 268. Reusn. in Observat. pag. 

15. Zacut. Lusitan. Medicor. Princip. Hist. pag. 6. Riedlin. Cur. 

Med. 15. Horst. Obs. Med. singul. Part. 2. lib. I. pag. 67-74. Breß-

lauische Sammlungen von Natur- und Medicin-Geschichten, 

38ster Versuch, pag. 555. Act. Erud. Lips. An. 1691. Maj. pag. 232. 

Brassav. in Hippocrat. Sect. 5. Aphorism. 60. Schenck de Gravid. 

Lib. 4. Obs. 19. 20. Solenan. Sect. 5. Consil. 15. überdiß auch Exem-

pel aufgezeichnet sind, da dieselben nur allein Zeit der Schwanger-

schafft sich spühren lassen. Eph. Nat. Curios. Dec. I. Ann. 3. Observ. 

348. item Cent. 1. und 2 im Anhang pag. 203. und Cent 6. und 7. Ob-

serv. 75. pag. 335. Riedlin. Observat. Med. 98. als ist auch hierinnen 

Sorgfalt vonnöthen, und soll demnach ein Medicus, wenn die Menses 

ins Stecken gerathen, nicht alsobald eine Gewißheit aus der Schwän-

gerung machen. Lang. Misc. Curios. pag. 110. n. 13. Marcellus Do-

nat. Hist. Med. Mirab. Lib. 4. Cap. 23. Hippocrat.  Epidem. Lib. 5. 

Sect. XI. Cap. 5. sondern die andern Umstände zugleich in Betrach-

tung ziehen, besonders, weil bey keuschen und reinen Jungfrauen glei-

ches bisweilen zu geschehen pfleget. 

MENSES APOSTOLICI é 

é 

Sp. 826 
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é 

MENSIS SYNODICUS VERUS é 

MENSIUM ABOLITIO, siehe Monats-Reinigung (verstopffte.) 

MENSIUM ABUNDANTIA, siehe Monats-Reinigung (überflü-

ßige.) 

MENSIUM CESSATIO, Menstruorum cassatio, das Aussenblei-

ben der weiblichen Zeit oder Monats-Reinigung.  

So wie im 14 Jahre die Mannbarkeit, und Ausbruch der Mensium, bey 

den Mägdgen sich einstellet; also pfleget der Fluß derselben bey denen 

Weibs-Personen sich zu verlieren ums 49 oder 50 Jahr, und gehöret es 

unter die irregulairen Fälle, wenn sie früher schon aufhören, oder län-

ger hinaus den Fluß behalten; doch ist der letztere Fall, wenn er mäßig 

ist, der Gesundheit so nachtheilig als der erste. Denn sie haben sehr 

wenig Blut, und können nichts entbehren; denn da die Gefässe nicht 

mit gnungsamer Feuchtigkeit angefüllet sind, so kan gar leichte eine 



 

 

Trockenheit der Fasern, eine Schlapffigkeit und ermangelnde Stärcke, 

eine Zusammennäherung und Zusammenfallung der Wän- 
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de, wie auch bisweilen ein hartes Wesen entstehen.  

Welches aber nicht allein bey alten Weibern, sondern auch bey jün-

gern Frauens-Personen, und die noch ihre Reinigung haben, zu ge-

schehen pfleget, welche eben auch von der Wenigkeit des Blutes in 

Zahlung ihres monatlichen Tributs nachläßiger gemacht werden, in-

dem, da sie dergleichen so wenig haben, bisweilen nur kaum so viel 

Feuchtigkeit haben, die sie ausser der Schwangerschafft zu ihrer selbst 

eigenen, in währender Schwangerschafft aber zu des Kindes Unterhalt 

anwenden müssen.  

Wenn nun die Menses gar aussenbleiben wollen, so haben die Frau-

ens-Personen davon, wenn sie ohne Rath eines vernünfftigen Medici 

so dahin gehen, ungemein viele Beschwerlichkeiten, und kränckliche 

Zufälle, die manchmal von grosser Erheblichkeit seyn, zu erwarten.  

Insonderheit haben diejenigen, die Zeit ihres vorigen Standes, da die 

Menses bald starck, bald schwach geflossen, allerley Unfälle in denen 

Wehen, von unrichtig gehen, und daher gefolgten Blut-Stürtzungen, 

oder ausser denenselben andere Irrungen in unrichtigen Monats-Fluß, 

durch die Curirung der Fieber mit der China, oder durch Gemüths-

Bewegungen erlidten, oder mit wechselnden Blut-Flüssen schon in-

commodiret worden,soviel gewisser zu befürchten, daß nach einge-

stellter Zeit des Aussenbleibens derer Mensium die Intention den be-

schwerlichen Uberfluß auszuschliessen, auf Seiten des bewegenden 

Anfanges nicht mit getilget werde, sondern als eine schon eingerissene 

Gewohnheit anzusehen ist.  

Diejenigen sind noch übler dran, die währender Reinigung theils in 

einer unfruchtbaren Ehe gelebet haben; theils aus Erbschafft  mit hin 

und wieder ziehenden Bewegungen sind behafftet gewesen; derglei-

chen Exempel denen Practicis nicht unbekannt seyn, und wohin die-

jenigen Flüsse zu zehlen seyn, die unbeständig eine Zeitlang die 

äusserlichen Glieder in Form eines Flusses im Creutz, in denen Hüff-

ten, in denen Lenden, in denen Füssen, in denen Schultern, in dem 

Nacken, bald hie, bald dort befallen; denn bald aber wieder innerliche 

Mutter-Beklemmungen derer in der Brust enthaltenen Eingeweide, 

oder falsches Seitenstechen, Entzündungen der Nieren, Wehtagen der 

Seiten des Hauptes, Entzündungen der Augen, u. s. f. verursachen.  

Diejenigen, die dergleichen schon vor dem Aussenbleiben gehabt ha-

ben, an statt sie zu verlieren, bekommen und behalten sie nach dem so 

viel hefftiger, wo nicht durch eine gescheute Methode der Cur ein Mit-

tel darinnen getroffen wird.  

Die Practici, denen sie verfallen, mercken verschiedene Umstände an. 

Das Aussenbleiben der monatlichen Reinigung kan sehr langweilige 

und tieff  verborgene Kranckheiten nach sich ziehen, wenn des Medici 

Rath frühzeitig verachtet, und kein Aderlassen an den Füssen an deren 

Stelle vorgenommen wird. Denn man weiß viele Exempel, daß Wei-

ber, die schon vor etlichen Jahren ihre Zeit verlohren, und vor dem 

schon an der Gicht sind kranck gewesm, wenn sie das Aderlassen ver-

säumet haben, das Unglück bekommen haben.  

Wie sich die Natur bey mancherley Personen von Gemüths- und Lei-

bes-Temperament, von Auferziehung und angenommenen Gewohn-

heiten unterschieden, um die Zeit des Termins, der zum 



 

 

Aussenbleiben der monatlichen Reinigung in derselben bestimmet ist, 

aufführe, und was seltsame veränderliche Wege sie spiele, kann 
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man selbst bey einer fleißigen Observation beobachten.  

Vornemlich hat man Achtung zu geben überhaupt auf den vollblütigen 

Zustand, darein solche Personen nach dem Aussenbleiben derer Men-

sium gesetzt werden. Sintemal sie auf doppelte Art davor anzusehen; 

einmal, als die gewohnet, einen Vorrath des Blutes mehr als sie nöthig 

haben, zu erzeugen; zum andern auch, als solche, die ohnedem auch 

vor sich bey gutem Essen und Trincken, und Mangel gehöriger Bewe-

gung noch Überschuß des Geblüts zu erzeugen gewohnt sind.  

Um so viel weniger ist die Aderlaß bey bevorstehendem Aussenblei-

ben der Monats-Reinigung zu entbehren, und zwar um so vielmehr an 

denen Füssen. Bey dem muß der Leib seine ordentliche Folge haben, 

dazu in denen vorfallenden schmertzhafften Paroxysmis die Cliestiere 

dienlich seyn; in welchen man auch das Sal Epsoniae von sechs 

Quentgen bis auf eine Untze sicher nehmen kan.  

Der darunter befindlichen Wallung des Geblütes begegnet man mit 

Blut-reinigenden und die Säure temperirenden mit Salpeter vermisch-

ten Pulvern, z. E. Man nehme gereinigten Salpeter, von dem Arcan. 

duplicato von jedem einen halben Scrupel, gemachten Zinnober zwey 

Gran, mischet und verfertiget ein Pulver daraus, oder so man ein nie-

derschlagendes und die Säure dämpffendes Pulver haben will, so 

nehme man gereinigten Salpeter, von dem Tartaro Vitriolato, präpar-

irte Krebs-Augen von jedem acht Gran, verfertigten Zinnober zwey 

Gran, vermischet und machet ein Pulver daraus. Beyde Pulver können 

eine schlaffende Würckung beweisen, wenn ihnen ein paar Gran von 

der Masse Pillularum de Cynoglossa noch beygefüget wird; wenn sie 

mäßig stillen sollen, so kan man ihnen die Species de haycintho bey-

mischen.  

Auch sind hier sehr dienlich die Pilulae Cephalico-Catharrhales, in-

gleichen Bechers Pillen, wie auch folgende: Man nehme gereinigte 

Aloe ein halbes Quentgen, die Flores salis ammoniaci Tartatisat. ei-

nen halben Scrupel, gereinigtes Gummi Ammoniacum einen Scrupel, 

von der Resin. Jalapp. zwey Scrupel, von dem Extr. Cascar. mit dem 

Wasser einen halben Scrupel, Pillen-Maß, Vigan. so viel als gnung 

ist, macht nach der Kunst mit dem Fenchel-Holtz-Öl Pillen aus einem 

Scrupel zwantzig Gran, bestreuet sie mit dem Sulphure Lycopodii.  

Von diesen Pillen nimmt man beym Schlaffengehen 19 bis 20 Stück 

ein; sonderlich sind diese Pillen bey solchen Personen gut, die ca-

cochymisch, oder die eine üble Beschaffenheit des Blutes haben, oder 

wo sich eine Neigung zum weissen Fluß hervor thun will; allwo auch 

Säcklein von Schwalben-Wurtz, weisse Bibinell, runde Osterlucey, 

Aland, Lenden-Kraut, Pfaffen-Blatt, Isop-Kraut, Roßmarin, Schaff-

garbe, Garten-Scharlach, Odermenge, Wasser-Gauchheil, die Spitzen 

von tausend Gülden-Kraut, Borretsch-Blüthen, edles Leber-Kraut, 

Sennes-Blätter ohne Stiele, Rhabarber und schwartze Niese-Wurtzel 

bereitet, wohl zu statten kommen.  

Hingegen muß man sich vor dem Gebrauch der Brech-Mittel und hit-

zigen Carminativen hüten: Jene verursachen, daß die Menses des na-

türlichen Weges noch mehr entwöhnet werden. Diese an statt, daß sie 

solten zum natürlichen Ausgang befördern, helffen sie solche viel-

mehr einschliessen; Clystire davor sind 
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viel besser.  

Damit aber die gethanen Vorschläge bey so bedencklichen Ursachen, 

so sich bey dem Aussenbleiben der Monats-Reinigung zu ereignen 

pflegen, nicht fruchtlos abgehen mögen; so ist es nöthig, daß die Pati-

enten sich auch bequehmen, guten Rath nicht nur anzunehmen, son-

dern ihn auch an sich vollführen zu lassen. Mancher Zustand ist so 

beschaffen, daß man die Sache vielmal nicht in einem Jahre kan in 

Ordnung bringen; wenn nun die Krancken nicht länger Geduld haben 

wollen, und sie nur geschwinde kurtz abgethane Curen verlangen, so 

müssen sie wissen, daß sie auch alsdenn sehr unsicher mit ihrer 

gantzen Gesundheit dran seyn. 

MENSIUM EMANSIO é 

é 
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MENSTRUORUM FLUXUS DIFFICILIS é 

MENSTRUORUM FLUXUS DOLOROSUS,  Mensium fluxus 

dolorosus, difficilis et inordinatus, schmertzhaffte Unordnung der 

weiblichen Zeit.  

Wenn man bedencket, wie die monatliche Reinigung durch die Ge-

fässe der Gebähr-Mutter zur Auslassung müssen befördert werden, 

und dabey die Wege betrachtet, wie er ausser der Zeit beschaffen ist, 

so ist es kein Wunder, daß solche nicht allemal mit grosser Beschwer-

lichkeit von statten gehen, da doch wol 100 Exempel vorfallen, die 

nicht wissen, wie ihnen der erste Ausbruch wiederfahren sey.  

In der Dissertat. de mensium insolitis viis p. 8. und 9. hat Stahl nicht 

ohne Ursache zu bedencken gegeben, wie sowol Gefässe von den in-

nern Krumm-Darm-Adern, welche von der Hohl-Ader herkommen, 

zu dem Wesen selbst der Gebähr-Mutter gehen, der ausser der Emp-

fängniß ein dicht zusammen geballter Cörper ist; als auch Gefässe von 

der güldenen Ader, die mit der Pfort-Ader sehr genau verbunden ist, 

zu dem Gebähr-Mutter-Hals: woraus nicht allein die Übereinstim-

mung der güldenen Ader mit der monatlichen Reinigung erhellet; son-

dern auch, daß, wenn die Gebähr-Mutter, ausser dem Stande der Em-

pfängniß gantz eng zusammen gedrungen, und die Menses dadurch 

einen schweren Paß finden, dieselben durch die Gefässe des Zweigs 

der güldenen Ader ihren Ausgang finden können.  

Da nun die Natur in Verrichtung der Monats-Reinigung zwey Wege 

hat, dadurch sie das überflüßige Blut wegschaffet; so siehet man, wie 

sie sich zu wenden wissen muß, bald inwärts bald auswärts, wenn der 

Fluß seine Richtigkeit nicht haben kan. Von diesen verkehrten Bewe-

gungen kommen eben die Blähungs-Winde her, die öffters bis zu Er-

stickungen getrieben werden, damit diejenigen Frauens-Personen be-

hafftet seyn, denen die Menstrua so schwer von statten gehen. Ja von 

eben diesen verkehrten Bewegungen gegen die Glieder rühren her alle 

schmertzhaffte reissende Flüsse in denen Gliedern, die bald eine flie-

gende Gicht, bald ein Hüfft- und Knie-Weh mit grossem Schmertz und 

Geschwulst denen Gelencken, auch ausser denselben in denen flei-

schichen Theilen, bald hier bald da verursachen.  

Die Natur hat Ursache sich dieser Bewegungen zu bedienen, um da-

durch zu verhüten, daß sich nicht gar wo zu ihrem eigenen Schaden 



 

 

eine Stockung des Geblütes und der Säffte zutrage, und pfleget sich 

gemeiniglich bey solchen unordentlichen Umständen eine Entfärbung 

der monatlichen Reinigung entweder würcklich an deren Stelle, oder 

doch mit der Zeit einzufinden.  

Wenn nun Weibs-Personen diese Unordnung bekommen, so stellet sie 

sich nicht nur mit grosser Beschwerlichkeit ein, sondern sie erreget 

auch beym Ausflusse starcke Schmertzen, auch bisweilen mit einer 

Zerfressung, Entzündung oder Schwährung der Geburts-Glieder, und 

ist so hefftig, daß die Weibs-Personen es bald bekennen müssen.  

Die innerlichen Ursachen, die solche Beschwerlichkeiten der monat-

lichen Reinigung verursachen, sind  

1) die Ursache des Temperaments, da das Melancholicum sich alle 

Dinge schwer vorstellet, und langsam zu Wercke gehet; das Phlegma-

ticum hingegen sorglos und träge ist: unter dieser Gemüths-Beschaf-

fenheit muß die Beschaffen- 
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heit der Säffte leiden.  

2) Ein angeerbter Schade, da Patientin von einem Vater, der die gül-

dene Ader gehabt, und einer Mutter, die am Hüfft- oder Mutter-Weh 

kranck gewesen, und wohl gar auch die güldene Ader gehabt hat, ge-

zeuget ist: denn durch dergleichen Merckmahle hat die Natur solche 

Unarten bekommen, daß sie von einer Aussonderung auf die andere 

fällt. 

3) Desgleichen auch eine angenommene Gewohnheit, die die Natur 

sich annehmen kan, durch unordentliches Aderlassen, wenn die Pati-

enten bald an denen Armen, wo es nöthiger wäre an denen Füssen, 

bald an denen Füssen, wo es nöthiger an den Armen wäre, oder bald 

hie bald da Aderlassen.  

Unter denen äusserlichen Ursachen sind die vornehmsten  

1) der Mangel der Bewegung und sattsamen Getränckes; worinnen das 

weibliche Geschlecht sich gemeiniglich muß schuldig geben.  

2) Die Liebe zu den rohen und schwer zu verdauenden Speisen, ge-

räuchert, gepäckelt, insonderheit zum Sauren.  

3) Der Mißbrauch der anhaltenden Mittel in vorhergehenden Kranck-

heiten; es mögen dieselben Fieber oder Ruhr, oder selbst schon Blut-

Stürtzungen gewesen seyn.  

Da nun in diesen krancken weiblichen Umständen keine würckliche 

Verstopffung des monatlichen Geblütes befindlich; sondern die 

gantze Sache hauptsächlich auf die unordentliche Bewegung an-

kommt: so ist anders zu verfahren in und gegen die Paroxysmos, an-

ders aber ausser denselben.  

Ausser die Paroxysmos muß man bedacht seyn, das Geblüte nach Un-

terscheid derer vorkommenden Temperamenten zu verbessern, z. E. 

Man nehme von der Essentz der wahren runden Osterlucey, von Tinc-

tura Antimonii acris, von iedem ein Loth, und gebe sie zu 60 Tropffen 

des Tages zwey- bis dreymal ein. Je näher es aber zum Anfange gehet, 

müste nach vorher gebrauchter Reinigung das Aderlassen, so, wie es 

nöthig, angeordnet werden.  

Diejenigen reinigenden Mittel, so hier zu gebrauchen seyn, sind Be-

chers verbesserte Pillen. Man kan auch diejenigen Pillen, die Men-

sium cessatione beschrieben sind, gar füglich brauchen.  



 

 

Die Paroxysmi, die den beschwerlichen Ausfluß der Mensium anstren-

gen, sind nicht anders anzusehen, als wilde Wehen, welche zu stillen 

kein trefflichers Hülffs-Mittel ist, als das Bibergeil, auch selbst im Pa-

roxysmo. Ist derselbe aber mit Wallungen des Geblütes begleitet, so 

darff man temperirende Pulver, oder nach Befinden der Patientin, die 

absorbirenden Pulver mit Salpeter vermischet mit der Bibergeil-Ess-

entz betropfft eingeben, so wird man sichere Würckungen zu erwarten 

haben. 

MENSTRUORUM FLUXUS INORDINATUS é 
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é 

Mercklinus,  (Georg Abraham) é 

Merckmahl , siehe Character, im V. Bande p. 2003. u. f. 
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Merckmahl , Kenntzeichen, Character, Lat. nota, oder mit dem 

Zusatz nota characteristica, wird in der Vernunfftlehre alles dasje-

nige genennet, wodurch ein Ding von dem andern unterschieden wird.  

Sie dienen zu richtigen Beschreibungen und Erklärungen, als die aus 

lauter solchen Dingen bestehen müßen, wodurch das zu erklärende 

oder zu beschreibende erkannt und von allen andern unterschieden 

werden mag. Solche Merckmahle nun sind entweder Dinge, welche 

zum Wesen der Sache gehören und also beständig in ihr anzutreffen 

sind, oder welche nicht zum Wesen der Sache gehören. Dahero wer-

den die Merckmahle eingetheilet in wesentliche und zufällige.  

Ein wesentliches Kenntzeichen (nota essentialis) ist dasjenige, wel-

ches einer Sache dergestalt zukommet, daß es ohne Verletzung ihres 

Wesens nicht weg seyn kan, als z. E. dieselbe Farbe an der Citrone. 

Weil nun ein solches Kenntzeichen beständig in oder an der Sache an-

zutreffen seyn muß, heißt es auch nota perpetua und schlechterdinges 

nota characteristica. 

Ein zufälliges Kenntzeichen (nota accidentalis) ist dasjenige, welches 

in oder an der Sache zwar ist, aber auch ohne Verletzung ihres Wesens 

nicht seyn kan, dergleichen da ist die Weiche oder die Härte des 

Wachses, der Barth an einem Juden, der Fleck an der Sonne u. s. w. 

Weil solche Merckmahle in der Sache öffters nicht, und nur zu gewi-

ßen Zeiten sind, heißen sie auch notae temporariae.  

Beyde Arten der Merckmahle, so wohl die wesentlichen als zufälli-

gen, werden wieder eingetheilet in zureichende und unzureichende. 

Denn öffters ist nur ein eintziges, das in einer Sache angetroffen wird, 

vermögend dieselbe von allen andern zu unterscheiden, als z. E. das 

Gedencken allein unterscheidet einen Geist von einem Cörper: im Ge-

gentheil müssen zu mehrerern mahlen mehrere Dinge an einer Sache 

angemercket werden, welche nur zusammen genommen, eine Sache 

von anderen unterscheiden, als bey der Sonne, daß sie ein Licht sey, 

daß sie den Tag erleuchte, daß sie die Erde erwärme.  



 

 

Weil man aber in einer Erklärung und Beschreibung so viel beybrin-

gen muß, als nöthig ist, die zu erklärende oder beschreibende Sache 

zu unterscheiden; so erhellet der Nutzen dieser Eintheilung in der 

Lehre von den Erklärungen und Beschreibungen an und vor sich.  

Hinreichende Merckmahle (notae sufficientes) nennet man demnach 

diejenigen, welche zusammen genommen nur allererst die Sache, in 

der sie beysammen anzutreffen sind, von allen andern unterscheiden. 

So sind z. E. zureichende Merckmahle der Mondfinsternis 1) die Be-

raubung des Lichts und 2) im Vollmond, indem man durch diese 

beyde Noten die Mond-Finsternis von allen andern Himmels-Bege-

benheiten richtig unterscheiden kan.  

Unzureichende Kenntzeichen (notae insufficientes) heißen diejeni-

gen, außer welchen noch mehrere Merckmahle zum Unterscheid einer 

Sache, in der sie sind, von allen andern, erfordert werden. So sind z. 

E. unzureichende Merckmahle eines Priesters: 1) das Predigten und 2) 

die Verrichtung der Sacramente. Denn jenes thun öffters 
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Studenten, so kaum eine Academie gesehen haben, und dieses verrich-

ten im Fall der Noth auch z. E. die Kindermütter und andere Personen. 

Es muß bey einem, der ein Priester seyn soll, annoch der göttliche 

Beruff und die Ordination zu befinden seyn.  

Diese beyde Eintheilungen der Merckmahle zum voraus gesetzet, kan 

man die gantze Lehre von Erklährungen und Beschreibungen gantz 

kurtz faßen: Die Erklärungen müssen beydes wesentliche als zu-

reichende Merkmahle in sich faßen; die Beschreibungen aber zufäl-

lige, iedoch zureichende Merckmahle. 

Merckmahl, Zeichen, Character, Signatura, Signum, ist nichts 

anders, als von Künstlern erdichtete Figuren, die etwas bedeuten.  

Dergleichen Merckmahle werden in den Apothecken zum Maaß und 

Gewicht gebrauchet, inglceihen von den Medicis in den Recepten ver-

schrieben, damit nicht der gemeine Mann die Verschreibungen eines 

Medici verstehen möge, solche sind, zum Exempel eine Untz, . 

Quentlein ᾎ. Scrupel, . Pfund .  

Die Merckmahle die ein Medicus in Verschreibung der Artzneyen ge-

brauchet, sind viel und mancherley, die vornehmsten die in den Apo-

thecken gebräuchlich, sind folgende:  

 bedeutet der Eßig,  

 destillirter Eßig,  

. die Lufft,  

ᶏ. das Ertzt, 

 gebrannt Ertzt,  

 A. hoch-rectificir ter Brandtwein, 

XX. ein Helm,  

O Allaun,  

ǕǕǕ Amalgama,  

Ǖ. ǕǕ. gleichviel oder von einem so viel als von dem andern,  

ᶐ Spieß-Glaß,  

 das Wasser,  

. . destillirtes Wasser, 



 

 

 Scheide-Wasser,  

. P. Regen-Wasser, 

 Gold-Scheide-Wasser, 

 Sand,  

ᶎ Quecksilber oder Mercurius,  

. Arsenic,  

. Operment,  

B. Balneum, ein Bad,  

A B. Balneum arenosum, Sand-Bad,  

M B. Balneum Mariae oder maris,  

V B. Balneum vaporis,  

C. Kalck,  

 lebendiger Kalck,  

ᶚ. der Krebs,  

. Todten-Kopff, 

ǁ Stahl, 

. Aschen,  

. Pottasche,  

. Zinnober,  

C. C. Hirsch-Horn,  

C. C. ust. gebrannt Hirsch-Horn,  

. Tiegel, Schmeltz-Tiegel,  

 Kolben,  

ǀ. Kupffer, 

. destilliren,  

 Tag,  

 Tag und Nacht,  

ᾎ Drachma oder Quentgen,  

f. es werde,  

gr. ein Gran, oder ein Gersten-oder Pfeffer-Korn schwer,  

gutt. gr. ein Tropffen, 

. die Stunde, [1] 

 das Feuer,  

ṩ das Reverberir-Feuer, 

ᶒ Jupiter, oder Zinn,  

¢. Luna, der Mond, das Silber,  

ǁ Mars, das Eisen, 

L ǁ tis, Limatura Martis, gefeilt Eisen, Feilspän. 

 präcipitirter Mercurius 

 sublimirter Mercurius, 

. Monath,  

m. mische  

. Salpeter,  

[1] Bearb.: heutige Form:  



 

 

. die Nacht,  

. Öl,  

. Phlegma, das Wasser,  

ᶓ. Saturnus das Bley,  

. niederschlagen, präcipitiren, 

. Pulver,  

q. v. quantum vis, so viel du wilst,  

Q. E. Quinta Essentia,  

.  Recipe nimm,  

Regul. Regulus, König, 

Regul. *  Regulus stellatus, gesternter König,  

R. Retorte,  

. Saltz, 

 Salmiac,  

. Stein-Saltz, 

. V. flüchtig Saltz,  

j. ein Scrupel,  

s. a. secundum artem nach der Kunst,  

ß. halb,  

 uSol, Gold, 

 Spiri tus, ein Geist, [2] 

 Spiri tus Vini,  

ᶒ Stannum,das Zinn,  

S. $. S. Schicht auf Schicht, 

 sublimiren, 

 Schwefel,  

K. Talck, 

 Weinstein,  

 Erde, 
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 Tinctur, 

 Tutia, 

V. Wein, 

 Grünspan Crystallen, 

l. Vitriol.  

XX. Glaß, 

. flüchtig 

. Urin 

und viel andere mehr. 

Allein man thut besser, daß man sich in Verschreibung der Recepten 

solcher Zeichen entschlägt, weil dadurch ein Miß-Verstand und gro-

ber Schnitzer begangen werden kan, dergleichen man viele Exempel 

hat. 

[2] Bearb.: heutige Form:  



 

 

Merckmahl,  (Pathognomische) é 

é 

Merckmahl der Gesundheit é 

Merckmahl der Kranckheiten, Zeichen der Kranckheit, Sig-

num, Signatura morborum, ist dasjenige Mittel, wodurch man eine 

dunckle Sache entdecken oder offenbahren kan, oder Sennert saget, 

alles das augenscheinliche, welches eine verborgene und unbekandte 

Sache entdecket.  

Denn obgleich eine Kranckheit bisweilen so verborgen ist, daß es 

scheinet, als wenn sie den Medicum fliehe, so kan sie doch, wenn man 

zu rechter Zeit die Zeichen bemercket, auch die verborgenste deutlich 

erkennen. Da aber die Kranckheiten unterschiedlich sind, so sind auch 

die Merckmahle oder Kennzeichen derselben nicht von einerley son-

dern vielerley Art.  

Die Alten theilten die 
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Merckmahle der Kranckheiten in heylsame, welche die Gesundheit 

anzeigen; aber dergleichen hat ein Medicus gar nicht von nöthen. 

Denn gleichwie ein Gesunder sich wenig um einen Medicum beküm-

mert, ihm auch nicht einmahl verlanget; also soll auch ein Medicus, 

als Medicus, wegen der Gesundheit sich bemühen, und deswegen 

darff er sich auch nicht Mühe geben derselben Merckmahle zu unter-

suchen; oder in unheylsame oder ungesunde, die eine Kranckheit 

oder den Todt anzeigen, und diese können in Heylung der Kranckhei-

ten gebrauchet werden, oder in Neutra, keine von den beyden, wel-

che weder Gesundheit noch Kranckheit anzeigen. Aber diese Einthei-

lung kan man nicht wohl nehmen; denn gleichwie zwischen einer ge-

raden und krummen Linie keine andere ist, also ist auch ausser dem 

natürlichen, und aussernatürlichen Zustande kein dritter.  

Andere theilen sie so ein in Diagnostica, die den gegenwärtigen Zu-

stand der Kranckheit offenbahren, und daß man sie erkennen kan, sie 

sind unterschiedlich: denn einige entdecken die Ursache der Kranck-

heit, einige die Zufälle, einige die Kranckheit selber, z. E. die Diag-

nostica eines hitzigen Fiebers sind, wenn einer mit Hitze überfallen, 

vom Durst geplaget wird, klaget über Hertzklopffen, hat Kopff-

Schmertzen, u. d. m.  

In Anamnestica, da man sich auf den vergangenen Zustand des Cör-

pers besinnet, und daraus auf die gegenwärtige Kranckheit schlüßet z. 

E. wenn einer vor einem Jahre wäre mit einem Schwindel und Fins-

terniß[1] vor den Augen befallen worden, und darauf ein Schlag-Fluß 

gefolget wäre, und um eben diese Zeit des folgenden Jahres diese 

Kranckheiten sich wieder einstellten, so kan man daraus leichte ur-

theilen, daß ein Schlag-Fluß kommen will, und diese Merckmahle 

werden Anamnestica genennet:  

Prognostica, daraus man von dem zukünfftigen Zustande oder Aus-

gang der Kranckheit urtheilen kan, d. i.daß entweder der Krancke ge-

sund wird, oder sterbe.  

Bey diesen Merckmahlen ist zu mercken, daß einige Medici in Vor-

hersagung der Kranckheiten allzu verwegen seyn, so, daß sie ohne 

Noth versichern, daß der Todt auf diese Kranckheit gantz erfolgen 

würde, oder darauf folget der Tod, oder der Krancke wird wieder ge-

sund; oder sie meynen, sie hätten ihre Pflicht und Schuldigkeit 

[2] Bearb.: korr. aus: Finsteriß 



 

 

beobachtet, wenn sie den Tod, so er darauf erfolget wäre, vorhergesa-

get hätten; oder sie meynen, es bringe ihnen mehr Ehre und verdienten 

ihr Lohn beßer, wenn sie den Krancken ohne Hoffnung und Vermut-

hung der Genesung vom Tode errettet hätten.  

Aber gleichwie dieser ihr Hochmuth allzu sehr zart ist, so ist hingegen 

derjenigen ihrer allzu sehr ausser dem Schrancken, die da in den ge-

fährlichsten Kranckheiten einen glücklichen Ausgang versprechen z. 

E. Es hat nichts zu bedeuten: Es hat gar keine Noth mit der 

Kranckheit; es soll bald besser werden, u. d. gleich als wenn nach 

deren ihren Sinne es gar keine tödtliche Kranckheit gäbe. Und ob-

gleich auch der Krancke ohngeachtet der Verkündigung eines solchen 

Medici stirbet; so sagen sie denn; Der Patient hat sich nicht darnach 

gehalten, ent- 
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weder er hat kalt getruncken, oder hat bloß gelegen, oder das Wet-

ter ist Schuld daran etc.  

Einige aber sind auch allzu furchtsam, so daß sie sich von den Aus-

gang der geringsten Kranckheit ihr Urtheil zu fällen, allzusehr fürch-

ten. Deswegen ist es am besten, es bleibe einer bey der Mittel-Straße. 

Dieses aber zu erlangen, so kan man bey jeder vorherverkündigung 

der Kranckheiten folgende zwey Haupt-Reguln anmercken: Die erste 

ist; je größer die Kräffte der Natur ab, hingegen der Kranckheit ihre 

zunehmen; desto grösser Gefahr ist zu vermuthen. Die andere ist; Je 

stärcker die Natur zu, hingegen die Kranckheit abnimmt; einen desto 

glücklichern Ausgang hat man sich zu versprechen.  

Ein Medicus aber kan von der Genesung und Tode nicht gewiß urthei-

len; es ist gnung, wenn einer bey einer Kranckheit Gefahr siehet, so er 

spricht: Ich bin nicht verbunden zu sagen, ob der Patient stirbet, 

oder nicht: genung, wenn ich sage, es wird hart halten, oder wenn 

es schlimmer wird, es stehet müßlich, und dadurch benimmt er an-

dern auf ihm zu lästern, Gelegenheit.  

Weiter werden die Merckmahle in Pathognomica eingetheilet, und die 

sind mit der Kranckheit so verknüpffet, daß man sie von der Kranck-

heit nicht absondern kan; Denn wo solche sind, da ist auch gewiß eine 

Kranckheit, z. E. Hitze bey einem hitzigen Fieber, Schmertz bey einer 

Entzündung, schweres Athem holen, ein stechender Schmertz in der 

Seite und Husten beym Seiten-Stechen.  

Selten aber kan man aus einem eintzigen Zeichen eine Kranckheit er-

kennen; deßwegen bestehen die Pathognimische Merckmahle aus 

vielen sich vereinigten, wenn man sie aber besonders betrachtet, so 

sind sie keine Pathognomica, Syndroma d. i. Concurrentia, die füh-

ren uns zu der Erkenntniß der Kranckheit, und derselben Ursachen, 

und werden aus den Zusammenlauff der Umstände genommen. z. E. 

wenn einer das Seiten-Stechen und über dieß einen starcken Husten, 

spye Blut aus, und hätte keine Ruhe, so kan der Medicus aus diesen 

Umständen das Signum syndromum bekommen, das zu seiner Vorher-

verkündigung dienlich ist.  

Es sind einige Zufälle, die bey einer Kranckheit sich nicht deutlich 

zeigen dürffen, und zeigen sich doch Epiphaenomena, oder superve-

nientia, die auf eine Kranckheit folgen, und deren Veränderung an-

zeigen. Diese sind dreyerley, denn einige sind  



 

 

1) Merckmahle Coctionis und Cruditatis, der Verdauung und Unrei-

nigkeit, die man aus dem Urin erkennen kan; wenn z. E. der Urin in 

Fiebern sich anfangs helle, hernach trübe sich zeiget:  

2) Salutis und mortis, der Gesundheit und des Todes, welche den Tod 

oder die Genesung anzeigen; z. E. ein kalter Schweiß der Theile,  

3) Cri tica oder Decretoria, wenn im schlimmen Tage Veränderungen 

geschehen, die entweder Hoffnung zur Wiedergenesung, oder den Tod 

anzeigen, z. E. ein freywilliger Schweiß. 

Andere Merckmahle sind wiederum entweder Propria eigene, die nur 

bey einer eintzigen Kranckheit vorkommen, oder Communia allge-

meine, die bey vielen andern Kranckheiten beobachtet werden, z. E. 

ein eigenes Merckmahl in der Pest- sind die Carbunckel und Pest-Beu-

len; ein gemei- 
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nes aber die Haupt-Schmertzen, weil solche auch bey andern Kranck-

heiten sind. Doch muß ein Medicus gnau darauf Achtung geben, daß 

er solche nicht mit einander vermenge.  

Die Merckmahle sind endlich der Kranckheit, die der Kranckheit Ei-

genschafft offenbahren, z. E. die Flecke, die als Flöh-Stiche aussehen, 

bey einem Fleck-Fieber; ingleichen, wenn der Magen keine Nahrung 

mehr zu sich nehmen will, welches er doch nach der Natur thun soll, 

so entstehet daraus ein Merckmahl, daß ein verlohrner Appetit zum 

Eßen da sey; oder sind auch Merckmahle der Zufälle, Signa Symp-

tomatis, die die Beschaffenheit des Zufalles verkündigen, z. E. feurige 

oder gläntzende Augen bey der Raserey, ingleichen wenn auf eine 

starcke Bewegung ein kleines Bluten folget; so nimmt man das Zei-

chen, daß der Zufall nicht allzugefährlich sey: oder sind Signa Causae 

morbificae, Merckmahle der Ursache der Kranckheit, die solche 

zeigen z. E. ein saures und schleimiges Brechen ist ein Merckmahl der 

Unreinigkeit die im Magen ist, darvon Hertzdrücken, grosser Magen-

Schmertz etc. entstehen.  

Von diesen aber schweigen die Practici beständig, doch muß man sie 

auch wißen, und muß man vornemlich auf drey Sachen Achtung ge-

ben:  

1) auf das vorhergehende, indem man von dem Krancken oder da-

beystehenden Persohnen erforschen muß, ob er etwan vielleicht was 

von den so genannten sechs natürlichen Dingen unterlassen haben. 

Aber das vorhergehende Zeichen der Raserey ist das Blitzen der Au-

gen, Eröffnung des Friesels, und ein kleiner Schauer unter der Haut 

etc.  

2) auf die gegenwärtige, indem ein Medicus aus den Zusammenlauff 

der Zufälle gar leicht auf die Ursache der Kranckheit kommen kan, z. 

E. die grosse Hitze ist ein gegenwärtiges Zeichen eines hitzigen Fie-

bers.  

3) auf die folgende, hieher gehören vornemlich die nützliche und 

schädliche; Denn durch deren Hülffe erkennet ein Medicus die 

kräncklichen Ursachen, z. E. wenn einer einem der an Entzündung der 

Nieren kranck ist wollte Schwefel-Blumen geben, da doch das zusam-

mengeronnene Blut die Ursache der Kranckheit ist, so wird der Medi-

cus gar leicht aus dem unglücklichen Ausgang schlüßen können, daß 

er in Untersuchung der Ursache geirret, und daß er eine andere hätte 

suchen sollen; ingleichen, wenn jemand nüchtern Krebs-Augen zu 

sich genommen hat, so wird er hernach eine große aufsteigende Hitze 



 

 

im Magen empfinden; alsdenn hat man ein Zeichen der im Magen sich 

befindenden Säure, die eigentlichere Zeichen beobachtet man theils 

im Leibe, theils ausser dem Leibe.  

In dem Leibe muß man auf die Verrichtungen Achtung geben, ob und 

wie solche verletzet sind, ob die Francken rasen, oder schlaffen, oder 

ob sie verdauen, ob die Bewegung des Hertzens-Pulß, und der Athem 

etc. ordentlich geschiehet, ob die Kräffte zerstreuet sind, ob die Spra-

che und der Verstand mangelt.  

Hernach muß man die Eigenschaff t selbst der Theile und den 

Schmertz betrachten, z. E. die Drockenheit auf der Zunge, auf der 

Haut die Gelbheit, und die Blätterlein u. s. f.  

Ausser dem Cörper giebt es mehr Merckmahle, jedoch nimmt man 

sie gemeiniglich von den Unflath, oder viel- 
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mehr, was aus dem Leibe heraus getrieben wird, als da ist  

1) der Schweiß, der dringet natürlich aus dem gantzen Cörper heraus, 

vornemlich wenn eine Wärme unsern Leib umgiebet, wenn wir aber 

sehen, daß kein Schweiß zu selbiger Zeit geschehen will, noch auch 

schweißtreibende Mittel ihn zuwege bringen können, so nehmen wir 

daraus das Merckmahl, daß entweder das Blut allzu dicke ist, oder daß 

das dazu bestimmte Wesen ausser der Natur gesetzet ist, oder auch so 

er gar wegbleibet und ein allzustarckes zähiges Wesen mit sich führet, 

so ist es ein desto deutlicher Merckmahl.  

Zu einer andern Zeit, wenn zugleich mit dem Schweiße ein zähes We-

sen vom Blute heraus dringet, so nimmt man daraus ein Zeichen des 

geschwächten Geblüths; ingleichen wenn der Schweiß einen sehr un-

angenehmen und starck stinckenden Geruch von sich giebet, so schlü-

ßet man, daß die schwefeligen und saltzigen Theilgens in dem Cörper 

allzuhäuffig seyn.  

2) Die Thränen, auch diese geben uns ein Merckmahl von der übeln 

Beschaffenheit der Säffte zu urtheilen. Denn wenn die Theile, darauf 

sie fallen, von diesem Saffte allzustarck angefressen werden, so ur-

theilet man, daß er zu viel Schärffe bey sich führet. Wenn er auch zu 

einer andern Zeit, allzuviele Zähigkeit bey sich hat, und die Augen-

Wimmern an einander verbindet, und zwar so, daß man sie kaum auf-

machen kan, so hat man alsdenn ein Merckmahl, daß die Säff te allzu 

dicke seyn.  

3) Der Rotz in der Nasen, wenn dieser eine allzustarcke Festigkeit 

bekommen, und so harte geworden, daß man ihm nicht ausser mit 

starcken Niesen herausbringen kan, so schlüßet man daraus, daß das 

Blut allzu dicke sey; oder wenn er einen unangenehmen und stincken-

den Geruch von sich giebet, so urtheilet man, daß die Säffte um diese 

Örter wegen Stockung verderbet seyn.  

4) Das Ohren-Schmaltz; wenn es allzuflüßig und wäßerig ist, und 

zwar so, daß es auch ein Zischen bey sich hat, und das Trommel-Fell, 

das sonst ausgespannet ist, vorjetzo durch das ausserordentliche Ge-

wässer schlapf machet, so urtheilet man, daß die Säffte allzu wäßerig 

seyn. Wenn zu einer andern Zeit dessen Beschaffenheit allzu dicke ist, 

daß man kaum hören kan, so nimmt man ein Merckmahl, daß das Blut 

allzudicke sey.  

5) Der Speichel, dieser mangelt bißweilen gantz und gar, und daher 

bekommt man Anlaß zu zweiffeln, ob die wäßerigen Theilgen da seyn: 

manchmahl ist er sehr saltzig, da hat man ein Zeichen, daß die 



 

 

saltzigen Theilgen in den Säfften allzustarck seyn: manchmahl führt 

er eine Bitterkeit bey sich, und da hat man wiederum ein Merckmahl 

des verdorbenen Geblüthes. 

 6) Der Magen-Safft ; wenn dieser frembde Eigenschafften bekommt, 

so pflegen starcke Zufälle dabey zu seyn. Man erkennet aber diese 

Eigenschafften aus der wäßerichten Feuchtigkeit selber, wenn man 

sich erbricht; Denn da bekommt man bald Stumpffheit der Zähne, bald 

ein Zerfreßung im Schlunde, so, daß man daraus ein gewisses Merck-

mahl bekommt, daß der Magen-Safft zuviel Schärffe habe, ingleichen 

auch vermöge dessen Mittheilung die andern Säffte: bald bricht man 

ein zusam- 
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mengeronnenes Wesen, bald mit Galle vermischt weg, welche alle 

Merckmahle sind von der übeln Beschaffenheit der Säff te.  

7) Der Safft aus der Brust, der die innersten Gefäße der Brust be-

feuchtet, denn bißweilen hat er ein blutiges und eyteriges Wesen an 

sich, bißweilen ein zähes und schleimiges, und kan man solches kaum 

mit grosser Mühe und Reuspern heraus bringen; Bald stecket man ein 

solch wäßeriges Wesen, daß es scheinet, als wenn man nichts als Was-

ser herausbrächte, das giebet wiederum ein Merckmahl entweder von 

einer Kranckheit in der Brust, oder von den allzu dicken oder verdünn-

ten Säfften.  

8) Der Unflath des Leibes: Denn der ist bald allzuhart bald allzu flü-

ßig, und zeiget uns dieses an daß die Absonderung der wässrigen 

Feuchtigkeit in den Gedärmen nicht gut von statten gehe, und daß sie 

entweder allzu starck oder all zuwenig geschiehet. Bald sehen sie wie 

Blut oder Eyter aus; bald gehen sie fort wie Galle, und wie der Nah-

rungs Safft; deren Unterschied auch mancherley Kranckheiten bedeu-

ten und anzeugen. Bißweilen sehen sie gantz weiß; dahero bekommt 

man Muthmaßungen, daß der Ductus choledochus, oder Galgen-Gang 

verschloßen sey. Bißweilen hinterläßet des Unflaths Absonderung 

eine Abschelung der Haut im Hintern, oder den Zwang; Dahero be-

kommt man ein Merckmahl von der übernatürlichen Schärffe der 

Säffte.  

9) Die Aussonderung aus der Harn Röhre. Durch die Harn-Röhre 

kommt bey Manns-Personen nicht allein der Harn, sondern auch der 

Saamen. Die Merckmahle vom Urin kan man bey dem Harn  sehen. 

Bißweilen geschiehet es, daß der Saame mit einer blutigen und eyte-

rigen Materie heraus fließet, welches ein Merckmahl ist, daß eine 

starcke Verletzung in diesen Theilen vorgegangen ist; bißweilen flies-

set der Saame als wie Waßer heraus, daraus man urtheilet, daß der 

Saame zum Kinder-Zeugen untüchtig sey. Bey Weibs-Persohnen wird 

ein anders aus der Harn-Blase, ein anders wiederum aus der Mutter 

heraus gebracht und ausgeschlossen, als z. E. die Monathliche Reini-

gung, der weiße Fluß etc. deren ihre Merckmahle man nicht verabsäu-

men muß.  

Ob nun gleich die Merckmahle, die man von einem verderbten Saffte, 

der nur in einem Theile des Leibes abgesondert ist, hernimmt, gar 

nicht zu verachten sind, so sind doch diejenigen viel beßer, wenn man 

die Beschaffenheit derjenigen Säffte, die an unterschiedlichen Orten 

von den Säffen abgesondert sind, betrachtet; also wenn z. E. ein Pati-

ent sich über den allzu zähen Speichel beklaget, seine Augen-Lieder 

sind wegen der dazwischen liegenden Feuchtigkeit starck zu, wenn 

man sie von einander ziehet, und gewahr wird, daß eine Zähigkeit 



 

 

darinne ist, und der Schweiß schleimig ist; so hat man ein gewisses  

Merckmahl, daß das Blut allzudicke sey.  

Uberhaupt ist bey den Merckmahlen zu mercken, daß es eines Medici 

Schuldigkeit nicht sey, solche selber zu betrachten: Denn viele sind 

wieder seine Ehre. Denn z. E. das Merckmahl der rothen Ruhr ist am 

besten aus dem Unflath zu erkennen, und daraus kan man sehen, ob 

die dünnen 
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oder dicken Gedärme damit behafftet sind: ingleichen kan man den 

stinckenden Schweiß aus den Geruch urtheilen; aber es ist nöthig, daß 

der Medicus selber den Unflath besiehet; sondern es ist gnung, daß er 

seine Meynung und Urtheil über das Erzehlte giebet, das übrige kan 

dem Patienten selber, oder die um ihm seyn, überlassen werden.  

Die Merckmahle aber, die stets sind gebräuchlich gewesen, und vor-

nemlich bey den Alten, sind vornemlich drey als: 1) aus dem Pulß 2) 

Aus der Harn-Beschauung, und 3) aus dem Aderlaßen. Obgleich aber 

diese Merckmahle gantz gut und gar nicht zu verachten sind; so sind 

sie doch nicht zulänglich alle Merckmahle der Kranckheiten zu erken-

nen. Von einem jeden siehe an seinem Orte. 

Merckmahl der Kranckheiten aus dem Ohren-Schmaltz é 

é 

S. 464 é S. 506 
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é 

Meretra  é 

MERETRIX, eine Hure, die sich ums Geld gebrauchen läßt, L. 43. 

ff. de Ritu Nupt. wird unter die turpes personas gezehlet. L. 3. ff. Si a 

parente quis mun. 

Oder eine rechte Hure ist, die nicht aus Liebe, sondern um Geldes und 

Lohns willenUnzucht treibet, und dadurch ihre Nahrung suchet. Me-

noch. Lib. 2. Cent. 4. c. 328. oder auch, eine verehlichte Weibes-Per-

son, die mehrern, als ihrem ehelichen Manne zu willen ist. Connanus 

Lib. VIII. c. 13. n. 1. 

Besiehe auch den Artickel Hure im XIII  Bande p. 1265 u. ff. 

Meretrix prostituta, heist in denen Rechten so viel, als eine sonst 

so genannte infame oder Ertz-Canaille, oder auch eine Jedermanns-

Hure, die sich nehmlich öffentlich von einem jeden ums Geld brau-

chen läßt. L. 43. ff. de Rit. Nupt. Brissonius. 

Merga é 

é 

S. 508 é S. 510 
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MERIDIANI é 

MERIDIANUS, siehe Mittags-Circkel. 

https://d-nb.info/1283694794/34


 

 

MERIDIANUS PRIMUS é 

é 

S. 512 é S. 513 

S. 514 
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é 

é 

Meritorium stabulum é 

Meritum, ist dasjenige, was einer wegen seiner Würdigkeit werth 

ist. Ein mehreres hiervon siehe unter Verdienste. 

Meritum, heist überhaupt in denen Rechten so viel, als was einem 

jeden gebühret, oder was er verdient hat. 

Und kan also dieses Wort in theils gutem, theils bösemVerstande ge-

braucht werden, nachdem sich nehmlich jemand durch seine gute oder 

schlimme Aufführung einer Belohnung oder Bestraffung würdig ge-

macht. Brissonius. 

Meritum, heist auch so viel, als die Schuld oder ein straffbares 

Verbrechen. Und bey dem Terentius in Phor. heist es so viel, als der 

Lohn oder der erworbene Verdienst, wie insonderheit Budäus ange-

mercket. 

Meritum und Merces, oder die Schuld, sind sich auf einander be-

ziehende Dinge (relata) nach der Vorschrifft der Gerechtigkeit. 

Meritum condigni é 

S. 515 é S. 525 
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é 

Merschwitz é 

Merseburg, oder Märseburg, das Stifft, hat seinen Ursprung 

Kayser Heinrich  I zu dancken, wiewohl erst sein Nachfolger Kayser 

Otto I wieder die unbekehrten Sorben um das Jahr 968 solches zu völ-

ligem Stand gebracht.  

Denn jetztgedachter Kayser soll das alte Kloster Canonicorum Regu-

larium der Kirche zu S. Johannis des Evangelisten zu Merseburg, wel-

ches Kayser Carl  der Grosse daselbst zuvor gestifftet, mit Zinsen und 

Einkommen gebessert, und verschiedene Güther von dem Seinigen 

dazu geschencket haben; gleichwie er nach der Zeit etliche Güter und 

Gerechtigkeiten von dem Bißthum Halberstadt, und dem neuen Stifft 

Zeitz, einiger Vorgeben nach, darzu geschlagen.  

Als er nun im Jahr 966 einen herrlichen Sieg wieder die Ungarn an 

dem Lech befochten, gelobte er aufs neue dieses Bißthum zu stifften, 

welches mehr und mehr erweitert worden. Einige melden, es wäre von 

dem Jahr 408 biß 1007 eine Grafschafft gewesen.  

Dieses Stifft ist starck bewohnet, und vortrefflich angebauet. Es hat 

seinen schönen Acker-Bau, Vieh-Zucht, Holtzungen, Wild-Bahnen, 
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Stuttereyen, Fasan-Häuser, Saltz-Brunnen und sonderlich vortreffli-

che Fischereyen. Es sind aber darinnen ausser der Haupt-Stadt Merse-

burg die Ämter und Städte Lauchstädt, Lützen, Skeuditz, Zwenckau 

und Schafstädt. ¶ 

Die Bischöffe von Merseburg sind also auf einander gefolget:¶ 

1) Boso, einer von Adel aus Bayern, Benedictiner-Ordens, wel-

cher sich durch seine Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, grosse Hoch-

achtung zuwege gebracht, und den Wenden das Evangelium gepredi-

get, von 968 biß 970.¶ 

2) Giselarius, welcher, nachdem er im Jahr 982 das Ertz-Stifft 

Magdeburg erhalten, das Stifft Merseburg zerrissen, und eine Abtey 

daraus gemacht, von 974 biß 982.¶ 

3) Wigbert, unter welchem das Stifft wieder zu seiner vorigen 

Würde gelangt, und nach Absterben des letztern Grafen von Merse-

burg, das, was die Grafen in der Stadt Merseburg besessen, erhalten, 

von 1007 biß 1012.¶ 

4) Ditmar, ein Graf von Walbeck aus Sachsen, welcher sich 

durch seine Chronic sehr berühmt gemacht, siehe von ihm einen be-

sondern Artickel, von 1012 biß 1022.¶ 

5) Bruno, gleichfalls ein Graf von Walbeck aus Sachsen, von 

1022 biß 1040.¶ 

6) Hunold, von 1040 biß 1050.¶ 

7) Albericus, welches der erste Bischoff gewesen , der vom Ca-

pitul erwehlet worden, indem die Kayser die vorigen eingesetzt ge-

habt, von 1050 biß 1054.¶ 

8) Eckelinus I aus Bayern, ein löblicher Bischoff, welcher viel 

gutes gestifftet, von 1055 biß 1060.¶ 

9) Offo, Eppo, oder Onuphrius, von 1060 biß 1065.¶ 

10) Winther oder Günther, von 1065 biß 1067.¶ 

11) Werner, welcher bey den damahligen Unruhen sich in etli-

chen Schlachten gegen den Kayser Heinrich IV befunden, auch ein-

mahl von demselben gefangen, aber bald wieder auf freyen Fuß ge-

stellet worden, von 1067 biß 1095. Als ihn der Kayser abgesetzt, er-

hielt das Bißthum¶ 

12) Eppo, der aber solches nicht lange behaupten können.¶ 

13) Albinus, von 1107 biß 1117.¶ 

14) Gerhard, von 1117 biß 1118.¶ 

15) Arnold,  von 1118 biß 1126.¶ 

16) Meinegott , welcher Leipzig an die Marg-Grafen von Meissen 

abgetreten, von 1126 biß 1140.¶ 

17) Eckelin II , von 1140 biß 1158.¶ 

18) Reinhard, ein gebohrner Graf von Querfurt, von 1158 biß 

1173. 

19) Johann I, von 1174 biß 1182.¶ 

20) Eberhard, ein gebohrner Graf von Seeburg aus Bayern, von 

1182 biß 1205.¶ 

21) Theodoricus, ein Sohn Dietrichs, Marggrafen zu Meissen, 

von 1205 biß 1215.¶ 

22) Eckard, ein Thüringischer von Adel, von 1215 biß 1235. 

23) Rudolph, von 1235 biß 1245.¶ 



 

 

24) Heinrich  I von Wahren, von 1245 biß 1257.¶ 
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25) Albert,  welcher 1257 erwehlet ward, aber nur 3 Monath saß, 

indem der mit ihm zugleich erwehlte¶ 

26) Friedrich  das Stifft behauptete. Dieser vermehrte des Stiffts 

Ländereyen, und saß von 1257 biß 1275.¶ 

27) Heinrich  II  von Ammendorff, welcher das Schloß zu Lützen 

gebauet, Zwenckau mit einer Mauer umgeben, und von denen Marg-

grafen zu Meissen die Gerichte zu Lützen, nebst Marck-Ranstädt ge-

schenckt bekommen, von 1275 biß 1293.¶ 

28) Heinrich  III,  aus dem Geschlecht der Kinder, welcher durch 

seine üble Haushaltung dem Stifft viel Schaden gethan, und im Ge-

fängniß, worein er von dem Ertz-Bischoff von Magdeburg gelegt wor-

den, gestorben von 1293 biß 1309.¶ 

29) Gevehard von Schrapelau, von 1309 biß 1338.¶ 

30) Heinrich  IV, ein Graf von Stollberg, welcher das Stifft von 

Schulden befreyete und Liebenau erkauffte, von 1338 biß 1356.¶ 

31) Friedrich  von Hoymb, welcher Lauchstädt und Lopitz er-

kaufft, von 1356 biß 1382, in welchem Jahr er zum Ertz-Bischoff von 

Magdeburg erwehlt worden, aber ehe er solche Würde antreten kön-

nen, gestorben.¶ 

32) Burchard,  ein Graf von Querfurt,von 1383. biß 1384.¶ 

33) Heinrich  V, ein gebohrner Graf von Stollberg, von 1383, biß 

1394.¶ 

34) Heinrich  VI, Schutzmeister genannt, von 1394 biß 1401.¶ 

35) Otto, Graf von Hohenstein, welcher durch seine Verschwen-

dung das Stifft mit Schulden beladen, von 1402 biß 1407.¶ 

36) Walter  von Käckeritz, zu dessen Zeiten die Universität 

Leipzig gestifftet worden, von welcher ihm und seinen Nachkommen 

der Pabst das Cancellariat verliehen, von 1407 biß 1411.¶ 

37) Nicolaus Lübig, von Eisenach, welcher Johann Hussen auf 

dem Concilio zu Costnitz verdammen helffen, von 1411 biß 1431.¶ 

38) Johann II , aus dem adelichen Geschlecht der Bosen, welcher 

das Stifft von Schulden befreyet, und die Merseburger, die sich seiner 

Hoheit entreissen wollen, zu Paaren getrieben, von 1431 biß 1463. 

39) Johann III,  von Werder, von 1463 biß 1467.¶ 

40) Thilo von Tro tten, welcher viel gebauet, das Stifft mit 

Güthern vermehret, und doch noch einen grossen Vorrath und 60000 

Gülden baares Geld hinterlassen, von 1467 biß 1514.¶ 

41) Adolph, Fürst zu Anhalt, welcher sich anfangs der Reforma-

tion sehr widersetzte, zuletzt aber selbst Neigung zur Protestantischen 

Religion bekam, von 1514 biß 1526.¶ 

42) Vincentius von Schleinitz, von 1526 biß 1535.¶ 

43) Sigismund von Lindenau, unter welchem die Protestantische 

Religion im Stifft ausgebreitet worden, von 1535 biß 1544.¶ 

44) August, Hertzog zu Sachsen, Administrator des Stiffts Mer-

seburg, unter welchem und seinem Coadjutor, Fürst Georgen von An- 
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halt, die Reformation immer mehrern Fortgang gehabt, von 1544 biß 

1548, in welchem Jahre ihn der Kayser Carl V nöthigte zu resigniren.¶ 



 

 

45) Michael Helding, ein Schwabe, insgemein Sidonius genannt, 

weil er Titular-Bischoff von Sidon gewesen, von 1549 biß 1561.¶ 

46) Alexander, ein Sohn Chur-Fürst Augusts zu Sachsen, wel-

cher auch, weil dieser Herr noch jung war, die Administration gefüh-

ret, von 1561 biß 1565.¶ 

47) August, Chur-Fürst zu Sachsen, welcher die Administration 

des Stiffts biß an seinen 1586 erfolgten Tod behalten.¶ 

48) Christian  I, Chur-Fürst zu Sachsen, Administrator des Stiffts 

Merseburg, von 1586 biß 1591.¶ 

49) Johann George I, Chur-Fürst zu Sachsen, Administrator des 

Stiffts Merseburg, um welchem dasselbe wegen der damahligen 

Kriegs-Unruhen viel ausstehen muste. Er erlangte eine perpetuirliche 

Postulation vor seine Nachkommen, und trat so dann die Administra-

tion des Stiffts an das Capitul ab, welches 1650 seinen Sohn Christian  

postulirte, von dem das Merseburgische Haus erbauet worden. Siehe 

den besondern Artickel. 

Merseburg, Marsburg, Mör sburg, Lat. Merseburgum, Mar-

tinopolis oder Mariopolis, Marsipolis, Martisburgum, eine feine 

Stadt an der Saale, zwischen Weissenfels und Halle, 3 Meilen von 

Leipzig gegen Norden gelegen, ist die Haupt-Stadt im vorherstehen-

den Stiffte dieses Nahmens.  

Sie wird von vielen Kaysern Sedes Patrimonii libera Caesarum ge-

nennet, und war ehedem die Residentz eines Sächsischen Fürsten aus 

der Albertinischen Linie.  

Ihren Nahmen wollen einige von dem Mars, einem heydnischen Gott, 

welcher vormahls daselbst verehret worden, herführen. Andere nen-

nen sie Meerwigsburg, und sagen, daß sie diesen Nahmen von 

Meerwig oder Meroveo, einem König in Francken und Thüringen, 

welcher sie um das Jahr Christi 483 erweitert, bekommen. Andere füh-

ren andere Ursachen ihrer Benennung an.  

Dieses ist gewiß, daß sie wegen ihres Alterthums mit vielen andern 

Sächsischen Städten um den Vorzug streiten kan. Man giebt vor, daß 

sie bereits unter dem Kayser Augusto eine Stadt gewesen, und daß 

nachmahls Kayser Carl  der Grosse ihre verfallene Mauren wiederum 

verbessert, und sie zu einer Grafschafft gemacht. Kayser Heinrich  I 

hat sie im Jahr 931mit einer neuen Mauer umgeben, und darinnen ein 

Schloß sammt einer Kirche erbauet.  

Dessen Nachfolger Kayser Otto der Grosse hat nicht nur die Stadt-

Mauren in einen bessrn Stand gebracht, sondern auch das, was über 

der Geisel befindlich war, und vorher ohne Mauren stunde, nemlich 

den Sixtus-Berg und Gasse, die breite, schmal- und Saal-Gasse, und 

anderes mit in die Ring-Mauer gefasst, daher man es noch heut zu 

Tage die Neustadt heisst.  

Im Jahr 1220 ließ der Bischoff Eckard die Stadt-Mauren theils ver-

bessern, theils auch gantz neu aufrichten, versahe sie auch mit 7 schö-

nen Thürmen, und etlichen kleinen Pasteyen, welche aber in dem 

30jährigen Kriege meistentheils wieder 
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eingegangen. Unter den folgenden Bischöffen hat Johann Bose das 

runde Königs-Thor, und die Mauer an dem Schloß-Graben mit dem 

runden Thurme biß an die Saale bauen lassen, gleichwie vor ihm der 

Bischoff Nicolaus die Mauer um den Thurm aufführen lassen.  



 

 

Hertzog Christian  I von Sachsen, postulirter Administrator des Stiff ts 

Merseburg, hat das Königs-Thor gar schön wiederum aufführen las-

sen, und sonsten auch die Altenburg mit Mauren und Thoren umge-

ben.  

Was die geistliche Gebäude dieser Stadt betrifft, so ist ausser der 

Dom-Kirche, welche Kayser Otto der Grosse, nachdem er die Hun-

garn besieget, um das Jahr 966 gestifftet, und mit fürtrefflichen Ein-

kommen versehen, auch die Stadt-Kirche S. Maximi und die Pfarr-

Kirche S. Thomä zu sehen. Gedachte Dom-Kirche ist aus den reichlich 

vermehrten Einkünfften der vormahligen S. Johannis-Kirche erwach-

sen. Dieser Kayser Otto brachte die beyden Cörper S Romani und 

Maximi dahin,und schenckte das alte Kayserliche Haus dem Bischof-

fe zur Wohnung, die Kirche ließ er dem allmächtigen GOtt, Johanni 

dem Täuffer, und S. Laurentio zu Ehren einweihen. Solche ist aber 

durch die Pohlen und Wenden lm Jahr 982 wiederum zerstöret wor-

den.  

Hierauf hat Kayser Heinrich  II  im Jahr 1015 zu der annoch stehenden 

Dom-Kirche die ersten 4 Grund-Steine geleget, und 2 grosse Glocken 

giessen lassen, im übrigen aber 2 silberne Leuchter, eine güldene Taf-

fel von Ungarischen oder Arabischen Golde mit Edelgesteinen, nebst 

güldenem Laubwerck, dazwischen ein Crucifix gestanden, sammt an-

dern Kleinodien hinein verehret, welche aber nachgehends Kayser 

Carl  V, da er Chur-Fürst Johann Friederichen bekrieget, aus der Kir-

che nehmen, und mit sich fortführen lassen.  

Erstgedachter Kayser Heinrich  hat im Jahr 1021 dem Bischoff Diet-

marn in diese Dom-Kirche 2 güldene und mit Edelgesteinen reich-

besetzte Kelche verehret. Desgleichen hat er auch ein mit Gold be-

schlagenes Evangelien-Buch, 2 kostbare Kreutze, 2 Kapseln von Sil-

ber, und viel andern Kirchen-Ornat darzu geschenckt.  

Das Thor war an dem Gewölbe nicht allzuwohl versehen, und fiel da-

hero unter dem Bischoff Hunold unversehens ein, auch da Kayser 

Heinrich  III  solches wieder aufbauen lassen, fiel es zum andern mahl 

übern Hauffen. Weswegen der Bischoff Hunold ein neues aufrichten 

lassen, und zu mehrer Befestigung an die Seiten des Thors die 2 hohe 

steinerne runde Thürme gegen Morgen gebauet.  

Der Bischoff  Werner hat den Glocken-Thurm mit 2 alten Spitzen von 

Grund auf neu erbauet; nachmahls hat der Bischoff Thilo  und sein 

Nachfolger, der Bischoff Adolph, den Thurm von neuem aufgeführet, 

worauf er 1517 eingeweihet worden.  

Im Jahr 1665 hat Hertzog Christian  den neuen Tauffstein und die 

kostbare Orgel setzen, und die Fürstliche Grufft zurichten lassen. Aus-

ser ihm und seinen Fürstlichen Nachkommen liegen darinnen, der 

wieder Kayser Heinrich  IV aufgeworffene Römische König Ru-

dolph, welchem die Clerisey ein gar hochmüthiqes Epitaphium ver-

fertiget, dessen abgehauene Hand wird noch ietzo in 
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der Sacristey in einem Futterale aufgehoben. Ferner Luderus, Marg-

graf Siegfrieds von Brandenburg Sohn, und andere.  

Unter den weltlichen Gebäuden ist das Schloß, worzu die ehemahligen 

Bischöffe gar viel beygetragen. wiewohl es erst unter des gedachten 

Hertzogs Christians I Regierung in diese Form, wie es noch heut zu 

Tage ist, mehrentheils gebracht worden.  

Das Fürstliche Zeug-Haus an dem Schloß ist 1686 erbauet.  



 

 

Die Fürsten Schule daselbst war sonst in grossem Flor, und es wurden 

darinnen 70 Knaben versorget. Ob nun gleich die Einkünffte, so hierzu 

angewendet waren, nach Grimma verlegt worden, so hat doch der 

Chur-Fürst August zu Sachsen aufs neue dem Gymnasia viel Gnade 

zugewendet.  

Was die übrigen Begebenheiten dieser Stadt anlanget, so sind daselbst 

verschiedene Reichs-Tage von den Sächsischen und Fränckischen 

Kaysern gehalten worden. Desgleichen wurde von dem Kayser Hein-

rich  I, nach dem wieder die Hungarn befochtenen Siege, ein prächti-

ges Thurnier angestellet, gleichwie auch Graf Ridag zu Merseburg ein 

anders daselbst im Jahr 968 gehalten.  

Im übrigen hat die Stadt durch Feuers-Brünste, sonderlich in den Jah-

ren 1387 und 1479 grossen Schaden erlitten. Durch den ersten Brand 

ward sie gäntzlich in die Asche geleget, und kam um ihre Messen, die 

hernach nach Leipzig sind verleget worden.  

Heutiges Tages bestehet die beste Nahrung der Bürger in dem guten 

Biere, welches daselbst gebrauet, und weit und breit ausgeführet wird.  

Brotuf  und Vulpius in der Merseburgischen Chronica. Zeiller  in to-

pogr. Sax. sup. Peckenstein theatr. Saxon. etc.  

Von dem an der Saale ohnweit Merseburg gelegenen Hayn, in wel-

chem die Landes-Innwohner den Götzen Zuttibur  verehret, siehe un-

ter Zuttibur.  

Merseburg, siehe Eresberg, im VIII  Bande p. 1592. 

Merseburg, ein nunmehro ausgestorbenes Hauß der Hertzoge 

von Merseburg é 

S. 529 é S. 530 

  S. 531 
 Mertz  1044 

Mettendorf  [Ende von Sp. 1043] é 

Mertz , Martius,  einer der Monate, von dessen ersten Tage, fien-

gen die alten Römer vor Julio Cäsar ihr Jahr an, daher waren noch 

unterschiedene Kennzeichen übrig blieben das Andencken dieser al-

ten Gewohnheit zu erhalten.  

Z. E. man veränderte die alten Ölzweige auf den Rathhäusern und in 

der Flaminum Wohnung mit neuen; die Vestales zündeten aufs neue 

ihr Feuer an, und weil dieser Tag das Weiber-Fest war, welches Mat-

ronalia oder Feriae Foemineae genennet ward; so schickten die Män-

ner an demselben ihren Weibern Geschencke, Ovid. Fast. IV. 133, so 

daß nach dem ersten Jenner der erste Mertz der allersolenneste war. 

Er soll den Nahmen von Mars, der vor des Romuli als Erbauers der 

Stadt Rom Vater gehalten wurde, haben. Die Griechen heissen ihn 

mounychiǾn a munichiis dem Fest der Dianen, so in diesem Monat 

gehalten ward. Von den Jüden wurde er Adar;  von den Egyptiern aber 

Phamenoth geheissen. 

Nach unserer gemeinen Rechnung ist er der dritte Monat im Jahre und 

hält er 31 Tage. Er ist berühmt von dem Frühling, dessen Anfang er 

machet, mit der Tag- und Nachts-Gleiche, (Aequinoctio vernali) da 

nehmlich die Sonne in das himmlische Zeichen des Widders tritt, wel-

ches in gemeinen Jahren den ein und zwantzigsten, in Schalt-Jahren 

aber den zwantzigsten dieses Monaths geschiehet. Hierauf nehmen die 

Tage zu, die Nächte aber ab, und die gantze Natur fängt an gleichsam 

erneuret und lebhafft zu werden, weil die Pori, oder so zu reden, die 



 

 

Schweiß-Löcher der Erden sich aufthun, und die Feuchtigkeiten dem 

Wachsthum derer Bäume und Kräuter zu gute in die Höhe gezogen 

werden. 

In welcher Absicht er vermuthlich von Kayser Carl  dem Grossen, der 

Lentzen- oder Gläntz-Monat genennet: Von denen alten Deutschen 

aber der Mertz  oder Mehrds genannt wird, weil nach jener Benen-

nung das Feld nun allgemach wiederum zu gläntzen, das ist, zu grü-

nen: nach dieser aber die Tages-Länge, und damit zugleich die Lieb-

lichkeit des Wetters sich zu mehren anfängt. Ingleichen so wurde er 

auch in der alten Deutschen Sprache der Lentzen-Monath oder Lenis 

Mensis wegen der warmen Lufft genennet. Wie ihn denn die Hollän-

der noch den Lente Maand heissen. 

Von der Witterung dieses Monaths haben die Alten nachfolgende An-

merckungen gemacht: 

Der Mertz ist der Lämmer Schertz, aber der April treibet sie wieder in 

die Ställ. Ingleichen: Der Mertz hält den Pflug bey der Stertz, darnach 

kommt der April, der hält ihn wieder still. Womit sie so viel sagen

wollen: Wann der Mertz so lieblich und warm ist, daß die Lämmer 

darinnen schertzen, und der Bauersmann ackere, so pflege darauf im 

April wiederum eine unfreundliche Abwechselung des Wetters zu er-

folgen. 

Wann im Mertz der Guckguck viel schreyet, die Störche viel klappern, 

und die wilden Enten sich starck sehen lassen, so pflegen sie einen 

warmen Frühling anzukündigen. 

So ist auch eine alte Bauren-Regel: So viel es Nebel giebt im Mertz, 

so viel soll es auch das Jahr über grosse Schlag-Regen und Gewässer 

geben; und setzen einige so gar die Zeit, daß 
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nehmlich just hundert Tage nach dem Mertzen-Nebel die Ergüssung 

derer Bäche und Flüsse gewiß erfolgen müsse. 

Ingleichen, so viel Thau, so viel soll es nach Ostern Reiffe geben, und 

dann auch im August wiederum so viel Nebel. 

Wenn aber der Mertz viel Winde und der April darauf viel Regen hat, 

soll ein schöner May: auf Mertzen-Regen aber ein dürrer Sommer fol-

gen: Jedoch sagen einige: Wie es im Mertz regnet, so soll es im Junio 

oder Brach-Monath wieder regnen. 

Die Char- oder Marter-Woche halten die Bauren davor, vergehe selten 

ohne Sturm und Regen. 

Von wegen derer Früchte Gedeyen haben die Deutschen insgemein 

das Sprichwort: Der Mertzen-Staub sey dem Golde gleich zu achten; 

Dahero sagt man auch: 

Trockner Mertz, nasser April, kühler May,  

Füllt Scheunen, Keller, und bringet viel Heu. 

Eben das halten auch die Bauren davor, wenn es in diesem Monath 

donnert, und sprechen: früher Donner, später Hunger. 

Ein grüner Mertz aber, sagen sie, bringe selten was gutes. Also auch, 

wenn der Mertz gar naß und regnerisch ist, folget ingleichen selten ein 

gutes Jahr darauf. 

Das Wasser, so nach Mariä Verkündigung, (ist der 25te dieses Mo-

naths) auf der Saat stehet, ist derselben schädlich. 

Tieffe und langliegende Mertzen-Schnee thun der Saat auch gar sehr 

wehe. 



 

 

Das Wasser von dem Mertzen-Schnee pflegt man gerne aufzuheben, 

und in fühlenden Träncken zu gebrauchen; ingleichen wer gerne eine 

schöne zarte Haut behalten will, das Gesichte und die Hände damit zu 

waschen. 

Festus. Macrob. Sat. L. 12. Ovid. Fast. III. Hofmanns Lex. univers. 

continuat. 

Wie dieser Monat an der Witterung, Kräuter und Bäumen, Tages- und 

Nachts-Länge, unterirrdischen Berg-Dünsten, so wohl Thieren als Vö-

geln beschaffen sey, findet man in Flemmings Deutschen Soldaten T. 

I. p. 365 u. ff. 

Mertz,  (Johann Conrad) é 

é 
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é 

MERUM FACTUM é 

MERUM IMPERIUM, ist eine öffentliche Ge- 

S. 539 
1059 MERUM IMPERIUM 

walt über die Laster und Verbrechen Recht zu sprechen, und die Ma-

leficanten zu straffen oder wie Ulpianus es beschreibet, eine potestas 

gladii oder Macht, mit dem Schwerdte die Verbrecher zu bestraffen; 

da denn durch das Schwerdt nicht eben eigentlich das Hencker-

Schwerdt, sondern eine jede schwere Bestraffung verstanden wird, L. 

70. de R. J.  

Dieses Merum Imperium wird auch Criminalis Jurisdictio genannt. 

Denn ob schon einige unter beyden einen Unterscheid machen, und 

jene mit der bloßen Untersuchung und Erkänntniß über das Verbre-

chen; dieses aber mit der würcklichen Vollstreckung des ausgespro-

chenen Urtheils versehen wollen: Müller  ad Struv. Ex. 4. ɗ. 73. 

So wird doch heut zu Tage unter beeden kein Unterschied mehr ge-

halten, sondern das Merum Imperium begreiffet alles, was sonst zu der 

Criminal-Jurisdiction gehöret, und ist also nicht mit der blossen Be-

straffung beschäfftiget, sonst hätte der Nachrichter allein das Merum 

Imperium, sondern erkennet auch über das Verbrechen, und spricht 

das Urtheil; Welches auch insonderheit Knipschild  de Nobilit. Lib. 

III. c. 3. n. 59. dem Juri Civili  gemäß zu seyn, beweiset. 

Doch ist gleichwohl heut zu Tage nichts ungewöhnliches, daß einer 

die Criminal-Jurisdiction ohne das Merum Imperium, das ist, daß er 

Macht habe, den Delinquenten zu verfolgen, und zu fangen, theils 

auch gar die Beschaffenheit des Verbrechens zu untersuchen, und die 

desfalls gefertigten Acten auch zum Verspruch Rechtens zu verschi-

cken; so, daß die Execution entweder ein anderer verrichtet, oder er 

eine benachbarte Obrigkeit zur Execution braucht, welche den Delin-

quenten abstraffet.  

Auf welchen Fall die Frage entstehet: Ob der Benachbarte nicht die 

Gerichtliche Acten abfordern könne, um sich daraus zu ersehen, ob in 

der Inquisition recht verfahren sey? und antwortet herauf Stryck in 

Usu Med tit. de Jurisdict. n. 10. daß vormahls von der Wittenbergi-

schen Juristen-Facultät dahin sey gesprochen worden, wo man sich 



 

 

von einer Universität Urtheils und Rechts habe erhohlet, so sey genug, 

wenn man das blosse Urtheil ausliefert. Wären aber nach der ge-

schöpfften Sententz andere Defensions-Anzeigungen vor den Beklag-

ten an den Tag kommen, so sey der Delinquent wieder an die Crimi-

nal-Obrigkeit zurücke zu schicken, damit derselbe über die neue Um-

stände sich von einem Collegio Juridico bescheiden lasse.  

Es wird aber das Merum Imperium gröstentheils zum Unterschiede 

des Imperii mixti, und weil es keine Vermischung mit der Jurisdicti-

one simplici hat, also genannt. Zu Deutsch bekommet es nach Verän-

derung der Örter verschiedene Nahmen. 

¶ In Francken und in der Pfaltz, wie auch andern benachbarten 

Orten, wird das Merum Imperium die Centh, Centbarkeit, 

Cent-Gericht, Zent-Recht, Malefitz-Recht, Hals-Ge-

richts-Obrigkeit, hohe Obrigkeit;  

¶ in Bayern und anstossenden Örtern die Fraisch, hohe 

Fraisch, Fraischische Obrigkeit; 

¶ in andern Orten der Blut -Bann, hohe Gewalt; 

¶ in Sachsen peinliche Gerichte über Haut und Haar, Hals 

und Haupt, Zent-Gericht, Hoch-Gericht, 
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Ober-Gericht, Vogthey, über das Malefitz 

genannt. Wehner unter dem Articul Zenth.  

Und zwar wird das Wort Zenth entweder von Zehend, welches nicht 

nur Decimas, sondern auch den kleinen Bezirck eines Dorffs, Flecken, 

oder Stadt bedeutet, Besold. unter dem Worte Zehend; oder vom 

Worte Centum, weil zu der Fränckischen Kayser Zeiten eines jeden 

Grafen Gebiete auf 100 Flecken oder Dörffer eingeschräncket war. 

Und weil die Grafen nicht allen Sachen vorstehen können; so hat man 

gewisse Landgrafen erwehlen müssen. Als wovon es sonderlich Spei-

del unter dem Wort Centh-Graf  herleitet. 

Oder es ist ein Stammwort, wie mit Wiederlegung anderer Meinun-

gen Lincker  de Jurisdict. Centen. c. 1. §. 2. schreibet.  

¶ Der Herr, dem die Zenth zukommet, wird Zent-Herr, 

Fraisch-Herr;  

¶ der Fall zur Zenth gehörig, ein Zenth- oder Fraisch-Fall:  

¶ Die Leute, welche der Zenth unterworffen, Zenthbare Un-

terthanen; 

¶ die darunter gelegene Güter Zentbare Güter, Zenth Höfe, 

¶ das Gericht, das Zenth-Gericht;  

¶ der Richter, Zenth-Graf,  in Österreich Bann-Richter;  

¶ die Beysitzer oder Schöpffen Blut -Schöpffen, Zenth-Bey-

sitzer genannt. 

Es wird aber die Zenth getheilet, in  eine Universal oder samtlich, und 

allgemeine Zent, und eine Speciale oder umschränckte. 

Jene ist, wenn man alle Arten von Verbrechen, grosse und kleine, ohne 

Unterscheid des Orts, zu Dorff und Feld, soweit sich der Zenthbare 

Boden erstrecket, abstraffen kan: 

Diese aber, sonst die Fraisch-Zenth genannt, wo man in eines andern 

Gebieth gewisse Verbrechen bestraffen kan, wie man solches durch 

gewisse Bedingung, Gewohnheit oder Verjährung an sich gebracht 

hat. Und gehet diese Fraisch-Zenth von dem Mero Imperio darinnen 



 

 

ab, daß dieses alle Laster und Verbrechen abstraffet; Die Fraisch-

Zent aber insgemein auf gewisse Fälle, und zwar insgemein auf die 

so genannte 4 hohe Rügen, als Mord, Diebstahl, Nothzwang, und 

Brand, eingeschräncket wird. 

Beyde aber werden wiederum in eine eigene, und gemeinschafftliche 

oder gesammte Zenth eingetheilet, nachdem einer dieselbe allein, 

oder mit einem andern zugleich verwaltet. Knich.  de Super. Terr. cap. 

4. n. 330. 

Ja es geschicht öffters, daß einer die hohe Malefizische Obrigkeit, der 

andere aber die umschränckte Zenth besitzet, und obgemeldte 4 hohe 

Rügen, der ordentliche Fraisch- und Territorial -Herr,  aber alle an-

dere Verbrechen straffen kan. Wehner l. c.   

Insgemein wird auch die Zenth in die sämmtlich und allgemeine 

Zenth, Fraisch-Zenth, hohe Zenth, Mittel - und Nieder-Zenth, get-

heilet.  

Was die Causam efficientem, oder wer das Merum Imperium ertheilen 

könne? betrifft, so hat solche Macht, erstens bey den Römern das ge-

meine Volck gehabt. L. 2. §. 3. de orig. Jur. 

Welches nachgehends selbige den Kaysern mit andern gehabten Rech-

ten und Befugnüssen übergeben, dict. L. 2. §. 11. de Or. Jur. L. 1. ff. 

de constit. Princ. 

Bey welchem auch  
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annoch selbige Allerhöchst anzutreffen ist, und von ihm also gleich-

sam als aus einer Brunn-Quelle auf andere geleitet wird, entweder mit 

denen Regalien, wenn es Personen von hohem und stätem Range seyn, 

wie Fürsten und Stände des Reichs, oder ohne dieselbe, wenigstens 

ohne die höhern Regalien oder sonst so genannten Majestäts-Rechte. 

Doch maßen Ihro Kayserliche Majestät sich die Macht nicht an, die 

hohen Gerichte mit den Ständen in ihren Ländereyen zugleich zu be-

stellen; sondern lassen sie darinnen ungekräncket. 

Vor diesem, und nach denen Römischen Gesetzen, kam auch die Ju-

risdictio criminalis oder das Merum Imperium nur denjenigen zu, de-

nen es die Gesetze verschrieben, oder von Kaysern gegeben wurde. L. 

1. de off. ejus cui mund. 

Aber heut zu Tage, da Fürsten und Stände des Reichs nicht nur die 

Civil - sondern auch die Criminal-Jurisdiction krafft eines beständigen 

und unveränderlichen Rechtes haben und ausüben, auch auf ihre 

Nachkommen vererben können; so sind sie auch solche andern zu er-

theilen befugt. Ja es ist auch so weit damit gekommen, daß wo die 

Leute dem Lehen anhängig, selbige mit dem Lehen, wenn nur die er-

forderlichen Umstände, welche bey Veräusserung des Lehens zu be-

obachten nöthig seyn, in acht genommen werden, auf andere gebracht 

werden können.  

Was diejenigen, welche das Merum Imperium oder Zentbare Obrig-

keit erlangen können, betrifft, welche Cent, oder Fraiß-Herren, 

Ober- und Hoch-Gerichts-Herren, also Gerichts-Herren genannt 

werden; so könnte den Bürgerlichen Rechten nach das Merum Impe-

rium so wohl Obrigkeitlichen, als Privat-Personen, verliehen werden. 

Nach der alten Gewohnheit des Deutschen Reichs aber, kommet sol-

che nebens und krafft der Superioritate Territoriali allen dessen Stän-

den zu, welche solche wieder verleihen können. 




































































































































































































































































































